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Moritz Graf vom Hagen-Plettenberg

Frau Mahler und ihren Mitarbeitern wird fur die Organisation der Beratung herzlich gedankt.
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Zu TOP 2:
Das Protokoll der 58. Beratung wird bestéatigt.




Zu TOP 3:

3a)

Zur neuen EU Oko VO Nr. 2018/848 gibt es beziiglich Umgang mit Kontaminanten eine
gemeinsame Stellungnahme vom Bund Okologische Lebensmittelwirtschaft (BOLW) und
weiteren Verbanden. Thomas Vogt hat diese Stellungnahme vom BOLW-Vorsitzenden Prinz zu
Léwenstein erhalten und am 7. August 19 in den DFA-Verteiler gegeben (Anlage 1). Inzwischen
ist die Stellungnahme im Internet publiziert. https://www.boelw.de/themen/eu-oeko-
verordnung/neues-hiorecht/verstoesse-und-kontaminationen/ sowie eine Kurzfassung und
Bewertung unter https://www.boelw.de/news/worauf-muessen-bio-betriebe-im-umgang-mit-
[Hinweis von Th. Pfeiffer im Nachgang zur Sitzung: Der BOWL behauptet in seiner oben
genannten Publikation vom 12.09.2019 ,Worauf miissen Bio-Betriebe ... in Zukunft achten“im 1.
Absatz: ,Am 1. Januar 2021 tritt ein neues Bio-Recht in Kraft.“ Dies ist unzutreffend denn gemaf
Artikel 61 der VO EU Nr. 2018/848 trat diese am dritten Tage nach der Verotffentlichung im
Amtsblatt der EU in Kraft. Diese Veroffentlichung erfolgte am 14. Juni 2018. GemaR Artikel 60
der Verordnung gibt es jedoch bis 01.01.2021 giiltige UbergansmalRnahmen. Diese
UbergangsmaRnahmen gelten aber nur, wenn die Erzeugnisse nach der alten VO (EG) Nr.
834/2007 produziert wurden! Der DFA wird den BOWL auf den Fehler in der Publikation
hinweisen.

Neben weiteren fragwirdigen Passagen empfindet Herr Pfeiffer insbesondere die Verlinkung im
BOLW-Dokument zu Seiten des ,Biindnisses Enkeltaugliche Landwirtschaft als Provokation.
Denn der BOLW stellt damit seiner Meinung nach die Bekenntnisse des BOWL zur Koexistenz
beider Landwirtschaftsformen in Frage. Das Ziel fur alle européischen Bioprodukte das
Nichtvorhandensein (also unter der Nachweisgrenze) von nicht fir den Bioanbau zugelassener
Stoffe zu fordern gefahrdet den Fortbestand der europaischen Biolandwirtschaft! ]

Die Geschaéftsfihrerin des Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung und Handel
e.V. vertritt im Ubrigen den Handel im Vorstand des BOLW, auch der BNN ist somit aktiv bei
Stellungnahmen des BOLW eingebunden. Bei allem Bekenntnis, dass Oko ein Prozess-
Standard ist und dass die regularen Riickstandshichstmengen gelten, bleibt die neue Oko-VO
und auch die oben genannte Stellungnahme der Verbande an wichtigen Stellen unprézise. So
z.B., dass VorsorgemafRhahmen im landw. Betrieb angemessen und verhaltnismaRig sein
mussen; oder zur angemessenen Dauer von Warensperrungen bis der Verdacht auf
Anwendung nicht zugelassener Stoffe ausgeraumt ist. Je nach Oko-Kontrollstelle werden
unterschiedliche Mal3stdbe berichtet. Was bereits jetzt in Einzelfallen schon zu sehr hohen
Verlusten (Ware gesperrt, Abnehmer springt ab) gefuhrt hat.

Okobetriebe miissen sich zukiinftig absichern und angemessene und verhaltnismaRige
Vorsorgemafnahmen treffen und angemessen und verhaltnismafig auf Verdachtsfélle
reagieren. Das Problem liegt laut Diskussion der DFA-Mitglieder u.a. darin, dass Arznei- und
Gewdrzpflanzen in getrockneter Form gut haltbar sind und die angemessene Dauer einer
Verdachtspriifung somit lange dauern kann, z.B. im Vergleich zu frischem verderblichem
Gemiise. Da sich die Okobranche somit vom Prozess-Standard noch weiter wegbewegt hin zur
Beurteilung mittels Analyse-Zertifikate wéaren eigentlich die zum Teil hohen Fehlerquoten inkl.
des grofR3en Streubereichs bei der Analytik von Arznei- und Gewirzpflanzen zu beachten. Ob
dem BOLW mit seiner oben zitierten Stellungnahme ein geeignetes Hilfswerk fiir die Umsetzung
der neuen EU-Oko-Vo gelungen ist war bei der umfangreichen Diskussion der DFA-Mitglieder
umestritten.

Die deutschen Kontrollstellen wollen zudem gegen die EU Oko VO vorgehen. Zudem wird von
der EU-Kommission zurzeit an eigenen Ausfiihrungsbestimmungen gearbeitet. Die DFA
Mitglieder diskutieren, ob der DFA auch etwas unternehmen kann/ soll? In der 58. Beratung des
DFA wurde die Mdglichkeit eines ,Runden Tisches mit Vertretern aus AL, BOLW, Oko-
Landwirten und Verarbeiter diskutiert. Dieser wird zunachst fiir nicht zielfihrend erachtet. Damit
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nicht jeder Bertoffene fur sich ganz alleine kAmpfen muss, soll jedoch seitens des DFA ein
Schreiben verfasst werden, in dem grofien Abnehmern die bedenkliche Situation deutlich
gemacht werden soll, wenn die Verbande/Kontrollstellen zu hohe Anspriiche an die
Angemessenheit der Vorsorge stellen oder unverhaltnisméiige SperrzeitrAume anberaumen.
Mit dem derzeitigen Gebaren mancher Kontrollstelle wird es kiinftig schwieriger Okoware aus
Deutschland zu erhalten. Herr Straub, Herr Winter und Herr Pfeiffer formulieren diesen Brief (mit
konkreten Beispielen belegt) Dr. Heuberger unterstutzt bei Bedarf. Frau Dr. Steinhoff leitet den
Brief auch an den BAH weiter. [Anmerkung von Frau Dr. Heuberger im Nachgang zur DFA
Beratung: ,wir haben komplett Okoplant vergessen — wir miissen die Kollegen in die Sache
einbinden, da es auch deren Thema ist und dort viel Erfahrung im Umgang mit den
Kontrollstellen/Verbanden mit Kontaminationsfallen vorliegen missten. ‘|

3b)

Stand Flachenmeldungen aus den Landern fir AK Liickenindikation

Frau Karlstedt hat bisher die Meldungen aus Bayern, Thiringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
erhalten. Bis 15.12.2019 melden bitte Hessen, Niedersachsen, Rheinpfalz und NRW ihre
Zahlen nach.

In Baden-Wirttemberg werden beim Statistischen Landesamt Heil- und Gewirzpflanzen zum
Gemuse gerechnet, auch der Anbau in Topfen. Es gibt keine konkreten Angaben.

Durch die FNR wird eine erneute Flachenabfrage zu Heil- und Gewirzpflanzen vorbereitet.

30)
Zur Datenschutzgrundverordnung gibt es keinen weiteren Diskussionsbedarf.

Zu TOP 4:

Frau Mahler, zusténdig fur Beratung Gemisebau, Heil- und Gewiirzpflanzen im DLR Rheinpfalz
gab einen Uberblick zur Anbausituation von Heil-und Gewirzpflanzen in RLP. Die Prasentation
ist Anlage 2 des Protokolls. Auf ca. 900 ha werden diese Kulturen angebaut, davon 700 ha
Kuchenkrauter: Petersilie, Dill, Kerbel, Koriander, Basilikum, Kresse, Liebstockel, Winterhecke,
Wiesenknopf, Schnittlauch, Pfefferminze u.a., 200 ha mit Lein, Hanf, Kimmel, Leindotter,
Fenchel, Mohn, Knoblauch u.a.

Zu TOP 5:

Die Ausfiihrungen von Frau Dr. Steinhoff sind Anlage 3 des Protokolls. Im Vortrag werden die
markantesten Eckpunkte zu den PA’s seit Bekanntgabe des BfArM 2013 bis jetzt
zusammengefasst und die derzeitigen Aktivitaten aufgefihrt. Bis 31.Mai 2021 gilt der Grenzwert
von 1,0 uyg PA’s pro Tag (Tagesdosis des Arzneimittels).

Am 03.04.2019 fand ein Workshop zu PA's der FAH in Bonn statt.

Frau Dr. Heuberger stellt die geplanten EFSA Grenzwerte fir PA in Krautertees,
Nahrungserganzungsmitteln und Gewirzkrautern, die in die Kontaminantenverordnung 1881
aufgenommen werden sollen, vor (Anlage 4). Es sind auch Grenzwerte fur Tropanalkaloide (TA)
in Vorbereitung. Die vorgestellten Werte sind das Ergebnis der Working-Group Beratung am
17.6.19, ,Governmental experts on Agricultural Contaminants®, das die Themen inhaltlich
bearbeitet (sog. Working group level). Aus DE ist Frau Galle-Hofmann vom BMEL
(Kontaminanten in der Landwirtschaft) dort vertreten. Frau Galle-Hofmann, schlief3t sich den
engen/strikten Auslegungen des BfR an und vertritt diese gegentiber EU / EFSA. Daher ist der
Weg, noch Einfluss zu nehmen v.a. Uber die anderen EU-Lander méglich. Dr. Junghanns
berichtete Uber die Aktivitaten von EUROPAM (siehe auch TOP 6). Im Vergleich zu Deutschland
werden die Bedenken unserer Branche in anderen EU-Staaten wie Frankreich oder Ungarn von
den Behoérden und politisch Verantwortlichen gegeniber der EU-Kommission geteilt und
unterstitzt. Wahrend der letzten EUROPAM Tagung in Nurnberg wurden PAs und die



Grenzwerte intensiv diskutiert. EUROPAM flihrte zudem zusammen mit anderen européaischen
Interessenvertretern schon mehrere Gesprache mit der EU-Kommission. Frau Dr. Heuberger
stellte den EUROPAM-Kollegen bei der Tagung neue Hochrechnungen fir PA in Melisse-
Blattdroge zur Verfiigung, mit Daten von J. Flade (PA Konzentrationen und Mengen in Senecio
vulgaris Pflanzen zu verschiedenen Stadien und Jahreszeiten: https://www.mdpi.com/2223-
77471813/54) Die Berechnung liegt als Anlage 5 dem Protokoll bei. Fazit: so geringe
Mindestgehalte sind vom Landwirt im Feld nicht zu kontrollieren. Wenige Pflanzen, die zur
Grenzwertliberschreitung fihren kénnen, kénnen im Feld nicht sicher wiedergefunden
(kontrolliert) werden. Dr. Heuberger hat fir den DFA diese Position beim Bund fiir
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) jetzt Lebensmittelverband vorgebracht.
Der BLL hat vor der letzten Sitzung der Experten auf Working-Group-Level (am 6. September
2019), verschiedene Stellungnahmen gegentber dem BMEL und dem européischen Verband
FoodDrinkEurope abgegeben.

Ferner: BfR Veroffentlichung in Gewirzen und Kichenkrautern, Mai 2019.
https://mobil.bfr.ound.de/cm/343/pyrrolizidinalkaloidgehalt-in-getrockneten-und-tiefgefrorenen-
gewuerzen-und-kraeutern-zu-hoch.pdf Borretsch, Majoran, Liebstéckel, Petersilie...

Der ,Runde Tisch PA* des BLL wird seine letzte Sitzung am 21. November 19 haben.

Zu TOP 6:

Die diesjahrige Sommertagung von EUROPAM wurde unter Federfiihrung des Bayerischen
Bauernverbandes, in Person von Thomas Pfeiffer vom 20.-22.06.19 in Nurnberg organisiert. Ein
Hauptthema waren die durch Kontaminanten beziehungsweise Fremdeintrage, die auch
natirlich in der Umwelt vorkommen, entstehenden Verunreinigungen in Krautern. So kénnen
zum Beispiel bestimmte Fremdstoffe wie Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs)
oder Pyrrolizidinalkaloide (PAs) in Lebensmittel gelangen. Die Teilnehmer diskutierten die
anstehenden EU-weiten Grenzwertfestsetzungen fur solche Kontaminanten. Die
Europaabgeordnete Marlene Mortler erdffnete die Tagung. Sie versicherte, bei diesem Thema
mit EUROPAM in Kontakt zu bleiben. Hintergrund sind die aktuellen Abstimmungsgesprache
zwischen Europaischer Lebensmittelagentur (EFSA), EU-Kommission und Parlament (vgl. TOP
5). Die EUROPAM-Mitglieder besuchten die Krauteranbauregionen in Schwebheim bei
Schweinfurt und in Uffenheim, sowie das Meerrettichmuseum in Baiersdorf und den
Krauteranbau in Mailach im Landkreis Erlangen-Héchstadt.

Herr Pfeiffer informiert den DFA daruber, dass eine Anfrage iber EUROPAM vorliegt, eine
Initiative der ungarischen und franzésischen ,Krauter-Bauern® zu unterstiitzen. Namlich sich far
eine gekoppelte Einkommensunterstiitzung geman Artikel 30 einzusetzen. (Vorschlag fir die
zuklnftige gemeinsame EU-Agrarpolitik sieche Anlage 6). Nach Ansicht der Anfragenden sollten
auch Arznei- Duft- und Aromapflanzen als férderfahige Kulturen nach EU-Garantiefond (EGFL)
und EU Landwirtschaftsfond (ELER) mit aufgenommen werden.

Eine Recherche von Dr. Jorschick bestétigte: In Deutschland sind bereits jetzt mit Arznei- und
Gewirzpflanzen angebaute Flachen forderfahig. Zur Thematik gekoppelte
Einkommensunterstiitzung gibt es (trotz sonst grof3er Meinungsunterschiede in Deutschland zur
Neuausrichtung der Agrarforderung) eine grof3e Einigkeit, dass keine gekoppelte Pramien
gewahrt und eingefihrt werden, erst recht nicht im Bereich der Flachenkulturen.

Der Vorschlag der DFA-Mitglieder ist sich derzeit stattdessen fir die Férderfahigkeit in der
sogenannten 2. Saule einzusetzen und anzubieten sich auf EU-Ebene fir die Deutsche Lesart,
wonach Arznei- und Gewirzpflanzenanbau férderrechtlich dem Gemiuse- oder Ackerkulturen
zugeordnet werden, einzubringen.
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Zu TOP 11:

Frau Dr. Heuberger dankt im Namen aller DFA Mitglieder dem langjahrigen Vorsitzenden Moritz
Graf vom Hagen-Plettenberg fiir sein engagiertes und zuverlassiges Wirken fiir die Belange des
Arznei- und Gewurzpflanzenanbaus in Deutschland.

Die Wahlleitung zur Neuwahl des Vorstandes tbernimmt Frau Dr. Steinhoff. Wahlberechtigt sind
16 anwesende DFA Mitglieder. Dem bisherigen Vorsitzenden Graf vom Hagen-Plettenberg und
seiner Stellvertreterin Frau Dr. Heuberger wird mit 2 Stimmenthaltungen Entlastung erteilt. Fir
die Wahl zum Vorsitzenden kandidiert Herr Thomas Pfeiffer, fir die Wahl zur stellvertretenden
Vorsitzenden kandidiert erneut Frau Dr. Heidi Heuberger. Die Wahl findet nach § 5 der Satzung
des DFA in geheimer Abstimmung statt.

Ergebnis:

Zum Vorsitzenden des DFA wird Thomas Pfeiffer mit 13 ja-Stimmen, 3 nein-Stimmen gewahlt.
Zur stellvertretenden Vorsitzenden wird Frau Dr. Heidi Heuberger mit 16 ja-Stimmen gewahlt.
Beide nehmen die Wahl an. Die Mitglieder des DFA gratulieren dem neugewahlten Vorstand
recht herzlich.

Die Schriftfihrung verbleibt bei Frau Reichardt, LLG Sachsen-Anhalt.
Graf Hagen-Plettenberg leitet die Beratung bis zum Ende weiter. Er bleibt Mitglied im DFA.

Zu TOP 7:

Die DFA Mitglieder tauschen sich erneut Giber den Wassermangel in diesem Jahr in ihrer Region
aus (siehe Protokoll 58. Beratung). Es gibt keine deutschlandweit einheitliche Regelung zur
Wasserentnahme fir die Beregnung. Dies ist auf Landkreisebene geregelt.

In NRW und RLP gibt es kein Beregnungsproblem, da z.B. in RLP alte Rheinarme zur
Wasserentnahme genutzt werden dirfen. Frau Mahler, DLR: ,Da die meisten Flachen beregnet
werden kénnen, werden im Vergleich zum mehrjahrigen Mittel bei ,unseren Kulturen* keine
ErtragseinbulRen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 ist die Situation sogar etwas
entspannter, da es zwischen den langen Durststrecken doch immer wieder mal geregnet hat®.

Herr Overkamp, Sachsen-Anhalt: ,Die Erntemenge bei AuG wird 50-70% des normalen Ertrages
betragen, 2018 waren es nur 20%. Die Situation in den Betrieben ist teilweise kritisch.*

Herr Jungmichel, Thiringen: ,In Thiringen hat die Trockenheit regional sehr unterschiedlich
ausgepragt ,zugeschlagen®. Jedoch kann man sagen, dass die Ertragsverluste in allen
Regionen hoch waren. Am schlimmsten hat es wahrscheinlich unsere gré3te Kultur, die Kamille,
getroffen. Dort sind insgesamt nur etwa 50% der erwarteten Menge geerntet worden. Darunter
sind auch Flachen mit Totalausfallen. Weniger stark aber trotzdem mit EinbuR3en bis zu 40%
sind die Krautdrogen betroffen, da diese meist mehrjahrig stehen und ein besser ausgebildetes
Wurzelwerk haben, bzw. bewasserbar sind. Im Altenburger Land konnten einige Schlage
Pfefferminze tberhaupt nicht geerntet werden.

Die Bewasserung wurde im Laufe des Sommers von den Landratsamtern verboten. Dabei
kommt es immer auf den Landkreis an, wann das passierte. Im vorigen Jahr war es moglich fur
die Jungpflanzen-Etablierung noch Ausnahmegenehmigungen vom Verbot zu erwirken (mit viel
birokratischem Aufwand). In diesem Jahr haben wir das gar nicht versucht, da die Gewasser
sowieso leer waren.

Herr Dr. Matthes, Hessen teilte schriftlich mit; ,die hessische Krauterernte lauft zur vollen
Zufriedenheit der Anbauer als auch zu unserer, sowohl aus Ertragssicht als auch aus Sicht der
Qualitaten. Es gab tatsachlich Niederschlagsereignisse wéhrend der Kulturfihrung, die zur
rechten Zeit kamen. Ansonsten haben viele Anbauer Beregnungsmoéglichkeiten, die gerade bei



Kichenkrautern die Ertrags- und Qualitatssicherheit unterstiitzen. Die bevorstehende
Fenchelernte verspricht ebenfalls ganz ordentlich zu werden®.

Herr Bachl informiert: Im siidlichen Bayern gab es 2019 ausreichend Niederschlage. Sowohl
Gaubodenkrauter, die ESG und das Einzugsgebiet der Firma Volpel haben die gleiche
Einschétzung:

Frahjahr war zu trocken, wurde aber durch Beregnung oder durch kleinere Schauer
aufgefangen. Die Bestande mussten, soweit mdglich im Juni beregnet werden, um die Ertrage
abzusichern. Wo dies nicht mdglich war gab es Minderertrage.

Durch Gewitterregen und auch sonstige Schauer entspannte sich die Lage im Juli trotz sehr
heiRer Witterung.

Es wird von einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte ausgegangen, wenn die Ernte wie geplant
bis Ende Oktober gut lauft.

Herr Pfeiffer: ,Die Situation in Nordbayern war &hnlich. Die Gewitter im Juli und August haben
die Ernte gerettet. Ohne Bewdasserung hatten die Krauter jedoch im trockenen Nordbayern bis
zum Regen nicht Uberlebt und es ware verbreitet ein Totalausfall gewesen®.

Herr Komnik: Die Saison 2019 war in NRW wieder deutlich zu trocken und sehr heil3. Von April
bis September vielen ca. 50 % des durchschnittlichen Niederschlags. Dabei schwankte die
Niederschlagsverteilung regional und sogar lokal, zum Teil extrem.

Im Vergleich zu 2018 war die Situation nicht so katastrophal. Da die extreme Hitzeperiode
kirzer ausfiel als in 2018 und vereinzelt lokale Niederschlage niedergingen.

Wasser war begrenzender Faktor. Selbst wenn Beregnungsanlagen und Wasser vorhanden
waren, kam in jedem Betrieb der Moment, in dem die Kapazitaten nicht mehr ausreichten und
auch bei non-Stop-Betrieb der Beregnungsanlagen nicht mehr gentigend Wasser ausgebracht
werden konnte. Die Verdunstungsraten waren zu grof3 und alle Flachen benétigten in immer
kdrzeren Intervallen Zusatzberegnung. Das konnte nicht gewdahrleistet werden.

Somit lagen die Ertrage zwischen 60% und 100 %.

Durch kurzfristige Flachenausdehnung bei Kurzkulturen (manche Kichenkrauter), Ausweitung
der Schnitte bei Petersilie und Nachsaaten bei gliinstigeren Bedingungen, wenn die Erstansaat
bei der Keimung verbrannt oder vertrocknet war, konnten die Ausfélle weitestgehend
kompensiert werden, so dass die Marktversorgung und Vertragserfillung in der Regel
sichergestellt werden konnte.

Allerdings mit deutlich erhéhtem Aufwand, wie zum Beispiel: 3fache Beregnungskosten und
doppeltem Saatguteinsatz, bei gleichen oder geringeren Ertrdgen im Vergleich zu Normaljahren.
Und einem Arbeitseinsatz der Betriebsleiter und Mitarbeiter und deren Familien, der dauerhaft
an und uber der kdrperlichen Belastungsgrenze lag.

Im Industrie- und Vertragsanbau kdnnen kurzfristig keine hoheren Preise realisiert werden, um
die hoheren Kosten zu kompensieren.

Zu TOP 8:

Frau Dr. Heuberger berichtet, dass die ,Leitlinien Integrierter Pflanzenschutz im Sektor Arznei-
und Gewdirzpflanzen“ nun vom NAP angenommen und auf deren Homepage veroffentllcht
wurden: https: » ) ] J

links ist der Link zu den Leltllnlen) (Anlage 7) Die Leltllnlen stehen sowohl auf der DFA-
Homepage als auch bei der FAH zum Download bereit. Diese Leitlinien hat sich die Branche
selbst gegeben und soll nun auch von den Betrieben der Branche genutzt bzw. in
Branchennetzwerken fir deren Nutzung geworben werden. Was Frau Dr. Heuberger hier und
auch schon bei der FAH-Sitzung im Juni tat. Von der Geschéftsfilhrung des NAP wurde bereits
angekundigt, dass die Nutzung der Leitlinie kiinftig abgefragt wirde.



https://www.nap-pflanzenschutz.de/praxis/integrierter-pflanzenschutz/leitlinien-ips/

Zu TOP 9:

Dr. Marthe informiert tGiber den Stand der Nachwuchsforschergruppe am JKI. Die Laufzeit sollte
vom 01.07.2019 bis 30.06.2022 sein, mit der Option einer Verlangerung. Das beantragte Projekt
wurde allerdings derzeit noch nicht bewilligt. Die Prasentation ist Anlage 8 des Protokolls.

Zu TOP 10:

Die 9. Tagung Arznei- und Gewirzpflanzenforschung wird voraussichtlich vom 13.-16.09.2021
als gemeinsame Veranstaltung mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Institut fur
Gartenbau in Freising stattfinden.

Frau Dr. Heuberger wird vom DFA beauftragt, in Personalunion fir die Bay. Landesanstalt fir
Landwirtschaft (LfL) und den DFA die Tagung zu organisieren. Sie wird Eckpunkte wie gewohnt
mit dem DFA in den Beratungen, dem Vorsitzenden und mit Dr. Marthe abgleichen.

Der Rahmen ist &hnlich wie bisher; wissenschaftliche Tagung mit Vortragen, Poster und
Workshops. Tagungssprache ist offiziell deutsch, englische Beitrage sind auch méglich.
Workshops sollten als Format beibehalten werden.

Die DFA Mitglieder diskutieren die Bewerbung des polnischen Krauterkomitees, Poznan als
Austragungsort der Tagung zu wahlen. Das polnische Krauterkomitee hat im Juni Sachsen-
Anhalt und Tharingen besucht und eine erweiterte Zusammenarbeit angeboten. Zum Jubildum
des Krauterkomitees am 05./06. Juni 2020 sollte eine kleine Gruppe vom Vorstand Saluplanta
und auch vom DFA teilnehmen.

Vorschlag angenommen: zur Tagung in Freising 2021 Prof. Jambor in das wissenschaftliche
Komitee berufen.

Zu TOP 10:
Der DFA hat eine Einladung zum 02.10.2019 vom BMEL zum Umweltforum nach Berlin
bekommen. Evtl. nimmt Herr Straub daran teil.

Termine:
- Die Fruhjahrsberatung des DFA findet am Mittwoch, dem 11.03.2020 in Bad Hersfeld
statt.
- Die Herbstberatung findet am 15./16.09.2020 (Die./Mi.) in 01561 Liega, Ponickauer Str. 2
bei Sachsenland Oko Landbau GbR Linz statt. Gerald Muller war schon aktiv:
Ubernachtung im 15 km entfernten Radeburg, der Heinrich Zille Stadt!
Hotel: Deutsches Haus in 01471 Radeburg, Heinrich Zille Str. 5; Tel.
035208/9510, www.deutsches-haus-radeburg.de
18 Zimmer sind reserviert unter DFA-Heilkrauter, weitere sind moglich in unmittelbarer
Nachbarschaft-aber ohne Friihstiick, kann vom Dt. Haus mit genutzt werden.

- 09.06.2020 Feldtag AuG LLG Sachsen-Anhalt, Bernburg

geschrieben
Reichardt Bernburg, 06.11.2019


http://www.deutsches-haus-radeburg.de/
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Interpretation der Artikel 27 bis 29, 41 und 42 in der neuen
Bio-Basis-Verordnung (EU) Nr. 2018/848

Regeln zum Umgang mit VerstoBen und Kontaminationen

LesensmiTTELvERBAND B YL/

Deutschland

Eund Okulogische Lebensmrittelwirtschat

Die neue EU-Bio-Basis-Verordnung Nr. 2018/848 regelt in Artikel 27, 28, 29, 41 und 42 die
Handhabung von Abweichungen und Verstdlien. Sie entwickelt die wesentlichen Vorgaben
des Artikel 30 der VO (EG) Nr. 834/2007 und der Artikel 26, 63, 91, 92 der VO (EG)

Nr. 889/2008 weiter und erganzt diese.

l. Vorgehen der Unternehmen bei Verdacht auf einen VerstoR

,Artikel 27
Pflichten und MaBnahmen bei Verdacht auf einen Verstof8

Hat ein Unternehmer den Verdacht, dass ein Erzeugnis, das er produziert, aufbe-
reitet, eingefiihrt oder von einem anderen Unternehmer erhalten hat, nicht diese
Verordnung erfiillt, geht er vorbehaltlich Artikel 28 Absatz 2 folgendermallen vor:*

Gemal der Definition in Artikel 3 Nr. 57 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 umfasst ein ,Ver-
stoR“" jegliche Art der Nichteinhaltung der Verordnung und ihrer nachgelagerten Rechtsakte.
Der Begriff Verstol3 umfasst also alles von kleineren Kennzeichnungsmangeiln (z.B. bei der
Angabe der Codenummer), die den korrekten Produktionsprozess eines Bio-Produktes nicht
tangieren, bis hin zu Abweichungen im vorgeschriebenen Produktionsprozess, die den Bio-
Status eines Produktes in Frage stellen. Zur Wahrung der VerhaltnismaRigkeit ist es deshalb
notwendig, bei der Bewertung eines Verdachtes die Zielsetzung des Artikels 41 (2) der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2018/848 und der Erwagungsgriinde 88 und 1182 zu berticksichtigen.

Diese Erwagungsgrinde und der Artikel 41 (2) fokussieren auf mdgliche VerstoRe (Verdachts-
momente), die ,(...) die Integritét der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstel-
lungserzeugnisse beeintrachtigt, (...)*. Verdachtsmomente, welche die Integritat (Arti-

kel 3 Nr.74 der Verordnung (EU) Nr. 2018/8483%) des Bio-Lebensmittels in Frage stellen, sind

1 "VerstoR": Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung oder der geman dieser Verordnung erlassenen
delegierten Rechtsakte oder Durchfiihrungsrechtsakte

2 (88):... MaRnahmen bei Verdachtsféllen und festgestellten VerstdRen, einschlieRlich des Verbots der Vermark-

tung von Erzeugnissen als 6kologische/biologische Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse, wenn der fest-

gestellte VerstoR die Integritat solcher Erzeugnisse beeintrachtigt.

(118) Um einheitliche Bedingungen fiur die Durchflihrung dieser Verordnung zu gewahrleisten, sollten der Kommis-

sion Durchfiihrungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes Ubertragen werden: (...) Bestimmungen zur Gewahrleis-

tung der Durchfiihrung von MaRnahmen bei Verdachtsfallen und festgestellten Versté3en, insbesondere solchen,

die die Integritat von eingeflhrten 6kologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen beein-

trachtigen;...

3 "Integritat der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstellungserzeugnisse": bei dem Erzeugnis lie-

gen keine Verstole vor, die

a) die Merkmale, die das Erzeugnis als 6kologisches/biologisches Erzeugnis oder als Umstellungserzeugnis kenn-

zeichnen, auf irgendeiner Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs beeintrachtigen; oder

b) wiederholt oder beabsichtigt sind;



demgemald im (besonderen) Fokus des Artikels 27. Durch den Verweis auf die Integritat wird
der Kreis der relevanten VerstoRRe auf solche beschrankt, die den Produktionsprozess und da-
mit den Bio-Status in Frage stellen.

Unter Berlcksichtigung der Definition unter Artikel 3 Nr.74 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848
ist die Integritat eines Bio-Produkts gegeben, wenn kein Verstol3 vorliegt, der die Merkmale,
die das Produkt auf irgendeiner Stufe als Bio-Produkt oder Produkt in Umstellung auf Bio be-
eintrdchtigt a) oder beabsichtigt oder wiederholt b) auftritt. Bei Punkt a) geht es also darum, zu
beurteilen, ob der Bio-Status auf irgendeiner Stufe im Produktionsprozess beeintrachtigt ist.
Dabei sind die Merkmale im Produktionsprozess von der Erzeugung bis zum Handel gemeint,
weil die Bio-Anforderungen sich auf den gesamten Produktionsprozess beziehen. Dies lasst
sich aus beispielhaften Aufzahlungen, in denen der Verordnungsgeber die Integritat beein-
trachtigt sieht, in den Erwagungsgriinden 43 und 62* sowie insbesondere aus der Formulie-
rung in Art. 42 (1) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 entnehmen. In Art. 42 (1) heil3t es aus-
zugsweise: ,(...) die die Integritat der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse (...) beeintrach-
tigen, weil beispielsweise nicht zugelassene Erzeugnisse und Stoffe verwendet oder nicht zu-
gelassene Verfahren angewandt wurden oder eine Vermischung mit nichtékologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen stattfand (...).“ Punkt b) der Definition von Integritat betrifft die In-
tention des Handelns eines Unternehmers (beabsichtigt) oder einen wiederholten Verstol3.

a) ,Eridentifiziert und isoliert das betreffende Erzeugnis;
b) er iberpriift, ob der Verdacht begriindet ist;

c) er bringt das betreffende Erzeugnis nicht als 6kologisches/biologisches
Erzeugnis oder Umstellungserzeugnis in Verkehr und verwendet es nicht
in der 6kologischen/biologischen Produktion, bis der Verdacht ausge-
rdumt werden kann;“

Tritt bei einem Unternehmen also der Verdacht auf, dass ein Prozess nicht den Vorgaben der
Verordnung genugt, ist die Ware zu identifizieren und zu sperren, bis der Verdacht ausge-
raumt werden kann (Artikel 27 a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848).

Die genannte Uberpriifung geman Artikel 27 b) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 zielt darauf
ab, festzustellen, ob der Verdacht begrindet auf die Verletzung der Integritat der Bio-Ware
hinweist.

Es ist festzustellen, ob:
1. die dem aufkommenden Verdacht zugrundeliegende Information bestatigt werden
kann oder eine Fehlinformation vorliegt;
2. der aufgekommene Verdacht einen Verstol} gegen die Bio-Verordnung darstellen
kdnnte. Ein VerstolR gegen die Bio-Verordnung liegt z.B. nicht vor, wenn eine aus

4(43) ...Um die Integritat der 6kologischen/biologischen Produktion fiir den Verbraucher zu gewéhrleisten...
(62) ... Um die Integritat der 6kologischen/biologischen Produktion und die Anpassung an technische Entwicklun-
gen zu gewahrleisten...



nicht okologischen Materialien hergestellte Verpackung eingesetzt wird. Verpa-
ckungsmaterialien sind nicht durch die Oko-Verordnung geregelt;

3. der aufgekommene Verdacht besteht und einen VerstoRR gegen die Bio-Verordnung
nahelegt, jedoch durch einfach MalRnahmen geklart und ausgeraumt werden kann
(z.B. Dokument nicht korrekt ausgefullt — neues korrektes Dokument wird erstellt).

Verdachtsmomente kbénnen ausgerdumt oder begriindet werden, z.B. durch Prifung mittels
dem von Anhang Il Teil IV 1.2, 1.3 und 1.4 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 etablierten sys-
tematischen Ansatz fir Lebensmittelhersteller, durch vergleichbare Vorgaben in der Qualitats-
sicherung oder durch jegliche andere Informationen und Erfahrungen, die sachdienliche Bei-
trage leisten. Die Unternehmen konnen fachlich prufen, ob der Bio-Status eines Produktes auf
Grundlage der vorliegenden Fakten in Frage steht. Sie kénnen aber in den meisten Fallen
nicht beurteilen, ob ein Verstol? wiederholt begangen wurde. Diese Informationen liegen im
kompletten Umfang nur Kontrollstellen oder Behérden vor.

d) ,wenn der Verdacht begriindet ist oder nicht ausgerdumt werden kann,
informiert er unverziiglich die betreffende zustidndige Behérde oder gege-
benenfalls die betreffende Kontrollbehérde oder Kontrollstelle und iiber-
mittelt ihnen sofern einschlédgig die verfiigbaren Informationen;“

Ist das Unternehmen in der Lage, den Verdacht auf einen relevanten Verstol3es zu erharten
oder lasst sich der Verdacht auf einen relevanten Verstol3 nicht ausrdumen, erfolgt unverziig-
lich eine Meldung an die Behdrde oder gegebenenfalls die Kontrollbehdrde/Kontrolistelle
(siehe Erwagungsgrund 67°). Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat in einer Entscheidung
vom 08.09.2011° das Wort ,unverziiglich“ mit ,schnellstmdglich” gleichgesetzt und ausgefihrt,
dass der konkrete Zeitraum in Anbetracht des Dringlichkeitscharakters eines Eingreifens und
des mit der jeweils betroffenen Verordnung verfolgten Ziels zu konkretisieren ist. Bei der Oko-
Verordnung ist deshalb das Ziel des Verbraucherschutzes und des Schutzes des redlichen
Unternehmers Malstab. Gemeint ist, dass die Meldung ohne unnétige Verzégerung erfolgen
soll.

5(67) Um die Einhaltung der Anforderungen an die 6kologische/biologische Produktion sowie das Vertrauen der
Verbraucher in diese Produktionsmethode zu gewahrleisten, ist es notwendig, dass die Unternehmer den zustandi-
gen Behorden oder gegebenenfalls den Kontrollbehérden oder Kontrollstellen Falle melden, in denen ein begriin-
deter oder nicht auszurdumender Verdacht auf einen Verstol gegen diese Verordnung im Zusammenhang mit
Produkten besteht, die sie erzeugen, aufbereiten, einfilhren oder von anderen Unternehmern beziehen. Ein solcher
Verdacht kann unter anderem entstehen, wenn in einem Erzeugnis, das als 6kologisches/biologisches Erzeugnis
oder Umstellungserzeugnis verwendet oder vermarktet werden soll, ein Erzeugnis oder Stoff vorhanden ist,
das/der nicht fir die Verwendung in 6kologischer/biologischer Produktion zugelassen ist. Die Unternehmer sollten
die zustandigen Behdrden unterrichten, wenn sie in der Lage sind, einen Verdacht auf einen Verstol3 zu untermau-
ern, oder wenn sie ihn nicht ausraumen kénnen. In solchen Fallen sollten die betreffenden Produkte nicht als 6ko-
logische/biologische Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse in Verkehr gebracht werden, solange der Ver-
dacht nicht ausgerdumt werden kann. Die Unternehmer sollten mit den zustédndigen Behérden und gegebenenfalls
mit den Kontrollbehérden oder Kontrollstellen bei der Ermittlung und Uberpriifung der Griinde fiir solche VerstéRe
zusammenarbeiten.

6 (C-58/10 und andere) zu Art. 54 Abs. 1 VO (EG) 178/2002 unter Rz. 72/73



e) ,bei der Uberpriifung und Feststellung der Griinde fiir den vermuteten
VerstoR arbeitet er mit der betreffenden zustidndigen Behérde oder gege-
benenfalls der betreffenden Kontrollbehérde oder Kontrollstelle umfas-
send zusammen.“

Bei der Uberpriifung arbeitet der Unternehmer mit allen relevanten Stellen zusammen, in ers-
ter Linie mit der zustandigen Kontrollstelle und mit der Kontrollbehorde.

Il. Vorgehen der Behorden bei Verdacht auf einen VerstoR

Zu Artikel 27 ff gehdren inhaltlich die Artikel 41 und 42, die die Vorgehensweise der zustandi-
gen Behorden oder Kontrollstellen bei Verdacht auf einen Verstol3 vorgeben. Diese erganzen
die Vorgaben in Artikel 27 und bestimmen die weitere Abfolge fliir den Fall, dass ein Verdacht
auf Unternehmensebene begriindet ist oder nicht ausgeraumt werden kann.

Artikel 41
Zusatzliche Vorschriften iiber MaBnahmen bei VerstoBBen

(1) Hat vorbehaltlich des Artikels 29 eine zustédndige Behérde oder gegebenenfalls
eine Kontrollbehérde oder Kontrolistelle den Verdacht oder erhiélt sie u.a. von
anderen zustidndigen Behérden oder gegebenenfalls von anderen Kontrollbe-
horden oder Kontrolistellen fundierte Informationen dariiber, dass ein Unter-
nehmer beabsichtigt, ein Erzeugnis zu verwenden oder in Verkehr zu bringen,
das méglicherweise nicht dieser Verordnung entspricht, jedoch mit Verweis auf
die 6kologische/biologische Produktion gekennzeichnet ist, oder wird diese zu-
standige Behérde, Kontrollbehérde oder Kontrolistelle von einem Unternehmer
liber den Verdacht auf einen VerstoB gemaR Artikel 27 unterrichtet,”

In Artikel 41 (1) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 wird geklart, welche Pflichten die zustan-
dige Behdrde oder Kontrollstelle hat, wenn sie eine fundierte Information geman Artikel 27 der
Verordnung (EU) Nr. 2018/848 von einem Unternehmen erhalt, selbst einen fundierten Ver-
dacht auf einen relevanten Verstol3 hegt oder sie fundierte Informationen erhalt, dass ein Un-
ternehmen beabsichtigt, ein Erzeugnis zu verwenden oder zu vermarkten, welches nicht der
Verordnung entspricht. Im Fokus stehen hierbei bestatigte bzw. nicht ausrdumbare Verdachts-
momente, die die Bio-Integritét des Produktes oder des Prozesses’ (Artikel 41(2) der Verord-
nung (EU) Nr. 2018/848) in Frage stellen. D.h. zur Fundierung missen die Verdachtsmo-
mente daraufhin Uberpruft werden, ob die Art des mdglichen VerstoRRes die Integritat des Bio-
Erzeugnisses gefahrdet. Die erganzend zu betrachtende Formulierung in Art. 42(1) der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2018/848 unterstreicht, dass es in erster Linie um Merkmale des Produkti-
onsprozesses geht, die Uber die Bio-Integritat entscheiden.

7(...) kein VerstoR vorliegt, der die Integritat der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstellungser-
zeugnisse beeintrachtigt, (...).



a) ,fiihrt sie unverziiglich eine amtliche Untersuchung geméaR der Verordnung
(EU) 2017/625 durch, um die Einhaltung der Anforderungen der vorliegen-
den Verordnung zu iiberpriifen; diese Untersuchung ist unter Beriicksichti-
gung der Haltbarkeit des Erzeugnisses und der Komplexitét des Falls so
rasch wie méglich innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschlie-
Ben.”

Die Behdrde/Kontrollstelle ist gemanr Art. 41 (1) Punkt a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848
nur dann verpflichtet, unverziglich eine amtliche Untersuchung gemaf} der Kontroll-Verord-
nung (EU) Nr. 2017/625 durchzufuhren, wenn sie fundierte Informationen hat, die auf einen
Verstold gegen die Bio-Integritat des Erzeugnisses oder Prozesses hindeuten. Es geht also
nicht um jedwede, sondern um geprifte Befunde, die die Bio-Integritat des Produktes oder
des Prozesses oder die Einhaltung der Anforderungen an die Bio-Produktion (Erwagungs-
grund 69) tatsachlich in Frage stellen.

In der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 zur Kontrolle ist nicht abschlieRend definiert, was zu ei-
ner amtlichen Untersuchung im Bereich der Oko-Kontrolle gehért. Die Beschreibung legt je-
doch nahe, dass alle Methoden der amtlichen Kontrolle verwendet werden konnen. Der
Rechtstext in Verbindung mit Erwagungsgrund 698 unterstreicht, dass diese Untersuchung in
einem angemessenen Verhéltnis zur Art des Verdachtes stehen muss und so rasch wie mog-
lich innerhalb eines angemessenen Zeitraums durchgeflihrt werden muss. Hierbei ist die Halt-
barkeit des Produktes zu berlcksichtigen. Zur Klarung der Falle kdnnen alle zweckdienlichen
Informationen und Methoden genutzt werden, die helfen, den Verdacht auszurdumen oder zu
bestatigen. Die Untersuchung kann damit auch vom Schreibtisch aus — ohne eine Uberprii-
fung vor Ort — erfolgen, wenn dadurch der Verdachtsfall aufklarbar ist.

8 Erwagungsgrund (69)  Um hinsichtlich der MaRnahmen, die bei Verdacht auf einen VerstoR zu ergreifen sind,
insbesondere wenn der Verdacht aufgrund des Vorhandenseins nicht zugelassener Erzeugnisse und Stoffe in 6ko-
logischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen entsteht —, ein unionsweit einheitliches Vor-
gehen zu gewabhrleisten und Unsicherheiten flr die Unternehmer zu vermeiden, sollten die zustédndigen Behérden
oder gegebenenfalls die Kontrollbehérden oder Kontrollstellen eine amtliche Untersuchung gemag der Verordnung
(EU) 2017/625 zur Uberpriifung der Einhaltung der Anforderungen an die 6kologische/biologische Produktion
durchfiihren. Besteht speziell der Verdacht auf einen Versto3 aufgrund des Vorhandenseins nicht zugelassener
Erzeugnisse oder Stoffe, so sollten mit der Untersuchung die Quelle und die Ursache des Vorhandenseins solcher
Erzeugnisse oder Stoffe ermittelt werden, um sicherzustellen, dass die Unternehmer die Anforderungen an die
Okologische/biologische Produktion einhalten und dass sie insbesondere keine flr die Verwendung in der 6kologi-
schen/biologischen Produktion nicht zugelassenen Erzeugnisse oder Stoffe verwendet und verhaltnismafRige und
angemessene Vorsorgemalinahmen getroffen haben, um eine Kontamination der 6kologischen/ biologischen Pro-
duktion durch solche Erzeugnisse und Stoffe zu vermeiden. Diese Untersuchungen sollten in einem angemesse-
nen Verhaltnis zu dem Verdacht auf einen Versto3 stehen und daher unter Beriicksichtigung der Haltbarkeit des
Erzeugnisses und der Komplexitat des betreffenden Falles so rasch wie moglich innerhalb eines angemessenen
Zeitraums abgeschlossen werden. Dabei kdnnte jede als angemessen erachtete Methode und Technik fiir amtliche
Kontrollen genutzt werden, um Falle des Verdachts auf einen Versto3 gegen diese Verordnung effizient und ohne
unnotige Verzoégerung auszurdumen oder zu bestatigen; hierzu zahlt auch die Heranziehung aller relevanten Infor-
mationen, die es ermdglichen kénnten, den Verdacht auf einen Verstol3 ohne eine Kontrolle vor Ort auszurdumen
oder zu bestatigen.



Ist die Haltbarkeit und Abverkaufszeit des Produktes begrenzt, wie z.B. bei Obst und Gemuise,
mussen die zweckdienlichen Informationen und Methoden dieser besonderen Situation ange-
passt und verhaltnismafig sein. Eine Anordnung von Zusatzinspektionen in einem sud-euro-
paischen Herkunftsland fiir Obst und Gemuse muss unter Verdeutlichung der Dringlichkeit
veranlasst werden. Sind keine ergdnzenden Erkenntnisse vor Ende der Haltbarkeit zu erlan-
gen, muss auf der Grundlage der vorhandenen Erkenntnisse vor Ablauf der Haltbarkeit tGber
die Freigabe entschieden werden.

b) ,verbietet sie vorlaufig sowohl das Inverkehrbringen der betreffenden Er-
zeugnisse als 6kologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungs-er-
zeugnisse als auch ihre Verwendung in der 6kologischen/biologischen Pro-
duktion bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Buchstabe a genannten
Untersuchung. Bevor die zustidndige Behérde oder gegebenenfalls die Kon-
trollbehérde oder Kontrolistelle einen solchen Beschluss fasst, gibt sie dem
Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.“

Art. 41 (1) b der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 verlangt wahrend der Untersuchung eine vor-
laufige und somit befristete Sperrung der Ware, bis der Verdacht geklart ist. Um die Verhalt-
nismafigkeit zu wahren (Erwagungsgrund (69) ...so rasch wie méglich innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums abgeschlossen...), dauert die befristete Sperrung der Ware durch die
Behorde oder Kontrollstelle maximal so lange, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und
Untersuchungsergebnisse vorliegen. Ob eine Sperrung erfolgt und wie lang diese Sperrung
ist, richtet sich nach Artikel 41 (1) a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 und dem Erwagungs-
grund 69 nach der Art des Verdachtes und der Haltbarkeit des Erzeugnisses. Im Fall einer
Sperrfrist muss diese unter der Anwendung von Verhaltnismafigkeitsgrundsatzen so kurz wie
moglich gewahlt werden.

(2) ,,Gehtaus den Ergebnissen der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Untersu-
chung hervor, dass kein VerstoB vorliegt, der die Integritét der 6kologischen/bi-
ologischen Erzeugnisse oder der Umstellungserzeugnisse beeintrdachtigt, darf
der Unternehmer die betreffenden Produkte verwenden oder als 6kologi-
sche/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse in Verkehr brin-
gen.”

Art. 41 (2) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 legt fest, dass das Erzeugnis weiter als Bio-Pro-
dukt verwendet oder vermarktet werden kann, wenn die Untersuchung in der regelméaRig fest-
zulegenden Sperrfrist (siehe Art 41 (1) a) angemessener Zeitraum) nicht zu einer Aberken-
nung der Ware flhrt, da kein relevanter Verstol3 gegen die Integritat der Ware als Bio-Ware
nachgewiesen wurde. Es sollte dann ,in dubio pro reo’ gelten.



,LArtikel 42
Zusatzliche Vorschriften iiber MaBnahmen bei VerstoRen

(1) Bei VerstoBen auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Ver-
triebs, die die Integritéit der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse oder der
Umstellungserzeugnisse beeintrdchtigen, weil beispielsweise nicht zugelas-
sene Erzeugnisse oder Stoffe verwendet oder nicht zugelassene Verfahren an-
gewandt wurden, oder eine Vermischung mit nichtékologischen/ nichtbiologi-
schen Erzeugnissen stattfand, stellen die zustdndigen Behérden oder gegebe-
nenfalls die Kontrollbehorden oder die Kontrollstellen sicher, dass zusétzlich
zu den gemaR Artikel 138 der Verordnung (EU) 2017/625 zu ergreifenden MaR-
nahmen bei der Kennzeichnung und Werbung fiir die gesamte betreffende Par-
tie oder Erzeugung nicht auf die 6kologische/ biologische Produktion Bezug
genommen wird.

(2) Bei schwerwiegenden, wiederholten oder anhaltenden VerstéBen sorgen die
zustandigen Behérden und gegebenenfalls die Kontrollbehérden und die Kon-
trolistellen dafiir, dass den betreffenden Unternehmern oder der betreffenden
Unternehmergruppe zusétzlich zu den in Absatz 1 genannten MaBnahmen so-
wie allen angemessenen MaRnahmen, die insbesondere geméaR Artikel 138 der
Verordnung (EU) 2017/625 ergriffen werden, die Vermarktung von Erzeugnissen
mit einer Bezugnahme auf die 6kologische/biologische Produktion fiir einen
bestimmten Zeitraum untersagt und dass ihr Zertifikat geméaR Artikel 35 gege-
benenfalls ausgesetzt oder zuriickgenommen wird. “

Artikel 42 klart, dass im Falle eines festgestellten Verstol3es, bei dem die Integritat eines Bio-
Produkts oder des entsprechenden Prozesses beeintrachtigt wird, die zustandigen Behoérden
oder gegebenenfalls die Kontrollbehdrden bzw. Kontrollstellen, die Vermarktung des Produk-
tes als Bio-Produkt untersagen kénnen (Art. 42 (1)). Auch aus den in Art. 42 (1) angefihrten
Beispielen wird unmittelbar deutlich, dass es nicht nur um Mangel geht, die am Produkt fest-
stellbar sind sondern auch um VerstofRe im Prozess, die nicht am Produkt messbar sind: So
ist als Beispiel die Anwendung nicht zugelassener Erzeugnisse angefuhrt und eben nicht der
analytische Nachweis nicht zugelassener Erzeugnisse. Bei schwerwiegenden oder wiederhol-
ten Verstdlien kann dem Unternehmen das Bio-Zertifikat zeitweise oder ganz entzogen wer-
den und das Unternehmen mit einem Vermarktungsverbot belegt werden (Art. 42 (2) der Ver-
ordnung(EU) Nr. 2018/848).

lll. Vorgaben fur Unternehmen bei Verdacht auf einen VerstoB, ausgelost
durch Kontaminationen

Artikel 28 der neuen Bio-Verordnung setzt sich mit Vorsorgemalinahmen zur Vermeidung von
Kontaminationsrisiken durch gemaf der Verordnung unzulassige Erzeugnisse und Stoffe aus-
einander.



»Artikel 28
VorsorgemalBnahmen zur Vermeidung des Vorhandenseins nicht zugelassener
Erzeugnisse und Stoffe

(1) Um eine Kontamination durch Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht fiir die Verwen-
dung in der 6kologischen/biologischen Produktion geméaR Artikel 9 Absatz 3 Un-
terabsatz 1 zugelassen sind, zu vermeiden, ergreifen die Unternehmer auf jeder
Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs folgende Vorsorge-
maBBnahmen:*

Zunachst wird in Art. 28 (1) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 abschlief3end geklart, dass nur
die Erzeugnisse und Stoffe gemeint sind, die dem Zulassungsvorbehalt der Bio-Verordnung
gemah Artikel 9 (3) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848° unterliegen. GemaR den Vorgaben
des Artikel 9 (3) 1) und der dortigen Bezugnahme zu Artikel 24 und 25 der Verord-

nung (EU) Nr. 2018/848 geht es dabei um die in Artikel 24 (1) a) bis g) und (2) a) bis c¢) gere-
gelten Erzeugnisse und Stoffe wie Dingemittel, Bodenverbesserer, Futtermittel, Futtermittel-
zusatzstoffe, Pflanzenschutzmittel, Mittel zur Reinigung und Desinfektion sowie Zusatzstoffe,
technische Hilfsstoffe fur die Verarbeitung und geman Art 25 um erlaubte konventionelle Zuta-
ten.

Der umfassende Begriff des Vorhandenseins verlangt in Hinblick auf eine operationale Umset-
zung der Vorgabe und der Wahrung der Verhaltnismaligkeit eine Spezifizierung auf die Ver-
dachtsmomente, die geman Artikel 29 (2) a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 eine Verwen-
dung eines nicht zugelassenen Erzeugnisses oder Stoffes in der dkologischen Produktion na-
helegen oder gemaf Art. 29 (2) b) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 auf nicht getroffene Vor-
sorgemalSnahmen hinweisen. Hierbei sind Vorgange relevant, welche die Bio-Integritat des
Erzeugnisses oder des Produktionsprozesses in Frage stellen.

Es wird weiter geklart, dass alle Unternehmen auf jeder Stufe entlang der Wertschopfungs-
kette Vorsorgemallnahmen in den Bereichen, die ihrem Einfluss bzw. Verantwortungsbereich
(Erwagungsgrund 68'°) unterliegen, ergreifen mussen.

a) ,Sie ergreifen verhaltnismaBige und angemessene MaBnahmen, mit de-
nen Risiken der Kontamination der 6kologischen/biologischen Produktion

9 Art. 9(3) Fur die in Artikel 24 und 25 sowie in Anhang Il genannten Zwecke und Verwendungen dirfen in der 6ko-
logischen/biologischen Produktion nur gemaR diesen Bestimmungen zugelassene Erzeugnisse und Stoffe verwen-
det werden, sofern ihre Verwendung nach relevanten Unionsvorschriften und gegebenenfalls nach nationalen Vor-
schriften im Einklang mit dem Unionsrecht auch fir die nichtékologische/nichtbiologische Produktion zugelassen
ist.

10(68) Zur Vermeidung der Kontamination der 6kologischen/biologischen Produktion durch Erzeugnisse oder
Stoffe, die nicht von der Kommission flr bestimmte Zwecke zur Verwendung in der 6kologischen/biologischen Pro-
duktion zugelassen wurden, sollten die Unternehmer verhaltnismaRige und angemessene MalRnahmen, die ihrem
Einfluss unterliegen, ergreifen, um solche Kontaminationsrisiken zu ermitteln und zu vermeiden. Solche Mal3nah-
men sollten regelmaRig uberprift und erforderlichenfalls angepasst werden.



und von 6kologischen/biologischen Erzeugnissen durch nicht zugelas-
sene Erzeugnisse oder Stoffe ermittelt werden, wobei auch systematisch
kritische Punkte bei den Verfahrensschritten identifiziert werden, und er-
halten diese aufrecht;

b) sie ergreifen MaBnahmen, die verhéltnisméBig und angemessen sind, um
Risiken der Kontamination der 6kologischen/biologischen Produktion
und von 6kologischen/biologischen Erzeugnissen durch nicht zugelas-
sene Erzeugnisse oder Stoffe zu vermeiden, und erhalten diese aufrecht;

c) sie iiberpriifen regelméaBig diese MaBnahmen und passen sie an; und

d) sie erfiillen andere einschlédgige Anforderungen dieser Verordnung, mit
denen die Trennung der 6kologischen/biologischen Erzeugnisse, der Um-
stellungserzeugnisse und nichtékologischen/nichtbiologischen Erzeug-
nisse gewdéhrleistet wird.*

Diese Vorgabe zu VorsorgemalRnahmen stellt eine Weiterentwicklung des Artikels 63 der be-
stehenden Verordnung (EG) Nr. 889/2008'! dar. Neu eingefiihrt wird, dass die Matnahmen
verhéltnisméRig und angemessen sein mussen, fur Erzeugnisse und Stoffe gelten, die unter
dem Zulassungsvorbehalt der Verordnung liegen und sich auf Handlungsfelder beschranken,
die dem Einfluss (Erwagungsgrund 68) des Unternehmens, d.h. seinem Verantwortungsbe-
reich unterliegen. VorsorgemalRnahmen mussen von Betrieben und Unternehmen auf jeder
Stufe, also der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs, ergriffen werden.

FuUr Verarbeitungsunternehmen und Futtermittelunternehmen schreibt diese Regel fort,
was in Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 bereits etabliert ist. Aus der Sicht der Le-
bensmittelverarbeiter und Futtermittelhersteller werden die bisherigen VorsorgemalRnahmen
gegen das Risiko einer Kontamination geman Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008"
spezifiziert. In klarstellender Ergénzung des Wortlauts in Artikel 26 sollen kunftig ,nur* mehr
angemessene und verhéltnisméiige Vorkehrungen notwendig sein. Die hier beschriebene
systematische Vorgehensweise ist aus dem Hygienerecht bekannt und langjahrig im Sinne
des HACCP-Konzeptes im Rahmen der Qualitatssicherung in den Unternehmen etabliert. Die
Qualitatssicherungsmafinahmen zur Vermeidung von Kontaminationsrisiken kénnen betriebs-
individuell oder auch kollektiv z.B. in Verbanden erfolgen.

Die verhaltnismaRigen und angemessenen Vorsorgemallnahmen beziehen sich auf die Ver-
meidung von Kontaminationsrisiken. Der Gesetzgeber fordert hier analog zum HACCP-Kon-
zept aus dem Hygienerecht einen systematischen Umgang mit Risiken zur Vermeidung von

1 Art. 63 Beschreibung/MaRnahmen, die er anschlieBend auf aktuellem Stand halt: ...

c) die Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer Kontamination durch unzulassige Erzeugnisse oder Stoffe
und die Reinigungsmalnahmen, die an Lagerstatten und in der gesamten Produktionskette des Unternehmers
durchzufiihren sind;

12 Art. 26 (2) Die Unternehmer miissen die Verfahrensvorschriften gemal Absatz 1 anwenden und einhalten. Sie
missen insbesondere daflr Sorge tragen, dass

a) VorsorgemafRnahmen getroffen werden, um das Risiko einer Kontamination durch unzulassige Stoffe oder Er-
zeugnisse zu vermeiden;



nicht zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen. Diese Risiken an kritischen Kontrollpunkten
(BKP - Bio-Kontroll-Punkte / OCCP - Organic critical control points) missen identifiziert wer-
den, MalRnahmen zur Beherrschung festgelegt und diese regelmaRig Uberpruft werden. Es
handelt sich somit um ein Risikominimierungs-Konzept und nicht um ein Verfahren zum voll-
standigen Ausschluss von nicht zugelassenen Stoffen und Erzeugnissen.

Die Implementierung der Vorsorgemalfinahmen zur Vermeidung von Kontaminationen wird
ebenso wie alle anderen Vorgaben der Oko-Verordnung durch die Bio-Kontrolle tiberpriift und
bestatigt. Das bedeutet, dass das Risikominimierungs-Konzept und die ergriffenen Vorsorge-
maflnahmen Teil der Bio-Zertifizierung sind und die Bio-Betriebe und -Unternehmen durch
das Zertifikat die Bestatigung erhalten, dass sie diese in angemessener Weise umgesetzt ha-
ben. Auf diese Bestatigung durch die Bio-Zertifizierung kénnen sich die Unternehmen bei ih-
ren Lieferanten verlassen.

Rohstoffhandler und Importeure mussen mit dieser neuen Vorgabe systematische Kon-
zepte zur Beherrschung des Kontaminationsrisikos etablieren.

Fur Landwirtschaftsbetriebe sind die Vorgaben zu Vorsorgemalinahmen eine Prazisierung
gegenuber den Vorgaben des Art. 63 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008. Es geht darum, sys-
tematisch mdégliche Eintragswege flr nicht zugelassene Erzeugnisse und Stoffe geman Arti-
kel 9 (3) Abs. 1 zu Uberprifen und Malinahmen zur Vermeidung von Kontaminationsrisiken
mit diesen Stoffen und Erzeugnissen zu ergreifen. Solche Kontaminationsrisiken ergeben sich
insbesondere fir Gemischtbetriebe mit dkologischen und konventionellen Betriebsteilen, die
in Deutschland eine Ausnahme, innerhalb der EU aber nach wie vor die Regel sind, sowie an
den ,Schnittstellen® zu konventionellen Landwirtschaftsbetrieben oder dort verwendeter Tech-
nik. Vorsorgemaflinahmen sind im Falle der parallelen 6kologischen und konventionellen Er-
zeugung oder in Betrieben mit Betriebseinheiten in Umstellung beispielsweise solche, die eine
sichere Trennung von Betriebsmitteln, Maschinen, Lagerstatten und Betriebsstatten gewahr-
leisten. In ahnlicher Weise sind Vorsorgemaflinahmen bei Inanspruchnahme von Dienstleis-
tern, die auch von konventionellen Landwirten genutzt werden (zum Beispiel Maschinenringe,
Transportunternehmer), erforderlich, die z.B. auf notwendige Reinigungsmallnahmen zwi-
schen den Chargen abzielen. Das gilt auch bei Kooperationsbetrieben.

Die Beschrankung auf angemessene und verhaltnismaRige Vorsorgemalinahmen und auf sol-
che im Einflussbereich des Landwirts fUhrt dazu, dass die MalRnahmen ihrem direkten Einfluss
unterliegen und deshalb eigenes Verhalten oder durch Weisungsrechte (gegeniber Arbeit-
nehmern, Dienstleistern oder Subunternehmern) steuerbares Verhalten betreffen. Nachbarli-
ches Verhalten wird zum Beispiel nicht zugerechnet. Und es ist nicht davon auszugehen, dass
das EU-weit geltende Bio-Recht weitgehende Eingriffe in die Bewirtschaftungspraktiken kon-
ventioneller Nachbarbetriebe und damit in die Eigentumsrechte Dritter verlangt bzw. Uber-
haupt erzwingen kann.

Insofern verlangt das neue Oko-Recht auch nicht, dass Oko-Bauern ihre Nachbarn proaktiv
auf ihren Unterlassungsanspruch z.B. hinsichtlich im Okolandbau nicht zul3ssiger Pflanzen-
schutzmalnahmen hinweisen mussen, um ihren Vorsorgeverpflichtungen nach Verordnung
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(EU) Nr. 2018/848 genuge zu tun. Zudem kann ein Unterlassungsanspruch von einem Grund-
sticksbesitzer/Grundstiicksbewirtschafter nach deutschem Zivilrecht (§ 1004 Abs. 1 Satz 2
BGB) in der Regel nicht im Voraus geltend gemacht werden, sondern erst dann, wenn eine
Stoérung bereits eingetreten ist und auch kinftig Wiederholungsgefahr besteht. Dabei muss
die Ursache einer Schadigung aulierdem vom Geschadigten einem Verursacher zuordenbar
nachgewiesen werden.

Deshalb ist auch nicht davon auszugehen, dass die getroffene Einschrankung auf verhaltnis-
mafige und angemessene MalRnahmen dazu flhrt, dass das neue Bio-Recht neue Mal¥nah-
men wie z.B. Heckenpflanzungen oder Abstandsstreifen vom Bio-Landwirt verlangt, die nach
jetzigem Recht ohne diese Einschrankung nicht als notwendig erachtet wurden. Insgesamt
geht es fur Landwirte um Vorsorgemal3nahmen in Bereichen, in denen relevante Verschlep-
pungsrisiken bestehen, die die Integritat der Bio-Produkte gefahrden.

Durch die Vorgaben der neuen Verordnung wird es fir landwirtschaftliche Betriebe allerdings
notwendig, die Prozesse in ihrem Betrieb systematisch daraufhin zu analysieren, an welchen
Stellen ein erhdhtes Risiko fur den Eintrag unzuldssiger Stoffe besteht. Darauf aufbauend sind
auch in der Landwirtschaft adaquate Vermeidungsmalfinahmen zu bestimmen und Verfahren
zu deren Umsetzung und Eigenkontrolle festzulegen. Das ist besonders relevant fur landwirt-
schaftliche Betriebe, die parallel 6kologische und konventionelle Betriebsteile flihren oder eng
mit konventionellen Strukturen kooperieren. Die Beschreibung der VorsorgemalRnahmen ist
regelmafig zu aktualisieren. Die VorsorgemaflRnahmen kénnen auf unter ihrem Einfluss lie-
gende verhaltnismalige und angemessene MaRnahmen beschrankt werden. Sie mussen sys-
tematisch dokumentiert werden, denn Kontrollbehorden/Kontrollstellen haben das Vorhanden-
sein und die inhaltliche Angemessenheit dieser Vorsorgemalinahmen zu prifen (Art. 38 (1) a)
der Verordnung (EU) Nr. 2018/848"%) und werden dabei auf die Dokumentation der Betriebe
zurlckgreifen.

Wenn es ohne Beteiligung des 6kologischen Unternehmers oder seines Personals, also auf-
grund der Tatigkeit auenstehender Dritter, beispielsweise zu einer Abdrift von Spritzmitteln
kommt, ist diese als nicht vom Oko-Landwirt verursacht und somit als unvermeidbar anzuse-
hen.

(2) ,,Hat ein Unternehmer den Verdacht, dass aufgrund des Vorhandenseins eines
Erzeugnisses oder Stoffes, das/der nicht fiir die Verwendung in der 6kologi-
schen/biologischen Produktion gemaR Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 zugelas-
sen ist, in einem Produkt, das als 6kologisches/biologisches Erzeugnis
oder Umstellungserzeugnis verwendet oder vermarktet werden soll, dieses Pro-
dukt dieser Verordnung nicht entspricht, geht er folgendermaBien vor:“

13 Art. 38 (1) Die amtlichen Kontrollen, die gemaR Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 zur Uberpriifung der
Einhaltung der vorliegenden Verordnung durchgefuihrt werden, umfassen insbesondere Folgendes:

a) die Uberpriifung der Anwendung der Vorbeugungs- und VorsorgemaRnahmen geman Artikel 9 Absatz 6 und
Artikel 28 der vorliegenden Verordnung durch die Unternehmer auf jeder Stufe der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs
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Art. 28 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 klart, dass nur Kontaminationen durch Er-
zeugnisse und Stoffe, die unter dem Zulassungsvorbehalt der Verordnung liegen und die die
Bio-Integritat der Ware in Frage stellen, Gegenstand dieses Artikels sind.

Der umfassende Begriff des Vorhandenseins verlangt in Hinblick auf eine operationale Umset-
zung der Vorgabe und der Wahrung der VerhaltnismaRigkeit eine Spezifizierung auf die Ver-
dachtsmomente, die gemal Artikel 29 (2) Punkt a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 auf
eine Verwendung eines nicht zugelassenen Erzeugnisses oder Stoffes in der 6kologischen
Produktion nahelegen oder gemafR Punkt b) auf nicht getroffene Vorsorgemal3nahmen hinwei-
sen. In allen anderen Fallen ist von unvermeidbaren Kontaminationen auszugehen, die den
Bio-Status nicht in Frage stellen. Das reine Vorhandensein einer Kontamination durch ein
nicht zugelassenes Erzeugnis oder Stoff sagt noch nichts darlber aus, ob tatsachlich ein rele-
vanter Verstol} vorliegt.

Die Angemessenheit der Vorsorgemalinahmen zur Vermeidung von Kontaminationen und die
Nicht-Anwendung unzuléssiger Stoffe wird ebenso wie alle anderen Vorgaben der Oko-Ver-
ordnung durch die Bio-Kontrolle Gberprift und bestatigt. Die Nicht-Einhaltung von bereits er-
gangenen behordlichen Anforderungen geman Art. 29 (2) Punkt (¢) der Verordnung (EU) Nr.
2018/848 kdnnen vom Unternehmen nur dann gepruft werden, wenn sie ihm bekannt gewor-
den sind, was in der Regel nicht der Fall sein wird.

a) ,eridentifiziert und isoliert das betreffende Erzeugnis;
b) er iiberpriift, ob der Verdacht begriindet ist;

c) er bringt das betreffende Erzeugnis nicht als 6kologisches/biologisches
Erzeugnis oder Umstellungserzeugnis in Verkehr und verwendet es nicht
in der 6kologischen/biologischen Produktion, bis der Verdacht ausge-
rdumt werden kann;“

Die weiteren Vorgaben in Art. 28 (2) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 zu den Pflichten der
Unternehmen bei Verdachtsfallen ausgeldst durch eine Kontamination sind eine Wiederho-
lung der Anforderungen aus Art. 27 dieser Verordnung fur den Spezialfall des Vorhandens-
eins von unzulassigen Stoffen und Erzeugnissen. Daher gelten die gleichen Anforderungen.

Die genannte Uberpriifung unter Art. 28 (2) Punkt b) zielt darauf ab, festzustellen, ob der Ver-
dacht begriindet auf die Verletzung der Integritat der Bio-Ware durch eine Verwendung nicht
zugelassener Stoffe oder Erzeugnisse und/oder mangelnde Vorsorgemalinahmen hinweist.
Es muss also z.B. gepruft werden, ob die vorliegende Information korrekt ist; und wenn der
Verdacht sich bestatigt, ob er nach Art und Ausrichtung einen mdglicher Verstol3 gegen die
Bio-Verordnung untermauert und oder der vermutete Fehler ausgeraumt werden kann. Tritt
bei einem Unternehmen der Verdacht auf, dass ein Prozess nicht den Vorgaben der Verord-
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nung genigt, ist die Ware zu sperren, bis der Verdacht ausgerdumt werden kann. Der Ver-
dacht ist begriindet, wenn die aufgetretene Kontamination die Anwendung eines nicht zuge-
lassenen Stoffes oder mangelnde Vorsorge gegen Kontaminationsrisiken nahelegt.

Verdachtsmomente kénnen ausgerdumt oder begriindet werden, indem sie mittels des in Arti-
kel 28 (1) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 etablierten systematischen Konzeptes, ver-
gleichbarer Vorgaben in der Qualitatssicherung oder anhand von Vergleichsdaten und Fallen
bewertet werden.

d) ,,wenn der Verdacht begriindet ist oder nicht ausgerdumt werden kann,
informiert er unverziiglich die betreffende zustiandige Behérde oder gege-
benenfalls die betreffende Kontrollbehérde oder Kontrolistelle und iiber-
mittelt ihnen sofern einschlédgig die verfiigbaren Informationen;

Wird durch die Prifung des Unternehmens der Verdacht auf einen Versto untermauert, er-
folgt unverziglich, d.h. ohne unnétige Verzdgerung eine Meldung an die Behdrde.

e) ,beider Feststellung und Uberpriifung der Griinde fiir das Vorhandensein
nicht zugelassener Erzeugnisse und Stoffe arbeitet er mit der betreffen-
den zustédndigen Behérde oder gegebenenfalls der betreffenden Kontroll-
behérde oder Kontrollstelle umfassend zusammen.

Der Unternehmer ist gehalten, bei der Aufklarung des Verdachtsfalls mitzuwirken.

IV. Vorgehen der Behorden bei Verdacht auf einen VerstoB, ausgelost
durch Kontaminationen

»Artikel 29
Zu ergreifende MaBnahmen bei Vorhandensein von nicht zugelassenen Erzeugnissen
und Stoffen

(1) Erhélt die zustdndige Behérde oder gegebenenfalls die Kontrollbehérde oder
Kontrollstelle fundierte Informationen (iber das Vorhandensein von Erzeugnis-
sen oder Stoffen, die geméR Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht fiir die Ver-
wendung in der 6kologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, oder
wird sie von einem Unternehmer gemaRB Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe d dariiber
unterrichtet oder stellt sie solche Erzeugnisse oder Stoffe in einem 6kologi-
schen/biologischen Erzeugnis oder einem Umstellungserzeugnis fest,*

In Art. 29 (1) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 wird geklart, welche Pflichten eine zustandige
Behdrde oder ggf. Kontrollbehérde/Kontrollstelle hat, falls diese eine fundierte Information
Uber das Vorhandensein eines Stoffes, der die Bio-Integritét des Produktes oder des Prozes-
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ses (Artikel 29 (2) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848) in Frage stellt, erhalt. Eine solche Infor-
mation kann von einem Unternehmen stammen oder aus den Ergebnissen eigener Untersu-
chungen (vergl. hierzu Ausfuhrungen zu Art. 41 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848).

Der umfassende Begriff des Vorhandenseins verlangt im Hinblick auf eine funktionelle Umset-
zung der Vorgabe und der Wahrung der Verhaltnismafigkeit eine Spezifizierung auf die Ver-
dachtsmomente, die geman Artikel 29 (2) Punkt a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 eine
Verwendung eines nicht zugelassenen Erzeugnisses oder Stoffes in der 6kologischen Pro-
duktion nahelegen oder gemaf Punkt b) auf nicht ergriffene VorsorgemalBnahmen hinweisen.

Dabei wird bei der Bio-Kontrolle Uberpruift, ob ausreichende Vorsorgemal3nahmen getroffen
worden sind. Hierbei gilt es, sich auf die Vorgange zu fokussieren, welche die Bio-Integritat
des Erzeugnisses in Frage stellen (Artikel 29 (2) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848). Es geht
um begriindete oder nicht auszurdumende Verdachtsfalle, ausgelost durch das Vorhanden-
sein nicht zugelassener Stoffe und Erzeugnisse, die dem Zulassungsvorbehalt der Verord-
nung unterliegen und/oder nicht ergriffene Vorsorgemalinahmen. Bei der Bewertung nicht ge-
troffener Vorsorgemal3nahmen und dem Ableiten von MaRnahmen ist zu berlcksichtigen,
dass Art. 28 und Art. 29 (3) vorsehen, dass eine Uberpriifung der VorsorgemaRnahmen auch
in einer Nachbesserung resultieren kann. Damit ist klar, dass zumindest bislang unbekannte
Risiken nicht Anlass flir eine Aberkennung sein kénnen.

Aufgrund des Verweises auf Art. 28 (2) und den Zusammenhang mit Art. 27 sowie dem Erwa-
gungsgrund 69 ist geklart, dass bei einer behdrdlichen Feststellung einer Kontamination eine
Prifung stattfinden muss, ob das Vorhandensein auf einen relevanten Verstol3 hindeutet, der
die Bio-Integritat in Frage stellt, die Information also ein begriindeter Hinweis auf eine nicht
zuléssige Verwendung oder nicht getroffene VorsorgemalRnahmen ist.

a) ,fiihrt sie zur Feststellung der Quellen und der Ursache unverziiglich eine
amtliche Untersuchung geméR der Verordnung (EU) 2017/625 durch, um
die Einhaltung von Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 und von Artikel 28 Ab-
satz 1 zu iberpriifen; diese Untersuchung ist unter Beriicksichtigung der
Haltbarkeit des Erzeugnisses und der Komplexitét des Falls so rasch wie
méglich innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschlie8en,*

Art. 29 (1) Punkt a) verlangt, dass in diesen begrindeten oder nicht ausrdumbaren Verdachts-
fallen unverziglich eine amtliche Untersuchung durchzufiihren ist — allerdings nur dann, wenn
eine fundierte Information Uber das Vorhandensein eines Stoffes oder Erzeugnisses, das die
Bio-Integritét des Produktes oder des Prozesses in Frage stellt, vorliegt.

In der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 zur Kontrolle ist nicht abschlieRend definiert, was zu ei-
ner amtlichen Untersuchung im Bereich der Oko-Kontrolle gehért. Die Beschreibung legt je-
doch nahe, dass alle Methoden der amtlichen Kontrolle verwendet werden konnen.
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Mit fundierter Information ist in diesem Fall eine geprifte Information gemeint, die tatsachlich
einen relevanten Verdacht begrindet und nicht nur ein Positivbefund, der beispielsweise auf
eine ubiquitare Belastung oder unvermeidbare Verunreinigung zuriickgeht und keinen Verstol}
anzeigt. Dabei sind gemaf den Ausflhrungen in Art. 29 (1) a) und im Erwagungsgrund 69 der
Verordnung (EU) Nr. 2018/848 die Quellen und Ursachen des Vorhandenseins nicht zugelas-
sener Stoffe zu erkunden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die Vorgaben der Oko-
Verordnung eingehalten hat.

Gemal Erwagungsgrund 69'* muss diese Untersuchung in einem angemessenen Verhaltnis
zur Art des Verdachtes stehen und so rasch wie méglich innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums durchgefiihrt werden. Hierbei ist die Haltbarkeit des Produktes zu bericksichtigen und
kann je nach Produkt die Dauer der Untersuchung begrenzen. Die Intention ist die Beschleu-
nigung der amtlichen Untersuchung, weil wahrend der Untersuchung die Ware gesperrt ist
(siehe Art. 29 (1) b). Zur Klarung des Falles kdnnen alle zweckdienlichen Informationen und
Methoden genutzt werden, die helfen, den Verdacht auszuraumen oder zu bestatigen. Die
Untersuchung kann damit auch vom Schreibtisch aus ohne eine Uberpriifung vor Ort erfolgen,
wenn dadurch der Verdachtsfall aufklarbar ist (vergleiche Ausfiihrungen zu Artikel 41 (1)
Punkt a) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848).

b) ,verbietet sie vorldufig sowohl das Inverkehrbringen der betreffenden Er-
zeugnisse als 6kologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungser-
zeugnisse als auch ihre Verwendung in der 6kologischen/biologischen
Produktion bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Buchstabe a genann-
ten Untersuchung.”

Art. 29 (1) Punkt b der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 verlangt wahrend der amtlichen Unter-
suchung eine befristete Sperrung der Ware, bis der Verdacht geklart ist. Um die Verhaltnisma-
Rigkeit zur wahren (Erwagungsgrund (69) (...) so rasch wie méglich innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums abgeschlossen) dauert die befristete Sperrung der Ware durch die Behdrde
oder Kontrollstelle maximal so lange, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und Untersu-
chungsergebnisse vorliegen (siehe dazu Ausfihrungen zu Art. 41(1) b) der Verordnung (EU)
Nr. 2018/848).

14(69) (...) Besteht speziell der Verdacht auf einen VerstoR aufgrund des Vorhandenseins nicht zugelassener
Erzeugnisse oder Stoffe, so sollten mit der Untersuchung die Quelle und die Ursache des Vorhandenseins solcher
Erzeugnisse oder Stoffe ermittelt werden, um sicherzustellen, dass die Unternehmer die Anforderungen an die
Okologische/biologische Produktion einhalten und dass sie insbesondere keine flr die Verwendung in der 6kologi-
schen/biologischen Produktion nicht zugelassenen Erzeugnisse oder Stoffe verwendet und verhaltnismafRige und
angemessene Vorsorgemalinahmen getroffen haben, um eine Kontamination der 6kologischen/ biologischen Pro-
duktion durch solche Erzeugnisse und Stoffe zu vermeiden. Diese Untersuchungen sollten in einem angemesse-
nen Verhaltnis zu dem Verdacht auf einen Verstof3 stehen und daher unter Berticksichtigung der Haltbarkeit des
Erzeugnisses und der Komplexitat des betreffenden Falles so rasch wie moglich innerhalb eines angemessenen
Zeitraums abgeschlossen werden. Dabei kdnnte jede als angemessen erachtete Methode und Technik fiir amtliche
Kontrollen genutzt werden, um Falle des Verdachts auf einen Versto3 gegen diese Verordnung effizient und ohne
unnotige Verzoégerung auszurdumen oder zu bestatigen; hierzu zahlt auch die Heranziehung aller relevanten Infor-
mationen, die es ermdglichen kénnten, den Verdacht auf einen Verstol3 ohne eine Kontrolle vor Ort auszurdumen
oder zu bestatigen.
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(2) ,Das betreffende Erzeugnis darf nicht als 6kologisches/biologisches Erzeugnis
oder Umstellungserzeugnis vermarktet oder in der 6kologischen/biologischen
Produktion verwendet werden, wenn die zustidndige Behérde oder gegebenen-
falls die Kontrollbehorde oder Kontrollstelle feststellt, dass der betreffende Un-
ternehmer

a) Erzeugnisse oder Stoffe, die gemaR Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht
fiir die Verwendung in der 6kologischen/biologischen Produktion zuge-
lassen sind, verwendet hat,

b) nicht die in Artikel 28 Absatz 1 genannten VorsorgemalBnahmen ergriffen
hat oder

c) auf friihere relevante Aufforderungen der zustédndigen Behoérden, Kon-
trollbehérden oder Kontrolistellen hin keine MaBnahmen ergriffen hat.”

In Art. 29 (2) der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 werden die Entscheidungsgrundlagen formu-
liert, unter welchen Bedingungen eine Aberkennung einer Partie als Bio-Ware ausgesprochen
werden kann, d.h. die Ware nicht als Bio-Ware verwendet oder vermarktet werden darf. Zen-
tral wird unter Art. 29 (2) Punkt a) der Begriff ,verwendet’ genutzt. ,Verwendet‘ unterstreicht
den Prozessansatz der Verordnung. Das heif3t, die Kontaminationen sind danach zu beurtei-
len, ob die nicht-zugelassenen Stoffe vom Unternehmen eingesetzt worden sind.

Art. 29 (2) Punkt b) hebt darauf ab, ob das Unternehmen die angemessenen und verhaltnis-
mafigen Vorsorgemalnahmen zur Vermeidung von Kontaminationsrisiken ergriffen hat und
Punkt c) darauf, ob bereits an das Unternehmen ergangene behérdliche Aufforderungen an
die Unternehmen zum Ergreifen von MalRnahmen umgesetzt worden sind.

Fihrt die Untersuchung in der regelméBig festzulegenden Sperrfrist (Artikel 29 (1) Punkt a)
der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 innerhalb eines angemessenen Zeitraums) nicht zu einer
Aberkennung der Ware oder des Prozesses durch den Nachweis eines Verstolies, kann die
Ware weiter als Bio-Ware verwendet und vermarktet werden. Es sollte dann ,in dubio pro reo’
gelten.

(3) ,,Der betreffende Unternehmer erhilt die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu
den Ergebnissen der Untersuchung gemafl Absatz 1 Buchstabe a abzugeben.
Die zustédndige Behérde oder gegebenenfalls die Kontrollbehérde oder Kon-
trolistelle fiihrt Aufzeichnungen (iber die durchgefiihrte Untersuchung.
Der betreffende Unternehmer ergreift erforderlichenfalls die zur Vermeidung
kiinftiger Kontamination notwendigen AbhilfemaBnahmen.“

Der Unternehmer kann zu der behérdlichen Entscheidung seine Stellungnahme abgeben. Er

ist dazu verpflichtet, etwaige AbhilfemaRnahmen umzusetzen. Die Behérde wiederum ist ver-
pflichtet, die durchgeflihrten amtlichen Untersuchungen zu dokumentieren.
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Aufgaben der DLRs:

Landentwicklung, Berufsbildende
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angewandte Forschung

Mookt

\ i

CLR Wgsh:-lwdhl-Osluiffi’(
&

R

Kerstin Mahler

Dienstleistungszentrum landlicher
Raum (DLR) Rheinpfalz
Neustadt/Weinstral3e

Gemuse, H&G

Kathy Heid
Steinicke-Metz GmbH
Herxheim-Hayna

59. DFA-Beratung, Queckbrunnerhof Schifferstadt K. Mahler, DLR-Rheinpfalz 18. September 2019 Folie 2



Landwirtschaft RLP

Eckdaten 2018 (gerundet)
ﬂ Landw. genutzte Flache 707.000ha 4%D
= Ackerland  400.000 ha
Dauergrinland  237.000 ha
Dauerkulturen 70.000 ha
Anzahl landw. Betriebe 16.760

Besonderheiten
* 64.000 ha Wein (65 % des deutschen
Anbaus)

* 19.000 ha Gemuse (15 % des deutschen
Anbaus)

>80 % der H&G-Flache im
Gemiseanbaugebiet

4 Fi==]

Gemuse-
anbaugebiet

Quelle: Statisches Landesamt, Statistisches Bundesamt
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Hell- & Gewdurzpflanzen RLP

Anbauflache H&G (ha) 2018 | — > ca. 900 ha
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Quelle: Steinicke-Metz, Frosta, Pfalzmarkt, Anbauer, Landesbetriebsdatenbank
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Hell- & Gewdurzpflanzen RLP

Verarbeitung/Vermarktung der Kiichenkrauter

8-KRAUTER i
" Mg e

mE

Okoanteil ca. 20 %

Quelle: Steinicke-Metz, Frosta, Pfalzmarkt, Anbauer
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Hell- & Gewdurzpflanzen RLP

Anbauflache H&G (ha) 2018 | — > ca. 900 ha
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Quelle: Landesbetriebsdatenbank, Anbauer
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Hell- & Gewdurzpflanzen RLP

O Verarbeiter/Vermarkter/Pharmaunternehmen

Hevert-Arzneimittel
HEGO GmbH & Co. KG

Buch GmbH Co. KG
Trocknung/frisch Wild-/ - . Nussbaum _
. . oS N Y Arzneimittel homdopathisch
Heilkrauter (Wildsammlung) Yol el SR
T Bohringer Ingelheim
Frosta AG ~ ' : R Ingelheim a. Rhein
Bobenheim-Roxheim : DU ol _ b , Arzneimittel (Antistax)
Frostung Spinat/Krauter ‘ : >0 '
: "% DiRRW ﬂmn—"mr-«,_r.m-lrs.f‘ O agrimed Hessen w.V.
Pfalzmarkt eG T, Trebur, Hessen
Mutterstadt i G A Trocknung
Frischmarkt ._ N L AN Krauter/Heilkrauter
Gemiuse/Obst/Krauter : ‘. A . £y O\
o s . <) TRO-Kost GmbH
Steinicke-Metz GmbH i Sandhausen, Baden-
Herxheim-Hayna : - 7. Wirttemberg
Trocknung Krauter/Gemiuse \\ i s Trocknung
. Krauter/Gemiise
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Ernte H&G - Verarbeitung
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Ernte H&G - Frischmarkt

Problem Mindestlohn, Verflgbarkeit Saisonarbeitskrafte

Bild: Stubenbordt
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NSTLERSTURGSTTNTE

Herausforderungen H&G RLP

Septoria Petersilie (v.a. dkologischer Anbau)
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Herausforderungen H&G RLP

Falscher Mehltau Petersilie
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Herausforderungen H&G RLP

Bakteriosen Petersilie, Koriander
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Herausforderungen H&G RLP

Mycospaerella anethi Kérnerfenchel 6kol. Anbau

Saatgut?
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e
Herausforderung H&G RLP

Wasser? | Gute Versorgung!

cisenber ms @ Beregnungs-
verband
Vorderpfalz
« 13.500 ha

e @ 14 Mio m3/Saison
e 2018: 22 Mio m3

& 6 Mutterstadt

Brunnen

‘Bild: Stubenbordt
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H&G-Projekte DLR RP

Lehr- und Versuchsbetrieb Queckbrunnerhof (Auszug)

Herizid-Versuche Sorten-Versuche

Basilikum [ Kerbel
Koriander
Estragon | | Petersilie

Kerbel |

*

Petersilie &

59. DFA-Beratung, Queckbrunnerhof Schifferstadt K. Mahler, DLR-Rheinpfalz 18. September 2019 Folie 16



H&G-Projekte DLR RP

Praxisbetriebe im 6kologischen Anbau

v 5

Sorten-Versuche Dlingeverordnung

Basilikum Industrie:
Peronospora-
resistente Sorten

Nahrstoffermittlung
Feldabfuhr/Ernterest
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Vielen Dank fir lhre 4 | RheinlandDfalz
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AKTUELLER STAND PA

Deutscher Fachausschuss
18. September 2019, Schifferstadt
Dr. Barbara Steinhoff

HMPC 31. MAI 2016

“A contamination level of
0 herbal medicinal products
O T S leading to a daily intake of
T Ve R maximgum 1.0 pg PAs/day
during a transitional period
B of 3 years is acceptable ....
i ———— During this time period the
producers of herbal
medicinal products should

Fubliz statevent nn contamination of herhal medicingl
produsts/traditional herbal medicinal products! with

Pyrrolizidine alealoids take actions necessary to

Trersitloral recorirmsandations e sk rean Egi Tank anc ql.' 1"'.\.!' conbrz reduce the Contamination
to a level leading to a daily

:ILI':;::'-::‘:".:-:L-_I-IT:::I:IIH [ RS EH SRR LR & T T H e R TR ) | Intake not eXCeedIng

Ad N by LTSS 07 ReR FeTional TeINSE D ] =Ly culs | 035pg PAslday ”

Quelle: EMA Homepage, HMPC
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BFARM 1. MARZ 2016

@ Bungasinsiitut http://www.bfarm.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/pm
TR ATV 4-2016.htmI?nlld=7688668

unc! Medizinprodukis

Tomebesinst ital Hie AccseeimiiLel vl Meslizinproalukie

Aelcanmimacinng
o Privfimg des Gehalte an Prmalizidinalkaledden nr Stcherstellong der Qnalisie nnd
Unbedenklichlesit von Arzneimitteln, die: pHanzliche S$offe beor. pAlanzliche fubereitumgen
wiler  lwosbopalbisce Lubegeilunzen aus pllaneliclen Auspaomsclollen als Wilksleolls

el lialien
worne L iire 2006
L Eirsleilwugy
Akluelle  apalylizchie  Messoagan: baben pegeiel,  dess owocls o ollsoebclen Hiolle

Pnralizidinatkaloide nachnewiecen wurden, bei dener: die Svnthete dieser Inhualtsstoffe besher
micht holearmt war Ane weitergehendon 1interschungen ennnee geschinesen wrerden, dass der
Crelpale wan Py colisidinalbadviden wabescleinliod sud so peodnole Betkmoien son wckealwlaen st
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BFARM 1. MARZ 2016

A. Sehr geringe oder keine Kontaminationsproblematik: Beleg, dass < 0,1 ug
PA pro Tag — Stichprobenprifung

B. Geringe Kontaminationsproblematik: Beleg, dass < 0,35 ug PA pro Tag —
engmaschigere Stichprobenprifung

C. Relevante Kontaminationsproblematik: Keine Daten vorhanden oder keine
Einordnung in A oder B moglich — Routineprifung mit oberem Grenzwert
1,0 pg PA pro Tag

— Anforderung an Ausgangsstoffe muss anhand der
Tagesdosis berechnet werden (Aufgabe des AM-
Herstellers)

— schwierig fur Ausgangsstofflieferanten, da ggf. fur
die gleiche Droge verschiedene Spezifikationen
vorliegen

Povdkse
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PRUFUNG UND DOKUMENTATION

Behoérden verlangen Doku-
mentation mit Spezifikationen,
Validierungsdaten/
analytischen Verifizierungen

Neu: BfArM prift nicht nur wie
bisher in laufenden Verfahren
die Einhaltung der Bekannt-
machung vom 1. Mérz 2016,
sondern kunftig alle
betroffenen Arzneimittel

Empfehlungen der Verbande
fur die produktspezifische
Dokumentation

= ~..B_.F‘|._H ([

aseh

NGylnhe Komariadonon mi Pywroliidnakalzide

Arforderurgen an e predusanpaorifieche Dokomar e on e
o
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ANALYTIK VON PA

Ph.Eur.-Rahmenmonographie in Arbeit (Kap. 2.8.26):

= Nur fur Verunreinigungen, nicht fur PA-Pflanzen

Multimethode erforderlich fir unterschiedliche Matrices

Exemplarisch BfR-Methode mit Validierungskriterien

Beschreibung der Probenvorbereitung (Homogenitat)

Referenzstandards ,so viel wie notig, so wenig wie
moglich®: Prufumfang wahrscheinlich 28 (analytischer

Aufwand etwa wie mit 21 oder 24)

Kein CRS, da nur flr beschriebene Methode geltend

Anhdrung in Pharmeuropa spéatestens Anfang 2020

Povdkse

6 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. Fr "' '““.B.H.H
ool

DO« JWARYY « v

18.09.2019



18.09.2019

PRUFUNG UND DOKUMENTATION

Empfehlungen fur Pruf- =B gz,
frequenz/Skip testing e B P o s i B

Qatwnta sk Pyreoizid oniislois S Diogen

Skip Testing mit geringer Priffrequenz ist grundsatzlich
maglich fur pflanzliche Drogen mit einer geringen
Wahrscheinlichkeit eines relevanten PA-Gehaltes im
Endprodukt:

» Herkunft und/oder Produktionsprozess
» Ergebnisse der Datenbankauswertung
» Dosierung gemal Produkt/ HMPC Monographie

— Basis fur eine produktspezifische Argumentation des
Herstellers in Bezug aus eine mdglichst weitmaschige

Priffrequenz
ks
7 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. e famanl» B H H
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FAZIT AUS DEN DATENAUSWERTUNGEN 2013-2019

» Deutliche Verbesserung uber die letzten drei Jahre
» |dentifizierung kritischer Drogen und Extrakte
= Kontinuierliche Uberprifung der Effizienz der MaRnahmen

CEME = e

R T e P T T e g

Lude i:l.-llTiIl::EL'lr: Ler prevemil annl redice
prreliziciar alkaleis contarminations

ol wediciual producls '_'p['l.llu_'.l uL'i.:.J.ill

Code of Practice zur Vermeidung
und Verringernurg von kontami
nationen pllanzlicher Arzneimittel
mit Pyrrolizidinalkalciden



http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-research-on-medicinal-and-aromatic-plants/news
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DATENAUSWERTUNG 2018 UND HMPC

Nur 37% der Drogen kénnen den Grenzwert von 0,35 ug/d
einhalten, hingegen 63% den Wert von 1,0 pg/d —» zum 31.
Mai 2019 Reduktion auf 0,35 pg/d nicht moglich (2019:
Drogen 44% < 0,35 pg/d, 56% < 1,0 pg/d; Extrakte: 75% <
0,35 pg/d, 90% < 1,0 pg/d)

Anhorung beim HMPC 25. September 2018: Argumentation
flr eine Beibehaltung des Grenzwertes von 1,0 ug PA/Tag

HMPC-Sitzungen November 2018 und Januar 2019

EMA Umzug London — Amsterdam: Keine Arbeitsgruppen-
sitzungen fir 6 Monate und Absage des Marz-Meetings

ks
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HMPC 14. - 16. JANUAR 2019

O

ELROPEAN MEDICINES AGENCY

S LER L MEDICIMES 1E&RLTH

LG Jaruary 3019
EMATHHMC 205152010
Exmmmnilbnes o Ll bal Psilicial Prococis Jiokss)

HMPC meeting repert on Buropean Union herbal
manoagraphs, guidelines and other activities
The 36 HMPC meeting, hald on 14-16 January 2019

Quelle: EMA Homepage, 1. Februar 2019
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Scientific/ regulatery guidance
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HMPC CALL FOR DATA

)

FURDIEAN MEDICINES AGENCY
T2 ClN 1

Call for scientific date for use in HM?C assessment wark
un "Public statenent on contanination of he-bal medicinal
praoducts/traditional Ferbal medicinal products with
pyrrafizidione alhaloids (EMA/HMPC/328782/2016)"
19 - 31 Augawt 2019

Saomiesion period: 10 Fabruary 30
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PA: FORSCHUNGSPROJEKTE, BEISPIELE (1)

= 2015 - 2018 (FNR): Standortabhangige und
kulturpflanzen-spezifische Beikrautflora in
Arzneipflanzenbestanden (277) unter besonderer
Berucksichtigung PA-haltiger Unkrauter; Ergebnisse
FAH-Workshop 3. April 2019

= Pharmaplant Artern

» Senecio officinalis auf Rang 19

» Rickschluss PA-Profil des Erntegutes auf Unkraut

= Sinkende Anzahl kontam. Proben 2015 - 2018

= Suchfunktionen Datenbank: Unkraut, Kulturpflanze, PA

ks
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Headereltd ] 1

DO - JWARYY « U

PA: FORSCHUNGSPROJEKTE, BEISPIELE (1)

FAH: ,Unkrautsteckbriefe® zur weltweiten Nutzung bei Anbau und
Sammlung (Crotalaria, Echium, Heliotropium, Myosotis, Senecio)
als konsortiales Projekt (19 Firmen): Erkennung und Vermeidung
einer Miternte

Jensche vulgaris |,
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PA: FORSCHUNGSPROJEKTE, BEISPIELE (ll1)

= Entwicklungen einer immunologischen
Screening-Methode (TU Miinchen)

» Untersuchungen zum in vitro-Metabolismus
(BfR)

» Untersuchungen zum horizontalen Transfer
(Universitat Braunschweig)

= Detektion von fremden Bestandteilen im
Erntegut mittels NIR (JKI)

ks
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PA: FORSCHUNGSPROJEKTE , BEISPIELE (1V)

» |n vitro-Untersuchungen der Hepatotoxizitdt und Geno-
toxizitat von 10 ausgewahlten PA* (Uni Kaiserslautern)

» Amestest, Micronucleustest, Cytotoxizitatstest (HepG2)

» Ziel: Verbesserung der Vergleichsmdglichkeiten zwischen
einzelnen PA, weg vom ,Worst Case” auf Basis Lasiocarpin
bzw. Riddelliin (adaquatere Grenzwerte?)

» Fortsetzung geplant: Ermittlung einer Schwellendosis zur
Toxizitat sowie Bewertung PA-relevanter bzw. -spezifischer
Transportprozesse, die Grundvoraussetzung fur das toxische
Potential dieser Stoffe sind (Univ. Mainz und Kaiserslautern);
Koordination: Kooperation Phytopharmaka

**) Lasiocarpin, Retrorsin, Riddelliin, Senecionin, Seneciphyllin, Heliotropin, Echimidin, Lycopsamin, Europin, Indicin

Povkse oy
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WORKSHOP KAISERSLAUTERN SEPT. 2018

“Toxicity and risk assessment of pyrrolizidine
alkaloids - current status and way forward”

= Attended by ca. 80 scientists from academia, authorities and
industry

» Presentations over chemistry, occurence, exposure,
toxicokinetics, toxicity and risk assessment of PAs, notably

research by

= Merz and Schrenk (2016): Relative potency factors for toxicological risk
assessment of PA (Toxicol Lett 263:44-57)

= Allemang et al (2018): PAs can have genotoxic potencies that can be
extraordinarily different when compared to lasiocarpine, spanning several
orders of magnitude (Food Chem Tox 2018;121:72-81)

» Clear demonstration that not all PA are equally toxic
» Consensus Statement und Publikationen (Food Chem Tox)

By
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PA IM LEBENSMITTELBEREICH

Mitte Januar 2019: EU-Kommission leitet Konsultations-

prozess zur Festsetzung von Hochstgehalten u.a. far

Pyrrolizidinalkaloide ein, Stand der Diskussion:

— Krautertees (herbal infusions) 200 ug/kg Produkt

— Rooibos, Anis, Melisse, Kamille, Pfefferminz, Thymian,
Verbene 400 pg/kg

— Tee (Camellia sinensis) 100 ug/kg

— Baby-Tees 75 pg/kg (getr. Produkt) bzw. 1,0 pg/kg (Aufguss)

— pflanzliche Nahrungserganzungsmittel 400 ug/kg

— Krauter (frisch, gefroren und getrocknet) 400 ug/kg

— Boretsch, Liebstdckel, Majoran, Oregano 1000 ug/kg

— Kreuzkiimmel (cumin seeds) 400 ug/kg

B s
18 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. s fwe '§.~. B s H A H
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PA IM LEBENSMITTELBEREICH

Festgelegte LOQs

= 10 pg/kg for individual PA’s (dried/solid product)
» 0.15 ug/kg for individual PA’s for liquids
Erlauterung

“The possible maximum levels as discussed are
lowerbound concentrations. Lowerbound concentrations
are calculated on the assumption that all the values of the
different individual pyrrolizidine alkaloids (or “co-eluted”
pyrrolizidine alkaloids) below the limit of quantification are
equal to zero.”

ks
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Vielen Dank!
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ABSTRACT

Pyrralizidine alkaleids are secondary plant consliluents Lhal
became a subject of public concern becawse af thei hepalo-
toxic, pneumotexic, genotoxic, and oviotaxlc offects. Due o
disregardful harvesting andfor contamination with perralizi-
dine a kaloid-containing plants, there is 2 high risk of ingest-
ing these substances with p ant extracts ar natural products,
Mie fimit for the daily intake was set to 0.007 pgika body
weighil, ITcontained in an extract, cleanup methods may help
toe nininice Lhe pyrrolizidine alkaloid concentration. For this
purpose, 4 malerial Tor dealeting ayrrolizidine alkaloids in
herfal preparations was develnped hased on the approach of
malccular imyprinting using monoerataline, Molecular im-
printed palvmers dre subslances with specific hincing charac-
teristics, depondirg on the templsle used for imprinting. By
means of qroup imprinting, only one nolecule is osed for
creating selective cavitics for many imolecolar pyrrolizidice al-
laloid variations, Design of Cxperiment was used lor he de-
velopment using a 2 screening plan resulting n 64 pabimers
(32 MIPs/32 MIPs), Rebinding trials roviealed that the devel-
oped materfal can competa with comimon cation cachangors
and is more sutable for depleting pyrrolizidine alka oids Lhan
Cqy- material. Matrix trials using an extract from Chelidaniuom
s showe that there is sufficient binding capacity for pyia
ligicine elkaloids (§0%), bur the material is lacking in selectiv-
ity Lweards perrolizidine alkaloids in the presence of ather al-
kaloids wilh similar functional groups such as berberine, che-
lidenine, and coplisine. Beyond this interaction, the selectivity
cauld e proven lor olher stracturally different compounds on
the exarmnple al chelidimic avid,

Introduction

Pis zre secondary plant constituents thal are distributed in a wida
Variety of plants (Astoocege, Boreginocene, snd Fobgoeae] and
func tion as protection against [erbivores and other predatars [1,
2], Mare than 500 different PAs were faunel in more than GO0
Plant species [2]. Recently, PAs becarie a conlroversially dis-
Dizsed issue due to thefr hepatotosic, prewmoloxc, genolosic,
3d cytotoxic potential [ 1, 3-6). Because of the high tosxicily, Ui
B recommends a daily intske of 1ot mare than 0.007 1)
I-"Ji":." weighl [2 . While some planls themselves synthesize Phs,

Bnp T g al, Ixwcloprertaf 3, Fanta Med 20190 85 1107-1713

other plants are contaminated by PA-containing olants durinq
harvest [7]. To ensure a minimum exposition, methods heve to
be developed to deplete PAs fron herbal preparations. Due to
their polarity er onic characteristics, materials ihe SO, weak cat-
izn exchange, or Co-Chg may not be ddeal Because of Ui en-
dency to bind numerous plant inherent sulstances, Therelore, 4
material is needed to selectively deplete ar filter PAs aul of aude
exlracts, In this paper, MIPs were investgated for thelr potential
o =electively bind PAs, MIPF describes @ synthetic materal with
lemplele-shaped vacant siles, which cen Bind molzcules of a spe-
clile structure andior funclivnality. An impotant strength of MIPs
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ABBREVIATIONS

BIR: Federal Institute of Risk Asseszment
DoE Design of Expermeant

Cl group imprinting

IF imprinting factor

P molzcularimprinted polymar

MIP nof imprinced polvmer

PA prerriiliziclive alkalmicd

PAM pryrralivclive-M-neide

SCX sliong cation exchangs

is that thoy can bind trzce levels of the target analyte, even in the
presence of a large axcess of other compounds that have similar
physicochemical properties. Meamwhile, this tvpe of material is
veidely applied in science as, for example, to detect diferent ac-
tive pnarmaceutical ingredients in serum, plasma, o urine [&,9)],
to filter traces of triazines out of emdrenmental samples [10-12],
er to analvze triazines and ochraloxine in Troits, com, juice, wine,
and wheat [11-14], Unlike mast separstion parlicles that vshili
wnly nonselective interactions, MIP particles have 2 seleclive syn-
Hrelic recagnilion sile (o imgrint), which Is stevically and ehemi
cally conmplementary to the pardcular analvte or class of analytes.
The interactions mimic antibedy or receptor bincing and are
stronger then interactions obtained with conventional separaticn
materials. Furthermore, they are econornical, fast to prodice,
rabust, and stable. Because of these advantages compared to oth-
ar separation techniques and since no MIF was designed for Pas
befora, this paper deals with the developmen: of an K17 suitab e
for the selective binding of PAs. Malrix Lrials were performed os-
ing extracts from Chelidoniam mous L (Pepoveruceos) spiked wilh
Echiurn vulgore L (Boraginaceae) W invesligaie the Teasibilily Lo
Linel PAs in e presenca of plart imatiis,

Resulls

In general, the piocess ol syinthesis of MIPs invalees initiating the
polyrrcrization of monemers in the prescnoe of a template mole-
cule that is extracted atterwards, lzaving heaind complomenitary
cavitics. This requires faur basic ingredients: a template that cre
ates sclective cavities, a monemer that is polymerized, a cross-
linker that imparts stability and cavity rigidity to the resultant
polyrrer, and a porogen to genetate a pore structure within the
polyrrer to aid mass transer durng templata rebinding. For the
MIF developed in the presant study, acryvlamida was selected as
te monomer, ethvlene glyool dimethylacrylate as the crosslinker,
2, 2-azobis-{2-methyvlproionitrile) as Lhe initiator, and the PA free
hase menocrotaline as the templale.

Preliminary experiments swere perlarmed Lo delermine a sta-l
il dor further Dof-based developmen. Snee the po-ogen ex-
eits an importanl nlluence an Hhe caviog lormation and its bing-
ing behavier, different pomgenic solvenls wers Lesbed, Tor Lhis
purpase, toluene and chloraform were chosen as reprosen atives
for aprotic nonpelar sehvents. It was found that ehlorefarm dis-
solves the monocrotalne template zetter than toluene. Alsa,

1108

water and ethanol were considered as representalives ol pola
profic solvents, wharaeas ellanol was preferred Tarils vgher capa-
bility of dissolving @as, The Feasiility of imprinting was testod by
craating ane pair of MIPSNIP for each solvent (chioroform)etha-
nol) Tollowed by rebinding trials {n=13. An MIP imprinted in
chloroferm was faurd to ke better than using cthanol as the po
ragen, Hence, an appreximately twafold higher mtal binding
capacity (324 ng versis 153 ng permg polymer), a tenfold higher
splective hinding (72 ng versus 6ng per mg polymer), and a
higher IF of 1.29 compared to 1,04 was achieved using chloro-
Forrm.

After choosing the porogen for imprinting, a 27 full faciorial
erreening design was carried out to eva uate significant inliunenes
factors and to optimize the total and selectve binding capaciiy,
Calculation of significarce (o= 0.05) was based on rebinding ax-
periments {n=3) using the total hinding capacily as the outpul
varizble, Faclors A [imonomer), B (erasslinker!, C(initiator), and in-
teractions (CFAARCDE) were identilizd to have the most signifi-
canl inlliences on De snding capacity, whereas fackor € corre-
sponds Lo tempearature and D §s the volume of porogen used. |t
wears sheawn that a high malar ratio of monomer lead to increased
briviing capacity. In contrast. a high molar ratio of the crosslinker
resulted inoan inverse sinding capacity. Considering the third sig
nificant effect, the quantizy of the initiater, higher ameounts of PAs
were bound if an increased ameount of the nitfator was used. Ad-
ditionalfy. an ‘nteraction between the intiator and temperzturs
was shown to exert a sigrificant influence. Cansidering this inter-
action, an increased bhinding capacity was obtained if high
amounts of initiator were wsed at a low temmperature (G0°C),
Other combingtions ol nitialer and temperalure lead Lo oe-
creased binding capacily, Sumimarizing Lhese resulls, Lhe basl
birding caracily was reached il high amounls o mononser dind
iniliaLor and 2 kess amount of crosslinker were used. Thera was
no significant influence, bus the tendency to decrease the binding
capacitvwas chserved at high femperatires ard large amaunts of
the paragen,

Far the identification of the hest BIF, the total hinding as well
as the specitic hinding capacity and the IF were evaluated based
an rekinding trials usng a PA-standard nix (n= 3}, resulting in
192 measurcrncnts. Ar averdew of the results abtained from
these DaE experiments is given in = Table 1. The best total bind-
ing capacity was achieved with polymers 1, 8, 17, and 29 [424.5-
481 .8 ng/mg). Regarding the specific binding capacity, polymer
20 (226.2 ng/mg] was revea ed to be superior. Compared to the
other three created MIVs, it is characterized by a twofold higher
spacific binding capacity, The IF was found to be similar for the
four polymers. Referring to the objective set, i.e., depleting Pas,
polymer 29 (total binding: 421.% 1g/mgl was linally chosen as
the mast suitable pobrrer Teveriby the repraducibilily of the op-
Hrmizee imprinling process, three acdditional batches of MIPs MNPy
were synlhesizod accordingly. As can be seenin - Table 2, cone-
parizon of the repelitive rebinding trials with the preliminary es-
periment revealed no significant difference in the rebineing le-
havior.

T further evaluation of the suitability of G, rebinding exper
ments (=3} were carried cut with polvmer 29 using a metha-
nalic PA-stancard mix. The rebinding behavior of the individual

Kups "ot 7. Uevelopmentofa,,. Planla Med 2019, 35 1107-1113



= Talbde 1 Sommary of the results chraimed from the DoE showing
the toka binding razacicy (WMIF), the selective binding capacily
(MIP=SIPY, 2nd the imprinting factor (MIPMIEY Tor the sim of Pés)
PAMNs aHar applving Lhe difeent palvmers.

Poly-  MMP raiP Selective IF
mer  {ngjmaq} {najmg) [ng/mgh
1 4413123 118.2=z4.8 123,86 =62 1.39+0.02
2 333328 18601111 14732121 1,79+ 0.06
3 357.1 58 2743+57 42 uze 1.40£0.03
4 376221 JAAG+2E 1173234 1.45+0.01
5 735261 JlaALnd ar 1z 1.35+0.03
B EL IR S 3157135 3230 110 0.0
7 579+ 5.2 2203068 EERE S 133 10,03
3 447.4+4.0 317.BL2.2 1236446 13010,
9 3BT+ L6 331.9=5.3 3.6+ b 117 L0.0s
0 1R32+4.3 279.3z659 R3ILET 140811002
11 AD5.53¢1.9 PR TR 1205 £ 7.6 142 £000013
12 AD3. 7 2.6 31211244 2515 1.2h = 0L02
13 nlGe14 43,4250 30t5.8 1.02 +0.02
14 3320z18 AEAG A G54:z43 1,25 4002
15 370.5£24 ME3EE4 25,286 1.07 4+ 0.02
[ 333.414.7 26418 126,89+ 540 1561 0.02
17 4244511 2AT3c2H 1202880 1.3 £0.01
13 A3+ 1.4 2B9.1z56 138 +RT 1.39£0.007
19 FhRA+ 37 s e I N T +5A 143 L0102
20 RS54+ 20 eELET- N 4561 4.8 1EG L3
Fi 1R0.5+ 6.4 ELT T E S 121.448.3 147 20,03
2 1IR3 6 17ES+55 1198 LG5 1.84+0.02
23 304120 2215447 1TE8x3. 1,50+ 0.0
24 3733135 2AB2+ 17 51449 1.a0 4003
25 367.041.4 240.5+7.0 12004 £ 71 1.50+0.02
26 3452110 2MB4:33 9edt 4.5 1.3940.01
27 ERENE IR AR1.3138 By, 7+ 3.9 1.32+0.03
8 18T+ 3 5 255156 1411 th.R 1.89 & 0.01
29 441.5=4.8 2957178 2262292 188 L1007
EL 3533=3.2 216323515 13744516 1631024
11 167442 2090+4,2 117.7459 1.55 10,02
32 337.9+40 174.7th.9 IE37 180 1 HE 004

Faz is presented in = Table 3. All free Dases were found to bind in
the range of %.4-11.8 ng/mag, except for senldrking, where 5.000g!
mg of this olonecine-type BA was bound anly. Mo significant dil-
ferences in binging were observed for the cyclic or open-chained
s, Howewer, the rebincing of M-oxides (3.1 ngimg Lo 92 ng!
i) weas ot as uniform as for the open-chained PAs, Carrelating
the malecnle structures of Lie individual PAMs with Lheir binding
behavio- shows that opclic PAs lile eracifoline-, menocrotaline-,
jacobing-, rotrorsine-, seneriphylline-, senecionine-. and senec-
vernine-f-oxice bind in a range from 5.7 ng/my up to $.3ng/mg
polymer, In contrast, open-chained PAs bind in a range trom 3.7 te

Kopp Tota. Dewdapmentnfa.. Plant Bed 2U79 85 19971113

» Table 2 Comparsor of the binding caparity abtained for
polymer 29 &l first preparation with that ablained tne a rriplicate
preparation in the frame of the venfication experimeits.

Polymer 23 NI { i/ meg MIP { ngfmg)
preliminary expariment (o) AEZ.0135 MOTeh2
Verification experiment A71.51 4.8 23p0 7B

» Table 3 Cvorvies of the selactive binding capactties expressed in
nygtmg tor the individucl PAPA-N-oxides.

Frea bases (nglmg) M-oxldes {ng/mg)

Maonooataline 84405 Monocrotaline Q3+0n
Erucifolin 115002 Erucifolin TA04
|acobin 11.4+0.2 Jacobin G003
Europing 5002 Furoping 34104
Intermedine NEL02 Intenmeding 3.2+043
Lycogsaiming nz=0.2 lycopsamine 4.7 0.0
Trichowlasrmin Ti4z0.2 Retrorsine b4zl
Red rovrs i o=t Seneciphylline L2z
senaciphylline 11.4=002 Heliotrine 4.2 =14
Heliatrine 110208 Senecioning bl 3
Senecionine 9.3+0.° Sanacivernin 58202
Senechvermin 49+0.2 Echirmiclime 15403
Echimidine LR Lasiocar pine 31103
Samkirking O+03 - =

Lasiocarping 11003 -

Mean 10.0L0.9 Mean S4E73

4,2 ng/myg pelymer. In total, the sum ot selective binding For all
free bases reached 1384 ng/mg polymer, corresponding to an
average of 10.0 ng/mag for each individual PA, respectively, Mever-
theless, the decrcased binding behavior of sencirkire indicates a
certain dependeacy of rebinding an the structure of the free PA
bazses. For M-gxices, the tolal sum of the selective binding capaci-
tes amaunted to 70,3 ngfmg, correspending to an average of
5.4 ngfmg for 2ach N-uxide. Due to the abserved differences in
rebinding of cydlic anc open-chained PAMNs, & sb uctural depen-
dency of rebinding may e anticipated for the N-cxides as well,

Comparing the selective binding capacities of the free bases
and M-gxides it may be concluded that the M-oxides bind less ef-
fectively (1)3) and that rebinding of eyelc csters was generaly
preferred., Olbviausly, itrmay play a role thal inprinting was carriecl
out with a cyclic PA.

For evaluating the competitive WIF binding capacity. rebinding
of the MIF was compared with Cig and 50X materials (0= 3]
i» Table 4], 1L could be showr thal SCX (3715 ng/mg) and MIP
(3724 09/ ma) exert nearly the sane absolute rabinding hehavior,
fullower by NIP (222.7 ngling) and Cry material (17.0ng/mg).
Jsing SCX, all PAs wers found to exhaust the maximum binding
capacity, whereas a imore varlakle range {19.5-26.8 ng/mg) was

1109




B Thisme

» Table 4 Comparaals overvew af the binding capacities of free hases and their comesponding M-oxides obtzined in different matena’s

Free bases s 5CX WAIP RIP

(g frmg b

Monoorotaline 42:03 JEBA00 2M42:z03 15.9+ 0.4
Erucifalin 0.3£0.4 248 +0.0 BR300 14.5+0.2
Jacobin o004 PER 00 25.4=0.1 1.0+ 001
Eurapine ERIE-AT FLR R RN 2400 0.0 1.5 10.2
Inbermiedin: RN 2AA+0.0 25100 1431032
Lycopaamine 0.7 =04 24.83+0.0 264100 1G.2L0.2
Irichndesmin no-ni3 248100 26.8=z0.0 15.5¢10.2
Retrorsine 20:03 248100 27a=zo 141208
Senedphylline DOozd4 248 2 L 154201 14.0+0.2
Heliotrine 351103 2.8 0,0 3221 142401
SeEneconing D0=z04 . 4 LA d3.1 20K0 15.21£10.2
SRR VR TTHIN ni1=i.4 FAEOD BA=00 19.9+10.1
Echimmidine =it4 248400 25.8=0.0 17.1 001
Senkirkine L 1 2.4 0.0 1954001 145102
Lashocarpine n5=0.4 243000 221400 111402
Sum 7.0 3715 3723 2227

ulwe vl Tor MIP. The worst binding range was shown for the Cqy
rraterial {(0.0-4.2 ng/ma), which is even exceeded by the nen-im-
prrimtzd polyrner, which shows a higher affinity towards PA=(17.1-
171 ng/rmag).

Regatding the rebinding of M-vsides, the S0¢ malerial per-
formed hest {32 1.5 ngfmag), second besl was the MIF (1328 rg!
mq), follmwed by the NP (337 ngfmc) and Cig materlzl
(2.7 ng/mag), as shown before [or the free PA bases. Once again,
the binding capacity was exhausted in the case ot SCX, with al
PANs binding at equal amounts, corresponding fo about 25 rgf
g, In companison, The MIPshowed a more veriable binding range
o 3417 Sngjrmg, MIP of 0L0-11.7ng/mg. and Cqp of {L0-
2B o,

Jased o Lhese results, the polymer synthesized by molecular
Cl revealed a satisfactory total binding capacity. The total adsorp-
tion of Pz on 52 and BIP material was similar (5030 3775 ng,!
g/ RUIP: 372.3 ng fmg). However, rebinding using the MIP was in-
duced to 40.3% (1496 ngimyg) by selective cavitiss, as can be
seen by comparing the binding of PAs on NP against MIP. Alse,
the total binding copacity for M-oxides of ony 132.8 ngimg with
3583 {74.1 ng/rrq) selective binding may be regarded as accapt-
able, taking into consideration that Glwas the gozl.

Based an these promising resulls nomethanalic standard solu
tion, additional rebinding trials in mazrswere performed. For this
purpase, O, majos samples were spilied with a defined amount of
L vingare extract, nalural y cantaining PAs. Rebinding trials were
done in iriplicate. The undepleted armount of these spiled ex-
tracls was delennined to be 3584 = 20.3 ng/m. fer echimicine-
W-umicle el 424+ 2.1 nglml for echimidinz. Fellowing depletion
ol e extract samples by 10 mg MIP, the bound amount of FAs
was calculated [» Table 5Y In the case of eckimidine-M-oxide,
A2.67% were depleted. Regarding Lhe echimidine lree base, a de-
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M-l s Cis SLX PAIF IP
{ng/mag}

Monacrotaline A5 104 248200 Bre03 - 38203
Erucifolin 0Grn3 EER AN Bdzih? 2003
|acobin 4.3+0.4 R I A N 120+0.3 6a.0=0.2
Europing 03103 LB E iy Y403 00203
Intermedine 0+ 0.3 M B+0.0 0402 G.240.2
Lycopsamine: Sb+0.4 AAR+00 13.7 0.0 96100
Reirgesing (L 0.4 2800 9.5:c0.2 L) 202
seneciphylline 1.340.4 2.7 100 98:0.3 28203
Hellokrine 21103 28100 F.HEDD 14203
Senecionine 0.0+0.5 240100 128+, g 5
Senechvermin G004 248200 17.5x0.d 117 2tk
Echimidine 24103 45100 10.9+0.2 f.a=0.2
Lasipcarpine 3.7t 0.4 A4H 00 13202 4.2+0.3
Sum 0.7 3715 1328 58.7

# Table 5 Owverview of the absolutz [rgi 10 mg polimer) and rela-
tive amownts (%) of echimidine and echimidine-k-oxide bound o

WIF and MNIP,

M-oxide (ng) Base {ng}) M-ootide (%) Base (%)
mP Adh9+16 335+0.3 Bla 78.9
&P 2951+1.49 31.6e01 821 T4.4
Zelective 1.7+25 1.59103 .G 5.7

aletion of FE.4% was achieved. his ecuales to about 0% for
aoth spedes, Howewear, Lhe se eclive binding was imited 1o 0.6
and 5.8 % for The M-nxide ancd lree base, respectivel.

Tow irvwwsligale 0F hinding ran he improved by inereasing the
wlymer waight per waliime, further rebinding trials were par-
formied [+ Table 8). In fact, rebinding of cchimidineM-oxide
coulel be increased from 296.9 ng/ml to up 308.3 ng/mL if mare
WP was presented. Therefore, the absolute selective sinding was
nereased from 1.7ng/ml to 3.7 ng/mL. However, the relative
selective binding was decreased frem 007 ng/mg down to
011 ng/myg. Regarding cchimidine, rebinding was not signifi-
cantly affected by the polymer weight, as demonstrated by the
similar amount of depleted echimiding being 33.5 ng/ml in Lhe
case of 10mg MIP and 34.4 ngimL in the case al 120 mg MIF
Additionally, the absolute selective rebinding was found o be
censtant. However, 2 echimidine-N-oxide, Lhe relative selective
sinding decreasec from 0,19 ngjmg to 0.01 nglmag.

In fact, T, mojus contains obher allaloids, which may explain
the lack of selectivity, To prive il Lhe content of alkaloids had an
influence an PA and PAN selinding, berberine, chelidoning, and
coplisine wee quantified (- Table 7). It was shown thal these al-

dupp Telal Dewdoprentnda.. Planta Med 200% 852 1107-1113



# Table @ Influence uf Lhe polyee weig ol (P (mg! mil 1 on rebinding of echimidine-WN-osice and echmidine wsing RIF and KIP (58 reorcsenis the
seledtive binding ohtained by calow #ling the differense batween the amaunt bound Lo MIF 2nd NIF

MN-oxide  WIP {ng] MIF {ng) 5B (mg) S8 {nyfmg) Free base MIF [ng) MIF {ng| 50 (ma) 5B (mgmg)
P 10 2969+ 16 2951=z14 13135 ni7 P 10 335403 3LE+0 1903 014
M 50 na=1.28 2945 =113 FA+1.8 0.15 Py 50 W1 +0.2 324+01 1Geil2 [RIE
M B0 30271453 EELIOE 700853 009 Py 80 Ha+02 325202 THE] .02
My 120 3083218 204 R£323 13.71 2.8 an P20 34 1A 3272035 .71 1.
» Tabie 7 Cvervizw o the binding of berbering, chelidorine, and roptizine in Cmagfus 2fter spiking with £ sulqore
Berbearin (ngfmL}) Chelldonin (ng{mL} Coptislin {ng/ml)

“tart 2T294654. 1793596115844 IDGAT2L4ATES
Bound MIP 1272946592 12 350,01 3E.E 2844110474
Bound MIP 2873.0+855.9 T E96 3+ 3520 ZEEHF T LSV 4
Selective 3079109327 T453. 7+ 39€.8 15604 = M 0A
Selectivein % 12.2 6.1 ER

kaloids were alsa bouned by MIP. For example, berberine was de-
pleted completely, chelidenrine to an extent of G8.7%, and copli-
sine to ar, exlert of 1.3 %, rmwealing different selective binding
ranging from 12.2 % for berbering to 3.9% for coplisine, Futher-
mara, teonlel e shimwn that the rebinding of alkalcids correlates

# Table 8 Overview o the amonnt of chelidnnic 20id belore and
ater treatrment wilh WIFHIP (40 and €0 mgimL pokymer).

Chelidonic acid {ng/mL)

. S ; : Start 3R = 186
with the starling concentration, ie., the higher Le slarting can-
: ; i : I 40 29A91.9= 3558
cantration al an alkalnid, the higher the rebnding oa the MIP and ]
IR AL Lhe same fime, the share of seleclive binding was found to botnis 11135 384.1
se inversely proportional tothe starting concentration. In vicw of HIF 20 320X7.1 43841
the observed high binding capacity of MIP dor PAs and ather alka- HIP &) 3257061 2506

widls, tha binding capacity of MIT was also tested on a representa-
tiva examnple of other structurally dilferent ingredients of £ ma-
Jjus, Le., chelidaric acid {= Table 8). However, no significant ditfer-
ance in the amount of chelidonic acld was faund before and after
treatnent with increased weights of MIR.

Discussion

Curing the developrmen. of an MIR, it was shown that small, veri-
able polymer chains lavor higher binding capacities, This rmeay be
achieved by higher amounts of monomer and initiator moleeu es
resulting in more starting points for caain growth, which may lead
ta smaller chains, I, i addition, the initial amount of crosslinker is
T, Tess linking may occur, leading to variable chains. This
could Tavin a setter nesting of the palymer arauvd the matriz,
Huweevien, Lhis effect is avercome it a high amoant of initiatar is
used at high temperatures, In Ui case, Hhe chains may become
too small due to the enhanced s livity ol e inftiater 2nd the en-
hanced termination reactions, wespec lvely. A similar behavior is
shown for the ooposte conditions, Le., IF e amaunts of initiator
arc used with high velumes of poragen. Hience, adopting the pro-
partions of the MIF ingredients is of majar importance for obilain-
ing an pptimurm binding calaciy.

Kopp T el Deseleament ofa,,, 2znts Wed 0790 85 1T0-1114

The suitahility of the developed MIF was cemonstrated suc-
cessully by using a PA-standard mix in melhanol, thus werifying
-he feasibilizy of using Gl far seleciive hinding ot indiv dual PAs.

Mevertheless, some differencas in the hineing capacities were
alserved in the case af senkitkine, an otonecine-type PA. and the
M-owides, irdicating sorme kine of structural dependence. Hence,
if P are methyiated or oxidized at the tertiary nitrogen, a lower
sinding capacizy was shown compared to the free bases,

This may be stributed Lo the fact that rebinding occurs at the
tertiary mitrogen. Also, the matrix trials camied out in & mojus
spiked with £ walgore extract confirmed this assumplior. Hence,
other inherenl allkaloids with a tertiary nitregen aloem in 4 ring
structure werne also depleted when MIP was used fo- depletion of
FFaz, ©On the ather hand, other inherent ingredients of different
structurcs in O majus, like chelidonic adid, were nol bound oy
the imprintzd polymer.

Comparing the binding capacity of a PA-sLandard mixture to
RAIF wen sus established materials like C 3 or SO revealed that MIPs
linel mere PAS/PANS than silica hased Cpg material. | lowever, the
comparisar with SC% shows (hal the imprinted polymer is not
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superion in binding of free bases, and less etfective in hinding N-
ixicles.

Mencthzless, the presant sludy demaonstrates for the first time
the general applicability of MIPs for depletior of PAs in plant ex-
tracts, Based on these preliminzry investigations, the path is given
for further studies devited Lo further optmization of the devel-
oped MIP,

Material and Methods

Chemicals and solvents

Al solvents, chemicals, and rezgents vsed far the determination
ul Bhs, allaloids, and chelidonic zcid woere purchased from Carl
Re:th, Merck, ar Sigma-aldrich in M5 grade. Reference standards
were surchased in the highest puriiy availahle (Table 15, Suppaort-
ing Irfermation). Chemicals or reagents for imprinting were pur-
chased by Sigma and Merck in the highest parity avzilable,

Plant materiai

The whole plants of £ wigare and © majus were supplizd qnd
identifizd by v, Klaus Denzel {Biologist), Youcher specimens
(TEO-07-2018, TRO-02-2018) of these meterials are sloved gL 71
{Zentrallaboratoium Deutscher Apetheker, Eschaorm, Germany),
samples were ground inoa convenlional  blender,  sleved
{= 10um), and stored in brown glass bottles at 20°C,

Preparation of the pyrrolizidine alkaloid-standard mix

Stack solutions of single Pas in methannl {1 mofmb cach) were
combined and diluted to a PA-stancard mix with 1 pgfmel, respec-
tivehy.

Preparation of the echium stock solution

To obtain a crude Fohiuin exiract, 209 of the sample material
were extracted wilh 20,0 mlL of exracton solvent composed of &
ity re of weter and methanol {1: 1) with 1% Formic acid by shak-
ing for 15 min, The extract was centrifuged at 1761 g and the
supsrnalant was decanted. The residual sample was ealracled
tweice ancd Lhe prganic phases we-e combired,

Preparation of the chelidonium matrix solution

. mojus 0.5 g was extracted with 53 ml mathanel iman ultraseric
hath. The selution was filtered and sereed as a sock soluton, Che
lidonivm stock solution 5.0 mlL was spised with 0.1 mL Echivm
stock solution and diluted to 10,0 mbL with methanel.

Selection of the template for the
molecular Imprinted polymer

For melecular O, 4 lengplale is needed that fits the whole spec-
trumm ol analyles. Fur this purpoess, monocrotaline, a oyclic tree
[ base, was chasen hased on the assumplion Al seleclive cavi-
Lies praciuced by a oycic malecule alsw G Toer gpen-chained ane-
o two-sided estorified PAs. Furthermore, monoorolaling is davail-
able in a high purity, suitable amount, and in a comparathvely
acceptable price range. These factors favar mronoorataline over
nthar PAs and are especially impor Lant for later scale up and eco-
nomic prodacton.
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The imprinting process

Polyreerizalinn of the molecularly imprinted material was per
Faarmed via bl imprnting, representing the basic method to pro

chiee adsorptivie MIPs. For this purpose. monocrolaline was dis-
wolved in chloroform. Afterwards, the funclional mannmer, cross-
linker, 2nd initiator were added, Reactive oxygen was remaoved by
ultrasanic bath. Polymerization was carried aut at 70°C for 24
For each tost condition, an MIF aned zn NIP devoid of the temaolate
wizs produced, respeciively,

Processing of the molecular imprinted polymer

The nawly formed reonnliths were removed out of the test tulbes,
ground, pesiled loa fine powde r. and sieved {20 um). To remaove
the template, il was washed 3 times with water and 3 times with
methanel, 1L was shown that this washing was sufticienl. Finally,
the washed material was driec in a drying oven at G0°C.

Rebinding experiments

The hinding capacity of the MIFMIP produced was Lested by re
hincling cxperiments (n- 3} using 2 PA-standard mi containing
28 PAs and their corresponding M-oxides, For Lhis purpose, a suit-
chbe amount of MIP or MIF was mixed with 0.5 mL of the PATPA-N-
aide standard solution (containing 1pgiml of sach PA). The
samples were shaken Tor 10 olowed by centrifugation an 17617 g
and HPLC-MS quanlLificdlicn o sapematant.

Determination of pyrrolizidine alkaloids

The crude plant extracts were diluted 1:10 (] By drying Lhem
at 40°C in nitragen stream and recissalving the residee in 1.0mL
of mobile phese & The samples were sonicated for 5 mir ard Il
tered Lhrougl a nylon (45 pm; fileer. All extracts were analyzec by
an HIPLL &gilent 1200 Series equipped with an Agilent aiple quad-
ripale WS cotector B410 Series and guantilied against extornal
standards. The reference methoc used is based on the published
method *RIR-PA-Tee-2 072014 that was validaied to separate 28
Pas, including the corresponding M-usices. For this porpase, a hi-
nary gradient {Table 25, Supsorting Information) with 5 mid
agueous and methanolic ammaoniz loermate otters as maobile
phascs was used. Separation was carded aut on a Cz column
(150 mm =27 mm = 1.9 aom). Column eamperatere was set to
40" and the injec Hon valume was 10 pl lonization of the analy-
tes was inducsd by FS (electrospray ionization) in the positive jon
made, Mass filtering was parformed in mukiple reactior monitor-
ing. The dwel tire for detection of the specifc fragments {quan-
tifier/qualilicr) was set to 20ms.

Separation and detection of other alkalaids
than pyrrolizidine alkaloids

Samples prepared were analyzed by HP'LC Agilent 1200 Series
equipped with 2 DAD and quantified against esternal stanclarcds.
Alkaloids were separated on a3 comventional Cyg- Column
(250 mm = 4.5 Tm = 4 pm) using & binary acelanitrile/water gra
dient. Dztection was carried out at dillerent UV wavelengths
applying an injection volume of 10 pl. The method was validated
according to ICH guidelings covening the usual pzrameters.

Kopp Tecal. Developmartafa..,  Hanta sed 2009 85 1107-11713



Separation and delection of chelidonic acid

samples epared were analyzed by an HPLC Agilent 7200
pguipped with a Da ared quantified against the external stan-
darits, Cheldanic acid was separated fram olher components on
a cormentional Gy colurn {250 mmed B mm = Spm) usicg 4
binary gradient using « Letra butyl ammonia hydrogen sullale in
watcrfacetoritrile gradient. The injeclion volume was sel to
(0 L. The mathod was validated scconding to 124 guidelives cov-
oring the usual parameters,

Preliminary devslopment experiments

The praliminary cxperments were devoted L finding 2 suitable
porogen and chonsing the right proportions ol lemolate, cross-
linke= fune Hicnzl menomer, and initiator. The solvents tested in-
cluded  rhlaroform,  ethanol,  toluenz, and  water.  Firally,
polymadzation was performed with chloroform and ethanel. The
composition of the firsl rmaction mixlures are summarized in
Table 35, supporting Intormation.

Design of experiment

Dk is a systematic approach in the develapment that was used in
the prosent study Lo elicit the optimised synthesis of e malecularly
imprinted polymer. Binding capacily was sct as the oulenme vari-
anle for evaluation. Factoms which may Fave the highe<t influence
wore defined aned the different levels were set (Tahle 45, Support-
ing Infarmation). Monomer, crasslinker, initiator, velume of por-
aen, and pulymerization tarr e ature were chosen as wariables, A
eyl factorial screenirg model was designed usirg the statisti
tool K-LoF package. As a result, 32 MIPs and 32 MIPs were synthe-
sized in (riplicate (Table 55, Suppcrting Infermatior) and pro-
cessed as described before. Qrder of synihiesis was randamired
by tne slatistic toal B, For all pelymers, resinding experiments
{1n=3 ware carried oul, and the 1YAs/PARs were quantilied by
LC-MS IS for the calelation of the binding capacities wsing ex-
Leimal calibration,

Verification experiment

Ta verify t1e prelinimary results and prove the reproducibilicy of
eynthesis, rebinding trials were epeated with polymer 23 that
weas prepared in triplicate willy (he set conditions. The binding ca-
pacity was calculated in ng fmyg palymer.,

Supporting inforrmation

Further informations regarding chemicals, slandard substances,
gracients, composition of preliminary reaction mistures anel The
details of DoE {levels, screening plan) are given 7 SupporLing
lormation.
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PA-Hochstgehalte

e Stand Juni 2019 nach Beratung der nationalen Experten zu
Kontaminanten, sog. ,Working Group Level®, bereitet
Entscheidungen der Standigen Kommission, DG Sante vor

e Analytik
— Summe von 21 PAs
— Problematik Co-Elution ist noch zu klaren
— LOQ 10 pg/kg far einzelnes PA

— <10 pg/kg geht bei Drogen/festen Produkten nicht in die
Summe ein

e Ubergangszeit ab In-Kraft-Treten — noch in Diskussion
zwischen 6 Monaten und 2 Jahren

Institut far Pflanzenbau und Pflanzenziichtung



PA Hochstgehalte

Hg PA/kg
Produkt

Krautertees, getrocknetes Produkt (Droge, Instant)

- Krautertee - Rooibos, Anis, Melisse, Kamille, 400
Thymian, Pfefferminze, Zitronenverbene
- Andere Krautertees 200

Krautertees flr Babies und Kleinkinder

- getrocknetes Produkt 75

- flassig 1,0

Nahrungserganzungsmittel, fertiges Produkt 400

- Borretsch, Liebstdockel, Majoran, Oregano 1000
(getrocknet)

- Borretsch (frisch, gefrostet) 750

- Alle anderen Krauter (getrocknet) 400

g
M | £ ;

Pflanzenbau Institut fur Pflanzenbau und Pflanzenzlichtung




Tropanalkaloide — TA Hochstehalte

e Summe aus Atropin und Scopolamin

e Diskussion der Hochstgehalte noch im Gangev. a. zu Tees flr

Kleinkinder
e Ubergangszeit 2 Jahre

e Sehr schwierig, da kleinste Verunreinigungen nachgewiesen

werden kbnnen

____________ |ugTA/kg Produkt

Krautertee
- Getrocknetes Produkt
- FlUssiges Produkt

Krautertee fur Babys und Kleinkinder
- Getrocknetes Produkt
- FlUssiges Produkt

G
MY LrL

Institut fir Pflanzenbau und Pflanzenziichtung



PA Sonstiges

e Development of a selective adsorbing material for binding of
PA In herbal extracts, based on molecular group imprinting
(Kopp et al. 2019, Zentrallabor der Apotheker)

e Modellmatrix: Schollkrautextrakt
e https://doi.org/10.1055a-0961-2658 Planta medica

ML 5

Institut far Pflanzenbau und Pflanzenziichtung
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How many Senecio plants are needed to contaminate the herbal drug of 1 ha?

1. Senecio jacobaeain Peppermint
Example of WKF/Tee Association 2013

% ppm plants/ha Senecio vulgat
Kontamination 100 1310,564 60.000 PA-concentrat
Kontamination 10 131,0564 6.000
Kontamination 1 13,10564 600
Kontamination 0,1 1,310564 60
Kontamination 0,01 0,1310564 6
2. Datasource Fladeet al. 2019 https://www.mdpi.com/2223-7747/8/3/54

mg PAin DM/Plant ca.-values, read from printed figures
Season BBCH17-19 23-26 55-61 65 72-89
spring 1 3 8 25 50
early summer 1 5 10 40 40
summer 2 4 7 10 10
autumn 1 2 5 19 17

Flade et al. 2000 bis 3000 mg PA/kg Senecio DM
in summer 3000-5000 mg PA/kg but very high SDs

Comparison:
JKI, A. Krdhmer has measured 70 mg PA/kg Senecio vulgaris (PA-Workshop FAH, April 2019)
PA database project; about 1200 mg PA/kg in Senecio vulgare (dry)

Calculated by:

Heidi Heuberger

Bavarian State Research Center of Agriculture
Germany

heidi.heuberger@LflL.bayern.de

28.06.19




“isis main PA-sourcein herbsin Germany
zion of S.vulgarein PA-Database project was similar to this S. jacobaea

PA contamination (average) depending on herbal drug yield, season and number a

ug PA/kg Melissa leaves, drug

600 kg drug/ha, 8% moisture number S. vulgaris plants/ha

Worst case mg PA/Plant 6 60 600
50 500 5.000 50.000
40 400 4.000 40.000
10 100 1.000 10.000
19 190 1.900 19.000

1300 kg drug/ha, 8% moisture number S. vulgaris plants/ha

Worst case mg PA/Plant 6 60 600
50 231 2.308 23.077
40 185 1.846 18.462
10 46 462 4.615

19 88 877 8.769



EFSA max. values, planned

200 pg/kgherbal infusions
400 pg/kgkitchen herbs

f S. Vulgaris plants/ha

600 kg drug/ha, 8% moisture
better case mg PA/Plant until bud stage
8
10
7
5

1300 kg drug/ha, 8% moisture
better case mg PA/Plant until bud stage
8
10
7
5

number S. vulgaris plants/ha

6
80
100
70
50

800
1.000
700
500

60

number S. vulgaris plants/ha

6
37
46
32
23

369
462
323
231

60

600
8.000
10.000
7.000
5.000

600
3.692
4.615
3.231
2.308
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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Grunde und Ziele des Vorschlags

Der Vorschlag der Kommission fiir den mehrjahrigen Finanzrahmen (MFR) flr 2021-2027
(MFR-Vorschlag)® enthalt den Haushaltsrahmen und die Hauptausrichtungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Auf dieser Grundlage legt die Kommission nunmehr eine
Reihe von Verordnungen, mit denen der Rechtsrahmen fur die GAP im Zeitraum 2021-2027
vorgegeben wird, zusammen mit einer Folgenabschédtzung alternativer Szenarios flr die
Fortentwicklung dieser Politik vor. Die vorliegenden Vorschldage sehen als
Anwendungsbeginn den 1. Januar 2021 vor und betreffen eine Union mit 27 Mitgliedstaaten,
nachdem das Vereinigte Konigreich nach Artikel 50 des Vertrags Uber die Europdische Union
dem Europdischen Rat am 29. Marz 2017 seine Absicht mitgeteilt hat, aus der Européischen
Union und der Européischen Atomgemeinschaft auszutreten.

Die jlngste Reform der GAP wurde im Jahr 2013 beschlossen und im Jahr 2015 durchgefuhrt.
Seitdem hat sich das Umfeld, das diese Reform geprdagt hat, erheblich gewandelt:
Insbesondere wird Folgendes angestrebt:

Die Agrarpreise sind aufgrund makrookonomischer Faktoren, geopolitischer Spannungen und
sonstiger Krafte deutlich gefallen.

Der Schwerpunkt der Handelsverhandlungen hat sich deutlich von multilateralen auf
bilaterale Vereinbarungen verlagert, und die EU hat sich fur die Weltmarkte starker gedffnet.

Die EU ist neue internationale Verpflichtungen eingegangen, z.B. in Bezug auf den
Klimaschutz (COP 21) und umfassende Aspekte der internationalen Entwicklung (im Rahmen
der Ziele der Vereinten Nationen fir nachhaltige Entwicklung). Dartber hinaus wird die EU
Anstrengungen unternehmen, um besser auf weitere geopolitische Entwicklungen wie
Migrationsbewegungen reagieren zu kénnen.

Diese Verlagerungen fiihrten zu einer offentlichen Debatte ber die Frage, ob die Reform
2013 weit genug geht, um die GAP dabei zu unterstiitzen, auf die derzeitigen
Herausforderungen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Gesundheit des Agrarsektors,
dem Umweltschutz, dem Klimawandel und einem starken, wirtschaftlichen und sozialen
Geflige fur die landlichen Gebiete in der EU — insbesondere im Hinblick auf neue
Maoglichkeiten fur MaRnahmen in den Bereichen Handel, Biowirtschaft, erneuerbare Energie,
Kreislaufwirtschaft und digitale Wirtschaft — angemessen zu reagieren.

Es gilt, die GAP zu modernisieren, damit diese Herausforderungen bewaltigt werden kénnen,
sie so zu vereinfachen, dass dies mit einem maoglichst geringen Verwaltungsaufwand erfolgen
kann, und noch mehr Koharenz mit anderen Politikbereichen der EU zu schaffen, um einen
groRtmaoglichen Beitrag zu den zehn Prioritdten der Kommission und den Zielen flr eine
nachhaltige Entwicklung zu leisten. So hat die Kommission in ihrer jingsten Mitteilung tber
den MFR darauf hingewiesen, dass eine moderne Gemeinsame Agrarpolitik den Ubergang zu
einem uneingeschrénkt nachhaltigen Agrarsektor und die Entwicklung lebendiger landlicher
Gebiete unterstitzen und dabei mehr als 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher
mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgen muss. Europa braucht einen

! [COM(2018) 322 final — MFR-Verordnung].
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intelligenten, krisenfesten, nachhaltigen und wettbewerbsfahigen Agrarsektor, um die
Erzeugung von sicheren, hochwertigen, erschwinglichen, nahrhaften und vielféltigen
Lebensmitteln fiir die Birgerinnen und Biirger sowie ein starkes soziobkonomisches Gefiige
in landlichen Gebieten gewahrleisten zu kénnen. Eine moderne Gemeinsame Agrarpolitik
muss ihren Mehrwert fur Europa erhohen, indem sie sich bei Umwelt- und Klimaschutz
ehrgeiziger zeigt und den Erwartungen der Burgerinnen und Birger im Hinblick auf ihre
Gesundheit, die Umwelt und das Klima Rechnung tragt.

Wie in ihrem Arbeitsprogramm fur das Jahr 2017 vorgesehen ist, hat die Kommission eine
breit angelegte Konsultation Uber die Vereinfachung und die Modernisierung der GAP
durchgefuhrt, mit dem Ziel, ihren Beitrag zu den zehn Prioritdten der Kommission und den
Zielen fir eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals — SDG) zu
maximieren. Der Schwerpunkt lag unbeschadet der im nachsten MFR fir die GAP zur
Verfligung stehenden Haushaltsmittel auf konkreten politischen Prioritaten fur die Zukunft.
Der Prozess umfasste eine umfangreiche Konsultation sowie eine Analyse der verfiigbaren
Nachweise flr die Leistung der GAP, einschliellich der einschlagigen Stellungnahmen der
REFIT-Plattform.

Das Ergebnis wurde in der am 29. November 2017 angenommenen Mitteilung mit dem Titel
,Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft" dargelegt. Die Mitteilung ermdglicht im
Zusammenhang mit der Zukunft der GAP einen strukturierten Dialog in den EU-Institutionen
sowie mit den Interessentragern. Dieses Strategiepapier behandelt Herausforderungen, Ziele
und mogliche Wege fiir eine ,,zukunftssichere® GAP, die einfacher, smarter und modern sein
muss und die Filhrung beim Ubergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft (ibernehmen
muss.

Als Hauptprioritaten fur die GAP nach 2020 identifizierte die Kommission insbesondere
ehrgeizigere Ziele beim Umwelt- und Klimaschutz, die bessere Ausrichtung von
StltzungsmalRnahmen und den verstarkten Ruckgriff auf die positive Verknipfung
Forschung-Innovation-Beratung. AuBerdem schlug sie als Mittel zur Verbesserung der
Leistung der GAP ein neues Umsetzungsmodell vor, um den politischen Schwerpunkt von
Regelkonformitét auf Leistung zu verlagern, und richtet die Zustandigkeiten der EU und der
Mitgliedstaaten durch mehr Subsidiaritit neu aus. Mit dem neuen Modell soll die
Verwirklichung der Ziele der EU auf der Grundlage einer strategischen Planung, allgemeiner
politischer Interventionen und gemeinsamer Leistungsindikatoren verbessert werden, um so
zu einer besseren Kohérenz der MalRnahmen der kiinftigen GAP untereinander sowie mit
weiteren Zielen der EU zu gelangen.

. Kohéarenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
Artikel 39 AEUV enthalt die Ziele der GAP, namlich

¢ die Produktivitat der Landwirtschaft durch Férderung des technischen Fortschritts,
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmdglichen
Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskrafte, zu steigern;

o auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevolkerung, insbesondere durch
Erh6hung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tatigen Personen,
eine angemessene Lebenshaltung zu gewéhrleisten;

o die Markte zu stabilisieren;
o die Versorgung sicherzustellen;

o fir die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.
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Dieser Vorschlag steht im Einklang mit den im Vertrag verankerten Zielen der GAP. Er
modernisiert und vereinfacht die Art und Weise, wie die Bestimmungen des Vertrags
umgesetzt werden.

. Koharenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Die Land- und Forstwirtschaft macht 84 % des Hoheitsgebiets der EU aus. Beide Sektoren
sind von der Umwelt abhangig und beeinflussen sie. Deshalb sollen im Rahmen der
verschiedenen vorgeschlagenen GAP-spezifischen Ziele Umwelt- und
KlimaschutzmalRinahmen im Einklang mit den jeweiligen Politikbereichen der EU anstol3en
werden.

Es ist allgemein bekannt, dass Erndhrungsgewohnheiten Folgen fir die 6ffentliche Gesundheit
haben. Durch ihre Verkniipfung mit Lebensmitteln und zum Teil auch mit der Art und Weise,
wie Lebensmittel hergestellt werden, ist die Agrarpolitik mit der Gesundheitspolitik
verbunden. Die Vorschldge verstarken die Verknlpfungen mit der Gesundheitspolitik,
insbesondere wenn es um gesunde Erndhrung und die Reduzierung des Einsatzes
antimikrobieller Mittel geht.

Die EU ist einer der grofiten Importeure von Waren und exportiert hochwertige
Agrarerzeugnisse und  Lebensmittel, wodurch sie auch einen Einfluss auf
Lebensmittelsysteme auflerhalb der EU hat. Im Einklang mit Artikel 208 AEUV
berucksichtigt dieser Vorschlag die Ziele der Entwicklungszusammenarbeit der EU,
namentlich die Beseitigung der Armut und die nachhaltige Entwicklung in
Entwicklungsléandern, indem insbesondere gewéhrleistet wird, dass die EU-Unterstltzung fiir
Betriebsinhaber keine oder nur geringfugige Auswirkungen auf den Handel hat.

Genau wie in anderen Wirtschaftszweigen kénnen Landwirtschaft und landliche Gebiete neue
Technologien und Kenntnisse, insbesondere im Bereich digitale Technologien, besser nutzen.
Die Vorschlage verstarken die Verknupfungen mit der Forschungspolitik, indem die
Organisation des Wissensaustauschs in dem Umsetzungsmodell eine herausragende Rolle
erhalt. In &hnlicher Weise ermdglicht der Nachdruck auf Digitalisierung eine Verknlpfung
mit der Digitalen Agenda der EU.
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND
VERHALTNISMASSIGKEIT

. Rechtsgrundlage

Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2 AEUV in Bezug auf die Verordnung uber die GAP-
Strategiepléne.

. Subsidiaritat (bei nicht ausschliel3licher Zustandigkeit)

Der Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union sieht vor, dass die
Zusténdigkeiten fir die Landwirtschaft zwischen der Union und den Mitgliedstaaten geteilt
sind, aber eine Gemeinsame Agrarpolitik mit gemeinsamen Zielen und einer gemeinsame
Umsetzung eingeflihrt wird. Das derzeitige System zur Umsetzung der GAP beruht auf
detaillierten Vorgaben auf EU-Ebene und strengen Kontrollen, Sanktionen und
Auditregelungen. Diese Vorschriften sind oftmals bis hin zu den einzelnen Betrieben sehr
praskriptiv. Da die Landwirtschaft in der Union &uferst vielféltig ist und unter den
verschiedensten klimatischen Umsténden betrieben wird, kénnen die angestrebten Ergebnisse
und der gewiinschte Mehrwert flr die EU jedoch weder durch Top-down-Ansétze noch durch
pauschale VVorgaben erzielt werden.

In dem Umsetzungsmodell des vorliegenden Vorschlags legt die Union die grundlegenden
Parameter fest (Ziele der GAP, weitgefasste Interventionskategorien, grundlegende
Anforderungen), wéhrend die Mitgliedstaaten mehr Verantwortung dbernehmen und damit
auch starker daftr verantwortlich sind, wie die Ziele und die vereinbarten Zielwerte erreicht
werden.

Durch mehr Subsidiaritat werden die Bedingungen und die Bedirfnisse vor Ort im Rahmen
solcher Ziele und Zielwerte besser berucksichtigt werden konnen. Es wird den
Mitgliedstaaten obliegen, die GAP-Interventionen so zuzuschneiden, dass sie einen
bestmdglichen Beitrag zum Erreichen der EU-Ziele leisten. Wahrend die derzeitigen
Verwaltungsstrukturen, die auch weiterhin eine wirksame Uberwachung und Durchsetzung
aller politischen Ziele sicherstellen miissen, beibehalten werden, erhalten die Mitgliedstaaten
mehr Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der fir die Beginstigten geltenden Einhaltungs-
und Kontrollvorschriften (einschlieBlich Kontrollen und Sanktionen).

. VerhaltnismaRigkeit

Die wirtschaftlichen, 06kologischen und sozialen Herausforderungen, denen sich der
Agrarsektor und die landlichen Gebiete in der EU gegenubersehen, erfordern eine umfassende
Reaktion, die der europdischen Dimension dieser Herausforderungen gerecht wird. Die
groReren Wahlmaoglichkeiten, die den Mitgliedstaaten bei der Auswahl und Anpassung der in
der GAP verfligbaren politischen Instrumente zur Verwirklichung der Ziele in einem starker
ergebnisorientierten Modell an die Hand gegeben werden sollen, sollten unverhaltnismaRige
Malinahmen der GAP sogar noch unwahrscheinlicher machen.

. Wabhl des Instruments

Da alle urspringlichen Rechtsakte Verordnungen des Europaischen Parlaments und des Rates
sind, missen die Anderungen im Wege einer Verordnung des Européischen Parlaments und
des Rates vorgelegt werden.
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3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungsprufungen bestehender Rechtsvorschriften

Die GAP ist im Aufbau und in der Entwicklung der Europdischen Union (EU) tief verwurzelt.
In den fruhen sechziger Jahren gegriindet, um die im Vertrag verankerten Ziele zu
verwirklichen, ist die GAP seitdem mehrfach reformiert worden, um die
Wettbewerbsfahigkeit des Agrarsektors zu verbessern, die landliche Entwicklung zu férdern,
neue Herausforderungen zu bewaéltigen und bessere Antworten auf gesellschaftliche
Bedurfnisse zu finden. Die jingste grolie Reform wurde im Jahr 2013 angenommen. Bei der
Reform aus dem Jahr 2013 waren die allgemeinen Ziele der GAP in drei Blécken
zusammengefasst:

i rentable Nahrungsmittelerzeugung
ii. nachhaltige Bewirtschaftung der naturlichen Ressourcen und Klimaschutz
iii. ausgewogene raumliche Entwicklung.

Um die Fortschritte bei der Verwirklichung der genannten Ziele zu bewerten und die
kiinftigen Herausforderungen aufzuzeigen, wurde eine breit angelegte Konsultation mit dem
Ziel einer strukturierten Debatte mit allen Beteiligten, einschliel3lich nichtlandwirtschaftlicher
Akteure, durchgefihrt. AuBerdem wurden aus einer Fulle von Informationen tber die GAP
(nachstehend kurz zusammengefasst) Nachweise fur ihre Leistung zusammengetragen, die als
Grundlage fir die Bewertung der Erfolge und Mangel der GAP (ber die Jahre hinweg, aber
insbesondere in Bezug auf die jungste Reform, herangezogen wurden. Es handelt sich
insbesondere um:

e Nachweise, die tber den gemeinsamen Uberwachungs- und Bewertungsrahmen,
der zur Messung der Leistung der GAP dient?, zusammengetragen wurden.

e Verschiedene Bewertungsstudien im derzeitigen mehrjahrigen Finanzrahmen
(2014-2020) zur Bewertung der derzeitigen GAP-Ziele mit ersten Ergebnissen
2017/2018°.

Daten zu den Fortschritten bei der Verwirklichung der Ziele und dem
entsprechenden Finanzrahmen in den jahrlichen Umsetzungsberichten fur die
Entwicklung des landlichen Raums.

e Zusatzliche Hintergrundinformationen, Daten, Fakten, Zahlen, die fur die
Folgenabschétzung relevant sind, wurden auf der Website der GD AGRI*
veroffentlicht.

2 Avrtikel 110 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 Uber die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG)
Nr.2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr.1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates sowie
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 834/2014 der Kommission vom 22. Juli 2014 mit Vorschriften fir
die Anwendung des gemeinsamen Uberwachungs- und Bewertungsrahmens der Gemeinsamen
Agrarpolitik.

Europdische Kommission (2017) Evaluation and studies plan 2017-2021, Generaldirektion
Landwirtschaft und l&ndliche Entwicklung.

4 Siehe:

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en
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. Konsultation der Interessentrager

Es fand eine offentliche Konsultation statt mit mehr als 322 000 Stellungnahmen, einem
strukturierten Dialog mit den Interessentragern, finf Sachverstandigenworkshops,
Stellungnahmen der REFIT-Plattform, Beitrdgen des Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen und der nationalen Parlamente. AufRerdem
wurden auch Empfehlungen der Task Force ,,Agrarmirkte (AMTF)® und der Konferenz von
Cork tiber landliche Entwicklung (2016)° beriicksichtigt.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Um  Nachweise/Kenntnisse von Sachverstandigen (ber GAP-bezogene Themen
zusammenzutragen, fanden zwischen Maérz 2017 und Februar 2018 verschiedene
spezialisierte Workshops statt. Diese Workshops ermdglichten einen Gedankenaustausch
zwischen Sachverstandigen und Beamten der Kommission sowie Fortschritte bei der
Formulierung der wichtigsten Schlussfolgerungen/Fragen, die im Modernisierungs- und
Vereinfachungsprozess zu berticksichtigen sind.

Die flnf in den Workshops behandelten Themen wurden so ausgewéhlt, dass die wichtigsten
Bereiche, in denen Wissensliicken und Uneinigkeiten Uber politische Konzepte festgestellt
wurden, abgedeckt waren. Die Workshops wurden nach einer &hnlichen Methodik konzipiert,
der Folgendes zugrunde lag:

(1)  Erfassung der neuesten verfligbaren Nachweise auf der Ebene von Sachverstandigen,
Wissenschaftlern, Fachleuten und internationalen Einrichtungen;
(2) Schwerpunkt auf praktischen Erfahrungen vor Ort;

3) Bewertung des Potenzials neuer Technologien/Konzepte zur Verbesserung der
kinftigen Politikgestaltung auf dem jeweils relevanten Gebiet.

Die Zusammenfassungen der Workshops und Vortrdge sind verfiigbar unter:
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Workshop 1: Bewsdhrtes Vorgehen zur Bewaltigung 06kologischer und klimatischer
Belange (23. und 24. Mérz 2017)

An diesem zweitdgigen Workshop zu Herausforderungen des Umwelt- und des
Klimaschutzes nahmen Sachverstandige unterschiedlichster Fachgebiete teil. Untersucht
wurden:

¢ Instrumente, die fur die Bewertung 6kologischer Belange zur Verfligung stehen;

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-

modernising/eco_background final en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-

modernising/env_background final en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-

modernising/soc_background final en.pdf
> Bericht der Task Force ,,Agrarmirkte“ (AMTF-Bericht) (2016) Bessere Marktergebnisse: Starkung der
Position der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette.
Europdische Kommission (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development,
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016en.
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e Methoden zur Verbesserung der Akzeptanz der Malinahmen (mit besonderem
Schwerpunkt auf der Rolle verhaltensorientierter Ansétze).

Workshop 2: Risikomanagement (18. und 19. Mai 2017)

Auf diesem zweitdgigen Workshop wurde versucht, Fortschritte bei der Erhebung von
Nachweisen im Rahmen der Debatte (ber die Instrumente zu erzielen, mit denen die
Betriebsinhaber unterstiitzt werden sollen, um besser auf Risiken bei Erzeugung, Preisen und
Einkommen reagieren zu kdnnen. Untersucht wurden:

e die Herausforderungen beziiglich des Sicherheitsnetzes des EU-Marktes und die
jungsten Entwicklungen im Bereich des Risikomanagements in den USA;

e kunftige Markte in der EU, der Versicherungs- und Riickversicherungssektor in
der  Landwirtschaft, eine  Offentlich-private  Partnerschaft und ein
Ernteversicherungsprogramm;

o verhaltensbezogene Aspekte des Risikomanagements.
Workshop 3: Lebensmittel und damit verbundene Fragen (31. Mai 2017)

In diesem Workshop zu Lebensmitteln und damit verbundenen Fragen wurden die
Ausrichtung der GAP an der Gesundheitspolitik und deren Mdglichkeiten, die Anpassung der
Betriebsinhaber an veranderte Ernahrungsgewohnheiten zu erleichtern, untersucht. Besondere
Aufmerksamkeit galt der Antibiotikaresistenz.

Workshop 4: Sozio6konomische Themen (9. Juni 2017)

Der Workshop zu soziotkonomischen Aspekten konzentrierte sich auf die Analyse der
Dynamik des Wachstums und der Beschéaftigung im Agrar- und Lebensmittelsektors der EU.
Auf der Grundlage von Fallstudien wurden die Verbindungen zwischen den globalen
Wertschopfungsketten im Agrar- und Lebensmittelsektor in der EU, sowohl aus konzeptueller
als auch aus praktischer Sicht, gepruft.

Workshop 5: Messung der Leistung der GAP in Sachen Umwelt- und Klimaschutz
(26. Februar 2018)

In diesem Workshop wurde untersucht, welche grundlegenden politischen Ziele auf EU-
Ebene festgelegt werden kdnnen, wie sie auf der Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt werden
kénnen und wie sie tiberwacht, kontrolliert und bewertet werden kdnnen.

. Folgenabschéatzung

Die Folgenabschatzung zur Unterstuitzung der Legislativvorschldge sowie die Stellungnahmen
des Ausschusses fur Regulierungskontrolle (RSB) sind auf der folgenden Website verfiigbar:
Liste mit Folgenabschatzungen und dazugehdrigen Stellungnahmen des Ausschusses fur
Regulierungskontrolle.

Der Ausschuss gab zunéchst eine ablehnende Stellungnahme ab. Wahrend er das Streben nach
Modernisierung und Vereinfachung der GAP sowie die griindliche Analyse der verschiedenen
Szenarios, die die Abstimmung zwischen den politischen Zielen herausstellen, begriift, war er
die Auffassung, dass die Grunde, die Durchfihrbarkeit und die Funktionsweise des
vorgeschlagenen neuen Umsetzungsmodells in dem Bericht besser erlautert werden sollten. In
dem Bericht Uber die Folgenabschatzung wurden die erforderlichen Ergénzungen
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hinzugefiigt, unter anderem in einem besonderen Anhang uber die Vorschlage fir das neue
Umsetzungsmodell. Auf dieser Grundlage gab der RSB eine beflirwortende Stellungnahme
mit Vorbehalten ab. Trotz der Verbesserungen in dem Bericht forderte der Ausschuss weitere
Einzelheiten im Zusammenhang mit den genauen Vorkehrungen fur eine Abschwachung der
ermittelten Risiken. Anhang 1 des Berichts Uber die Folgenabschatzung (Arbeitsunterlage der
Kommissionsdienststellen) enthalt die Anpassungen, die vorgenommen wurden, um den
Forderungen des Ausschusses nachzukommen.

Die verschiedenen politischen Optionen werden in dem Bericht (iber die Folgenabschétzung
dargelegt und erortert. Die Folgenabschatzung enthalt keine bevorzugte Option. Stattdessen
wurden im Rahmen der verschiedenen Optionen diverse Kombinationen von Elementen des
Vorschlags geprift, um festzustellen, welche Kombination am besten geeignet ware.

Bezuglich der Optionen werden in erster Linie gegensatzliche Konzepte untersucht, mit denen
die festgelegten Ziele erreicht werden sollen:

1. unterschiedliche Ebenen bezuglich ehrgeiziger Ziele beim Umwelt- und
Klimaschutz, die sich auf die potenziellen Auswirkungen der obligatorischen und
freiwilligen Umsetzungssysteme konzentrieren;

2. verschiedene Modoglichkeiten zur Stutzung landwirtschaftlicher Einkommen und
insbesondere deren Verteilung auf die einzelnen Betriebsinhaber, mit Schwerpunkt
auf den potenziellen Auswirkungen auf kleine und mittlere Betriebe;

3. umfassendere soziodkonomische Interventionen, insbesondere im Rahmen der
Politik zur Entwicklung des landlichen Raums, sowie bereichslbergreifende
Modernisierungsansatze.

Bei der ersten Option werden die Mdglichkeiten einer freiwilligen Oko-Regelung fiir
ehrgeizigere Ziele beim Umwelt- und Klimaschutz geprift. AuBerdem wird die potenzielle
Rolle von Risikomanagementinstrumenten mit niedrigeren Direktzahlungen zur Stlitzung des
Einkommens von Betriebsinhabern gepriift. Zwei Teiloptionen spiegeln unterschiedliche
Umweltziele der Mitgliedstaaten und Anséatze fir Direktzahlungen im Rahmen des neuen
Umsetzungsmodells wider.

Bei einer weiteren Option sind die Direktzahlungen gezielter und die Umsetzung der
Konditionalitét ehrgeiziger, um die gemeinsame wirtschaftliche und ékologische Leistung der
GAP zu verbessern und Herausforderungen des Klimaschutzes zu begegnen. Es wurden auch
Teiloptionen ausgearbeitet, um mogliche Unterschiede beim Engagement der Mitgliedstaaten
fur Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes zu veranschaulichen.

Eine letzte Option konzentriert sich nachdricklich auf den Umweltschutz und die
Beschaftigung — und verlagert den Schwerpunkt auf kleine und mittlere Betriebsinhaber als
Mittel zum Erhalt von Arbeitsplatzen in landlichen Gebieten. Die Mitgliedstaaten sind
verpflichtet, 30 % der Zahlungen der ersten Sdule fur Zusatzzahlungen zugunsten von vier
Regelungen vorzusehen, die fir die Betriebsinhaber optional wéren - dkologischer Landbau,
Dauergrinland,  Gebiete  mit  naturbedingten  Benachteiligungen und lineare
Landschaftselemente -, um Klimaschutz und nachhaltige Bewirtschaftung der naturlichen
Ressourcen weiter zu fordern.

In der Folgenabschatzung wird auf die schwierigen Kompromisse hingewiesen, die einer
Politik mit so vielen unterschiedlichen Zielen inhérent sind, wenn sich die Eckwerte
wesentlich andern.
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Ein wichtiger Eckwert ist der Umfang der Unterstutzung im Rahmen der GAP. Die Kirzung
um 5 %, die die Kommission in ihrer Mitteilung vom Mai 2018 fir den MFR 2021-2027
vorgeschlagen hat, fallt in die in der Folgenabschdtzung in Betracht gezogene
GroRenordnung.

In Bezug auf das Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe spielen sowohl die Hohe als auch
die Verteilung der Unterstiitzung eine Rolle. Die Gewahrleistung einer angemessenen
Unterstutzung und somit des landwirtschaftlichen Einkommens stellt auch kinftig ein
Schlisselelement dar, um Ernahrungssicherheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie die
Lebensféhigkeit des landlichen Raums sicherzustellen. Eine bessere Ausrichtung der
Unterstutzung fir kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sowie Gebiete mit
naturbedingten Benachteiligungen kann dazu beitragen, dass mehr Arbeitspldtze in den
Betrieben und landwirtschaftliche Téatigkeiten im gesamten Gebiet erhalten bleiben und das
soziookonomische Gefuge in landlichen Gebieten somit gestarkt wird. Deckelung und
Konvergenz konnen die Verteilung von Direktzahlungen verbessern. Es ist klar, dass jede
Option, bei der Direktzahlungen an Betriebe und Regionen mit niedriger Produktivitét
malgeblich umverteilt werden, kurzfristig zu einer Verringerung der Wettbewerbsfahigkeit,
aber zugleich zu einem besseren Umweltschutz fuhren wird. Weniger klar hingegen ist die
geeignete Kombination von Malnahmen, die die negativen Auswirkungen auf das
Einkommen abfedern und gleichzeitig die Herausforderungen, die auch fir die Landwirtschaft
- wie Umwelt- und Klimaschutz oder gesellschaftliche Erwartungen - relevant sind,
bewadltigen konnte. Dies erfordert Anreiz schaffende Angleichungen, die sowohl die
sozio6konomische als auch die umweltbezogene Leistung des Sektors verbessern.

Die Beitrage aus der Konsultation der Interessentrdger und die Analysen zeigen, dass dies
maoglich ist, sofern die notwendigen BegleitmalRnahmen flr ein gréfReres Engagement beim
Umwelt- und Klimaschutz die Annahme bewéhrter Verfahren (sowohl fir die
konventionelle als auch andere Formen der Landwirtschaft) ermdglichen; dazu gehoren
Wissen, Innovation und die neuesten sachdienlichen Technologien.

Auf der Grundlage der Hypothesen und Wahlmdglichkeiten in der Analyse gibt es potenzielle
Kompromisse hinsichtlich der Verwirklichung der wirtschaftlichen, 6kologischen und
sozialen Ziele der GAP sowie in Bezug auf die angestrebte Modernisierung und
Vereinfachung. Zusammenfassend ldsst sich sagen, dass die Umverteilung zu tragbaren
Auswirkungen auf das Einkommen flihren kdnnte und dem angestrebten groReren
Engagement beim Umwelt- und Klimaschutz und anderen GAP-Synergien forderlich sein
konnte. Dies wiirde allerdings voraussetzen, dass der Sektor und die Politik die Mdglichkeiten
nutzen, die Innovationen und Technologien im Hinblick auf eine Modernisierung und
Vereinfachung bereits jetzt bieten.

Weitere Hypothesen und Wahlmdéglichkeiten wirden die Ergebnisse zwar punktuell &ndern,
nicht aber die zugrunde liegende Botschaft —, dass die bevorzugte Option fur die kinftige GAP
die leistungsfahigsten Elemente der verschiedenen Optionen kombinieren, jedoch ihre
Schwachstellen vermeiden sollte, indem die erforderlichen Schutzmechanismen eingefiihrt
werden, um gleiche Ausgangsbedingungen in der EU zu gewahrleisten. Dies impliziert die
Notwendigkeit klarer Kriterien beziiglich der HoOhe wund der Verteilung der
Einkommensstitzung (z. B. Deckelung und/oder Degressivitat), des Engagements fiir den
Klima- und Umweltschutz, der Konditionalitat, der Anreize fur die Modernisierung und eines
angemessenen Grads an Subsidiaritat/Vereinfachung.
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. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Die Komplexitat der derzeitigen Umsetzung der Politik ist weitgehend mit dem Nachdruck
auf der Einhaltung detaillierter Vorschriften auf EU-Ebene verbunden. In dem
vorgeschlagenen neuen Umsetzungsmodell sollen die Forderkriterien nicht mehr auf EU-
Ebene vorgesehen werden, sodass die Mitgliedstaaten die Mdglichkeit erhalten, die ihren
Gegebenheiten am besten entsprechenden Forderbedingungen festzulegen. Dies durfte zu
einer erheblichen Vereinfachung fuhren.

In der Vergangenheit sind aus der GAP im Zuge mehrerer aufeinander folgender Reformen
verschiedene Instrumente hervorgegangen. Bisweilen hat sich die Koordinierung dieser
Instrumente als schwierig erwiesen. Mit dem vorliegenden Vorschlag werden alle
unterschiedlichen Stitzungselemente der GAP in einem einheitlichen und kohdrenten
Rahmen, der den Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung der GAP verringern wird,
zusammengefasst.

. Grundrechte

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die insbesondere
mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Der Vorschlag der Kommission fur den mehrjéhrigen Finanzrahmen fur den Zeitraum 2021
2027 (COM(2018) 322 final) sieht vor, dass ein GroRteil des EU-Haushalts weiterhin der
Landwirtschaft, bei der es sich um eine gemeinsame Politik von strategischer Bedeutung
handelt, vorbehalten wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass sich die GAP zu jeweiligen
Preisen mit 286,2 Mrd. EUR fir den EGFL und mit 78,8 Mrd. EUR fiir den ELER auf ihre
Haupttatigkeiten konzentriert.

Diese Agrarmittel werden mit zusétzlichen Mittel aus dem Programm Horizont Europa
erganzt, da die vorgeschlagene Mittelausstattung flr dieses Programm 10 Mrd. EUR fir die
Forderung von Forschung und Innovationen in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft,
Entwicklung des landlichen Raums und Biowirtschaft umfasst. Im Rahmen des EGFL wird
eine neue Agrarreserve geschaffen, um eine zusatzliche finanzielle Unterstiitzung im
Agrarsektor zu finanzieren. Mittel, die in einem Jahr nicht verwendet wurden, werden auf das
darauf folgende Jahr ibertragen.

Was die Aufteilung der Direktzahlungen auf die Mitgliedstaaten angeht, wird vorgeschlagen,
dass bei allen Mitgliedstaaten, deren Direktzahlungen unter 90 % des EU-Durchschnitts
liegen, der im Zeitraum 2014-2020 begonnene Prozess fortgesetzt wird und die bestehende
Licke auf 90 % zu 50 % geschlossen wird. Alle Mitgliedstaaten werden zur Finanzierung
dieser externen Anndherung der Hohe der Direktzahlungen beitragen. Die Mittelzuweisungen
der Mitgliedstaaten fur Direktzahlungen im Rahmen der Verordnung uber die GAP-
Strategieplédne werden auf dieser Grundlage berechnet.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des landlichen Raums wird vorgeschlagen, die
Finanzierung zwischen den Haushalten der EU und der Mitgliedstaaten wieder ins
Gleichgewicht zu bringen. Im Einklang mit den Bestimmungen fur die européischen Struktur-
und Investitionsfonds wird es mit einer Erhohung der nationalen Kofinanzierungssétze
moglich sein, die 6ffentliche Unterstitzung fur die europdischen léndlichen Gebiete im
Grollen und Ganzen beizubehalten. Die Verteilung der ELER-Stltzung basiert auf objektiven
Kriterien im Zusammenhang mit den politischen Zielen und unter Bericksichtigung der
derzeitigen Verteilung. Wie es bereits jetzt der Fall ist, sollten weniger entwickelten Regionen
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hohere Kofinanzierungssatze erhalten, die auch fir bestimmte Interventionen wie LEADER
und die Zahlungen fiir Bewirtschaftungsverpflichtungen gelten werden.

Die Mitgliedstaaten werden (ber ein gewisses Mal} an Flexibilitat bei Mittelubertragungen
verfiigen. Bis zu 15 % der jeweiligen Direktzahlungen kénnen auf Mittelzuweisung des ELER
ubertragen werden und umgekehrt. Fur Interventionen zugunsten des Umwelt- und
Klimaschutzes sowie flr Niederlassungsbeihilfen fur Junglandwirte kann ein hoherer
Prozentsatz der Direktzahlungen auf die Mittelzuweisung des ELER ubertragen werden.

Néhere Angaben zu den finanziellen Auswirkungen des GAP-Vorschlags sind dem
beigefiigten Finanzbogen zu entnehmen.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfuhrungsplane sowie Uberwachungs-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitéaten

Ein Ubergang zu einer starker leistungsorientierten Politik erfordert die Schaffung eines
soliden Leistungsranmens, der es der Kommission auf der Grundlage einer Reihe von
gemeinsamen Indikatoren ermdglichen wird, die Leistung der Politik zu bewerten und zu
iberwachen. Der derzeitige gemeinsamen Uberwachungs- und Bewertungsrahmen
(CMEF) und das derzeitige Uberwachungssystem fiir Direktzahlungen und lindliche
Entwicklung kénnten als Grundlage fir die Uberwachung und Bewertung der politischen
Leistung verwendet werden, allerdings missten sie optimiert und weiterentwickelt werden
(einschlielflich Kohdarenz zwischen den beiden Sdulen). Weitere Investitionen in die
Entwicklung geeigneter Indikatoren und die Gewahrleistung ausreichender Datenstrome
waéren erforderlich.

Ein neuer Leistungs-, Uberwachungs- und Bewertungsrahnmen (PMEF) wird alle
Instrumente der kiinftigen GAP umfassen: die GAP-Strategieplane sowie diejenigen
Elemente der GAP, die nicht unter die GAP-Strategieplane (einige Teile der gemeinsamen
Marktorganisation, besondere Regelungen) fallen. Die Leistung wirde in Bezug auf die
spezifischen Ziele der Politik anhand einer Reihe gemeinsamer Indikatoren gemessen.

Dem neuen Modell liegen folgende Grundsatze zugrunde:

¢ Kontextindikatoren sind nach wie vor sachdienlich, da sie relevante Aspekte der
allgemeinen  Entwicklungen in  Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft
widerspiegeln und einen Einfluss auf die Leistung haben kdnnten.

e Begrenzte, aber zielgerichtetere Indikatoren sollten in erster Linie so ausgewahlt
werden, dass sie so genau wie moglich widerspiegeln, ob die Stlitzungsmalinahme
im Vergleich zu dem festgelegten Referenzwert zur Verwirklichung der Ziele
beitrégt.

e Die allgemeine politische Leistung wird auf der Grundlage von
Wirkungsindikatoren tiber einen Mehrjahreszeitraum hin bewertet. Ein Follow-up
der jahrlichen politischen Leistung wird sich auf die vollstdndige Liste der
Ergebnisindikatoren stiitzen.

e Outputindikatoren wurden die Ausgaben jahrlich mit der Leistung bei der
Umsetzung der Politik verkniipfen. Letzteres ist ein jahrliches Verfahren und
beruht auf einer Liste von (in erster Linie bereits verfligbaren) Outputindikatoren.
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o Die Zuverlassigkeit der einschldgigen Leistungsindikatoren kann durch Synergien
zwischen statistischen und administrativen Daten geférdert werden, allerdings ist
dafiir ein Qualitatskontrollsystem erforderlich.

Im Wesentlichen wird eine Verschiebung von Verantwortlichkeiten und Mdoglichkeiten
innerhalb eines eindeutig festgelegten und durchsetzbaren gemeinsamen Rahmens
vorgeschlagen, um gleichzeitigt mehr als ein Hauptziel verwirklichen zu kénnen, namlich
Vereinfachung, Ergebnisorientierung (eher als Regelkonformitat) und Steigerung von
Wirksamkeit und Effizienz der Politik.

Vorgesehen ist eine jahrliche Leistungstberprifung als Schlisselelement der laufenden
Uberwachung und zur Steuerung der Umsetzung der Politik. Damit eine jahrliche
Leistungsuberprifung  operationell ~ wird, missen angemessene  Output- und
Ergebnisindikatoren in einem Jahresbericht (iber die Umsetzung des GAP-Strategieplans, den
so genannten jahrlichen Leistungsbericht, vorgelegt werden. Die Mitgliedstaaten berichten
jahrlich Uber erzielte Outputs und getétigte Ausgaben sowie iber den Abstand zur Erflllung
der fir den gesamten Zeitraum festgelegten Ziele, ausgedrickt als Werte der
Ergebnisindikatoren.

Evaluierungen werden gemdaR den Randnummern22 und 23 der Interinstitutionellen
Vereinbarung Uber bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 durchgefiihrt, sofern die drei
Organe bestatigt haben, dass solche Evaluierungen der bestehenden Rechtsvorschriften und
politischen MalRnahmen die Grundlage fur Folgenabschatzungen in Bezug auf die Optionen
weiterer MaRnahmen bilden sollten. Bei den Evaluierungen werden die praktischen
Auswirkungen des Programms anhand der Indikatoren und Zielvorgaben des Programms
bewertet, und es wird eingehend untersucht, inwieweit das Programm als relevant, wirksam
und effizient eingestuft werden kann, ob es einen hinreichenden EU-Mehrwert schafft und ob
Kohéarenz mit anderen EU-Politikbereichen besteht. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse
werden Méngel/Probleme ermittelt und gepriift, ob die MaRnahmen oder ihre Ergebnisse
weiter verbessert werden kénnen und wie ihre Nutzung/Wirkung maximiert werden kann.

. Erlauternde Dokumente (bei Richtlinien)
Entfallt
. Ausfuhrliche Erlauterung einzelner Bestimmungen des VVorschlags

Der Vorschlag betrifft drei Verordnungen:

e Die Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates mit VVorschriften fir
die Unterstutzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Européischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft (EGFL) und den Europdischen Landwirtschaftsfonds fir die
Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepléne
(GAP-Strategieplane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
des Europdischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU)
Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (im Folgenden
,, Verordnung liber die GAP-Strategiepldne®)

e Die Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates uber die
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (im
Folgenden ,,horizontale GAP-Verordnung*

12

DE



DE

e Die Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 (iber eine gemeinsame Marktorganisation flr
landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 Gber Qualitatsregelungen fur
Agrarerzeugnisse  und  Lebensmittel, (EU) Nr.251/2014 (ber die
Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung wund Etikettierung von
aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben fir
aromatisierte Weinerzeugnisse, der Verordnung (EU) Nr.228/2013 uber
SondermalRnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in
auflerster Randlage der Union und der Verordnung (EU) Nr.229/2013 uber
SondermalRnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln
des Agiischen Meeres (im Folgenden ,,Anderungsverordnung®).

Diese Verordnungen zusammen sorgen flr eine Anpassung der Ziele der GAP, indem sie mit
den Prioritaten von Kommissionsprasident Juncker und den Nachhaltigkeitsziele in Einklang
gebracht werden und gleichzeitig die Umsetzung der Politik vereinfachen. Die GAP wird
durch die Aufhebung der Férderbedingung auf EU-Ebene starker an die jeweiligen lokalen
Gegebenheiten angepasst. Die Mitgliedstaaten werden die meisten Forderbedingungen auf
nationaler Ebene festlegen und somit auf ihre besonderen Gegebenheiten zuschneiden
kénnen. Gleichzeitig soll der mit Kontrollen verbundene Verwaltungsaufwand reduziert
werden, indem die direkte Verbindung zwischen den Forderbedingungen auf EU-Ebene und
den Endbegunstigten begrenzt wird.

Zur weiteren Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Landwirtschaft,
Erndhrung und landliche Gebiete konzentrieren sich die allgemeinen Ziele der GAP auf die
wirtschaftliche Lebensfahigkeit, die Krisenfestigkeit und das Einkommen landwirtschaftlicher
Betriebe, auf eine bessere Umwelt- und Klimaleistung und auf das stérkere soziobkonomische
Geflige im landlichen Raum. Die Forderung von Wissen, Innovation und Digitalisierung in
der Landwirtschaft und in landlichen Gebieten stellt ein Querschnittsziel dar.

Mit der neuen GAP werden die folgenden spezifischen Ziele verfolgt:
@ Unterstutzung fur tragféhige landwirtschaftliche Einkommen sowie Krisenfestigkeit
in der gesamten EU zur Verbesserung der Erndhrungssicherheit;

(b) Verstarkung der  Ausrichtung auf den Markt wund Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit, auch durch einen starkeren Schwerpunkt auf Forschung,
Technologie und Digitalisierung

(c) Verbesserung der Position der Betriebsinhaber in der Wertschopfungskette;

(d) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu
nachhaltiger Energie;

(e) Forderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung
nattirlicher Ressourcen wie Wasser, Bdden und Luft;

)] Beitrag zum Schutz der Biodiversitat, Verbesserung von Okosystemleistungen und
Erhaltung von Lebensrdumen und Landschaften;

(9) Steigerung der Attraktivitdt fir Junglandwirte und Erleichterung der
Unternehmensentwicklung in landlichen Gebieten;

() Forderung von Beschaftigung, Wachstum, sozialer Inklusion sowie der lokalen
Entwicklung in landlichen Gebieten, einschliel3lich Biowirtschaft und nachhaltige
Forstwirtschaft;
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Q) Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU
gesellschaftlichen Erwartungen in den Bereichen Erndhrung und Gesundheit —
einschlieBlich sicherer, nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel — sowie Tierschutz
gerecht wird.

Zur Verwirklichung dieser Ziele gewahrleisten die Mitgliedstaaten die Vereinfachung und die
Leistungsfahigkeit der GAP-Unterstitzung. Sie entwickeln geeignete Interventionen, die
aufgrund der in der Verordnung aufgefiihrten Interventionskategorien den Gegebenheiten
entsprechen. Die Mitgliedstaaten werden insbesondere auf die spezifischen Ziele beim
Umwelt- und Klimaschutz, den Generationswechsel und die Modernisierung der Umsetzung
der Politik zu achten haben, indem sie sich auf eine bessere Nutzung von Wissen und
Beratung und neuer (digitaler) Technologien konzentrieren.

Die Mitgliedstaaten werden ihre vorgeschlagenen Interventionen, mit denen die EU-
spezifischen Ziele verwirklicht werden sollen, in einem GAP-Strategieplan darlegen. Die
Rechtsvorschriften enthalten Bestimmungen bezlglich des Inhalts eines solchen GAP-
Strategieplans, und die Kommission Uberprift und genehmigt die Plane. Die GAP-
Strategieplane kombinieren die meisten GAP-Stitzungsinstrumente, die aus Mitteln des
EGFL (einschliellich der sektoralen Programme, die bisher im Rahmen der GMO-
Verordnung aufgestellt wurden) und des ELER finanziert werden. Auf diese Weise
entwickeln die Mitgliedstaaten eine einheitliche, koh&rente Interventionsstrategie je
Mitgliedstaat. In den GAP-Strategieplanen bestimmen die Mitgliedstaaten anhand gemeinsam
festgelegter Ergebnisindikatoren die Zielwerte, die sie in dem Programmplanungszeitraums
erreichen mochten.

Sobald die GAP-Strategieplane festliegen, erstatten die Mitgliedstaaten jahrlich anhand eines
Systems gemeinsamer Indikatoren Bericht Uber die Fortschritte bei der Umsetzung. Die
Mitgliedstaaten und die Kommission uberwachen die Fortschritte und bewerten die
Wirksamkeit der Interventionen.

Der folgende Abschnitt enthalt Informationen ber den konkreten Inhalt der drei
Verordnungen.

Verordnung uber die GAP-Strategieplane
Titel | betrifft den Geltungsbereich der Verordnung und enthélt Begriffsbestimmungen.

Titel 1l enthalt die allgemeinen und die spezifischen Ziele der GAP, die tber die in den GAP-
Strategiepldanen der Mitgliedstaaten festgelegten Interventionen verwirklicht werden sollen.
Titel 11l enthdlt eine Reihe von gemeinsamen Anforderungen bezilglich der GAP-
Strategieplane sowie Elemente, die mehrere Interventionen betreffen. Die gemeinsamen
Anforderungen betreffen die Einhaltung der allgemeinen Grundsétze und Grundrechte, wie
die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, die Achtung des Binnenmarktes und die
Nichtdiskriminierung sowie die Beachtung der WTO-Regeln fiur die interne Stitzung. Sie
umfassen auch Anforderungen in Bezug auf spezifische, in den GAP-Planen festzulegende
Elemente, wie die Definition einer landwirtschaftlichen Flache, einer landwirtschaftliche
Tatigkeit, eines echten Betriebsinhabers, eines Junglandwirts. Dieser Abschnitt beschreibt die
Verpflichtungen im Rahmen der Konditionalitat (die Anforderungen, die jeder Begiinstigte
von flachenbezogenen Zahlungen im Zusammenhang mit der guten landwirtschaftlichen
Praxis erfullen muss, jedoch auch die Verpflichtungen, die sich aus dem EU-Recht ergeben,
und die Notwendigkeit gut funktionierender landwirtschaftlicher Beratungsdienste).

Dieser Titel enthalt schlieBlich auch die Interventionskategorien, die die Mitgliedstaaten zur
Durchfiihrung ihrer GAP-Strategiepldane anwenden konnen. Bei der Interventionskategorie
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handelt es sich um die weitgefassten Kategorien, die die Mitgliedstaaten in ihre GAP-
Strategiepléane aufnehmen kénnen.

Titel IV enthélt Finanzbestimmungen. Er umfasst insbesondere die Mittelzuweisungen je
Mitgliedstaat und je Fonds und legt die Flexibilitat fir die Ubertragung von Mitteln zwischen
den verschiedenen Fonds fest. Er enthdlt die Beteiligungssatze fiir den ELER im Verhéltnis zu
den Offentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten und legt einige Mindest- und
Hochstmittelzuweisungen fir bestimmte Zwecke fest.

Titel V enthdlt die VVorschriften Uber die GAP-Strategieplane. Er erldutert, welche Elemente
die Mitgliedstaaten berticksichtigen missen, wenn sie einen GAP-Strategieplan ausarbeiten,
und was dieser Plan mindestens beinhalten muss, einschlieflich Zielwerte und Finanzplanung.
In diesem Titel wird ferner erldutert, welche Regeln fir die Genehmigung der GAP-
Strategiepléne durch die Kommission gelten, und wie diese Plane gedndert werden kénnen.

Titel VI enthélt die notwendigen Elemente fur Koordinierung und Verwaltung. Er weist den
Behorden der Mitgliedstaaten Zustandigkeiten fur spezifische Aufgaben im Zusammenhang
mit den GAP-Strategieplanen zu. Es wird ein Uberwachungsausschuss zur Einbeziehung aller
Interessentrager eingerichtet. AuBerdem werden Netzwerke eingerichtet, die die erfolgreiche
Umsetzung der GAP-Strategiepléne erleichtern sollen. Diese Netzwerke sollen sowohl auf
nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene eingerichtet werden. SchlieBlich wird in diesem Titel
die Européische Innovationspartnerschaft zur Forderung des Austauschs von Wissen und
Innovation gegriindet.

Titel VII filhrt den Leistungs-, Uberwachungs- und Bewertungsrahmen ein, der regelt, tiber
was und wann die Mitgliedstaaten Uber Fortschritte bei ihren GAP-Strategieplanen Bericht
erstatten missen und wie diese Fortschritte zu tberwachen und zu bewerten sind. Dieser Titel
enthalt insbesondere die Bestimmungen fir einen Leistungsbonus bei guten Leistungen in
Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

Die Titel VIII und IX schlieBlich betreffen die Wettbewerbsregeln, die erlautern, wie
insbesondere die Vorschriften Uber staatliche Beihilfen anzuwenden sind; in den
Schlussbestimmungen wird erlautert, welche Verordnungen aufgehoben werden und wann die
Verordnung anwendbar wird.

Horizontale GAP-Verordnung

Es wird vorgeschlagen, die derzeitige Zwei-S&ulen-Struktur der GAP beizubehalten, wobei
die jahrlichen obligatorischen Malinahmen mit allgemeiner Geltung der Sdule | durch
fakultative MalRnahmen ergénzt werden, die im Rahmen eines Mehrjahres-
Programmplanungskonzepts der Sdule 1l besser an die nationalen und regionalen
Besonderheiten angepasst sind. Allerdings weist das neue GAP-Modell fir die Zeit nach 2020
eine groRere Subsidiaritat auf, sodass die Mitgliedstaaten ihre Durchfuhrungsmanahmen im
Rahmen beider Sdulen auf ihre Gegebenheiten und konkreten Betriebsbedingungen
zuschneiden konnen. Mehr Subsidiaritat bedeutet, dass die Verantwortung fur die Verwaltung
der GAP neu ausgerichtet werden muss und neue Beziehungen zwischen der Europdischen
Union, den Mitgliedstaaten und den Betriebsinhabern hergestellt werden mussen.

Auf dieser Grundlage wird die derzeitige horizontale GAP-Verordnung an das neue
Umsetzungsmodell angepasst, und sie spiegelt die groliere Flexibilitat der Mitgliedstaaten bei
der Umsetzung der Politik (entsprechend den 6rtlichen Bedirfnissen), einen geringeren
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Verwaltungsaufwand fiir Begiinstigte und den Ubergang zu einer leistungsgestiitzten Politik
wider.

Die Umstellung auf EU-Ebene von Regelkonformitét auf Leistung erfordert klare Angaben zu
den Zielen, die mit der Politik erreicht werden sollen: Und nochmals, diese Ziele werden auf
EU-Ebene festgelegt. Damit Fortschritte auf dem Weg zu einem mehr ergebnisorientierten
politischen Mechanismus erzielt werden konnen, wird es zu einer Verlagerung von der
Gewdhr flr die RechtméRigkeit und OrdnungsmaRigkeit der zugrunde liegenden VVorgénge zu
einer Gewahr fur die Leistung und die Achtung von EU-Anforderungen kommen, wie das
Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVVeKoS) oder die Verwaltungseinrichtungen
(Zahlstellen, Koordinierungsstellen und bescheinigende Stellen). Die fur die GAP
charakteristischen, soliden und zuverlassigen Verwaltungsstrukturen werden beibehalten.

Abgesehen von den Finanzierungsbestimmungen enthélt die horizontale GAP-Verordnung
auch weiterhin Bestimmungen Uber allgemeine Grundsatze fur Kontrollen und Sanktionen,
Uberpriifungen der Konditionalitat und InVeKoS. Folglich sind in der Verordnung
Finanzierungsvorschriften, Vorschriften fur das Verwaltungs- und Kontrollsystem, die
Verfahren fiir den jahrlichen Rechnungsabschluss und den jahrliche Leistungsabschluss sowie
das Konformitatsverfahren festgelegt.

Mit dieser Verordnung werden mehrere Vereinfachungen vorgenommen. Zunéchst ist darauf
hinzuweisen, dass der neue jahrliche Leistungsabschluss den Ubergang von der
Regelkonformitét des einzelnen Begunstigten zur Leistung der Politik in den Mitgliedstaaten
widerspiegelt.

Ferner ist vorgesehen, die Zahl der Zahlstellen zu verringern und die Rolle der
Koordinierungsstelle und der Zertifizierungsstelle im Einklang mit dem neuen
Umsetzungsmodell zu starken. Die Regelung wird hierdurch transparenter und ist fur die
nationalen Behorden und die Kommission mit weniger Aufwand verbunden. Im Einklang mit
der Haushaltsordnung wird der Ansatz der Einzigen Prifung eingefihrt, und die Zahl der
Kommissionskontrollen kann verringert werden.

Anderungsverordnung

In der Mitteilung der Kommission (ber die Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft wird
die Ausrichtung auf den Markt als Schllsselelement der GAP bestatigt, aber es wird auch
ausdricklich auf Herausforderungen in Bezug auf 0Okologische Nachhaltigkeit und
Klimawandel hingewiesen. AuBerdem ist der Agrarsektor direkt in die Debatte Uber
Lebensmittel und die diesbeziiglichen Anliegen der Burgerinnen und Birger eingebunden; in
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die wichtigste Rolle der Politik darin
besteht, den Betriebsinhabern dabei zu helfen, Entwicklungen der Erndhrungsgewohnheiten
vorauszusehen und ihre Erzeugung entsprechend den Marktsignalen und der
Verbrauchernachfrage anzupassen. Da auf EU-Ebene detaillierte Bestimmungen, die die
notwendigen Anpassungen gegebenenfalls verhindern, festgelegt sind, bietet die Reform die
Gelegenheit, die notwendigen Anderungen vorzunehmen. Dariiber hinaus sollte die GAP den
Anliegen der Birgerinnen und Birger im Hinblick auf eine nachhaltige landwirtschaftliche
Erzeugung Rechnung tragen.

Daher ist vorgesehen, dass die Struktur und die wichtigsten Elemente der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 beibehalten werden, wahrend eine begrenzte Anzahl Bestimmungen aufgrund
der wirtschaftlichen, Okologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die seit ihrem
Inkrafttreten im Jahr 2014 aufgetreten sind, geandert werden.
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Zum einen sollen die Bestimmungen in Bezug auf sektorale Interventionen, die zuvor in der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegt waren, gestrichen werden, da diese Interventionen
der kunftigen GAP im Rahmen der Verordnung uber die GAP-Strategiepléne geregelt werden
und Teil der Strategieplane der Mitgliedstaaten sind, um eine bessere Koharenz der GAP-
Interventionen sicherzustellen.

Wahrend die aufeinanderfolgenden Reformen der Weinbaupolitik in den Jahren 2008 und
2013 insgesamt gesehen ihre Ziele erreicht haben und einen wirtschaftlich dynamischen
Weinsektor hervorbrachten, sind zum anderen neue wirtschaftliche, 6kologische und
klimatische Herausforderungen entstanden. Daher sieht die Verordnung eine Reihe von
Anderungen der bestehenden Vorschriften vor, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Des Weiteren enthielt die Mitteilung der Kommission tiber die Erndhrung und Landwirtschaft
der Zukunft die Aufforderung, die Regelung fir geografische Angaben (g.A.) fir
Betriebsinhaber und Verbraucher attraktiver zu gestalten und deren Verwaltung zu
vereinfachen. Es wird daher vorgeschlagen, die derzeitigen Vorschriften fur geografische
Angaben, die auf vier Basisrechtsakte verteilt sind, zu &ndern, um zu einer einfacheren
Regelung fur geografische Angaben, eine raschere Eintragung geografischer Angaben und
eine effizientere Genehmigung von Anderungen der Produktspezifikationen zu gelangen Mit
diesen Anderungen wird eine vereinfachte Regelung fiir geografische Angaben angestrebt, die
fir die Verbraucher verstandlicher ist, leichter gefordert werden kann und die Kosten fur die
Verwaltung der Regelung reduziert.

Im Einklang mit dem Subsidiaritatsprinzip und dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit
wirden Vorschriften fir geografische Angaben fir Wein, die die EU-Prifung von Antrégen
auf offensichtliche Fehler hin begrenzen, die Regeln in Bezug auf die Rechte des geistigen
Eigentums von anderen Anforderungen in der Produktspezifikation trennen und die
Mitgliedstaaten ermachtigen, Uber Anderungen, die keine Auswirkungen auf EU-Ebene
haben, zu entscheiden, die Genehmigungen rationalisieren, Fristen verkirzen und zu einer
Einsparung von Ressourcen fiihren. GleichermaBen wird in Betracht gezogen, einige
spezifische Verfahren, beispielsweise das Einspruchsverfahren, zu vereinfachen, um den
Genehmigungsprozess effizienter zu gestalten.

Eine klarere Definition des Begriffs ,,geschiitzte Ursprungsbezeichnung® fiir Wein wird es
den Erzeugergemeinschaften ermdglichen, neue Sorten, die auch als Reaktion auf den
Klimawandel erforderlich sind, zu verwenden und Antrédge im Einklang mit den tatsachlichen
Gegebenheiten im Weinbau und bei den 0Onologischen Verfahren ordnungsgeméaR zu
begriinden. Vorgeschlagen wird auch ein verstarkter Schutz der geografischen Angaben gegen
Félschung von g. A. im Internet und bei Erzeugnissen im Versandverfahren.

Die vorgeschlagene Vereinfachung im Zusammenhang mit den geografischen Angaben fir
Wein ist auch in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel anzuwenden,
um ein angemessenes Mal} an Koharenz zwischen den Regelungen sicherzustellen und die
genannten Vorteile den Erzeugern von g. A. in diesem Wirtschaftszweig zuteilwerden zu
lassen. Die g. A.-Regelung fur aromatisierte Weine mit nur 5 von 3350 g. A. kann nicht
operativ sein und sollte in eine andere Regelung integriert werden — geeignet ist die Regelung
flr Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, da sie bereits andere alkoholische Getranke umfasst.

Dariiber hinaus sind in der Verordnung Bestimmungen vorgesehen, die entsprechend den
Verpflichtungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen der jingsten Beschlusse der
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Ministerkonferenz  der  Welthandelsorganisation,  insbesondere in  Bezug auf
Ausfuhrsubventionen, lediglich in interne Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

Schliel3lich wird vorgeschlagen, eine Reihe von veralteten Bestimmungen, u. a. die Regelung
fir Produktionsregulierung und Auflagen im Zuckersektor, die Ende des Wirtschaftsjahres

2016/2017 auslief, aufzuheben.
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2018/0216 (COD)
Vorschlag fir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

mit VVorschriften fUr die Untersttitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Européischen Garantiefonds
fur die Landwirtschaft (EGFL) und den Européischen Landwirtschaftsfonds fur die
Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategieplane (GAP-
Strategieplane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION -

gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf
Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2,

gestitzt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere auf Absatz 6 des der Akte beigefligten
Protokolls Nr. 4 Giber Baumwolle,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen®,

nach Stellungnahme des Rechnungshofs,

gemald dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwagung nachstehender Grinde:

1) In der Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den
Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit
dem Titel ,,Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft* vom 29. November 2017 wird
dargelegt, welche Herausforderungen flr die Gemeinsame Agrarpolitik (im Folgenden
GAP) in der Zeit nach 2020 bestehen und welche Ziele und Ausrichtung sie haben
soll. Zu den Zielen gehort es unter anderem, die Ergebnisorientierung der GAP zu
starken, die Modernisierung der Land- und Forstwirt und der l&ndlichen Gebiete und
die Nachhaltigkeit ihrer Entwicklung in wirtschaftlicher, sozialer, umwelt- und
klimapolitischer Hinsicht zu foérdern sowie den Verwaltungsaufwand fiir die
Beglnstigten mit Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Union zu verringern.

2 Die GAP muss entschlossener auf die eintretenden Herausforderungen und Chancen
reagieren, sei es auf Unionsebene, auf internationaler, nationaler, regionaler und

7 ABI. C vom, S..
8 ABI. C vom, S..

19 DE



DE

©)

(4)

(5)

lokaler Ebene oder auf Ebene des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebs. Dafur
bedarf es einer Straffung der Verwaltung der GAP, einer wirksameren Umsetzung der
Ziele der Union und einer erheblichen Verringerung des Verwaltungsaufwands. In
dieser auf Ergebnisse (,,Umsetzungsmodell®) ausgerichteten GAP sollte die Union
lediglich allgemeine Parameter (wie die Ziele der GAP und grundlegende
Anforderungen) festlegen, wahrend die Mitgliedstaaten mehr Verantwortung daftr
ubernehmen sollten, wie sie die Ziele erreichen und die entsprechenden Zielwerte
einhalten. Durch vermehrte Subsidiaritdt kann den Bedingungen und dem Bedarf vor
Ort besser Rechnung getragen und die Unterstlitzung so zugeschnitten werden, dass
sie den bestmoglichen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Union leistet.

Die Verwendung auf Unionsebene definierter einheitlicher Begriffe hat fur einige
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten mit sich gebracht, ihren eigenen Besonderheiten auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene gerecht zu werden. Den Mitgliedstaaten sollte
daher Spielraum gegeben werden, bestimmte Begriffe in ihren GAP-Strategieplanen
selbst zu definieren. Um jedoch gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewahrleisten,
muss auf Unionsebene eine Rahmenstruktur, die die fir solche Definitionen
notwendigen wesentlichen Elemente umfasst, vorgegeben werden
(Rahmendefinitionen).

Um zu gewabhrleisten, dass die Union ihren internationalen Verpflichtungen beztglich
der internen Stiitzung gemaR dem WTO-Ubereinkommen Uber die Landwirtschaft
nachkommen kann und insbesondere die Einkommensgrundstitzung fir
Nachhaltigkeit und damit verbundene Interventionskategorien weiter als ,,Green Box“-
Stlitzung, die keine oder hochstens geringe Handelsverzerrungen oder Auswirkungen
auf die Erzeugung hervorruft, angemeldet werden kénnen, sollte die Rahmendefinition
des  Begriffs ,landwirtschaftliche  Tétigkeit® sowohl die  Erzeugung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse als auch die Erhaltung landwirtschaftlicher Flachen
umfassen. Die Mitgliedstaaten sollten den Begriff ,landwirtschaftliche Téatigkeit* in
ihren GAP-Strategieplanen im Sinne einer Anpassung an die Ortlichen Bedingungen
definieren.

Im Hinblick auf die flr gesamte Union geltenden wesentlichen Elemente, mit denen
die Vergleichbarkeit zwischen den Optionen der Mitgliedstaaten gewahrleistet werden
soll, ohne diese bei der Verwirklichung der Ziele der Union einzuschranken, bedarf es
einer Rahmendefinition des Begriffs ,,Jandwirtschaftliche Fliche*. Die entsprechenden
Rahmendefinitionen von ,,Ackerland®, ,,Dauerkulturen und ,,Dauergriinland* sollten
weit gefasst sein, damit die Mitgliedstaaten die Definitionen je nach ortlichen
Bedingungen ndher ausgestalten konnen. Die Rahmendefinition von ,,Ackerland*
sollte so gefasst sein, dass die Mitgliedstaaten verschiedene Erzeugungsformen
einschliellich der Agroforstwirtschaft sowie Ackerflaichen mit Strduchern und
B&umen darunter subsumieren koénnen und die Aufnahme von Brachflachen
vorgeschrieben ist, damit der entkoppelte Charakter der Interventionen gewéhrleistet
ist. Die Rahmendefinition von ,,Dauerkulturen® sollte gleichermaBlen zur Erzeugung
genutzte Flachen wie nicht zur Erzeugung genutzte Flachen sowie Reb- und
Baumschulen und Niederwald mit Kurzumtrieb umfassen, die von den Mitgliedstaaten
definiert werden sollten. Die Rahmendefinition von ,,Dauergriinland* sollte so gefasst
sein, dass die Mitgliedstaaten weitere Kriterien festlegen und andere Arten als Gras
oder andere Grunfutterpflanzen, die abgeweidet werden oder der Erzeugung von
Futtermitteln dienen kdnnen, beriicksichtigen kdnnen, unabhéngig davon, ob sie
tatsachlich zur Erzeugung genutzt werden oder nicht.
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

Synergien zwischen dem ELER und ,Horizont Europa“ sollten den ELER dazu
anhalten, die Ergebnisse von Forschung und Innovation bestmdglich zu nutzen —
insbesondere jene, die aus Projekten hervorgehen, die von ,,Horizont Europa® und der
Européischen Innovationspartnerschaft (EIP) ,,Produktivitit und Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft® finanziert wurden — und damit Innovationen in der Landwirtschaft
und in landlichen Gebieten voranzubringen.

Um dahingehend Rechtssicherheit zu gewahrleisten, dass die Unterstiitzung fir eine
landwirtschaftliche Flache gewéhrt wird, die dem Betriebsinhaber zur Verfugung steht
und auf der eine landwirtschaftliche Téatigkeit ausgelibt wird, bedarf es einer die
wesentlichen Elemente umfassenden Rahmendefinition des Begriffs ,,forderfahige
Hektarflache®. Insbesondere um Doppelbeantragungen zu vermeiden, sollten die
Mitgliedstaaten Bedingungen festlegen, nach denen bestimmt werden kann, ob eine
Flache dem Betriebsinhaber zur Verfligung steht. Bei der Festlegung angemessener
Bedingungen, nach denen Flachen, die auch flr auferlandwirtschaftliche Téatigkeiten
genutzt werden, als forderfahige Hektarflache beriicksichtigt werden kdnnen, sollten
die Mitgliedstaaten der Wahrscheinlichkeit einer gelegentlichen und voriibergehenden
Nutzung landwirtschaftlicher Flachen fir nicht strikt landwirtschaftliche Téatigkeiten
sowie dem potenziellen Beitrag bestimmter auBerlandwirtschaftlicher Téatigkeiten zur
Einkommensdiversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe Rechnung tragen.

Was fir die Erzeugung von Hanf genutzte Flachen angeht, sollte — im Interesse der
Offentlichen Gesundheit und der Kohdrenz mit anderen Rechtsvorschriften — die
Nutzung von Hanfsamensorten mit einem Gehalt an Tetrahydrocannabinol von
weniger als 0,2 % Teil der Definition des Begriffs ,,forderfahige Hektarfliche® sein.

Zur weiteren Verbesserung der Leistungen der GAP sollte die Einkommensstiitzung
gezielt auf echte Betriebsinhaber ausgerichtet werden. Um fur diese gezielte
Ausrichtung der Unterstlitzung einen auf Unionsebene einheitlichen Ansatz zu
gewdhrleisten, bedarf es einer die wesentlichen Elemente umfassenden
Rahmendefinition des Begriffs ,,echter Betriebsinhaber. Auf der Grundlage dieser
Rahmendefinition sollten die Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplanen anhand
von Bedingungen wie Einkommensprifungen,  Arbeitskrafteaufwand im
landwirtschaftlichen Betrieb, Unternehmenszweck und Eintragung in Registern
festlegen, welche Betriebsinhaber nicht als echte Betriebsinhaber gelten. Dies sollte
jedoch nicht dazu fuhren, dass Betriebsinhaber mit mehrfacher Tétigkeit, die aktiv
Landwirtschaft betreiben, aber auBerhalb ihres Betriebs auch auBerlandwirtschaftliche
Tatigkeiten ausiiben, von der Stlitzung ausgeschlossen werden, denn ihre mehrfache
Tatigkeit tragt haufig zur Stérkung des soziookonomischen Gefiiges landlicher
Gebiete bei.

Um im Hinblick auf das Ziel des Generationswechsels die Kohédrenz zwischen den
Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen und den Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums zu gewaéhrleisten, bedarf es
einer die wesentlichen Elemente umfassenden Rahmendefinition des Begriffs
yunglandwirt® auf Unionsebene.

Um den Zielen der GAP im Sinne des Artikels 39 des Vertrags tber die Arbeitsweise
der Europdischen Union (AEUV) Substanz zu verleihen und zu gewahrleisten, dass
die Union den jingsten Herausforderungen angemessen begegnet, sollte eine Reihe
von allgemeinen Zielen festgelegt werden, in denen sich die in der Mitteilung der
Kommission (ber die Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft enthaltenen
Leitgedanken widerspiegeln. Eine Reihe wvon spezifischen Zielen sollten auf
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Unionsebene n&her definiert und von den Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen GAP-
Strategieplanen umgesetzt werden. Mit diesen spezifischen Zielen sollte — im Einklang
mit der Folgenabschatzung — ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung erreicht werden, wahrend sie zugleich die
allgemeinen Ziele der GAP in konkretere Prioritdten Ubertragen und dabei den
einschlagigen Rechtsvorschriften der Union, insbesondere in Bezug auf Klima und
Umwelt, Rechnung tragen sollten.

Eine intelligentere, modernisierte und nachhaltigere GAP muss Forschung und
Innovation umfassen, um fur die Land-, Forst- und Erndhrungswirtschaft der Union in
ihren zahlreichen Funktionen von Nutzen zu sein; dabei muss in technologische
Entwicklung und Digitalisierung investiert und der Zugang zu unparteiischem,
fundiertem, relevantem und neuem Wissen verbessert werden.

Wiéhrend die Union im Rahmen des Umsetzungsmodell der GAP die Ziele der Union
festlegen und sowohl die Interventionskategorien als auch die grundlegenden
Anforderungen der Union definieren sollte, sollte es den Mitgliedstaaten obliegen,
diesen Rahmen der Union in Stitzungsregelungen zu uUbertragen, die fir die
Beginstigten gelten. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten im
Einklang mit der Charta der Grundrechte und den allgemeinen Grundsétzen des
Unionsrechts handeln und gewéhrleisten, dass das Regelwerk fur die Gewahrung von
Unterstitzung der Union an Begunstigte auf ihren GAP-Strategieplanen beruht und
mit den Grundsatzen und Anforderungen dieser Verordnung und der [horizontalen
Verordnung] in Einklang steht.

Im Interesse der Forderung eines intelligenten und krisenfesten Agrarsektors spielen
Direktzahlungen weiter eine wesentliche Rolle zur Gewidhrleistung einer
angemessenen Einkommensstitzung fur Betriebsinhaber. Zugleich bedarf es
Investitionen in die Umstrukturierung und Modernisierung landwirtschaftlicher
Betriebe, in Innovation, Diversifizierung und die Einfiihrung neuer Technologien, um
den Markterfolg der Betriebsinhaber zu steigern.

Die Tatsache, dass die Betriebsinhaber — im Rahmen der in der Mitteilung der
Kommission Uber die Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft beschriebenen
starkeren Marktorientierung der GAP — den Marktbedingungen ausgesetzt sein
werden, der Klimawandel wund die damit verbundenen héufigeren und
schwerwiegenderen extremen Wetterereignisse sowie sanitdre und phytosanitare
Krisen kénnten zu Preisschwankungen fuhren und die Einkommen zunehmend unter
Druck setzen. Daher sollte — auch wenn die Betriebsinhaber fiir ihre Betriebsstrategien
letztlich selbst verantwortlich sind — ein solider Rahmen zur Gewadhrleistung eines
angemessenen Risikomanagements geschaffen werden. Zu diesem Zweck werden
Mitgliedstaaten und Betriebsinhaber auf eine dem Aufbau von Kapazitaten dienende
Plattform der Union fir Risikomanagement zugreifen konnen, (ber die die
Betriebsinhaber angemessene Finanzierungsinstrumente fir Investitionen und Zugang
zu Betriebskapital, Schulungen, Wissenstransfer und Beratung erhalten werden.

Die Starkung von Umweltpflege und Klimaschutz und der Beitrag zur Verwirklichung
der Umwelt- und Klimaziele der Union stellen eine sehr hohe Prioritét fur die kiinftige
Land- und Forstwirtschaft der Union dar. Die Architektur der GAP sollte daher mehr
Ehrgeiz in Bezug auf diese Ziele zum Ausdruck bringen. Im Einklang mit dem
Umsetzungsmodell sollten MaBnahmen zur Bekampfung von Umweltzerstérung und
Klimawandel ergebnisorientiert sein, weswegen Artikel 11 AEUV als Pflicht zum
Erreichen von Ergebnissen aufgefasst werden sollte.
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Da viele landliche Gebiete in der Union unter strukturellen Problemen wie dem
Mangel an attraktiven Beschéftigungsmoglichkeiten, dem Fehlen qualifizierter
Arbeitskréafte, unzureichenden Investitionen in Netzanbindung, Infrastruktur und
grundlegende Dienstleistungen sowie der Abwanderung junger Menschen leiden,
kommt es entscheidend darauf an, im Sinne der Cork-2.0-Erklarung das
soziobkonomische Geflige in diesen Gebieten zu stdrken, insbesondere durch die
Schaffung von Arbeitspldtzen und den Generationswechsel — indem das
Kommissionsprogramm fiir Beschaftigung und Wachstum in die l&ndlichen Gebiete
getragen wird und europaweit soziale Inklusion, Generationswechsel und die
Entwicklung von ,intelligenten Dorfern fordert. Wie in der Mitteilung der
Kommission uber die Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft dargelegt, kénnen
neue Wertschopfungsketten im landlichen Raum in Bereichen wie dem der
erneuerbaren Energie, der aufkommenden Biowirtschaft, der Kreislaufwirtschaft und
des Okotourismus landlichen Gebieten groRe Chancen fiir Wachstum und
Beschaftigung bieten. Hierbei kdnnen Finanzierungsinstrumente und die VVerwendung
der InvestEU-Garantie eine entscheidende Rolle spielen, um den Zugang zu
Finanzmitteln  zu  gewadhrleisten und die  Wachstumskapazitdten  von
landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen zu stérken. Fir legal aufhaltige
Drittstaatsangehorige  besteht in  landlichen  Gebieten ein  Potenzial flr
Beschaftigungsmdoglichkeiten, das ihre soziale und wirtschaftliche Integration
insbesondere im Rahmen von von der ortlichen Bevolkerung getragenen Strategien flr
lokale Entwicklung férdern kann.

Die GAP sollte weiter die Erndhrungssicherheit garantieren, d. h. zu jeder Zeit den
Zugang zu ausreichenden, gesundheitlich unbedenklichen und nahrhaften
Lebensmitteln sicherstellen. Zudem sollte sie der Landwirtschaft der Union helfen,
sich besser auf neue gesellschaftliche Erwartungen in den Bereichen Erndhrung und
Gesundheit einzustellen, einschlieRlich der Bereiche nachhaltige landwirtschaftliche
Erzeugung, gesiindere Lebensmittel, Lebensmittelabfélle und Tierschutz. Die GAP
sollte weiter Erzeugnisse mit besonderen und wertvollen Eigenschaften fordern und
zugleich den Betriebsinhabern helfen, ihre Erzeugung entsprechend den Marktsignalen
und der Verbrauchernachfrage anzupassen.

Angesichts der Reichweite der Reform, die erforderlich ist, um die Ziele zu
verwirklichen und den Anliegen Rechnung zu tragen, sollte ein neuer Rechtsrahmen in
einer einzigen Verordnung erlassen werden, die die Unterstiitzung der Union aus dem
Européischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL) und aus dem
Europdischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen Raums
(ELER) zusammenfasst und die derzeitigen Regelungen der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates® sowie der Verordnung
(EU) Nr. 1307/2013 des Européaischen Parlaments und des Rates™ ersetzt.

10

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
Uber die Forderung der landlichen Entwicklung durch den Européischen Landwirtschaftsfonds fir die
Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
(ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 487).

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
mit Vorschriften Uber Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von
Stiitzungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
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Diese Verordnung enthdlt Vorschriften fur die Unterstiitzung der Union aus dem
EGFL und dem ELER, die in Form von Interventionskategorien gewéhrt wird, die in
einem von den Mitgliedstaaten erstellten und von der Kommission genehmigten GAP-
Strategieplan festgelegt sind.

Um zu gewabhrleisten, dass die Union ihren internationalen Verpflichtungen beztglich
der internen Stiitzung gemaR dem WTO-Ubereinkommen Uber die Landwirtschaft
nachkommen kann, sollten bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Interventionskategorien weiter als ,,Green Box“-Stiitzung, die keine oder hdchstens
geringe Handelsverzerrungen oder Auswirkungen auf die Erzeugung hervorruft, oder
als ,,Blue Box“-Stlitzung im Rahmen von Programmen zur Begrenzung der
Erzeugung, die von Senkungsverpflichtungen ausgenommen ist, angemeldet werden.
Wahrend die Bestimmungen dieser Verordnung flir die oben genannten
Interventionskategorien bereits mit den ,,Green Box‘“-Anforderungen in Anhang 2 des
WTO-Ubereinkommens iiber die Landwirtschaft oder den ,,Blue Box“-Anforderungen
in Artikel 6 Absatz 5 dieses Ubereinkommens in Einklang stehen, sollte sichergestellt
werden, dass auch die im Rahmen dieser Interventionskategorien in den GAP-
Strategiepléanen der Mitgliedstaaten vorgesehenen Interventionen mit den betreffenden
Anforderungen in Einklang stehen.

Aufbauend auf dem bisherigen System der Auflagenbindung (cross-compliance), das
bis 2020 umgesetzt wird, ist im neuen System der Konditionalitat der Erhalt der vollen
GAP-Unterstiitzung daran geknipft, dass die Begunstigten grundlegende Normen in
Bezug auf Umwelt, Klimawandel, o6ffentliche Gesundheit, Tiergesundheit,
Pflanzengesundheit und Tierschutz einhalten. Die grundlegenden Normen umfassen
eine Liste von Grundanforderungen an die Betriebsfuhrung (GAB) und Standards fur
den guten landwirtschaftlichen und okologischen Zustand (GLOZ) in gestraffter Form.
Diese Normen sollten den umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen und der
neuen GAP-Architektur besser Rechnung tragen und damit Ausdruck eines
gesteigerten Ehrgeizes in den Bereichen Umwelt und Klima sein, wie dies die
Kommission in ihren Mitteilungen uber die Erndhrung und Landwirtschaft der
Zukunft und den mehrjahrigen Finanzrahmen angekindigt hat. Die Konditionalitat soll
zur Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen, indem die Beginstigten
starker fir die Notwendigkeit sensibilisiert werden, die grundlegenden Normen
einzuhalten. Ziel ist zudem, die GAP mit den von der Gesellschaft gestellten
Erwartungen besser in Einklang zu bringen, indem die Kohédrenz mit Manahmen in
den Bereichen Umwelt, Gesundheit von Mensch und Tier, Pflanzengesundheit und
Tierschutz gestarkt wird. Die Konditionalitat sollte — im Rahmen der Grundlinie flr
ehrgeizigere Umwelt- und Klimaschutzverpflichtungen — integraler Bestandteil der
Umweltarchitektur der GAP sein und in der gesamten Union umfassend angewendet
werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafiir sorgen, dass gegen Betriebsinhaber, die
diese Anforderungen nicht erflllen, verhaltnisméRige, wirksame und abschreckende
Sanktionen im Einklang mit [der horizontalen Verordnung] verhéngt werden.

Der GLOZ-Rahmen soll zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel,
zur Bewdltigung von Problemen im Bereich Wasser, zum Schutz des Bodens und zur
Bodenqualitat sowie zum Schutz der Biodiversitat und zu ihrer Qualitét beitragen. Der

Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 608).
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Rahmen muss gestarkt werden, um insbesondere den im Kontext der Okologisierung
der Direktzahlungen bis 2020 vorgesehenen Verfahren, dem Klimaschutz und der
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe
zu verbessern, und zwar insbesondere in Bezug auf die Nahrstoffbewirtschaftung. Es
ist anerkannt, dass jeder einzelne GLOZ-Standard zu einer Vielzahl von Zielen
beitragt. Was die Umsetzung des Rahmens angeht, sollten die Mitgliedstaaten einen
nationalen Standard flr jeden auf Unionsebene festgelegten Standard definieren, und
zwar unter Bertcksichtigung der besonderen Merkmale des betreffenden Gebiets
einschliellich der Bodenbeschaffenheit, der klimatischen Bedingungen, der
bestehenden Bedingungen fir die Landwirtschaft, der Landnutzung, der Fruchtfolge,
der landwirtschaftlichen Verfahren und der Betriebsstrukturen. Zuséatzlich kénnen die
Mitgliedstaaten im Interesse einer Verbesserung der Umwelt- und Klimaergebnisse
des GLOZ-Rahmens andere nationale Standards im Zusammenhang mit den
wichtigsten Zielen in Anhang Ill definieren. Um die Leistungsfahigkeit der Betriebe
sowohl in agronomischer wie 6kologischer Hinsicht zu stérken, werden innerhalb des
GLOZ-Rahmens mithilfe eines speziellen elektronischen
Betriebsnachhaltigkeitsinstruments, das von den Mitgliedstaaten den einzelnen
Betriebsinhabern zur Verfugung gestellt wird, Nahrstoffbewirtschaftungsplane erstellt
werden. Das Instrument sollte betriebliche Entscheidungen unterstiitzen, beginnend
bei Mindestfunktionalititen fiir die Nahrstoffbewirtschaftung. Eine breite
Interoperabilitst und Modularitat sollte zudem gewéhrleisten, dass andere
elektronische Einzelbetriebs- und e-Governance-Anwendungen hinzugefligt werden
konnen. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betriebsinhabern in der
gesamten Union sicherzustellen, kann die Kommission die Mitgliedstaaten bei der
Ausgestaltung des Instruments und im Hinblick auf die erforderlichen Datenspeicher-
und -verarbeitungsdienste unterstiitzen.

Die GAB miussen von den Mitgliedstaaten vollstdndig umgesetzt werden, damit sie auf
der Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs anwendbar werden und die
Gleichbehandlung der Betriebsinhaber gewahrleistet ist. Um zu gewéhrleisten, dass
die Vorschriften der Konditionalitat zur Starkung der Nachhaltigkeit der Politik
kohdrent sind, sollten die GAB die wichtigsten Rechtsvorschriften der Union in den
Bereichen Umwelt, offentliche Gesundheit, Tier- und Pflanzengesundheit und
Tierschutz umfassen, deren Umsetzung auf nationaler Ebene dem einzelnen
Betriebsinhaber prazise Verpflichtungen auferlegt, darunter die Verpflichtungen der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates', der Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates'® oder der Richtlinie 91/676/EWG des Rates'®. Im
Anschluss an die gemeinsame Erklarung des Européischen Parlaments und des Rates
im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates werden die einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2000/60/EG des

11

12

13

14

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensrdume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 ber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7)

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewéasser vor
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1).
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
uber die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.352/78, (EG) Nr.165/94, (EG) Nr.2799/98, (EG)
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Europaischen Parlaments und des Rates'® sowie der Richtlinie 2009/128/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates'® als GAB in die Konditionalitat einbezogen
und die Liste der GLOZ-Standards entsprechend angepasst.

Die Mitgliedstaaten sollten landwirtschaftliche Betriebsberatungsdienste einfiihren,
um die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung und allgemein die Leistungen
landwirtschaftlicher Betriebe und landlicher Unternehmen unter Berlicksichtigung
wirtschaftlicher, 6kologischer und gesellschaftlicher Dimensionen zu verbessern und
fir alle Manahmen auf Betriebsebene, die in den GAP-Strategieplanen vorgesehen
sind, die erforderlichen Verbesserungen zu ermitteln. Diese Betriebsberatungsdienste
sollte den Betriebsinhabern und anderen GAP-Begunstigten helfen, sich des
Verhéltnisses zwischen Betriebsfiihrung und Flachenbewirtschaftung einerseits und
bestimmten Standards, Anforderungen und Informationen, einschlielich der die
Umwelt und das Klima betreffenden, andererseits starker bewusst zu werden. Zu
Letzteren zdhlen sowohl die im GAP-Strategieplan enthalten Standards, die fir
Betriebsinhaber und andere GAP-Begiinstigte gelten bzw. fir sie notwendig sind, als
auch jene, die sich aus den Rechtsvorschriften in den Bereichen Wasser und
nachhaltige Nutzung von Pestiziden sowie den Initiativen zur Bekampfung
antimikrobieller Resistenzen und zum Risikomanagement ergeben. Zur Erhéhung von
Qualitat und Wirksamkeit der Beratung sollten die Mitgliedstaaten Berater im Rahmen
der landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssysteme (Agricultural Knowledge
and Innovation Systems — AKIS) integrieren, um aktuelle technologische und
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Forschung und Innovation bereitstellen zu
kdnnen.

Um eine fairere Verteilung der Einkommensstiitzung zu gewahrleisten, sollten die
Betrdge der Direktzahlungen oberhalb einer bestimmten Obergrenze gekdrzt werden;
das Kirzungsaufkommen sollte entweder fur entkoppelte Direktzahlungen und
vorrangig fir die ergdnzende Umverteilungseinkommensstutzung fir Nachhaltigkeit
verwendet werden oder an den ELER Uberwiesen werden. Um negative
Beschéaftigungswirkungen zu vermeiden, sollte bei Anwendung des Mechanismus dem
Faktor Arbeit Rechnung getragen werden.

Das Unionsrecht sollte den Mitgliedstaaten vorschreiben, in ihren GAP-
Strategieplanen Mindestflacheanforderungen fiir den Erhalt entkoppelter Zahlungen
festzulegen. Damit soll ein ibermaRiger Verwaltungsaufwand aufgrund der Zahlung
zahlreicher Kleinbetrage verhindert und sichergestellt werden, dass die Unterstiitzung
einen wirksamen Beitrag zu jenen Zielen der GAP leistet, zu denen die entkoppelten
Direktzahlungen beitragen. Um allen echten Betriebsinhabern ein MindestmaR an
landwirtschaftlicher Einkommensstiitzung zu garantieren und dem im Vertrag
festgelegten  Ziel, der landwirtschaftlichen Bevolkerung eine angemessene
Lebenshaltung zu gewdhrleisten, gerecht zu werden, sollte eine fldchenbezogene

15

16

Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 549).

Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

Richtlinie 2009/128/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 tber einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft fur die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABI. L 309 vom
24.11.2009, S. 71).
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jahrliche entkoppelte Zahlung als Interventionskategorie ,,Einkommensgrundstiitzung
fiir Nachhaltigkeit™ eingefiihrt werden. Um diese Maflnahme gezielter auszurichten,
kann bei den zu zahlenden Betrdgen auf der Grundlage soziodkonomischer und/oder
agronomischer Bedingungen nach Gruppen von Gebieten differenziert werden. Um
Storeffekte fur das Einkommen der Betriebsinhaber zu vermeiden, konnen die
Mitgliedstaaten beschlieRen, die Einkommensgrundstitzung fiir Nachhaltigkeit auf der
Grundlage von Zahlungsansprichen umzusetzen. In diesem Fall sollte der Wert der
Zahlungsanspriiche vor jeder weiteren Konvergenz im Verhaltnis zu ihrem im Rahmen
der Basispramienregelung gemaR der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 festgesetzten
Wert stehen, wobei auch die Zahlungen fir dem Klima- und Umweltschutz forderliche
Landbewirtschaftungsmethoden berticksichtigt werden sollten. Die Mitgliedstaaten
sollten zudem weitere Konvergenz erzielen, um sich allméhlich weiter von den
historischen Werten abzusetzen.

Gewadhren die Mitgliedstaaten entkoppelte Direktzahlungen auf der Grundlage von
Zahlungsansprichen, sollten sie weiter eine nationale Reserve oder Reserven je
Gruppe von Gebieten vorhalten. Solche Reserven sollten vorrangig fur Junglandwirte
und Betriebsinhaber, die eine landwirtschaftliche Tatigkeit aufnehmen, verwendet
werden. Zudem bedarf es Vorschriften fiir die Nutzung und Ubertragung von
Zahlungsansprichen, um ein reibungsloses Funktionieren des Systems zu
gewahrleisten.

Kleine landwirtschaftliche Betriebe bleiben ein Eckpfeiler der Landwirtschaft der
Union, da ihre Rolle fir die Forderung der Beschéftigung in landlichen Gebieten
wichtig ist und sie zur rdumlichen Entwicklung beitragen. Um eine ausgewogenere
Verteilung der Unterstitzung zu fordern und den Verwaltungsaufwand fir
Begunstigte, die kleine Betrdge erhalten, zu verringern, sollten die Mitgliedstaaten
Kleinerzeugern die Mdglichkeit einrdumen konnen, einen Pauschalbetrag fur
Kleinerzeuger anstelle der anderen Direktzahlungen zu erhalten.

Da es als notwendig anerkannt ist, eine ausgewogenere Verteilung der Unterstiitzung
zugunsten kleiner und/oder mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe in einer sichtbaren
und messbaren Form zu fordern, sollte auf Unionsebene eine besondere entkoppelte
Zahlung je Hektar — die ,erginzende Umverteilungseinkommensstitzung fur
Nachhaltigkeit“ — eingefuhrt werden. Um diese Ergdnzungsstiitzung gezielter
auszurichten und den unterschiedlichen Betriebsstrukturen in der Union Rechnung zu
tragen, sollten die Mitgliedstaaten verschiedene Erganzungsstiitzungsbetrage fir
verschiedene Spannen von Hektarflachen festsetzen kénnen.

Die Grindung und der Aufbau neuer Wirtschaftsunternehmen im Agrarsektor durch
Junglandwirte stellt fur diese eine finanzielle Herausforderung dar, die bei der
gezielten Gewahrung von Direktzahlungen zu bertcksichtigen ist. Da diese Tatigkeit
fur die Wettbewerbsféhigkeit des Agrarsektors in der Union von wesentlicher
Bedeutung ist, kdnnen die Mitgliedstaaten eine erganzende Einkommensstitzung fir
Junglandwirte vorsehen. Diese Interventionskategorie sollte eingefiihrt werden, um
jungen Landwirten nach der Betriebsgriindung eine zusétzliche Einkommensstutzung
zu gewdhren.

Die GAP sollte gewéhrleisten, dass die Mitgliedstaaten die Umweltergebnisse unter
Berucksichtigung lokaler Erfordernisse und tatsachlicher Betriebsbedingungen
verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten im GAP-Strategieplan fakultative Oko-
Regelungen flr Betriebsinhaber in Form von Direktzahlungen vorsehen, die
vollstdndig auf die anderen einschldgigen Interventionen abgestimmt sein sollten. Sie
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sollten von den Mitgliedstaaten als Zahlungen definiert werden, die entweder als
Anreiz und Vergitung fur die Bereitstellung o6ffentlicher Giter mittels dem Umwelt-
und Klimaschutz forderlicher landwirtschaftlicher Verfahren oder als Ausgleich fir
die Einfihrung dieser Verfahren gewahrt werden. In beiden Féllen sollten sie darauf
abzielen, die Umwelt- und Klimaleistungen der GAP zu steigern, und daher so
konzipiert sein, dass sie Uber die im System der Konditionalitat bereits bestehenden
verpflichtenden Anforderungen hinausgehen. Die Mitgliedstaaten kénnen beschlief3en,
weitere Oko-Regelungen fiir Landbewirtschaftungsmethoden wie eine verstarkte
Pflege von Dauerweiden und Landschaftselementen und den 6kologischen Landbau
einzufihren. Diese Regelungen kénnen auch Basisregelungen (entry-level schemes)
umfassen, die eine Bedingung fir die Ubernahme ehrgeizigerer Verpflichtungen fiir
die Entwicklung des landlichen Raums sein kdnnen.

Um die Wettbewerbsfahigkeit, Nachhaltigkeit und/oder Qualitdt in bestimmten
Sektoren und bei bestimmten Erzeugnissen, die aus sozialen, wirtschaftlichen oder
Okologischen Grunden von besonderer Bedeutung sind und sich in Schwierigkeiten
befinden, zu steigern, sollten die Mitgliedstaaten einen Teil der ihnen im Rahmen der
finanziellen Obergrenze fir Direktzahlungen zur Verfugung stehenden Mittel als
gekoppelte  Einkommensstitzung verwenden konnen. Zudem sollten die
Mitgliedstaaten einen weiteren Teil der ihnen im Rahmen der finanziellen Obergrenze
fur  Direktzahlungen zur Verfugung stehenden Mittel als gekoppelte
Einkommensstiitzung verwenden konnen, die zur Unterstiitzung des Anbaus von
EiweilRpflanzen gewadhrt wird, um das Defizit der Union in diesem Bereich zu
verringern.

Es sollte gewdhrleistet sein, dass bei der gekoppelten Einkommensstitzung die
internationalen Verpflichtungen der Union eingehalten werden. Zu diesen gehdren
insbesondere die Anforderungen des Erlauternden Vermerks zwischen der
Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika tiber
bestimmte Olsaaten im Rahmen des GATT"’ in der nach Anderungen der besonderen
Olsaatengrundflache der EU infolge von Anderungen der Zusammensetzung der EU
anwendbaren  Form. Die Kommission sollte die Befugnis haben,
Durchfuhrungsrechtsakte mit detaillierten Bestimmungen in diesem Bereich zu
erlassen.

Im Einklang mit den Zielen in Protokoll Nr. 4 Uber Baumwolle im Anhang zur
Beitrittsakte von 1979 miissen eine ,kulturspezifische Zahlung® je Hektar im
Zusammenhang mit dem Anbau von Baumwolle forderfahiger Flache sowie die
Unterstitzung der Branchenverbdnde in den baumwollerzeugenden Gebieten
beibehalten werden. Da jedoch die Haushaltsmittel fir Baumwolle feststehen und
nicht fir andere Zwecke verwendet werden kénnen und die Durchfiihrung dieses
Programms eine vertragsrechtliche Grundlage hat, sollte die Zahlung fir Baumwolle
nicht Teil der im GAP-Strategieplan genehmigten Interventionen sein. Um zu
gewabhrleisten, dass die kulturspezifische Zahlung fir Baumwolle effizient angewendet
und verwaltet wird, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass bestimmter
Rechtsakte ibertragen werden.

17

Erlauternder Vermerk zwischen der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten
Staaten von Amerika tiber bestimmte Olsaaten im Rahmen des GATT (ABI. L 147 vom 18.6.1993).
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Sektorale Interventionskategorien sind erforderlich, da sie zu den Zielen der GAP
beitragen und die Synergien mit anderen GAP-Instrumenten verstarken. Im Einklang
mit dem Umsetzungsmodell sollten fur Inhalt und Ziele dieser sektoralen
Interventionskategorien auf Unionsebene Mindestanforderungen festgelegt werden,
um gleiche Ausgangsbedingungen im Binnenmarkt zu gewéhrleisten und damit einen
ungleichen und unfairen Wettbewerb zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten sollten ihre
Aufnahme in die GAP-Strategieplane begriinden und die Kohédrenz mit anderen
Interventionen auf sektoraler Ebene gewahrleisten. Die  (bergreifenden
Interventionskategorien auf Unionsebene sollten die Sektoren Obst und Gemuse,
Wein, Imkereierzeugnisse, Olivendl und Tafeloliven, Hopfen sowie die andere zu
bestimmende Erzeugnisse umfassen, in deren Fall sektorale Programme als der
Verwirklichung bestimmter oder sdémtlicher allgemeiner und spezifischer Ziele der
GAP gemaR dieser Verordnung forderlich angesehen werden.

Es bedarf einer nationalen Finanzausstattung oder anderer Beschrankungen in Form
von Obergrenzen, damit die Besonderheit der Intervention gewahrt bleibt und die
Programmplanung flr sektorale Interventionen fur Wein, Olivendl und Tafeloliven,
Hopfen und andere durch diese Verordnung zu bestimmende landwirtschaftliche
Erzeugnisse erleichtert wird. In den Sektoren Obst und Gemuise sowie Bienenzucht
sollte die finanzielle Unterstlitzung der Union jedoch weiter nach den Vorschriften der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates'®
gewahrt werden, um nicht die Verwirklichung der zusatzlichen Ziele, die fur diese
Interventionskategorien spezifisch sind, zu behindern. Wollen Mitgliedstaaten
Unterstiitzung fiir ,,andere sektorale Interventionen“ in ihre GAP-Strategieplane
aufnehmen, sollte die entsprechende Mittelzuweisung zwecks Wahrung der
Haushaltsneutralitdt von der Mittelzuweisung fur Kategorien von Interventionen in
Form von Direktzahlungen des betreffenden Mitgliedstaats abgezogen werden.
Beschliel3t ein Mitgliedstaat, keine sektoralen Interventionen fur Hopfen und Olivendl
durchzufiihren, sollten die entsprechenden Mittelzuweisungen fir diesen Mitgliedstaat
als zusétzliche Mittelzuweisungen fiir Kategorien von Interventionen in Form von
Direktzahlungen bereitgestellt werden.

Fur Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums sind auf Unionsebene
Grundsatze festgelegt, insbesondere in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen
fur die Anwendung von Auswahlkriterien durch die Mitgliedstaaten. Die
Mitgliedstaaten sollten jedoch einen breiten Ermessensspielraum haben, besondere
Bedingungen nach eigenem Bedarf festzulegen. Die Kategorien von Interventionen
zur Entwicklung des landlichen Raums umfassen Zahlungen fir Umwelt-, Klima- und
andere Bewirtschaftungsverpflichtungen, die die Mitgliedstaaten in ihrem gesamten
Hoheitsgebiet entsprechend ihrem spezifischen nationalen, regionalen oder lokalen

18

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
uUber eine gemeinsame Marktorganisation fir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007
des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 671).
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Bedarf untersttzen sollten. Die Mitgliedstaaten sollten Zahlungen an Betriebsinhaber
und andere  Landbewirtschafter  leisten, die auf freiwilliger  Basis
Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen, die zur Bekdmpfung des Klimawandels
und zur Anpassung an seine Auswirkungen sowie zum Schutz und zur Verbesserung
der Umwelt beitragen, darunter in den Bereichen Wasserqualitdt und -quantitét,
Luftqualitat, Boden, Biodiversitait und Okosystemdienstleistungen einschlieRlich
freiwilliger Verpflichtungen im Rahmen von Natura 2000 sowie der Forderung der
genetischen  Vielfalt.  Unterstitzung im Rahmen von  Zahlungen  fir
Bewirtschaftungsverpflichtungen kann auch in Form lokal gesteuerter, integrierter
oder kooperativer Ansétze und ergebnisorientierter Interventionen gewéhrt werden.

Unterstutzung fur Bewirtschaftungsverpflichtungen kénnen umfassen: Prdmien der
okologischen Landwirtschaft fir die Umstellung auf 6kologische Flachen und deren
Erhalt; Zahlungen fur andere Interventionskategorien, die umweltfreundliche
Erzeugungssysteme wie Agrartkologie, Erhaltungslandwirtschaft und integrierte
Erzeugung unterstutzen; Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Walderhaltung;
Pramien fur Wald und die Einrichtung von Agrarforstsystemen; Tierschutz; Erhaltung,
nachhaltige Nutzung und Entwicklung der genetischen Ressourcen. Die
Mitgliedstaaten kdnnen nach eigenem Bedarf andere Regelungen im Rahmen dieser
Interventionskategorie entwickeln. Diese Zahlungskategorie sollte zusatzliche Kosten
und Einkommensverluste nur dann decken, wenn sie aufgrund von Verpflichtungen
entstehen, die verpflichtenden Standards und Anforderungen im Unions- und im
nationalen Recht sowie die im GAP-Strategieplan vorgesehene Konditionalitat
hinausgehen. Verpflichtungen im Zusammenhang mit dieser Interventionskategorie
konnen fir einen im Voraus festgelegten ein- oder mehrjahrigen Zeitraum
eingegangen werden; in hinreichend begriindeten Fallen kann der Zeitraum tber
sieben Jahre hinausreichen.

Forstwirtschaftliche MalRnahmen sollten zur Umsetzung der Forststrategie der Union
beitragen und auf den nationalen oder regionalen Forstprogrammen oder
gleichwertigen Instrumenten der Mitgliedstaaten beruhen, die ihrerseits auf den
Verpflichtungen, die sich aus der Verordnung Uber die Einbeziehung der Emissionen
und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsanderungen und
Forstwirtschaft in den Rahmen fiir die Klima- und Energiepolitik bis 2030 [LULUCF-
Verordnung] ergeben, und den in den Ministerkonferenzen (ber den Schutz der
Walder in Europa eingegangenen Verpflichtungen aufbauen sollten. Interventionen
sollten auf Waldbewirtschaftungsplanen oder gleichwertigen Instrumenten beruhen
und konnen umfassen: die Entwicklung von Waldgebieten und die nachhaltige
Waldbewirtschaftung einschlieRlich der Aufforstung von Land und der Einrichtung
und Erneuerung von Agrarforstsystemen; Schutz, Wiederherstellung und Starkung von
Waldressourcen unter Berlicksichtigung von Anpassungserfordernissen; Investitionen,
mit denen die Erhaltung und die Widerstandsféhigkeit der Walder gewahrleistet bzw.
gestarkt werden, und Bereitstellung forstlicher Okosystem- und Klimaschutzdienste;
Malinahmen und Investitionen zur Férderung der erneuerbaren Energien und der
Biowirtschaft.

Um eine krisenfeste Landwirtschaft und ein angemessenes Einkommen in der
gesamten Union zu gewahrleisten, kdnnen die Mitgliedstaaten Betriebsinhabern in aus
naturbedingten und anderen ortsspezifischen Griinden benachteiligten Gebieten
Unterstitzung gewéhren. Was ANC-Zahlungen angeht, sollte die Ausweisung im
Rahmen der Politik zur Entwicklung des landlichen Raums im Zeitraum 2014-2020
weiter gelten. Damit die GAP einen grolReren 6kologischen Zusatznutzen auf EU-
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Ebene erzielen und die Synergien mit der Finanzierung von Investitionen in den
Bereichen Natur und Biodiversitat verstarken kann, muss eine separate MalRnahme zur
Entschadigung von Begtinstigten fiir Nachteile beibehalten werden, die sich aus der
Durchfiihrung der Natura-2000-Richtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie ergeben.
Als Beitrag zu einer wirksamen Bewirtschaftung der Natura-2000-Gebiete sollten
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und Waldbesitzer daher weiter Fordermittel zur
Bewaltigung besonderer Benachteiligungen erhalten, die auf die Durchfuhrung der
Richtlinie 2009/147/EG und der Richtlinie 92/43/[EWG zuriickgehen. Zudem sollten
Betriebsinhaber in Flusseinzugsgebieten, fir die sich aus der Durchfiihrung der
Wasserrahmenrichtlinie Nachteile ergeben, unterstiitzt werden. Die Unterstiitzung
sollte an im GAP-Strategieplan beschriebene spezifische Anforderungen gebunden
sein, die Uber die einschlagigen verpflichtenden Standards und Anforderungen
hinausgehen. Die Mitgliedstaaten sollten ferner dafiir Sorge tragen, dass die
Zahlungen an die Betriebsinhaber nicht zu einer Doppelfinanzierung im Rahmen von
Oko-Regelungen fithren. AuRerdem sollten die Mitgliedstaaten den besonderen
Erfordernissen der Natura-2000-Gebiete in der allgemeinen Gestaltung ihrer GAP-
Strategiepléane Rechnung tragen.

Die Ziele der GAP sollten zudem dadurch verfolgt werden, dass Investitionen
unterstitzt werden, und zwar produktive ebenso wie nichtproduktive und
betriebsbezogene ebenso wie nicht betriebsbezogene. Solche Investitionen kdnnen
u. a. Infrastrukturen im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Modernisierung und
der Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an den Klimawandel betreffen, darunter
ErschlieBung von land- und forstwirtschaftlichen Flachen, Flurbereinigung,
Bodenverbesserung, agroforstwirtschaftliche Verfahren sowie Energie- und
Wasserversorgung und -einsparung. Um besser die Koharenz der GAP-Strategiepléne
mit den Unionszielen zu gewahrleisten und gleiche Wettbewerbsbedingungen
zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen, enthdlt diese Verordnung eine
Negativliste fur Investitionen.

Angesichts der Notwendigkeit, die Investitionslicke im Agrarsektor der Union zu
schlieRen und prioritaren Gruppen, insbesondere Junglandwirten und Neueinsteigern
mit hoherem Risikoprofil, den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten zu erleichtern,
sollten die Verwendung der InvestEU-Garantie und die Kombination von Finanzhilfen
und Finanzierungsinstrumenten gefordert werden. Da die Verwendung von
Finanzierungsinstrumenten in den einzelnen Mitgliedstaaten aufgrund von
Unterschieden beziiglich des Zugangs zu Finanzmitteln, der Entwicklung des
Bankensektors, der Verfiigbarkeit von Risikokapital sowie der Vertrautheit der
Behorden und des potenziellen Spektrums der Begunstigten erheblich variiert, sollten
die Mitgliedstaaten im GAP-Strategieplan geeignete Zielwerte, Beglnstigte,
Préaferenzbedingungen und etwaige andere Fordervorschriften auffihren.

Fir Junglandwirte und Neueinsteiger bestehen nach wie vor erhebliche Hindernisse,
was den Zugang zu Land, hohe Preise und den Zugang zu Darlehen angeht. Ihre
Unternehmen sind starker durch schwankende Preise (sowohl fur Inputs als auch fir
Erzeugnisse) bedroht, und ihr Schulungsbedarf in den Bereichen unternehmerische
Kompetenz und Risikomanagement ist hoch. Daher sollte die Grindung neuer
Unternehmen und neuer landwirtschaftlicher Betriebe unbedingt weiter unterstiitzt
werden. Die Mitgliedstaaten sollten beim Generationswechsel einen strategischen
Ansatz verfolgen und im Rahmen des betreffenden spezifischen Ziels klare und
kohdrente Interventionen auffiihren. Zu diesem Zweck kénnen die Mitgliedstaaten in
ihren GAP-Strategieplanen Praferenzbedingungen fir Finanzierungsinstrumente fir
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Junglandwirte und Neueinsteiger festlegen; sie sollten die Zweckbindung eines
Betrags in Hohe von 2 % der jahrlichen Finanzausstattung flr Direktzahlungen in ihre
GAP-Strategieplane aufnehmen. Der Hochstbeihilfebetrag fur die Niederlassung von
Junglandwirten und landliche Unternehmensgrindungen sollte auf bis zu
100 000 EUR angehoben werden und auch in Form der Unterstiitzung durch
Finanzierungsinstrumente oder in Kombination mit dieser zuganglich sein.

Da fir angemessene Risikomanagementinstrumente gesorgt werden muss, sollten
Versicherungsprdmien und Fonds auf Gegenseitigkeit beibehalten und durch den
ELER finanziert werden. Unter die Kategorie der Fonds auf Gegenseitigkeit fallen
sowohl die fir Produktionsausfalle vorgesehenen Instrumente als auch die
allgemeinen und sektoralen Einkommensstabilisierungsinstrumente im
Zusammenhang mit Einkommensverlusten.

Die Unterstitzung sollte mindestens zwei Einrichtungen die Aufnahme und
Durchfiihrung einer Zusammenarbeit zur Verwirklichung von Zielen der GAP
ermoglichen. Die Unterstlitzung kann alle Aspekte dieser Zusammenarbeit betreffen:
die  Einfihrung von  Qualitatsregelungen;  gemeinsame  Umwelt-  und
KlimaschutzmaBnahmen; die Forderung der kurzen Versorgungskette und lokalen
Vermarktung, Pilotprojekte; Projekte von operationellen Gruppen im Rahmen der EIP
»Produktivitit ~ und  Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft*, lokale
Entwicklungsprojekte, intelligente Dorfer, Kaufervereinigungen und Maschinenringe;
Betriebspartnerschaften; Waldbewirtschaftungspléane; Netzwerke und Cluster; die
soziale Landwirtschaft; die gemeinschaftsunterstiitzte Landwirtschaft; Malnahmen im
Anwendungsbereich von LEADER; die Griindung von Erzeugergemeinschaften und
Erzeugerorganisationen sowie andere Formen der Zusammenarbeit, die als
erforderlich erachtet werden, um die spezifischen Ziele der GAP zu verwirklichen.

In der Mitteilung ,Erndhrung und Landwirtschaft der Zukunft“ werden der
Wissensaustausch und die Ausrichtung auf Innovation als Querschnittsziel der neuen
GAP genannt. Die GAP sollte das interaktive Innovationsmodell weiter unterstiitzen,
das die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren stirkt, damit komplementére
Wissensbestande im Hinblick auf die Verbreitung praktischer Ldsungen optimal
genutzt werden konnen. Die landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste sollten im
Rahmen der AKIS gestarkt werden. Der GAP-Strategieplan sollte Informationen
daruber enthalten, wie die Beratungsdienste, die Forschung und die Netzwerke fiir den
landlichen Raum zusammenarbeiten werden. Jeder Mitgliedstaat bzw. jede Region
kann eine Reihe von Malnahmen, die Wissensaustausch und Innovation zum Ziel
haben, finanzieren und dafir auf die in dieser Verordnung entwickelten
Interventionskategorien zurlickgreifen.

Der EGFL sollte Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen und
sektorale Interventionskategorien weiter finanzieren, und der ELER sollte die in dieser
Verordnung beschriebenen Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des
landlichen Raums weiter finanzieren. Die Vorschriften fir die finanzielle Verwaltung
der GAP sollten getrennt fur die beiden Fonds und flr die durch sie unterstltzten
Tatigkeiten festgelegt werden und der Tatsache Rechnung tragen, dass das neue
Umsetzungsmodell mehr Subsidiaritdt vorsieht und den Mitgliedstaaten mehr
Flexibilitat bei der Verwirklichung ihrer Ziele lasst. Die Interventionskategorien im
Rahmen dieser Verordnung sollten fur den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2027 gelten.
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Die Unterstutzung fur Direktzahlungen im Rahmen der GAP-Strategiepldne sollte
innerhalb der nationalen Zuweisungen, die durch diese Verordnung festzusetzen sind,
gewahrt werden. Diese nationalen Zuweisungen sollten in einer Kontinuitét zu jenen
Anderungen stehen, mit denen die Zuweisungen an die Mitgliedstaaten mit der
geringsten Unterstutzung je Hektar schrittweise angehoben werden, bis die Licke bis
90 % des Durchschnitts in der Union zu 50 % geschlossen ist. Um dem Mechanismus
fir die Kirzung von Zahlungen und der Verwendung des Kirzungsaufkommens im
Mitgliedstaat Rechnung zu tragen, sollten die indikativen jahrlichen
Gesamtmittelzuweisungen im GAP-Strategieplan eines Mitgliedstaats die nationale
Zuweisung Ubersteigen durfen.

Um die Verwaltung der ELER-Mittel zu vereinfachen, sollte ein einheitlicher
Beteiligungssatz fir die Forderung durch den ELER im Verhaltnis zu den 6ffentlichen
Ausgaben der Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Fir bestimmte Kategorien von
Vorhaben sollten spezifische Beteiligungssatze festgesetzt werden, um ihrer
besonderen Bedeutung oder ihrem besonderen Charakter Rechnung zu tragen. Um die
spezifischen Zwénge abzumildern, die sich aus dem Entwicklungsstand, der
Abgelegenheit und der Insellage ergeben, sollte fur die weniger entwickelten
Regionen, die in Artikel 349 AEUV genannten Regionen in duferster Randlage und
die Kkleineren Inseln des Agaischen Meeres ein angemessener ELER-Beteiligungssatz
festgesetzt werden.

Der ELER sollte keine Investitionen fordern, die umweltschadlich sein kdnnten.
Daher muss diese Verordnung eine Reihe von Ausschlussbestimmungen enthalten und
die Moglichkeit vorsehen, diese Vorkehrungen in delegierten Rechtsakten
weiterzuentwickeln. Insbesondere sollte der ELER weder Investitionen in
Bewasserung, die nicht zur Erreichung oder Erhaltung eines guten Zustands der damit
verbundenen Wasserkdrper beitragen, noch Investitionen in Aufforstung, die nicht mit
den Klima- und Umweltzielen gemdl den Grundsatzen der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung im Einklang stehen, finanzieren.

Um fir bestimmte Prioritdten eine angemessene Finanzierung zu gewaéhrleisten,
sollten Vorschriften Uber Mindestmittelzuweisungen fiir diese Prioritaten fir die
Unterstitzung im Rahmen des ELER erlassen werden. Um gleiche
Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betriebsinhabern zu gewahrleisten, sollte
zudem eine Hochstmittelzuweisung fir die gekoppelte Stiitzung im Rahmen der
Direktzahlungen festgelegt werden. Daruber hinaus sollten die Mitgliedstaaten einen
weiteren Teil der ihnen im Rahmen der finanziellen Obergrenze fiir Direktzahlungen
zur Verflgung stehenden Mittel als gekoppelte Einkommensstiutzung verwenden
konnen, die zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit, Nachhaltigkeit und/oder
Quialitat des Anbaus von Eiweil3pflanzen gewéhrt wird.

Angesichts der Wichtigkeit der Bekdmpfung des Klimawandels im Einklang mit den
Verpflichtungen der Union zur Umsetzung des Ubereinkommens von Paris und der
Ziele der Vereinten Nationen fir eine nachhaltige Entwicklung wird dieses Programm
zur bereichslbergreifenden Verankerung des Klimaschutzes in der Politik der Union
sowie zu dem Ziel beitragen, mit 25 % der EU-Haushaltsausgaben Klimaziele zu
unterstitzen. Durch MalRnahmen im Rahmen der GAP werden voraussichtlich 40 %
der Gesamtfinanzausstattung der GAP zu den Klimazielen beitragen. Einschlagige
Malinahmen werden wahrend der Vorbereitung und Durchfuhrung des Programms
identifiziert und im Rahmen der einschldgigen Evaluierungs- und Prifverfahren einer
erneuten Bewertung unterzogen werden.
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Die Ubertragung von Verantwortung fiir die Bewertung des Bedarfs und die
Einhaltung der Zielwerte an die Mitgliedstaaten geht einher mit einer groReren
Flexibilitat bei der Entscheidung dartiber, wie die Kategorien von Interventionen in
Form von Direktzahlungen, die sektoralen Interventionskategorien und die Kategorien
von Interventionen fur die Entwicklung des landlichen Raums kombiniert werden
sollen. Dies sollte durch eine gewisse Flexibilitat bei der Anpassung der betreffenden
nationalen  Mittelzuweisungen gefordert werden. Wenn die vorgemerkte
Finanzausstattung nach Ansicht der Mitgliedstaaten nicht ausreichend Spielraum fur
alle geplanten MaRRnahmen bietet, ist ein gewisses Mal3 an Flexibilitat gerechtfertigt,
wobei betrachtliche Schwankungen im Verhaltnis zwischen den flr die direkte
Einkommensstiitzung verfigbaren jahrlichen Betrdgen und den fur mehrjahrige
Interventionen im Rahmen des ELER verfuigbaren Betrdgen zu vermeiden sind.

Um den Zusatznutzen auf Unionsebene zu steigern, die Funktionsféhigkeit des
Binnenmarkts fur die Landwirtschaft zu erhalten sowie die vorgenannten allgemeinen
und spezifischen Ziele zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten diese Verordnung
betreffende Beschliisse nicht isoliert treffen, sondern im Rahmen eines strukturierten
Verfahrens, das in einen GAP-Strategieplan mundet. In Top-down-Vorschriften der
Union sollten die spezifischen EU-weit geltenden Ziele der GAP, die wichtigsten
Interventionskategorien, der Leistungsrahmen und die Verwaltungsstruktur verankert
sein. Mit dieser Aufgabenverteilung soll gewéhrleistet werden, dass zwischen den
eingesetzten Mitteln und den erzielten Ergebnissen Ubereinstimmung besteht.

Um sicherzustellen, dass diese GAP-Strategieplane einen klaren strategischen
Charakter haben, und die Verknipfung mit anderen Politikbereichen der Union und
insbesondere mit bestehenden langfristigen nationalen Zielen, die sich aus
Rechtsvorschriften der Union oder internationalen Ubereinkiinften im Zusammenhang
mit Klimawandel, Wald, Biodiversitdt und Wasser ergeben, zu erleichtern, sollte es
einen einzigen GAP-Strategieplan je Mitgliedstaat geben.

Im Rahmen der Ausarbeitung der GAP-Strategieplane sollten die Mitgliedstaaten ihre
spezifischen Gegebenheiten und Erfordernisse analysieren, Zielwerte fir die
Verwirklichung der Ziele der GAP festsetzen und ihre Interventionen so konzipieren,
dass diese Zielwerte eingehalten werden kdnnen und zugleich an den nationalen und
spezifischen regionalen Kontext angepasst sind, auch flr die Gebiete in dulRerster
Randlage nach Artikel 349 AEUV. Dieses Verfahren sollte fir ein Mehr an
Subsidiaritat innerhalb des gemeinsamen Rahmens der Union sorgen, wahrend die
Beachtung der allgemeinen Grundsatze des Unionsrechts und der Ziele der GAP
gewadhrleistet sein sollte. Daher missen Vorschriften fur die Struktur und die Inhalte
des GAP-Strategieplans erlassen werden.

Um sicherzustellen, dass die von den Mitgliedstaaten festgesetzten Zielwerte und das
Konzept der Interventionen angemessen sind und bestmoglich zu den Zielen der GAP
beitragen, muss die Strategie der GAP-Strategiepléne auf einer vorherigen Analyse der
ortlichen Gegebenheiten und Erfordernisse und ihrer Bewertung im Lichte der Ziele
der GAP Dberuhen.

Die GAP-Strategieplane sollten verstarkte Kohédrenz zwischen den vielféltigen
Instrumenten der GAP gewahrleisten, da sie Kategorien von Interventionen in Form
von Direktzahlung, sektorale Interventionskategorien und Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums umfassen sollten. Sie sollten
zudem gewabhrleisten, dass die Entscheidungen der Mitgliedstaaten an den Prioritaten
und Zielen der Union ausgerichtet und angemessen sind, und dies darlegen. Sie sollten
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daher eine ergebnisorientierte Interventionsstrategie enthalten, die sich auf die
spezifischen Ziele der GAP, einschlielich der quantifizierten Zielwerte in Bezug auf
diese Ziele, griindet. Damit sie auf Jahresbasis tberwacht werden kdnnen, sollten diese
Zielwerte auf Ergebnisindikatoren beruhen.

Zudem sollte die Strategie Komplementaritit sowohl zwischen den Instrumenten der
GAP als auch im Verhaltnis zu den anderen Politikbereichen der Union herausstellen.
Insbesondere sollte jeder GAP-Strategieplan — soweit erforderlich — den
Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Klima Rechnung tragen, und die
sich aus diesen Rechtsvorschriften ergebenden nationalen Pléne sollten im Rahmen
der SWOT-Analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis —
Analyse der Stdrken, Schwéchen, Chancen und Risiken) der aktuellen Situation
beschrieben werden. Es ist angebracht, die Gesetzgebungsinstrumente aufzufihren,
auf die im GAP-Strategieplan Bezug genommen werden sollte.

Da den Mitgliedstaaten Flexibilitat bei der Entscheidung eingeraumt werden soll, die
Durchfuhrung des GAP-Strategieplans auf regionaler Ebene innerhalb eines nationalen
Rahmens teilweise zu delegieren, um die Koordinierung zwischen den Regionen bei
der Bewadltigung nationaler Herausforderungen zu erleichtern, sollte der GAP-
Strategieplan eine Beschreibung des Zusammenspiels zwischen nationalen und
regionalen Interventionen enthalten.

Da die GAP-Strategieplane der Kommission ermdéglichen sollten, ihrer Verantwortung
fur die Verwaltung der Haushaltsmittel der Union gerecht zu werden, und den
Mitgliedstaaten in Bezug auf bestimmte Planelemente Rechtssicherheit bieten sollten,
sollten sie eine spezifische Beschreibung der einzelnen Interventionen, einschliel3lich
der Fordervoraussetzungen, der Mittelzuweisungen, der erwarteten Outputs und der
Kosten je Einheit enthalten. Neben einem die Zielwerte betreffenden Plan ist ein
Finanzierungsplan erforderlich, der fiir jede Intervention einen Uberblick Uber
samtliche Haushaltsaspekte enthdlt.

Um das unverzigliche Anlaufen und die wirksame Durchfiihrung der GAP-
Strategieplane sicherzustellen, sollte sich die Unterstiitzung aus dem EGFL und dem
ELER auf das Bestehen stabiler administrativer Rahmenbedingungen grinden. In
jedem GAP-Strategieplan sollten daher alle Strukturen flr die Verwaltung und
Koordinierung des GAP-Strategieplans benannt werden, einschlieBlich der
Kontrollsysteme und Sanktionen und der Uberwachungs- und
Berichterstattungsstruktur.

Angesichts der Wichtigkeit des allgemeinen Ziels der Modernisierung des
Agrarsektors und seines Querschnittscharakters sollten die Mitgliedstaaten in ihrem
GAP-Strategieplan explizit darstellen, welchen Beitrag der Plan zu diesem Ziel leisten
wird.

Angesichts der Bedenken wegen des Verwaltungsaufwands im Rahmen der geteilten
Mittelverwaltung sollte im GAP-Strategieplan der Vereinfachung gebihrende
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Da es nicht angemessen ware, wenn die Kommission Informationen, die als
Hintergrund- oder historische Informationen betrachtet werden konnen oder in die
Zustandigkeit der Mitgliedstaaten fallen, genehmigen wirde, sollten einige
Informationen in Anhéngen der GAP-Strategieplans vorgelegt werden.

Nach den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung Uber bessere
Rechtsetzung vom 13. April 2016 sind die Fonds auf der Grundlage von Daten zu
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evaluieren, die aufgrund spezifischer Uberwachungsanforderungen erhoben werden,
wobei jedoch Uberregulierung und Verwaltungsaufwand insbesondere fiir die
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese Anforderungen konnen bei Bedarf messbare
Indikatoren als Grundlage fir die Evaluierung der Auswirkungen der Fonds in der
Praxis umfassen.

Die Genehmigung des GAP-Strategieplans durch die Kommission ist ein wichtiger
Schritt, um zu gewadhrleisten, dass die Politik entsprechend den gemeinsamen Zielen
durchgefuhrt wird. Im Einklang mit dem Grundsatz der Subsidiaritat sollte die
Kommission den Mitgliedstaaten geeignete Leitlinien fir eine kohé&rente und
ehrgeizige Interventionslogik an die Hand geben.

Es ist die Madoglichkeit vorzusehen, GAP-Strategieplane gemdR den in dieser
Verordnung festgelegten Bedingungen zu erstellen und zu tberarbeiten.

Eine Verwaltungsbehérde sollte fur die Verwaltung und Durchfihrung jedes GAP-
Strategieplans verantwortlich sein. lhre Aufgaben sollten in dieser Verordnung
aufgefiihrt werden. Der Verwaltungsbehorde sollte es maoglich sein, einen Teil ihrer
Aufgaben zu delegieren, wobei sie jedoch weiter die Verantwortung fur die
Wirksamkeit und Ordnungsmaéfigkeit der Verwaltung tragt. Die Mitgliedstaaten
sollten gewahrleisten, dass die finanziellen Interessen der Union bei der Verwaltung
und Durchfiihrung der GAP-Strategieplane gemdR der Verordnung (EU,
Euratom) .../... des Europaischen Parlaments und des Rates [der neuen
Haushaltsordnung] und der Verordnung (EU) .../... des Europdischen Parlaments und
des Rates [der neuen horizontalen Verordnung] geschiitzt werden.

Im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung wird die Kommission
bei der Durchfihrung der GAP durch Ausschiisse aus Vertretern der Mitgliedstaaten
unterstitzt. Zur Vereinfachung des Systems und im Interesse einheitlicher Positionen
der Mitgliedstaaten wird fir die Durchfihrung dieser Verordnung nur ein
Begleitausschuss eingerichtet, in dem der Ausschuss fur die Entwicklung des
landlichen Raums und der Ausschuss fir Direktzahlungen, die im
Programmplanungszeitraum 2014-2020 geschaffen worden waren, verschmolzen
werden. Die Verantwortung fur die Unterstitzung der Mitgliedstaaten bei der
Durchfuhrung der GAP-Strategieplane ist zwischen der Verwaltungsbehorde und dem
Begleitausschuss geteilt. Zudem sollte die Kommission vom Ausschuss fur die
Gemeinsame Agrarpolitik im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verordnung
untersttzt werden.

Der ELER sollte auf Initiative der Kommission MaRnahmen im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung der in [Artikel 7 der horizontalen Verordnung] genannten
Aufgaben durch technische Hilfe unterstutzen. Fir Aufgaben, die zur wirksamen
Verwaltung und Durchfiihrung von Unterstlitzung im Rahmen des GAP-Strategieplans
wahrgenommen werden miissen, kann technische Hilfe auch auf Initiative der
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Eine Aufstockung der technischen Hilfe auf
Initiative der Mitgliedstaaten ist nur fir Malta moglich.

In einem Kontext, in dem bedeutend mehr Subsidiaritdt und Flexibilitt fir die
Mitgliedstaaten bei der Konzeption der Interventionen vorgesehen ist, sind Netzwerke
ein zentrales Instrument, um die Politik voranzubringen und zu steuern und ein
ausreichendes Mall an Aufmerksamkeit und Kapazitdt in den Mitgliedstaaten
sicherzustellen. Ein einziges Netzwerk sollte eine bessere Koordinierung der
Netzwerktatigkeit auf Unionsebene und auf nationaler und regionaler Ebene
gewadhrleisten. Das européische GAP-Netzwerk und das nationale GAP-Netzwerk
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ersetzen das Europdische Netzwerk fur die Entwicklung des landlichen Raums und die
Netzwerke der EIP ,,Produktivitidt und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft* und die
nationalen Netzwerke fir den landlichen Raum, die derzeit bestehen, in Form einer
Plattform flr mehr Wissensaustausch, um die Ergebnisse der Politik auf europaischer
Ebene, insbesondere im Bereich von Horizont Europa, zu sichern bzw. ihren
Zusatznutzen zu realisieren. Ebenfalls zur Foérderung von Wissensaustausch und
Innovation wird eine EIP ,,Produktivitdt und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft*
eingerichtet, wobei das interaktive Innovationsmodell im Einklang mit der in dieser
Verordnung dargelegten Methode umgesetzt wird.

Jeder GAP-Strategieplan sollte im Hinblick auf die Durchfihrung und die Fortschritte
in Richtung auf die festgesetzten Zielwerte regelmaRig tberwacht werden. Ein solcher
Leistungs-, Uberwachungs- und Evaluierungsrahmen der GAP sollte eingerichtet
werden, um Fortschritte bei der Durchfiihrung der Politik zu dokumentieren und ihre
Auswirkungen und Effizienz zu bewerten.

Die Ergebnisorientierung, die sich aus dem Umsetzungsmodell ergibt, macht einen
neuen starken Leistungsrahmen erforderlich, zumal die GAP-Strategieplane zu den
allgemeinen Zielen fur andere gemeinsam verwaltete Politikbereiche beitragen
wirden. Eine leistungsbasierte Politik bedeutet eine sowohl jahrliche wie mehrjahrige
Bewertung auf der Grundlage ausgewahlter Output-, Ergebnis- und
Wirkungsindikatoren  im  Sinne  des  Leistungs-, = Uberwachungs-  und
Evaluierungsrahmens. Zu diesem Zweck sollte gezielt eine begrenzte Anzahl von
Indikatoren ausgewdhlt werden, die moglichst genau widerspiegeln, ob die geforderte
Intervention zur Verwirklichung der angestrebten Ziele beitragt. Ergebnis- und
Outputindikatoren fir Umwelt- und Klimaziele kénnen sich auch auf Interventionen in
nationalen Umwelt- und Klimaplanungsinstrumenten beziehen, die sich aus den
Rechtsvorschriften der Union ergeben.

Im Rahmen des Leistungs-, Uberwachungs- und Evaluierungsrahmens sollten die
Mitgliedstaaten die erzielten Fortschritte Gberwachen und der Kommission jahrlich
daruber Bericht erstatten. Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten
Ubermittelten Informationen sollte die Kommission — wahrend des gesamten
Programmplanungszeitraums — (ber die Fortschritte bei der Verwirklichung der
spezifischen Ziele berichten und dafiir Kernindikatoren verwenden.

Es sollten Mechanismen vorhanden sein, um MaRnahmen zum Schutz der finanziellen
Interessen der Union zu ergreifen, wenn die Durchfiihrung eines GAP-Strategieplans
erheblich von den festgesetzten Zielwerten abweicht. Die Mitgliedstaaten konnten
somit aufgefordert werden, bei ungerechtfertigten deutlich unterdurchschnittlichen
Leistungen Aktionsplane vorzulegen. Dies kdnnte dazu fiihren, dass die Zahlungen der
Union ausgesetzt und letztlich die Finanzmittel gekirzt werden, sofern die
angestrebten Ergebnisse nicht erreicht werden. Zur Forderung guter Umwelt- und
Klimaleistungen wird zudem ein allgemeiner Leistungsbonus — im Rahmen des auf
den Leistungsbonus gestiitzten Anreizmechanismus — eingefiihrt.

Entsprechend dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung sollten die
Mitgliedstaaten fur die Evaluierung ihrer GAP-Strategieplane verantwortlich sein, und
die Kommission sollte fiir die Synthese der Ex-ante-Evaluierungen der Mitgliedstaaten
auf Unionsebene und fiir die Ex-post-Evaluierungen der Union verantwortlich sein.

Fur die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung sowie fiir die Uberwachung,
Analyse und Verwaltung der finanziellen Anspriiche sind Mitteilungen durch die
Mitgliedstaaten erforderlich. Um die ordnungsgemélie Anwendung der Vorschriften
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dieser Verordnung zu gewdhrleisten und dafur zu sorgen, dass diese Mitteilungen
zugig erfolgen und wirksam, genau, kosteneffizient und mit dem Schutz
personenbezogener Daten vereinbar sind, sollte der Kommission die Befugnis
Ubertragen werden, bestimmte Rechtsakte im Hinblick auf die Mitteilungspflichten
sowie weitere Vorschriften Gber Art und Typ der mitzuteilenden Informationen, die
Kategorien der zu verarbeitenden Daten und die Hochstdauer der Speicherung, die
Rechte auf Zugang zu den Informationen oder Informationssystemen sowie die
Bedingungen fiir die Veroffentlichung der Informationen zu erlassen.

Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV sollten auf die Stutzungsinterventionskategorien
im Rahmen dieser Verordnung Anwendung finden. Angesichts der besonderen
Merkmale des Agrarsektors sollten diese Vorschriften des AEUV jedoch nicht auf
Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen und Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums, die im Rahmen und im
Einklang mit dieser Verordnung durchgefuhrte VVorhaben gemal Artikel 42 AEUV
betreffen, oder von den Mitgliedstaaten getdtigte Zahlungen zur Bereitstellung
zusatzlicher nationaler Mittel fir Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des
landlichen Raums, die von der Union unterstiitzt werden und in den
Anwendungsbereich des Artikels 42 AEUV fallen, anwendbar sein.

Betriebsinhaber sind zunehmend mit dem Risiko von Einkommensschwankungen
konfrontiert, teilweise aufgrund der Tatsache, dass sie dem Markt ausgesetzt sind,
teilweise aufgrund extremer Wetterereignisse und haufiger sanitarer und
phytosanitarer Krisen, die den Tierbestand und agronomische Vermdgenswerte in der
Union gefahrden. Um die Auswirkungen von Einkommensschwankungen abzumildern
und die Betriebsinhaber zu veranlassen, in guten Jahren Riicklagen fir schlechte Jahre
zu bilden, sollten nationale SteuermaRnahmen, nach denen die Bemessungsgrundlage
flr die Einkommensteuer auf der Grundlage eines mehrjahrigen Zeitraums berechnet
wird, von der Anwendung der Vorschriften Uber staatliche Beihilfen ausgenommen
sein.

Personenbezogene Daten, die fir die Zwecke der Anwendung der Bestimmungen
dieser Verordnung erhoben werden, sollten in einer Weise verarbeitet werden, die mit
diesen Zwecken vereinbar ist. Sie sollten zudem anonymisiert und nur in aggregierter
Form fiir die Zwecke der Uberwachung oder der Bewertung verarbeitet sowie im
Einklang mit den einschlagigen Datenschutzvorschriften der Union, insbesondere der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates™® und der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates®, geschiitzt
werden. Die betroffenen Personen sollten Uber die Verarbeitung und tber ihre Rechte
in Bezug auf den Datenschutz informiert werden.

Zur Erganzung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte der
Kommission die Befugnis Ubertragen werden, geméal3 Artikel 290 AEUV Rechtsakte

19
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Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000
zum Schutz natdrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABI. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).
Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom
4.5.2016, S. 1).
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zu erlassen. Die Kommission sollte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit unbedingt —
auch auf der Ebene von Sachverstandigen — angemessene Konsultationen durchfuhren,
die mit den Grundsatzen der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016
(iber bessere Rechtsetzung® in Einklang stehen. Insbesondere sollten das Europaische
Parlament und der Rat — im Interesse einer gleichberechtigten Beteiligung an der
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte — sémtliche Dokumente zur selben Zeit erhalten
wie die Sachverstandigen der Mitgliedstaaten; zudem haben ihre Sachverstdndigen
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstandigengruppen der Kommission,
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Um fir Rechtssicherheit zu sorgen, die Rechte der Betriebsinhaber zu schiitzen und
ein reibungsloses, kohdrentes und effizientes Funktionieren der Kategorien von
Interventionen in Form von Direktzahlungen zu gewahrleisten, sollte der Kommission
die Befugnis Ubertragen werden, bestimmte Rechtsakte mit folgendem Gegenstand zu
erlassen: Vorschriften, durch die die Zahlungsgewahrung von der Verwendung
zertifizierten Saatguts bestimmter Hanfsorten abh&ngig gemacht und das Verfahren fur
die Auswahl der Hanfsorten und die Uberpriifung ihres Tetrahydrocannabinolgehalts
festgelegt wird; Vorschriften fur den guten landwirtschaftlichen und Okologischen
Zustand und bestimmte damit verbundene Elemente im Hinblick auf die
Fordervoraussetzungen; den Inhalt der Anmeldung und die Anforderungen fur die
Aktivierung der Zahlungsanspriiche; weitere Vorschriften fir Oko-Regelungen;
MaRnahmen, die verhindern sollen, dass Begunstigte, die die gekoppelte
Einkommensstutzung erhalten, durch strukturelle Marktungleichgewichte in einem
Sektor benachteiligt werden, einschlielich des Beschlusses, dass die gekoppelte
Einkommensstutzung auf der Grundlage der Erzeugungseinheiten, fir die diese
Stutzung in einem friiheren Referenzzeitraum gewahrt wurde, bis 2027 weiter gezahlt
werden kann; Vorschriften und Bedingungen fir die Genehmigung von Flachen und
die Zulassung von Sorten im Hinblick auf die kulturspezifische Zahlung fur
Baumwolle sowie Vorschriften fiir die Bedingungen der Gewahrung dieser Zahlung.

Um sicherzustellen, dass die sektoralen Interventionskategorien zu den Zielen der
GAP beitragen und die Synergien mit anderen Instrumenten der GAP verstarken,
sowie um gleiche Ausgangsbedingungen im Binnenmarkt zu gewahrleisten und ein
ungleichen bzw. unfairen Wettbewerb zu vermeiden, sollte der Kommission die
Befugnis (bertragen werden, bestimmte Rechtsakte mit folgendem Gegenstand zu
erlassen: Kriterien fur die Anerkennung der Branchenverbande und Vorschriften fiir
den Fall, dass ein anerkannter Branchenverband den genannten Kriterien nicht
entspricht, sowie Pflichten der Erzeuger; Vorschriften fir das ordnungsgemaRe
Funktionieren der sektoralen Interventionskategorien, die Grundlage fur die
Berechnung der finanziellen Unterstiitzung der Union, einschliel3lich der
Referenzzeitrdume und der Berechnung des Wertes der vermarkteten Erzeugung,
sowie die Obergrenze fir die finanzielle Unterstitzung der Union fir
Marktriicknahmen; Vorschriften fir die Festsetzung einer Obergrenze fiir Ausgaben
fur die Wiederbepflanzung von Rebflédchen; Vorschriften ber die Beseitigung der
Nebenerzeugnisse der Weinbereitung durch die Erzeuger und Ausnahmen von dieser
Verpflichtung zur Vermeidung zusétzlichen Verwaltungsaufwands sowie Vorschriften
fur die freiwillige Zertifizierung von Brennern. Um insbesondere einen wirksamen
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ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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und effizienten Einsatz der Mittel der Union fir Interventionen im Bienenzuchtsektor
zu gewahrleisten, sollte der Kommission die Befugnis tUbertragen werden, bestimmte
Rechtsakte im Hinblick auf zusétzliche Anforderungen fur die Mitteilungspflicht und
die Einfihrung eines Mindestbeitrags der Union zu den Ausgaben fir die
Durchfiihrung dieser Interventionskategorien zu erlassen.

Um Rechtssicherheit zu gewahrleisten und sicherzustellen, dass die Interventionen zur
Entwicklung des landlichen Raums ihre Ziele erreichen, sollte der Kommission die
Befugnis Ubertragen werden, bestimmte Rechtsakte im Hinblick auf die Unterstiitzung
fur Bewirtschaftungsverpflichtungen, Investitionen und Zusammenarbeit zu erlassen.

Zur Anderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung sollte der
Kommission die Befugnis Ubertragen werden, gemal} Artikel 290 AEUV Rechtsakte
in Bezug auf die Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten flr Kategorien von
Interventionen in Form von Direktzahlungen sowie Vorschriften fiir den Inhalt des
GAP-Strategieplans zu erlassen.

Um einheitliche Bedingungen fir die Durchfihrung dieser Verordnung zu
gewahrleisten und einen unfairen Wettbewerb oder die Ungleichbehandlung der
Betriebsinhaber zu vermeiden, sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse
Ubertragen werden im Hinblick auf die Festsetzung von Referenzflachen fir die
Unterstiitzung fiir Olsaaten, Vorschriften fiir die Genehmigung der Flachen und die
Zulassung der Sorten im Hinblick auf die Gewahrung der kulturspezifischen Zahlung
fir Baumwolle und damit zusammenhdngende Mitteilungen, die Berechnung der
Kirzung in Fallen, in denen die forderfahige Baumwollanbauflache die Grundflache
Ubersteigt, die finanzielle Unterstliitzung der Union fur die Destillation von
Nebenerzeugnissen der Weinbereitung, die jahrliche Aufteilung des Gesamtbetrags der
Unterstltzung der Union fur die Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des
landlichen Raums nach Mitgliedstaaten, Vorschriften fir die Darstellung von
Elementen, die im GAP-Strategieplan enthalten sein mussen, Vorschriften tber
Verfahren und Fristen fir die Genehmigung der GAP-Strategieplane, einheitliche
Bedingungen fir die Anwendung der Informations- und Publizitdtsanforderungen zu
den Modoglichkeiten, die die GAP-Strategieplane bieten, Vorschriften fur den
Leistungs-, Uberwachungs- und Evaluierungsrahmen, Vorschriften fiir die Darstellung
des Inhalts des jahrlichen Leistungsberichts, Vorschriften fir die Informationen, die
die Mitgliedstaaten fur die Leistungsbewertung durch die Kommission zu tbermitteln
haben, Vorschriften lber die Datenerfordernisse und Synergien zwischen potenziellen
Datenquellen sowie Vorkehrungen, mit denen ein einheitlicher Ansatz fur die
Zuweisung des Leistungsbonus an die Mitgliedstaaten gewaéhrleistet wird. Diese
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des
Europaischen Parlaments und des Rates®® ausgelibt werden.

Die Kommission sollte sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, wenn dies in
hinreichend begrundeten Fallen &uRerster Dringlichkeit erforderlich ist, um spezifische
Probleme zu bewéltigen und gleichzeitig die Kontinuitat der Direktzahlungsregelung
im Falle aul3ergewdhnlicher Umstande zu wahren. Um dringende Probleme in einem
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Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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oder mehreren Mitgliedstaaten zu bewaltigen und gleichzeitig die Kontinuitat der
Direktzahlungsregelung zu wahren, sollte die Kommission auch dann sofort geltende
Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, wenn in hinreichend begrindeten Fallen
auflergewohnliche Umstande Auswirkungen auf die Gewahrung von Unterstiitzung
haben und die tatsachliche Durchflihrung der Zahlungen im Rahmen der in dieser
Verordnung aufgefuhrten Stiitzungsregelungen geféhrden.

Die Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates®® und
die Verordnung (EU) Nr.229/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates*
sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, es sei denn, auf
einige ihrer Bestimmungen wird ausdricklich hingewiesen.

Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr wegen des Entwicklungsgefélles
zwischen den einzelnen landlichen Gebieten und der begrenzten finanziellen
Ressourcen der Mitgliedstaaten in einer erweiterten Union dank der mehrjahrigen
Garantie der Finanzierung durch die Union und durch Konzentration auf klar
festgelegte Prioritaten auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union
nach dem Subsidiaritatsprinzip in Artikel 5 des Vertrags lber die Europdische Union
(EUV) tatig werden. Nach dem Grundsatz der VerhéaltnisméaRigkeit im selben Artikel
geht diese Verordnung nicht tiber das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Mal}
hinaus.

Die Verordnungen (EU) Nr.1305/2013 und (EU) Nr. 1307/2013 sollten daher
aufgehoben werden.

Um den Ubergang von den Regelungen der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 und
(EU) Nr. 1307/2013 zu den Regelungen der vorliegenden Verordnung zu erleichtern,
sollte der Kommission die Befugnis ubertragen werden, bestimmte Rechtsakte mit
MaRnahmen zum Schutz der erworbenen Rechte und berechtigten Erwartungen der
Begunstigten zu erlassen.

Zur Gewadhrleistung von Rechtssicherheit und Kontinuitat sollten die besonderen
Bestimmungen fiir Kroatien tber die schrittweise Einfihrung der Direktzahlungen und
der erganzenden nationalen Direktzahlungen im Rahmen des abgestuften Verfahrens
bis zum 1. Januar 2021 weiter gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Mdrz 2013 uber
SondermalRnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in &uRerster Randlage der
Union (ABI. L 78 vom 20.3.2013, S. 23).
Verordnung (EU) Nr. 229/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Méarz 2013 uber
SondermaRnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Agaischen
Meeres (ABI. L 78 vom 20.3.2013, S. 41).
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TITEL I
GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH,
ANWENDBARE BESTIMMUNGEN UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand und Geltungsbereich

Diese Verordnung enthélt Bestimmungen uber

(@) die allgemeinen und spezifischen Ziele der aus dem Europdischen
Garantiefonds fur die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europdischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) finanzierten Unterstutzung der
Union sowie uber die diesbezuglichen Indikatoren;

(b) die Interventionskategorien und gemeinsamen Anforderungen an die
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verfolgung dieser Ziele sowie Uber die
entsprechenden Finanzierungsregelungen;

(c) die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden GAP-Strategiepldne, in denen
entsprechend den spezifischen Zielen und den ermittelten Bedurfnissen
Zielwerte festgelegt, Interventionen definiert und Mittel zugewiesen werden;

(d) die Koordinierung und Verwaltung sowie (ber die Uberwachung,
Berichterstattung und Evaluierung.

Diese Verordnung gilt fur die aus dem EGFL und dem ELER finanzierte
Unterstitzung der Union flr Interventionen, die in einem von den Mitgliedstaaten
erstellten und von der Kommission genehmigten GAP-Strategieplan fir den
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 festgelegt sind.

Artikel 2
Anwendbare Bestimmungen

Auf die im Rahmen dieser Verordnung gewahrte Unterstitzung finden die
Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] des Europaischen Parlaments und des
Rates”® und die auf der Grundlage der genannten Verordnung erlassenen
Bestimmungen Anwendung.

Auf die im Rahmen dieser Verordnung aus dem ELER finanzierte Unterstiitzung
finden Titel Il Kapitel 111, Titel 11 Kapitel Il sowie die Artikel 41 und 43 der
Verordnung (EU) [Dachverordnung] des Europaischen Parlaments und des Rates®
Anwendung.

25
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Verordnung (EU) [.../...] des Europdischen Parlaments und des Rates vom [Datum] [vollstandiger Titel]
(ABI. L...).
Verordnung (EU) [.../...] des Européischen Parlaments und des Rates vom [Datum] [vollstandiger Titel]
(ABI. L...).
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Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Fur die Gewahrung der Unterstutzung der Union im Rahmen dieser Verordnung gelten
folgende Begriffsbestimmungen:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

,Betriebsinhaber ist eine natiirliche oder juristische Person oder eine Vereinigung
natlrlicher oder juristischer Personen, unabhéngig davon, welchen rechtlichen Status
diese Vereinigung und ihre Mitglieder aufgrund nationalen Rechts haben, deren

Betrieb sich im rdumlichen Geltungsbereich der Vertrdge geméaR Artikel 52 des
Vertrags Uber die Europaische Union (EUV) in Verbindung mit den Artikeln 349

und 355 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV)
befindet und die eine landwirtschaftliche Tatigkeit gemaR der Definition durch die
Mitgliedstaaten austibt.

,Betrieb® ist die Gesamtheit der fiir landwirtschaftliche Tatigkeiten genutzten und
vom Betriebsinhaber verwalteten Einheiten, die sich im Gebiet desselben
Mitgliedstaats befinden.

»Intervention® ist ein auf einer der Interventionskategorien gemif dieser Verordnung
basierendes Stitzungsinstrument mit einer Reihe von Foérdervoraussetzungen, die
von den Mitgliedstaaten im GAP-Strategieplan festgelegt werden.

,Lunterstlitzungssatz* ist der Satz des 6ffentlichen Beitrags zu einem Vorhaben. Im
Fall von Finanzierungsinstrumenten bezieht sich dieser Satz auf das
Bruttosubventionséquivalent der Unterstiitzung im Sinne von Artikel 2 Nummer 20
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission?'.

,Fonds auf Gegenseitigkeit” ist ein vom Mitgliedstaat nach nationalem Recht
zugelassenes System, mit dem sich die beigetretenen Landwirte absichern kénnen,
indem ihnen flr wirtschaftliche EinbulRen Entschadigungen gewahrt werden.

,,Vorhaben® ist

i)  ein Projekt, ein Vertrag, eine Aktion oder eine Gruppe von Projekten,
das/der/die im Rahmen der betreffenden Programme ausgewéhlt wurde;

i) im Zusammenhang mit Finanzierungsinstrumenten ein Beitrag aus dem
Programm zu einem Finanzierungsinstrument sowie die anschliellende
finanzielle  Unterstitzung, die den Endempfédngern Uber dieses
Finanzierungsinstrument gewéhrt wird.

27

Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebieten mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags (ber die Arbeitsweise der
Europdischen Union (ABI. L 193 vom 1.7.2014, S. 1).
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9)

(h)

)

,,Zwischengeschaltete Stelle® ist jedwede Einrichtung des 6ffentlichen oder privaten
Rechts, die unter der Verantwortung einer Verwaltungsbehorde tatig ist oder die in
deren Auftrag Aufgaben wahrnimmt.

Im Falle von Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums
ist ,,Beglinstigter*

1) eine Einrichtung des Offentlichen oder privaten Rechts, eine Einrichtung mit
oder ohne Rechtspersonlichkeit oder eine natirliche Person, die fiur die
Einleitung oder fir die Einleitung und Durchfihrung von Vorhaben
verantwortlich ist;

i)  im Zusammenhang mit Regelungen fur staatliche Beihilfen die Einrichtung, die
die Beihilfe erhélt;

i) im Zusammenhang mit Finanzierungsinstrumenten die Einrichtung, die den
Holdingfonds ausfuhrt, oder — falls es keine Holdingfondsstruktur gibt, — die
Einrichtung, die den spezifischen Fonds ausfiihrt, oder — wenn das
Finanzierungsinstrument von der Verwaltungsbehdrde verwaltet wird, — die
Verwaltungsbehorde.

,.Zielwerte sind im Voraus vereinbarte Werte, die am Ende des Zeitraums im
Hinblick auf die Indikatoren zu einem spezifischen Ziel erreicht sein mussen.

,Etappenziele® sind Zwischenzielwerte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wéhrend
des Zeitraums des GAP-Strategieplans im Hinblick auf die Indikatoren fiir ein
spezifisches Ziel erreicht sein miissen.

Artikel 4
In den GAP-Strategieplanen festzulegende Begriffsbestimmungen

Die Mitgliedstaaten legen in ihrem GAP-Strategieplan die Begriffsbestimmungen fiir
Llandwirtschaftliche  Tatigkeit”, ,landwirtschaftliche Flache®”, ,forderfdhige
Hektarfliche®, ,,echte Betriebsinhaber und ,,Junglandwirt* fest.

(@) Der Begriff ,landwirtschaftliche Tétigkeit™ ist so zu definieren, dass er sowohl
die Erzeugung von in Anhang | AEUV aufgefiihrten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, einschlieBlich Baumwolle und Niederwaldbetrieb  mit
Kurzumtrieb, als auch die Erhaltung der landwirtschaftlichen Flache in einem
Zustand umfasst, der sie ohne Uber die in der Landwirtschaft Ublichen
Methoden und Maschinen hinausgehende Vorbereitungsmafnahmen fiir die
Beweidung oder den Anbau geeignet macht.

(b) Der Begriff ,landwirtschaftliche Flache® ist so zu definieren, dass er
Ackerland, Dauerkulturen und Dauergrinland umfasst. Die Begriffe
»Ackerland®, ,,Dauerkulturen® und ,Dauergriinland“ werden von den
Mitgliedstaaten innerhalb des folgenden Rahmens weiter spezifiziert:

) »Ackerland“ sind fiir den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
genutzte Flachen oder fir den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
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(©

ii)

verfugbare, aber brachliegende Flachen, einschliellich stillgelegter
Flachen gemaR den Artikeln 22, 23 und 24 der Verordnung (EG)
Nr.1257/1999 des Rates”®, dem Artikel 39 der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 des Rates”, dem Artikel 28 der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 oder dem Artikel 65 der vorliegenden Verordnung.

,Dauerkulturen® sind nicht in die Fruchtfolge einbezogene Kulturen
auller Dauergrinland und Dauerweideland, die fiur die Dauer von
mindestens flnf Jahren auf den Flachen verbleiben und wiederkehrende
Ertrage liefern, einschlieflich Reb- und Baumschulen und Niederwald
mit Kurzumtrieb.

,Dauergriinland und Dauerweideland* (zusammen als ,,Dauergriinland*
bezeichnet) sind Flachen, die durch Einsaat oder auf natiirliche Weise
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grunfutterpflanzen
genutzt werden und mindestens funf Jahre nicht Bestandteil der
Fruchtfolge des Betriebs sind. Es kann auch andere Arten wie Straucher
und/oder Baume umfassen, die abgeweidet werden kdnnen oder der
Erzeugung von Futtermitteln dienen.

Fiir Interventionen in Form von Direktzahlungen ist der Begriff ,,forderfdahige
Hektarflache® so zu definieren, dass er jede landwirtschaftliche Flache des
Betriebs umfasst,

i)

die in dem Jahr, fir das Unterstiitzung beantragt wird, fur eine
landwirtschaftliche Téatigkeit genutzt wird oder, wenn die Flache auch fir
nichtlandwirtschaftliche Téatigkeiten genutzt wird, hauptséchlich fiir eine
landwirtschaftliche Tétigkeit genutzt wird, und die dem Betriebsinhaber
zur Verfigung steht. Sofern aus Umweltgriinden ausreichend
gerechtfertigt, kann die forderfahige Hektarflache auch bestimmte
Flachen umfassen, die nur alle zwei Jahre fiur landwirtschaftliche
Tatigkeiten genutzt werden;

fur die Anspruch auf Zahlungen im Rahmen von Titel Il Kapitel I
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 dieser Verordnung oder im Rahmen der
Basispramienregelung oder der Regelung fir die einheitliche
Flachenzahlung gemalR Titel Il der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
bestand und die

- infolge der Anwendung der Richtlinien 92/43/EWG und
2009/147/EG oder der Richtlinie 2000/60/EG nicht mehr der
Begriffsbestimmung  fiir ,.forderfdhige Hektarflaiche* unter
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 entspricht;

28

29

Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 (ber die Férderung der Entwicklung des
l&ndlichen Raums durch den Européischen Ausrichtungs- und Garantiefonds fur die Landwirtschaft
(EAGFL) und zur Anderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen (ABI. L 160 vom 26.6.1999,
S. 80).

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 uber die Forderung der
Entwicklung des landlichen Raums durch den Europdischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung
des landlichen Raums (ELER) (ABI. L 277 vom 21.10.2005, S. 1).
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(d)

(€)

— fur die Laufzeit der einschldgigen Verpflichtung des einzelnen
Betriebsinhabers gemaR Artikel 31 der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 oder Artikel 43 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
oder Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder gemaR
einer nationalen Regelung, deren Bedingungen mit Artikel 43
Absdtze 1, 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 oder
Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr.1305/2013 oder den
Artikeln 65 und 67 der vorliegenden Verordnung im Einklang
stehen, aufgeforstet wird oder

—  fur die Laufzeit der einschlagigen Verpflichtung des einzelnen
Betriebsinhabers gemaR den Artikeln22, 23 und 24 der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, Artikel 39 der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005, Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
oder Artikel 65 der vorliegenden Verordnung stillgelegt wird.

Zum Hanfanbau genutzte Flachen sind nur forderfahig, wenn der
Tetrahydrocannabinolgehalt der verwendeten Sorten nicht mehr als 0,2 %
betrégt.

Der Begriff ,,echte Betriebsinhaber® ist so zu definieren, dass gewahrleistet ist,
dass diejenigen, deren landwirtschaftliche Tatigkeiten nur einen
unwesentlichen Teil ihrer gesamten wirtschaftlichen Tatigkeiten ausmachen
oder deren Haupttéatigkeit nicht in der Auslbung einer landwirtschaftlichen
Tatigkeit besteht, keine Unterstiitzung erhalten, ohne dass Betriebsinhaber mit
mehrfacher Téatigkeit von vornherein von der Unterstlitzung ausgeschlossen
werden. Die Begriffsbestimmung ermdglicht es, anhand von Bedingungen wie
Einkommenspriifungen, Arbeitskrafteaufwand im landwirtschaftlichen Betrieb,
Unternehmenszweck und/oder Eintragung in Registern zu bestimmen, welche
Betriebsinhaber nicht als echte Betriebsinhaber gelten.

Die Begriffsbestimmung fiir ,,Junglandwirt™ ist so festzulegen, dass sie
Folgendes umfasst:

i) eine Altersgrenze von hdchstens 40 Jahren;
i)  die vom ,Leiter des Betriebs* zu erfiillenden Voraussetzungen;

iii)  die einschlagigen Qualifikationen und/oder Ausbildungsanforderungen.

Zum Schutz der offentlichen Gesundheit wird der Kommission die Befugnis
Ubertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur Ergénzung dieser
Verordnung zu erlassen, die Bestimmungen enthalten, durch die die Gewahrung von
Zahlungen von der Verwendung zertifizierten Saatguts bestimmter Hanfsorten
abhangig gemacht wird, und in denen das Verfahren fur die Auswahl solcher
Hanfsorten und zur Uberpriifung ihres Tetrahydrocannabinolgehalts gemaR Absatz 1
Buchstabe ¢ zu festgelegt ist.
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TITEL 1
ZIELE UND INDIKATOREN

Artikel 5
Allgemeine Ziele

Die Unterstiitzung aus dem EGFL und dem ELER ist darauf ausgerichtet, die nachhaltige
Entwicklung in den Bereichen Landwirtschaft und Erndhrung sowie in landlichen Gebieten
weiter zu verbessern, und tragt zur Verwirklichung der folgenden allgemeinen Ziele bei:

@ Forderung eines intelligenten, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors, der
Ern&hrungssicherheit gewahrleistet;

(b) Starkung von Umweltpflege und Klimaschutz und Beitrag zu den umwelt- und
klimabezogenen Zielen der Union;

(©) Starkung des soziodkonomischen Gefiiges in landlichen Gebieten.

Diese Ziele werden ergéanzt durch das Ubergreifende Ziel der Modernisierung des Sektors
durch Forderung und Weitergabe von Wissen, Innovation und Digitalisierung in der
Landwirtschaft und in landlichen Gebieten und Forderung von deren Verbreitung.

Artikel 6
Spezifische Ziele
1. Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele werden die folgenden spezifischen Ziele
verfolgt:

(@) Forderung tragfahiger landwirtschaftlicher Einkommen  sowie  der
Krisenfestigkeit in der ganzen Union zur Verbesserung der
Erndhrungssicherheit;

(b) Verstarkung der Ausrichtung auf den Markt und Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit, auch durch einen starkeren Schwerpunkt auf Forschung,
Technologie und Digitalisierung;

(c) Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschopfungskette;

(d) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu
nachhaltiger Energie;

(e) Forderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung
naturlicher Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft;

()  Beitrag zum Schutz der Biodiversitit, Verbesserung von Okosystemleistungen
und Erhaltung von Lebensraumen und Landschaften;

(g) Steigerung der Attraktivitat fur Junglandwirte und Erleichterung der
Unternehmensentwicklung in landlichen Gebieten;

(h)  Forderung von Beschéaftigung, Wachstum, sozialer Inklusion sowie der lokalen
Entwicklung in l&ndlichen Gebieten, -einschlieRBlich Biowirtschaft und
nachhaltige Forstwirtschaft;

(i)  Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU

gesellschaftlichen Erwartungen in den Bereichen Erndhrung und Gesundheit,
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einschlieBlich in Bezug auf sichere, nahrhafte und nachhaltige Lebensmittel,
Lebensmittelabfalle sowie Tierschutz gerecht wird.

Bei der Verfolgung der spezifischen Ziele gewahrleisten die Mitgliedstaaten die
Vereinfachung und die Leistungsfahigkeit der GAP-Unterstltzung.

Artikel 7
Indikatoren

Die Verwirklichung der Ziele geméaR Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 1 wird anhand
gemeinsamer Indikatoren fir Output, Ergebnisse und Wirkung bewertet. Der Satz
gemeinsamer Indikatoren umfasst

(@ Outputindikatoren, die sich auf den erzielten Output der unterstitzten
Interventionen beziehen;

(b) Ergebnisindikatoren, die sich auf die betreffenden spezifischen Ziele beziehen
und dafir verwendet werden, in den GAP-Strategieplanen quantifizierte
Etappenziele und Zielwerte in Bezug auf diese spezifischen Ziele festzusetzen
und die Fortschritte bei der Erreichung dieser Zielwerte zu bewerten. Die
Indikatoren fir umwelt- und klimaspezifische Ziele kénnen sich auch auf
Interventionen beziehen, die in einschldgigen nationalen Umwelt- und
Klimaplanungsinstrumenten auf der Grundlage der in Anhang XI aufgefuhrten
Unionsvorschriften enthalten sind;

(c) Wirkungsindikatoren, die sich auf die Ziele gemal Artikel 5 und Artikel 6
Absatz 1 beziehen und im Rahmen der GAP-Strategieplane und der GAP
verwendet werden.

Die gemeinsamen Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sind in Anhang |
festgelegt.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Anderung von Anhang | zu erlassen, um die gemeinsamen Output-,
Ergebnis- und Wirkungsindikatoren unter Berucksichtigung der bei ihrer
Anwendung gewonnenen Erfahrungen anzupassen oder um erforderlichenfalls neue
Indikatoren hinzuzuftigen.

48

DE



DE

TITEL I
GEMEINSAME ANFORDERUNGEN UND
INTERVENTIONSKATEGORIEN

KAPITEL |
GEMEINSAME ANFORDERUNGEN

ABSCHNITT 1
ALLGEMEINE GRUNDSATZE

Artikel 8
Auswahl von Interventionen

Zur Verfolgung der Ziele gemaR Titel 1l legen die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der in
den Kapiteln I, 111 und 1V des vorliegenden Titels dargestellten Interventionskategorien und
im Einklang mit den gemeinsamen Anforderungen gemaR dem vorliegenden Kapitel
Interventionen fest.

Artikel 9
Allgemeine Grundsétze

Die Mitgliedstaaten konzipieren die Interventionen in ihren GAP-Strategieplanen im Einklang
mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union und den allgemeinen Grundsatzen
des Unionsrechts.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Interventionen anhand objektiver und nicht
diskriminierender Kriterien festgelegt werden, mit dem Binnenmarkt vereinbar sind und den
Wettbewerb nicht verzerren.

Die Mitgliedstaaten legen den Rechtsrahmen fir die Gewahrung der Unterstltzung der Union
an die Begunstigten auf der Grundlage des GAP-Strategieplans und im Einklang mit den
Grundsatzen und Anforderungen dieser Verordnung sowie der Verordnung (EU) [horizontale
Verordnung] fest.

Artikel 10
Interne Stlitzung im Rahmen der WTO

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Interventionen auf der Grundlage der in
Anhang Il dieser Verordnung aufgefiihrten Interventionskategorien, einschlieRlich
der Begriffsbestimmungen in Artikel 3 und der in den GAP-Strategieplanen
festzulegenden Begriffsbestimmungen gemal Artikel 4, mit den Bestimmungen von
Anhang 2 Absatz 1 des WTO-Ubereinkommens (iber die Landwirtschaft im Einklang
stehen.

AuBerdem werden bei diesen Interventionen die Bestimmungen des zuséatzlichen in
Anhang Il dieser Verordnung genannten Absatzes von Anhang 2 des WTO-
Ubereinkommens (ber die Landwirtschaft beachtet. Bei Interventionen, die zu
anderen  Interventionskategorien als der Einkommensgrundstitzung  fir
Nachhaltigkeit, der ergdnzenden  Umverteilungseinkommensstiitzung  flr
Nachhaltigkeit, der ergdnzenden Einkommensstiitzung fur Junglandwirte und den
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Regelungen fir Klima und Umwelt gehdren, kann stattdessen ein anderer Absatz von
Anhang 2 des WTO-Ubereinkommens Uber die Landwirtschaft eingehalten werden,
wenn dies im GAP-Stltzungsplan begriundet wird.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei den Interventionen auf der Grundlage der
kulturspezifischen Zahlung fir Baumwolle gem&R Kapitel Il Abschnitt 3
Unterabschnitt 2 dieses Titels die Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 5 des WTO-
Ubereinkommens tiber die Landwirtschaft beachtet werden.

ABSCHNITT 2
KONDITIONALITAT

Artikel 11
Grundsatz und Geltungsbereich

Die Mitgliedstaaten nehmen in ihre GAP-Strategiepldane ein System der
Konditionalitat auf, nach dem Beginstigte, die Direktzahlungen gemaR Kapitel Il
dieses Titels oder die jahrliche Pramie gemald den Artikeln 65, 66 und 67 erhalten,
mit einer Verwaltungssanktion belegt werden, wenn sie die Grundanforderungen an
die Betriebsfuhrung geméal dem Unionsrecht und die im GAP-Stitzungsplan
festgelegten, in  Anhang Il  aufgelisteten  Standards fir den guten
landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand von Flachen im Zusammenhang mit
den folgenden spezifischen Bereichen nicht einhalten:

(@ Klimaund Umwelt;
(b) offentliche Gesundheit, Tier- und Pflanzengesundheit;
(c) Tierschutz.

Die in den GAP-Strategieplan aufzunehmenden Bestimmungen (ber die
Verwaltungssanktionen stehen mit den Anforderungen gemal Titel IV Kapitel IV
der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] im Einklang.

Die in Anhang Il genannten Rechtsakte uber die Grundanforderungen an die
Betriebsfuhrung gelten in der anwendbaren Fassung und im Falle von Richtlinien so,
wie sie von den Mitgliedstaaten umgesetzt wurden.

Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet der Begriff ,,Grundanforderung an die
Betriebsfiihrung® jede einzelne Grundanforderung an die Betriebsfithrung, die sich
aus dem in Anhang Il genannten Unionsrecht innerhalb eines Rechtsakts ergibt und
inhaltlich von den anderen Anforderungen desselben Rechtsakts abweicht.

Artikel 12

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf den guten landwirtschaftlichen und

okologischen Zustand von Flachen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle landwirtschaftlichen Fl&chen
einschlieBlich derjenigen, die nicht mehr fir die Erzeugung genutzt werden, in einem
guten landwirtschaftlichen und Okologischen Zustand erhalten bleiben. Die
Mitgliedstaaten legen auf nationaler oder regionaler Ebene im Einklang mit dem
Hauptziel der Standards gemaR Anhang Il fir die Beglnstigten Mindeststandards
fir den guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand der Flachen fest; sie
berlicksichtigen dabei die besonderen Merkmale der betreffenden Flachen,
einschlieBlich Boden- und Klimaverhaltnisse, bestehende Bewirtschaftungssysteme,
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Flachennutzung, Fruchtwechsel, Landbewirtschaftungsmethoden und
Betriebsstrukturen.

In Bezug auf die Hauptziele gema Anhang Il kdnnen die Mitgliedstaaten
zusétzliche Standards zu denjenigen vorschreiben, die in dem genannten Anhang fur
diese Hauptziele festgelegt sind. Die Mitgliedstaaten durfen jedoch keine
Mindeststandards fiir andere als die in Anhang 11 festgelegten Hauptziele definieren.

Die Mitgliedstaaten richten ein System ein, Uber das das in Anhang Ill genannte
Betriebsnachhaltigkeitsinstrument fiir Nahrstoffe mit dem im Anhang festgelegten
Mindestinhalt und den darin definierten Funktionalitdten den Begunstigten zur
Verfligung gestellt wird, die dieses Instrument anwenden.

Die Kommission kann die Mitgliedstaaten bei der Konzipierung dieses Instruments
sowie bei den Anforderungen an Dienste fiir Datenspeicherung und -verarbeitung
unterstutzen.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Erganzung dieser Verordnung zu erlassen, die Bestimmungen tber
den guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand enthalten, einschlieBlich
der Festlegung der Elemente des Systems fiir den Anteil von Dauergriinland, des
Referenzjahrs und des Umwandlungssatzes im Rahmen des GLOZ 1 gemaR
Anhang Ill, des Formats und zusatzlicher Mindestanforderungen sowie der
Funktionalitaten des Betriebsnachhaltigkeitsinstruments fur N&hrstoffe.

ABSCHNITT 3
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSBERATUNGSDIENSTE

Artikel 13
Landwirtschaftliche Betriebsberatungsdienste

Die Mitgliedstaaten nehmen in den GAP-Strategieplan ein System zur Bereitstellung
von Diensten zur Beratung von Betriebsinhabern und anderen Beglnstigten der
GAP-Unterstitzung in Fragen der Bodenbewirtschaftung und Betriebsfiihrung (im
Folgenden ,,Jandwirtschaftliche Betriebsberatungsdienste*) auf.

Die landwirtschaftlichen  Betriebsberatungsdienste  decken  wirtschaftliche,
Okologische und soziale Aspekte ab und liefern aktuelle technologische und
wissenschaftliche, auf der Grundlage von Forschung und Innovation gewonnene
Informationen. Sie werden in die miteinander verknupften Dienste von
Betriebsberatern, Forschern, Organisationen von Landwirten und anderen
Interessentragern, die zusammen die Systeme fir Wissen und Innovation in der
Landwirtschaft (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS) bilden,
integriert.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die erteilte landwirtschaftliche
Betriebsberatung unparteiisch ist und dass die Berater keinem Interessenkonflikt
ausgesetzt sind.

Die landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste umfassen mindestens

(@) alle im GAP-Strategieplan festgelegten Anforderungen, Bedingungen und
Bewirtschaftungsverpflichtungen fur die Betriebsinhaber und sonstigen
Begunstigten, einschlielich der Anforderungen und Standards im Rahmen der
Konditionalitdt und der Bedingungen flr Stltzungsregelungen, sowie
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(b)

(©)

(d)
(€)

(f)

Informationen Uber im Rahmen der GAP-Strategieplans geschaffene
Finanzierungsinstrumente und erstellte Geschaftspléane;

die von den Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen fiir die Durchfiihrung
der Richtlinie 2000/60/EG, der Richtlinie 92/43/EWG, der Richtlinie
2009/147/EG, der Richtlinie 2008/50/EG, der Richtlinie (EU) 2016/2284, der
Verordnung (EU) 2016/2031, der Verordnung (EU) 2016/429, Artikel 55 der
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates™®
und der Richtlinie 2009/128/EG;

landwirtschaftliche Praktiken, die die Entstehung antimikrobieller Resistenzen
gemdl der Mitteilung ,Europdischer Aktionsplan zur Bekdmpfung
antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts ,Eine Gesundheit !
verhindern;

das Risikomanagement gemaR Artikel 70;

Innovationsforderung, insbesondere fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung
von Projekten von  operationellen  Gruppen der  Européischen
Innovationspartnerschaft  fir Produktivitit und Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft gemaR Artikel 114;

die Entwicklung digitaler Technologien in der Landwirtschaft und in
landlichen Gebieten gemal’ Artikel 102 Buchstabe b.

KAPITEL Il

KATEGORIEN VON INTERVENTIONEN IN FORM VON

DIREKTZAHLUNGEN

ABSCHNITT 1
INTERVENTIONSKATEGORIEN UND KURZUNG

Artikel 14
Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen

Die Kategorien von Interventionen im Rahmen dieses Kapitels konnen die Form von
entkoppelten und gekoppelten Direktzahlungen haben.

Bei den entkoppelten Direktzahlungen handelt es sich um

(a)
(b)
(©
(d)

die Einkommensgrundstiitzung fir Nachhaltigkeit;

die ergdnzende Umverteilungseinkommensstutzung fiir Nachhaltigkeit;
die ergdnzende Einkommensstiitzung fur Junglandwirte;

die Regelungen fir Klima und Umwelt.

30

31

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG
und 91/414/EWG des Rates (ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 1).

Europdischer Aktionsplan zur Bekdmpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts
,Eine Gesundheit* (COM(2017) 339 final).
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Bei den gekoppelten Direktzahlungen handelt es sich um
(@) die gekoppelte Einkommensstiitzung;
(b) die kulturspezifische Zahlung fir Baumwolle.

Artikel 15
Kurzung von Zahlungen

Die Mitgliedstaaten kiirzen den Betrag der einem Betriebsinhaber gemal diesem
Kapitel fir ein Kalenderjahr zu gewahrenden Direktzahlungen, der 60 000 EUR
Uberschreitet, wie folgt:

(@ um mindestens 25 % fir die Tranche von 60 000 EUR bis 75 000 EUR;
(b) um mindestens 50 % flr die Tranche von 75 000 EUR bis 90 000 EUR,;
(¢) um mindestens 75 % flr die Tranche von 90 000 EUR bis 100 000 EUR;
(d) um 100 % fur den Betrag, der 100 000 EUR (berschreitet.

Vor der Anwendung von Absatz 1 ziehen die Mitgliedstaaten von dem Betrag der
einem Betriebsinhaber gemaR diesem Kapitel in einem Kalenderjahr zu gewahrenden
Direktzahlungen Folgendes ab:

(@) die vom Betriebsinhaber gemeldeten, mit einer landwirtschaftlichen Tatigkeit
verbundenen Lohne oder Gehélter, einschlieBlich zugehdrige Steuern und
Sozialabgaben; und

(b) die entsprechenden Kosten reguldrer, unbezahlter Arbeit in Verbindung mit
einer landwirtschaftlichen Tatigkeit, die von in dem betreffenden Betrieb
arbeitenden Personen verrichtet wird, die keine Lohne oder Gehalter beziehen
(oder die eine niedrigere Belohnung beziehen als den Betrag, der
normalerweise fur die geleisteten Dienste gewahrt wird), aber an den
Finanzerlésen und sonstigen materiellen Ertrdgen des landwirtschaftlichen
Betriebes teilhaben.

Zur Berechnung der Betrdge geméalR den Buchstabena und b verwenden die
Mitgliedstaaten die mit einer landwirtschaftlichen Tétigkeit verbundenen
durchschnittlichen Standardléhne und -gehélter auf nationaler oder regionaler Ebene,
multipliziert mit der von dem betreffenden Betriebsinhaber gemeldeten Zahl von
Jahresarbeitseinheiten.

Das geschatzte Aufkommen aus der Kiirzung der Zahlungen wird in erster Linie als
Beitrag zur Finanzierung der ergédnzenden Umverteilungseinkommensstitzung fur
Nachhaltigkeit und anschliefend zur Finanzierung anderer zu den entkoppelten
Direktzahlungen zéhlender Interventionen verwendet.

Die Mitgliedstaaten kdnnen das gesamte Aufkommen oder einen Teil davon auch im
Wege einer Mittellbertragung zur Finanzierung von Interventionskategorien im
Rahmen des ELER gemé&R Kapitel IV verwenden. Eine solche Mitteliibertragung an
den ELER erscheint in den Finanzlbersichten des GAP-Strategieplans und kann im
Jahr 2023 nach Maligabe von Artikel 90 tberprift werden. Sie féllt nicht unter die
gemal Artikel 90 festgesetzten Obergrenzen fiir Mitteltbertragungen vom EGFL auf
den ELER.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Erganzung dieser Verordnung zu erlassen, die Bestimmungen zur
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Schaffung einer einheitlichen Grundlage fir die Berechnung der Kirzung von
Zahlungen geméall Absatz 1 enthalten, um eine korrekte Aufteilung der Mittel auf die
berechtigten Beglnstigten sicherzustellen.

ABSCHNITT 2
ENTKOPPELTE DIREKTZAHLUNGEN

UNTERABSCHNITT 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 16
Mindestanforderungen flr den Bezug von entkoppelten Direktzahlungen

Die Mitgliedstaaten gewéhren unter den in diesem Abschnitt festgelegten und in
ihren  GAP-Strategieplanen  weiter ausgefiihrten Bedingungen entkoppelte
Direktzahlungen.

Die Mitgliedstaaten legen einen Flachenschwellenwert fest und gewahren
entkoppelte Direktzahlungen nur echten Betriebsinhabern, deren forderfahige
Betriebsflache, fur die entkoppelte Direktzahlungen beantragt werden, diesen
Schwellenwert libersteigt.

Bei der Festlegung des Flachenschwellenwerts bemihen sich die Mitgliedstaaten
sicherzustellen, dass entkoppelte Direktzahlungen echten Betriebsinhabern nur
gewahrt werden, wenn

(@) die Verwaltung der entsprechenden Zahlungen keinen (berméafigen
Verwaltungsaufwand verursacht, und

(b) die entsprechenden Betrdge einen wirksamen Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele gemal Artikel 6 Absatz 1 leisten, zu denen entkoppelte Direktzahlungen
beitragen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten konnen beschliefen, Absatz 1 nicht auf die
Regionen in &ulerster Randlage und die kleineren Inseln des Agaischen Meeres
anzuwenden.

UNTERABSCHNITT 2
EINKOMMENSGRUNDSTUTZUNG FUR NACHHALTIGKEIT

Artikel 17
Allgemeine Bestimmungen

Die Mitgliedstaaten sehen nach den in diesem Unterabschnitt festgelegten und in
ihren GAP-Strategieplénen weiter  ausgefihrten Bedingungen eine
Einkommensgrundstiitzung fiir Nachhaltigkeit (,,Einkommensgrundstiitzung*) vor.

Die Mitgliedstaaten sehen eine Einkommensgrundstiitzung in Form einer jahrlichen
entkoppelten Zahlung je forderféahige Hektarflache vor.

Unbeschadet der Artikel 19 bis 24 wird die Einkommensgrundstiitzung fur jede von
einem echten Betriebsinhaber gemeldete forderfahige Hektarflache gewéhrt.
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Artikel 18
Stutzungsbetrag je Hektar

Die Einkommensgrundstiitzung wird als Einheitsbetrag je Hektar gezahlt, es sei
denn, die Mitgliedstaaten beschlieBen, sie auf der Grundlage von
Zahlungsanspriichen gemald Artikel 19 zu gewéhren.

Die Mitgliedstaaten kdnnen beschlielen, den Hektarbetrag  der
Einkommensgrundstitzung nach verschiedenen Gruppen von Gebieten mit
vergleichbaren  soziodkonomischen oder agronomischen Bedingungen zu
differenzieren.

Artikel 19
Zahlungsanspriiche

Mitgliedstaaten, die die Basispramienregelung gemal Titel 11l Kapitel I Abschnitt 1
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 angewendet haben, kdnnen beschlieRen, die
Einkommensgrundstitzung auf der Grundlage von Zahlungsanspriichen gemaR den
Avrtikeln 20 bis 24 der vorliegenden Verordnung zu gewéhren.

Beschlie3t ein Mitgliedstaat, der die Basispramienregelung gemaR Titel 111 Kapitel |
Abschnitt1 der Verordnung (EU) Nr.1307/2013 angewendet hat, die
Einkommensgrundstitzung nicht auf der Grundlage von Zahlungsanspriichen zu
gewahren, so erloschen die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr.1307/2013
zugewiesenen Zahlungsanspriiche am 31. Dezember 2020.

Artikel 20
Wert der Zahlungsanspriiche und Konvergenz

Die Mitgliedstaaten bestimmen den Einheitswert der Zahlungsanspriiche vor
Anwendung der Konvergenz nach diesem Artikel, indem sie den Wert der
Zahlungsanspriche im Verhdltnis zu ihrem gemalR der Verordnung (EU)
Nr. 1307/2013 fir das Antragsjahr 2020 festgesetzten Wert und der damit
verbundenen Zahlung fir dem Klima- und Umweltschutz forderliche
Landbewirtschaftungsmethoden gemaR  Titel 1l Kapitel Il der genannten
Verordnung fir das Antragsjahr 2020 anpassen.

Die Mitgliedstaaten kdnnen beschlielen, den Wert der Zahlungsanspriiche geman
Artikel 18 Absatz 2 zu differenzieren.

Die Mitgliedstaaten setzen spatestens bis zum Antragsjahr 2026 einen Hochstwert
fir die Zahlungsanspriiche fur den Mitgliedstaat oder fiir jede gemal Artikel 18
Absatz 2 festgelegte Gruppe von Gebieten fest.

Ist der gem&R Absatz1 bestimmte Wert der Zahlungsanspriiche in einem
Mitgliedstaat oder innerhalb einer gemal Artikel 18 Absatz 2 festgelegten Gruppe
von Gebieten nicht einheitlich, so gewéhrleisten die Mitgliedstaaten eine
Konvergenz des Wertes der Zahlungsanspriiche hin zu einem einheitlichem
Einheitswert bis spétestens zum Antragsjahr 2026.

Fur die Zwecke von Absatz 4 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass spatestens zum
Antragsjahr 2026 alle Zahlungsanspriiche einen Wert von mindestens 75 % des flr
die  Einkommensgrundstutzung  fir das  Antragsjahr 2026  geplanten
durchschnittlichen Einheitsbetrags haben, der in dem geméall Artikel 106 Absatz 1
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ubermittelten GAP-Strategieplan fur den Mitgliedstaat oder fir die gemé&l Artikel 18
Absatz 2 festgelegten Gebiete festgesetzt ist.

Zur Finanzierung der zur Einhaltung der Absétze 4 und 5 erforderlichen Erhdhungen
des Wertes der Zahlungsanspriiche verwenden die Mitgliedstaaten das etwaige
Aufkommen aus der Anwendung von Absatz 3 und verringern erforderlichenfalls die
Differenz  zwischen dem gemdR Absatz1 bestimmten Einheitswert der
Zahlungsanspriche und dem fir die Einkommensgrundstiitzung fur das Antragsjahr
2026 geplanten durchschnittlichen Einheitsbetrag, der in dem gemaR Artikel 106
Absatz 1 Ubermittelten GAP-Strategieplan fiir den Mitgliedstaat oder flr die gemaR
Artikel 18 Absatz 2 festgelegten Gebiete festgesetzt ist.

Die Mitgliedstaaten konnen beschlieRen, die Kurzung auf alle oder einen Teil der
Zahlungsanspriiche anzuwenden, deren gemaR Absatz 1 bestimmter Wert den fir die
Einkommensgrundstitzung fir das Antragsjahr 2026 geplanten durchschnittlichen
Einheitsbetrag, der in dem gemaR Artikel 106 Absatz 1 Ubermittelten GAP-
Strategieplan fir den Mitgliedstaat oder fir die gemé&R Artikel 18 Absatz 2
festgelegten Gebiete festgesetzt ist, Uibersteigt.

Die Kiirzungen gemél Absatz 6 beruhen auf objektiven und nicht diskriminierenden
Kriterien. Unbeschadet des gemalR Absatz 5 festgesetzten Mindestprozentsatzes
konnen diese Kriterien die Festsetzung einer maximalen Verringerung umfassen, die
nicht weniger als 30 % betragen darf.

Artikel 21
Aktivierung von Zahlungsanspriichen

Die Mitgliedstaaten gewdahren echten Betriebsinhabern, die (ber eigene oder
gepachtete Zahlungsanspriiche verfugen, eine Einkommensgrundstiitzung nach
Aktivierung dieser Zahlungsanspruche. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass echte
Betriebsinhaber fir die Zwecke der Aktivierung von Zahlungsansprichen die
forderfahigen Hektarflachen fiir jeden Zahlungsanspruch anmelden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsanspriiche, einschlieBlich im Falle
der Vererbung oder vorweggenommenen Erbfolge, nur in dem Mitgliedstaat oder
innerhalb der gemaR Artikel 18 Absatz 2 festgelegten Gruppe von Gebieten aktiviert
werden, in dem bzw. der sie zugewiesen wurden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei aktivierten Zahlungsansprichen
Anspruch auf Zahlung auf der Grundlage des darin festgesetzten Betrags besteht.

Artikel 22
Reserven flir Zahlungsanspriiche

Jeder Mitgliedstaat, der beschliel3t, die Einkommensgrundstiitzung auf der Grundlage
von Zahlungsanspriichen zu gewahren, verwaltet eine nationale Reserve.

Abweichend von Absatz 1 kénnen Mitgliedstaaten, die sich dafiir entscheiden, die
Einkommensgrundstitzung gemdal  Artikel 18 Absatz2 zu differenzieren,
beschliel3en, eine Reserve fur jede gemaR dem genannten Artikel festgelegte Gruppe
von Gebieten zu fuhren.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsanspriiche aus der Reserve nur
echten Betriebsinhabern zugewiesen werden.
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Die Mitgliedstaaten verwenden ihre nationale Reserve vorrangig fir die Zuweisung
von Zahlungsanspriichen an folgende Betriebsinhaber:

(@ Junglandwirte, die erstmals einen Betrieb neu gegriindet haben;

(b) Betriebsinhaber, die erstmals einen Betrieb neu gegriindet haben, sich als
Betriebsleiter niederlassen und (ber die einschlagigen Qualifikationen
verfiigen bzw. Ausbildungsanforderungen erfiillen, wie sie vom Mitgliedstaat
fir Junglandwirte festgelegt wurden.

Die Mitgliedstaaten weisen echten Betriebsinhabern, die aufgrund eines
abschlieBenden Gerichtsurteils oder eines abschlieenden Verwaltungsakts der
zustdndigen  Behorde  eines  Mitgliedstaats ~ Anspruch  darauf  haben,
Zahlungsanspriiche zu oder erhthen den Wert ihrer bestehenden Zahlungsanspriiche.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese echten Betriebsinhaber zu einem vom
Mitgliedstaat festzusetzenden Zeitpunkt die in diesem Gerichtsurteil bzw.
Verwaltungsakt festgesetzte Zahl von Zahlungsanspriichen zusammen mit dem
entsprechenden Wert erhalten.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Reserve durch eine lineare Kiirzung des
Wertes aller Zahlungsanspriiche aufgefillt wird, wenn die Reserve fir die
Zuweisung von Zahlungsanspriichen gemaR den Absétzen 4 und 5 nicht ausreicht.

Die Mitgliedstaaten konnen zusatzliche Bestimmungen tber die Verwendung der
Reserve und die Félle festlegen, die ihre Auffiillung durch eine lineare Kiirzung des
Wertes aller Zahlungsanspriiche auslésen warden.

Die Mitgliedstaaten setzen den Wert neuer Zahlungsanspriiche, die aus der Reserve
zugewiesen werden, auf den nationalen Durchschnittswert von Zahlungsanspriichen
im Jahr der Zuweisung oder auf den Durchschnittwert von Zahlungsanspriichen fir
jede gemaR Artikel 18 Absatz 2 festgelegte Gruppe von Gebieten im Jahr der
Zuweisung fest.

Die Mitgliedstaaten  kdnnen beschlieen, den Wert der bestehenden
Zahlungsanspriiche auf den nationalen Durchschnittswert im Jahr der Zuweisung
oder auf den Durchschnittswert fir jede gemaR Artikel 18 Absatz 2 festgelegte
Gruppe von Gebieten zu erhohen.

Artikel 23
Befugnisubertragung

Der Kommission wird die Befugnis bertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Ergénzung dieser Verordnung durch Bestimmungen zu erlassen, die Folgendes betreffen:

(@)
(b)
(©)

die Einrichtung der Reserve;
den Zugang zu der Reserve;

den Inhalt der Anmeldung und die Anforderungen fiir die Aktivierung der
Zahlungsanspriche.

Artikel 24
Ubertragung von Zahlungsanspriichen

Aufer im Falle der Ubertragung durch Vererbung oder vorweggenommene Erbfolge
werden Zahlungsanspriiche nur an echte Betriebsinhaber tibertragen.
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2. BeschlieBt ein Mitgliedstaat, die Einkommensgrundstiitzung gemal? Artikel 18
Absatz 2 zu differenzieren, so werden Zahlungsanspriiche nur innerhalb der Gruppe
von Gebieten Ubertragen, in der sie zugewiesen wurden.

Artikel 25
Pauschalzahlung an Kleinerzeuger

Die Mitgliedstaaten konnen Kleinerzeugern gemal der Begriffsbestimmung durch die
Mitgliedstaaten Zahlungen in Form eines Pauschalbetrags anstelle von Direktzahlungen im
Rahmen dieses Abschnitts und des Abschnitts 3 dieses Kapitels gewahren. Die
Mitgliedstaaten weisen die entsprechende Intervention im GAP-Strategieplan als fur die
Betriebsinhaber fakultativ aus.

UNTERABSCHNITT 3
ERGANZENDE EINKOMMENSSTUTZUNG

Artikel 26
Erganzende Umverteilungseinkommensstiitzung fur Nachhaltigkeit

1. Die Mitgliedstaaten sehen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren GAP-
Strategiepldnen  weiter  ausgefiihrten ~ Bedingungen  eine  ergdnzende
Umverteilungseinkommensstiitzung flr Nachhaltigkeit
(,,Umverteilungseinkommensstiitzung*) vor.

2. Die Mitgliedstaaten gewahrleisten eine Umverteilung der Unterstiitzung von
groReren auf kleinere oder mittlere Betriebe, indem sie Betriebsinhabern, die
Anspruch auf eine Zahlung im Rahmen der Einkommensgrundstiitzung geman
Artikel 17 haben, eine Umverteilungseinkommensstiitzung in Form einer jahrlichen
entkoppelten Zahlung je forderfahige Hektarflache gewéhren.

3. Die Mitgliedstaaten setzen einen Betrag je Hektar oder verschiedene Betrage flr
verschiedene Spannen von Hektarflachen sowie die Hochstzahl von Hektarflachen je
Betriebsinhaber fest, fir die die Umverteilungseinkommensstltzung gezahlt wird.

4. Der fir ein Antragsjahr geplante Betrag je Hektar darf den nationalen
Durchschnittsbetrag der Direktzahlungen je Hektar fur dieses Antragsjahr nicht
ubersteigen.

5. Der nationale Durchschnittsbetrag der Direktzahlungen je Hektar wird bestimmt als
das Verhéltnis zwischen der in Anhang IV festgesetzten nationalen Obergrenze fir
Direktzahlungen fur ein Antragsjahr und den gesamten geplanten Outputs flr die
Einkommensgrundstitzung fur dieses Antragsjahr, ausgedriickt als Anzahl von

Hektar.
Artikel 27
Erganzende Einkommensstutzung fir Junglandwirte
1. Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren

GAP-Strategiepldnen  weiter ausgefuhrten Bedingungen eine ergénzende
Einkommensstiitzung fur Junglandwirte vorsehen.

2. Im Rahmen ihrer Verpflichtung, zur Verwirklichung des spezifischen Ziels
Loteigerung  der  Attraktivitdt fiir Junglandwirte und Erleichterung der
Unternehmensentwicklung in ldndlichen Gebieten gemall Artikel 6 Absatz 1
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Buchstabe g beizutragen und geméll Artikel 86 Absatz 4 mindestens 2 % ihrer
Zuweisungen fur Direktzahlungen fir dieses Ziel einzusetzen, konnen die
Mitgliedstaaten eine ergédnzende Einkommensstutzung fur Junglandwirte vorsehen,
die sich erstmals neu niedergelassen haben und Anspruch auf die
Einkommensgrundstitzung gemaR Artikel 17 haben.

Die ergénzende Einkommensstitzung fur Junglandwirte wird in Form einer
jahrlichen entkoppelten Zahlung je forderfahige Hektarflache gewéhrt.

UNTERABSCHNITT 4
REGELUNGEN FUR KLIMA UND UMWELT

Artikel 28
Regelungen fiir Klima und Umwelt

Die Mitgliedstaaten sehen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren GAP-
Strategieplanen weiter ausgeftihrten Bedingungen eine Unterstutzung fir fakultative
Regelungen fiir Klima und Umwelt (,,Oko-Regelungen®) vor.

Die Mitgliedstaaten unterstitzen im Rahmen dieser Interventionskategorie echte
Betriebsinhaber, die sich verpflichten, auf forderfahigen Hektarflachen dem Klima-
und Umweltschutz forderliche Landbewirtschaftungsmethoden anzuwenden.

Die Mitgliedstaaten erstellen das Verzeichnis der dem Klima- und Umweltschutz
forderlichen Landbewirtschaftungsmethoden.

Diese Methoden werden so konzipiert, dass sie mit einem oder mehreren der
spezifischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben d, e und f im Einklang stehen.

Im Rahmen dieser Interventionskategorie gewahren die Mitgliedstaaten nur
Zahlungen fir Verpflichtungen, die

(@) Uber die einschlagigen Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung und die
Standards fur den guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand nach
Kapitel I Abschnitt 2 dieses Titels hinausgehen;

(b) Uber die Grundanforderungen fir den Einsatz von Dinge- und
Pflanzenschutzmitteln, den Tierschutz sowie Uber sonstige verpflichtende
Anforderungen gemél nationalem und Unionsrecht hinausgehen;

(c) Uber die fur die Erhaltung der landwirtschaftlichen Flache gemaR Artikel 4
Absatz1 Buchstabea dieser Verordnung festgelegten Bedingungen
hinausgehen;

(d) sich von Verpflichtungen unterscheiden, fir die Zahlungen gemafl3 Artikel 65
gewahrt werden.

Die Unterstiitzung fiir Oko-Regelungen wird in Form einer jahrlichen Zahlung je
forderfahige Hektarflache gewéhrt entweder

(@) als zusatzliche Zahlungen zur Einkommensgrundstitzung gemaR
Unterabschnitt 2 dieses Abschnitts; oder

(b) als Zahlungen an die Begiinstigten zum Ausgleich der Gesamtheit oder eines
Teils der aufgrund der Verpflichtungen entstandenen zuséatzlichen Kosten und
Einkommensverluste, wie geméal Artikel 65 festgelegt.
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7. Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, dass die Interventionen gemal diesem Artikel mit
denen gemal Artikel 65 im Einklang stehen.

8. Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemal? Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Erganzung dieser Verordnung mit weiteren Bestimmungen fur die
Oko-Regelungen zu erlassen.

ABSCHNITT 3
GEKOPPELTE DIREKTZAHLUNGEN

UNTERABSCHNITT 1
GEKOPPELTE EINKOMMENSSTUTZUNG

Artikel 29
Allgemeine Bestimmungen

1. Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Unterabschnitt festgelegten und in
ihren GAP-Strategieplanen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine gekoppelte
Einkommensstlitzung fur echte Betriebsinhaber gewahren.

2. Mit den Interventionen der Mitgliedstaaten wird den unterstiitzten Sektoren und
Erzeugungen  oder  den in  Artikel 30  aufgelisteten  spezifischen
Landwirtschaftsformen im Rahmen dieser Sektoren und Erzeugungen bei der
Bewdltigung ihrer Probleme geholfen, indem ihre Wettbewerbsfahigkeit, ihre
Nachhaltigkeit oder ihre Qualitét verbessert wird.

3. Die gekoppelte Einkommensstitzung wird in Form einer jahrlichen Zahlung je
Hektar oder Tier gewahrt.

Artikel 30
Geltungsbereich

Die gekoppelte Einkommensstiitzung darf den folgenden Sektoren und Erzeugungen oder
spezifischen Landwirtschaftsformen im Rahmen dieser Sektoren und Erzeugungen nur
gewdhrt werden, wenn diese aus wirtschaftlichen, sozialen oder Umweltgriinden von
Bedeutung sind: Getreide, Olsaaten, EiweiRpflanzen, Kornerleguminosen, Flachs, Hanf, Reis,
Schalenfriichte, Stérkekartoffeln, Milch und Milcherzeugnisse, Saatgut, Schaf- und
Ziegenfleisch, Rind- und Kalbfleisch, Olivendl, Seidenraupen, Trockenfutter, Hopfen,
Zuckerruben, Zuckerrohr und Zichorien, Obst und Gemdise, Niederwald mit Kurzumtrieb und
andere Non-Food-Kulturen (ausgenommen B&ume), die potenziell fossile Materialien
ersetzen konnen.

Artikel 31
Forderfahigkeit

1. Die Mitgliedstaaten dirfen die gekoppelte Einkommensstitzung in Form einer
Zahlung je Hektar nur fur Flachen gewéhren, die sie als forderfahige Hektarflachen
festgelegt haben.
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2. Betrifft die gekoppelte Einkommensstiitzung Rinder oder Schafe und Ziegen, so
legen die Mitgliedstaaten als Fordervoraussetzungen fir die Stiitzung die Pflichten
zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren geméaR der Verordnung (EG)
Nr. 1760/2000 des Europaischen Parlaments und des Rates* bzw. der Verordnung
(EG) Nr.21/2004 des Rates®® fest. Unbeschadet anderer geltender
Fordervoraussetzungen werden Rinder oder Schafe und Ziegen jedoch als fir die
Unterstitzung in Betracht kommend angesehen, solange die Pflichten zur
Kennzeichnung und Registrierung bis zu einem bestimmten, von den Mitgliedstaaten
festzusetzenden Zeitpunkt innerhalb des betreffenden Antragsjahrs erfillt werden.

Artikel 32
MafRnahmen zur Verhinderung, dass Begunstigte, die eine gekoppelte Einkommensstiitzung
erhalten, durch strukturelle Marktungleichgewichte in einem Sektor benachteiligt werden

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemal Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Ergénzung dieser Verordnung in Bezug auf Malinahmen zu erlassen, die verhindern sollen,
dass Begunstigte, die eine gekoppelte Einkommensstitzung erhalten, durch strukturelle
Marktungleichgewichte in einem Sektor benachteiligt werden. Solche delegierten Rechtsakte
konnen es den Mitgliedstaaten gestatten zu beschlielen, dass die gekoppelte
Einkommensstitzung auf der Grundlage der Erzeugungseinheiten, fir die diese Stiitzung in
einem friiheren Referenzzeitraum gewéhrt wurde, bis 2027 weiter gezahlt wird.

Artikel 33
Ausfuhrung des Erlauternden Vermerks zwischen der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft
und den Vereinigten Staaten von Amerika tiber Olsaaten

1. Betrifft die gekoppelte Einkommensstiitzung einige oder alle der Olsaaten, die im
Anhang  des  Erlauternden  Vermerks  zwischen  der  Européischen
Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika tiber Olsaaten®*
aufgefuhrt sind, so darf die gesamte Stitzungsflache auf der Grundlage der in den
GAP-Strategiepldnen der betroffenen Mitgliedstaaten angegebenen geplanten
Outputs die maximale Stitzungsflache fiir die gesamte Union nicht Ubersteigen,
damit die Einhaltung von deren internationalen Verpflichtungen gewahrleistet ist.

Spétestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung erlasst die
Kommission  Durchfiihrungsrechtsakte  zur  Festlegung  einer indikativen
Referenzstltzungsflache fir jeden Mitgliedstaat, berechnet auf der Grundlage des
Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der durchschnittlichen Anbauflache in der
Union in den flnf Jahren vor dem Jahr des Inkrafttretens dieser Verordnung. Diese

% Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur

Einfuhrung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und Uber die
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 820/97 des Rates (ABI. L 204 vom 11.8.2000, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einflihrung eines Systems zur
Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1782/2003 und der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG (ABI. L 5 vom 9.1.2004, S. 8).
Erlauternder Vermerk zwischen der Europédischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Vereinigten
Staaten von Amerika tiber bestimmte Olsaaten im Rahmen des GATT (ABI. L 147 vom 18.6.1993).
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Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaR dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten
Prufverfahren erlassen.

Jeder Mitgliedstaat, der beabsichtigt, eine gekoppelte Einkommensstutzung fur
Olsaaten zu gewiahren, die unter den Erlauternden Vermerk gemaR Absatz 1 fallen,
gibt in seinem Vorschlag fiir den GAP-Strategieplan gemal Artikel 106 Absatz 1 die
betreffenden geplanten Outputs, ausgedruckt in Hektar, an.

Wird nach der Mitteilung aller von den Mitgliedstaaten geplanten Outputs die
maximale Stltzungsflache fir die gesamte Union (Uberschritten, berechnet die
Kommission fiir jeden Mitgliedstaat, der eine Uberschreitung seiner Referenzflache
mitgeteilt hat, einen Verringerungskoeffizienten im Verhéaltnis zur Uberschreitung
durch seine geplanten Outputs. Dies hat eine Anpassung der maximalen
Stltzungsflache flr die gesamte Union geméall Absatz 1 zur Folge. Jeder betroffene
Mitgliedstaat wird in den Bemerkungen der Kommission zu dem GAP-Strategieplan
gemal Artikel 106 Absatz 3 (iber diesen Verringerungskoeffizienten unterrichtet. Die
Verringerungskoeffizienten fur die einzelnen Mitgliedstaaten werden in den
Durchfiihrungsrechtsakten festgesetzt, mit denen die Kommission deren GAP-
Strategieplan gemaR Artikel 106 Absatz 6 genehmigt.

Die Mitgliedstaaten andern ihre Stiitzungsflache nach dem Datum gemaR Artikel 106
Absatz 1 nicht auf eigene Initiative.

Beabsichtigen die Mitgliedstaaten, ihre geplanten, von der Kommission genehmigten
Outputs geméall Absatz 1 in den GAP-Strategieplanen zu erhdhen, so teilen sie der
Kommission die geanderten geplanten Outputs im Wege eines Antrags auf Anderung
der GAP-Strategieplane gemald Artikel 107 vor dem 1. Januar des Jahres vor dem
betreffenden Antragsjahr mit.

Um zu vermeiden, dass die maximale Stutzungsflache fiir die gesamte Union gemaR
Absatz 1 Unterabsatz 1 tberschritten wird, andert die Kommission gegebenenfalls
die Verringerungskoeffizienten gemal? demselben Absatz fur alle Mitgliedstaaten,
die ihre Referenzflache in ihren GAP-Strategieplanen tberschritten haben.

Die Kommission unterrichtet die betreffenden Mitgliedstaaten tiber die Anderung des
Verringerungskoeffizienten vor dem 1. Februar des Jahres vor dem betreffenden
Antragsjahr.

Jeder betroffene Mitgliedstaat reicht vor dem 1. April des Jahres vor dem
betreffenden Antragsjahr einen entsprechenden Antrag auf Anderung seines GAP-
Strategieplans mit dem gednderten Verringerungskoeffizienten geméald Unterabsatz 2
ein. Der geénderte Verringerungskoeffizient wird in dem Durchfiihrungsrechtsakt zur
Genehmigung der Anderung des GAP-Strategieplans gemaB Artikel 107 Absatz 8
festgesetzt.

In Bezug auf die unter den Erlduternden Vermerk gemaR Absatz 1 Unterabsatz 1
fallenden Olsaaten teilen die Mitgliedstaaten der Kommission in den jahrlichen
Leistungsberichten gemal Artikel 121 die Gesamthektarzahl mit, flr die tatsachlich
eine Unterstlitzung gezahlt wurde.
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UNTERABSCHNITT 2
KULTURSPEZIFISCHE ZAHLUNG FUR BAUMWOLLE

Artikel 34
Geltungsbereich

Die Mitgliedstaaten gewéhren echten Betriebsinhabern, die Baumwolle des KN-Codes
5201 00 erzeugen, nach den in diesem Unterabschnitt festgelegten Bedingungen eine
kulturspezifische Zahlung fur Baumwolle.

Artikel 35
Allgemeine Bestimmungen

1. Die kulturspezifische Zahlung fir Baumwolle wird je Hektar forderfahige
Baumwollanbauflache gewahrt. Forderfahig sind nur Flachen, die sich auf
landwirtschaftlichen Flachen befinden, auf denen der Mitgliedstaat den
Baumwollanbau genehmigt hat, die mit vom Mitgliedstaat zugelassenen Sorten
eingesat sind und die unter normalen Wachstumsbedingungen tatséchlich beerntet
werden.

2. Die kulturspezifische Zahlung fur Baumwolle wird fir Baumwolle von
einwandfreier, unverféalschter und vermarktungsfahiger Qualitat gezahlt.

3. Die Mitgliedstaaten genehmigen die in Absatz 1 genannten Flachen und Sorten nach
MalRgabe der gemal Absatz 4 zu erlassenden Bestimmungen und Bedingungen.

4. Der Kommission wird die Befugnis (bertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Erganzung dieser Verordnung mit Bestimmungen und Bedingungen
fur die Genehmigung der Fldchen und Zulassung der Sorten im Hinblick auf die
Gewadhrung der kulturspezifischen Zahlung fur Baumwolle zu erlassen.

5. Die Kommission erlasst Durchfiihnrungsrechtsakte mit Bestimmungen Uber das
Verfahren fur die Genehmigung der Flachen und Zulassung der Sorten im Hinblick
auf die Gewahrung der kulturspezifischen Zahlung fir Baumwolle und die
Mitteilungen an die Erzeuger im Zusammenhang mit dieser Genehmigung bzw.
Zulassung. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemal dem in Artikel 139
Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 36
Grundflachen, feste Ertrage und Referenzbetrage

1. Es werden folgende nationale Grundflachen festgesetzt:
— Bulgarien: 3 342 ha,
—  Griechenland: 250 000 ha,
—  Spanien: 48 000 ha,
— Portugal: 360 ha.
2. Die festen Ertrage im Referenzzeitraum werden wie folgt festgesetzt:
— Bulgarien: 1,2 t/ha,
—  Griechenland: 3,2 t/ha,
— Spanien: 3,5 t/ha,
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— Portugal: 2,2 t/ha.

Der Betrag der kulturspezifischen Zahlung je Hektar forderfahige Flache wird
berechnet, indem die Ertrdge gemaR Absatz 2 mit folgenden Referenzbetragen
multipliziert werden:

- Bulgarien: 624,11 EUR,

—  Griechenland: 225,04 EUR,
—  Spanien: 348,03 EUR,

- Portugal: 219,09 EUR.

Uberschreitet in einem Mitgliedstaat die forderfahige Baumwollanbauflache in
einem Jahr die Grundflache gemal Absatz 1, so wird der in Absatz 3 genannte
Betrag fur diesen Mitgliedstaat proportional zur Uberschreitung der Grundfléche
gekdrzt.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemald Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Erganzung dieser Verordnung mit Bestimmungen (ber die
Bedingungen fur die Gewéhrung der kulturspezifischen Zahlung fur Baumwolle,
uber die Beihilfevoraussetzungen und tber die Anbaumethoden zu erlassen.

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte mit Bestimmungen (ber die
Berechnung der Kirzung geméall Absatz 4 erlassen. Diese Durchflihrungsrechtsakte
werden gemal dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten Prifverfahren erlassen.

Artikel 37
Anerkannte Branchenverbande

Im Sinne dieses Unterabschnitts ist ein ,,anerkannter Branchenverband®“ eine
rechtliche Einheit, der baumwollerzeugende Betriebsinhaber und mindestens ein
Entkdrnungsbetrieb angehoren und deren Tatigkeit u. a. darin besteht,

(@) insbesondere durch Marktforschung und Markterhebungen dazu beizutragen,
dass die Vermarktung der Baumwolle besser koordiniert wird;

(b) Standardvertragsformulare zu entwerfen, die mit den Rechtsvorschriften der
Union im Einklang stehen;

(c) die Produktion auf Erzeugnisse zu lenken, die insbesondere in Bezug auf
Qualitat und Verbraucherschutzaspekte den Markterfordernissen und
Verbrauchererwartungen besser angepasst sind,;

(d) die Methoden und Mittel zur Verbesserung der Produktqualitdt zu
aktualisieren;

(e) Vermarktungsstrategien zu entwickeln, um den Absatz von Baumwolle Uber
Qualitatssicherungssysteme zu fordern.

Der Mitgliedstaat, in dem die Entkdrnungsbetriebe ansédssig sind, erkennt die
Branchenverbénde an, die die gemaR Absatz 3 festzulegenden Kriterien erfillen.

Der Kommission wird die Befugnis (bertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Ergéanzung dieser Verordnung durch Bestimmungen zu erlassen, die
Folgendes betreffen:

(@ Kiriterien flr die Anerkennung der Branchenverbande;
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(b) die Pflichten der Erzeuger;

(c) Bestimmungen fur den Fall, dass ein anerkannter Branchenverband den in
Buchstabe a genannten Kriterien nicht entspricht.

Artikel 38
Gewahrung der Zahlung

Den Betriebsinhabern wird die kulturspezifische Zahlung fiir Baumwolle je Hektar
forderfahige Flache wie gemald Artikel 36 festgesetzt gewahrt.

Im Falle von Betriebsinhabern, die Mitglieder eines anerkannten Branchenverbands
sind, wird die kulturspezifische Zahlung fur Baumwolle je Hektar beihilfefahige
Flache innerhalb der Grundflache gemaR Artikel 36 Absatz 1 um 2 EUR erhdht.

KAPITEL Il
SEKTORALE INTERVENTIONSKATEGORIEN

ABSCHNITT 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 39
Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthalt Bestimmungen Uber die Interventionskategorien in den folgenden
Sektoren:

(a)
(b)

(©)
(d)
(€)

()

Obst und Gemise gemal Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013;

Bienenzuchterzeugnisse gemal Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe v der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013;

Wein gemal Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe | der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;
Hopfen gemal Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;

Olivendl und Tafeloliven geméaR Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013;

andere Sektoren gemald Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a bis h, Buchstaben k, m, o
bis t und Buchstabe w der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

Artikel 40
Verpflichtende und fakultative sektorale Interventionskategorien

Die sektoralen Interventionskategorien im Sektor Obst und Gemise gemaR
Artikel 39 Buchstabe a und im Bienenzuchtsektor gemaR Artikel 39 Buchstabe b
sind fir alle Mitgliedstaaten verpflichtend.

Die sektorale Interventionskategorie im Weinsektor geméal Artikel 39 Buchstabe c
ist fur die in Anhang V aufgeftihrten Mitgliedstaaten verpflichtend.

Die Mitgliedstaaten kdnnen in ihrem GAP-Strategieplan die Durchfiihrung von
sektoralen Interventionskategorien gemaR Artikel 39 Buchstabend, e und f
beschlieRen.
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Der in Artikel 82 Absatz3 genannte Mitgliedstaat darf die sektorale
Interventionskategorie gemaR Artikel 39 Buchstabe f im Hopfensektor nur
durchfuhren, wenn er in seinem GAP-Strategieplan beschlie3t, die sektorale
Interventionskategorie gemaR Artikel 39 Buchstabe d nicht durchzufihren.

Die in Artikel 82 Absatz 4 genannten Mitgliedstaaten dirfen die sektorale
Interventionskategorie gemaR Artikel 39 Buchstabe f im Sektor Olivendl und
Tafeloliven nur durchfiihren, wenn sie in ihren GAP-Strategieplédnen beschliel3en, die
sektorale Interventionskategorie gemaR Artikel 39 Buchstabe e nicht durchzufthren.

Artikel 41
Delegierte Befugnisse zur Festlegung weiterer Anforderungen flr sektorale
Interventionskategorien

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Erganzung dieser Verordnung durch Anforderungen zusétzlich zu den in diesem Kapitel
festgelegten Anforderungen zu erlassen, die insbesondere Folgendes betreffen:

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

Gewidhrleistung des reibungslosen Funktionierens der in diesem Kapitel festgelegten
Interventionskategorien;

die Grundlage fiir die Berechnung der finanziellen Unterstiitzung der Union gemaR
diesem Kapitel, einschlieBlich der Referenzzeitrdume und der Berechnung des
Wertes der vermarkteten Erzeugung;

die Obergrenze fiir die finanzielle Unterstitzung der Union fur Marktriicknahmen
gemald Artikel 46 Absatz 4 Buchstabe a sowie fur die Interventionskategorien gemaf
Artikel 52 Absatz 3;

die Bestimmungen zur Festsetzung einer Obergrenze fir die Ausgaben fir die
Wiederbepflanzung von Rebflachen gemaR Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a;

die Bestimmungen Uber die Beseitigung der Nebenerzeugnisse der Weinbereitung
durch die Erzeuger und Uber Ausnahmen von dieser Verpflichtung zur Vermeidung
zusétzlichen Verwaltungsaufwands sowie Bestimmungen Uber die freiwillige
Zertifizierung von Brennern.

ABSCHNITT 2
SEKTOR OBST UND GEMUSE

Artikel 42
Ziele im Sektor Obst und Gemise

Im Sektor Obst und Gemiise werden folgende Ziele verfolgt:

(@)

(b)

Planung der Erzeugung, Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage, insbesondere
in Bezug auf Qualitdt und Quantitat, Optimierung der Erzeugungskosten und
Investitionsertrdge und Stabilisierung der Erzeugerpreise; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a,
b, cund i;

Bundelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugnisse des Sektors Obst und
Gemuse, auch durch Direktwerbung; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den
spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a und c;
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(©)

(d)

(€)
(f)

(9)

(h)

Forschung und Entwicklung nachhaltiger Erzeugungsmethoden, einschlieBlich in
Bezug auf Resilienz gegenuber Schadlingen, innovative Verfahren zur Férderung der
wirtschaftlichen Wettbewerbsfahigkeit und der Marktentwicklung; diese Ziele stehen
im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemalR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a, c und i;

Entwicklung, Umsetzung und Foérderung umweltvertréglicher Erzeugungsmethoden,
umweltgerechter Anbauverfahren und Erzeugungstechniken, nachhaltige Nutzung
natlrlicher Ressourcen, insbesondere Schutz der Gewasser, der Boden, der Luft, der
Biodiversitat und anderer naturlicher Ressourcen; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen geméal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e
und f;

Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel gemal Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe d;

Steigerung des Handelswerts und der Qualitdt der Erzeugnisse, einschlieBlich
Verbesserung der Erzeugnisqualitdt und Entwicklung von Erzeugnissen, die mit
einer geschitzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschitzten geografischen
Angabe versehen sind oder unter nationale Qualitatsregelungen fallen; diese Ziele
stehen im Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b;

Forderung des Absatzes und Vermarktung von Erzeugnissen des Sektors Obst und
Gemuse, frisch oder verarbeitet; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den
spezifischen Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und c;

Steigerung des Verbrauchs von Erzeugnissen des Sektors Obst und Gemuse, frisch
oder verarbeitet; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel
gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe i;

Krisenpravention und Risikomanagement zur Vermeidung und Bewaltigung von
Krisen auf den Obst- und Gemuiisemérkten; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit
den spezifischen Zielen geméal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, b und c.

Artikel 43
Interventionskategorien im Sektor Obst und Gemise

In Bezug auf die Ziele gemall Artikel 42 Buchstabena bis h wahlen die
Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplanen eine oder mehrere der folgenden
Interventionskategorien:

(@ Investitionen in materielle und immaterielle Vermdgenswerte mit besonderem
Schwerpunkt auf Wassereinsparung, Energieeinsparung, umweltfreundlicher
Verpackung und Abfallverringerung;

(b) Forschung und Versuchslandbau mit besonderem Schwerpunkt auf
Wassereinsparung, Energieeinsparung, umweltfreundlicher Verpackung,
Abfallverringerung, Resilienz gegenuber Schdadlingen, Verringerung der
Risiken und Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden, Verhinderung von
Schéden aufgrund widriger  Witterungsverhéltnisse, Forderung  der
Verwendung von Obst- und Gemusesorten, die an sich dndernde klimatische
Bedingungen angepasst sind;

(c) o©kologische/biologische Erzeugung;
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(d)
(€)

(f)

(9)

(h)
(i)

1)
(k)
(M

(m)
(n)

(0)

(p)

integrierter Landbau;

Malnahmen zur Bodenerhaltung und zur Steigerung der Menge des
bodengebundenen Kohlenstoffs;

MaRnahmen zur Schaffung und Erhaltung von Lebensrdumen, die die
Biodiversitat begunstigen, und zur Landschaftspflege, einschliellich Erhaltung
historischer Merkmale;

Malnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz und
zur Verstarkung der Nutzung erneuerbarer Energien;

MaRnahmen zur Verbesserung der Resilienz gegeniiber Schadlingen;

MalRnahmen zur Verbesserung der Nutzung und Bewirtschaftung von Wasser,
einschlieBlich Wassereinsparung und -ableitung;

MalRnahmen zur Verringerung des Abfallaufkommens und zur Verbesserung
der Abfallbewirtschaftung;

MalRnahmen zur Starkung der Nachhaltigkeit und Effizienz des Transports und
der Lagerung von Erzeugnissen des Sektors Obst und Gemiise;

MaRnahmen zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel und zur
Verstarkung der Nutzung erneuerbarer Energien;

Umsetzung unionsweiter und nationaler Qualitatsregelungen;

Absatzforderung und Kommunikation, einschlieBlich Malnahmen und
Tatigkeiten zur Diversifizierung und Konsolidierung der Markte fur Obst und
Gemise und zur Information Uber die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs
von Obst und Gemiise;

Beratungsdienste und technische Hilfe, insbesondere in Bezug auf nachhaltige
Schédlingsbekdmpfungsmethoden, den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden
sowie Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel;

Schulungen und Austausch von bewahrten Verfahren, insbesondere in Bezug
auf nachhaltige Schadlingsbek&mpfungsmethoden und den nachhaltigen
Einsatz von Pestiziden sowie Beitrag zu Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel.

In Bezug auf das Ziel gemaR Artikel 42 Buchstabe i wéhlen die Mitgliedstaaten in
ihren GAP-Strategieplédnen eine oder mehrere der folgenden Interventionskategorien:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Einrichtung und/oder Wiederauffullung von Fonds auf Gegenseitigkeit durch
Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen, die
nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannt sind;

Investitionen in materielle und immaterielle Vermdgenswerte zur effizienteren
Steuerung der auf den Markt gebrachten Mengen;

Wiederbepflanzung von Obstplantagen, die nach obligatorischer Rodung aus
gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen Griinden auf Anweisung der
zustandigen Behorde des Mitgliedstaats erforderlich ist;

Marktricknahmen  zur  kostenlosen  Verteilung oder flr  andere
Bestimmungszwecke;

Ernte vor der Reifung, d.h. vollstindiges Abernten von unreifen, nicht
marktfahigen Erzeugnissen auf einer bestimmten Flache, wobei die
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Erzeugnisse vor der Ernte vor der Reifung nicht durch Witterungsverhaltnisse,
Krankheiten oder andere Ursachen beschadigt worden sein durfen;

() Nichternte von Obst und Gemuse, d.h. Beendigung des laufenden
Anbauzyklus auf einer Flache, auf der die Erzeugnisse gut gereift und von
einwandfreier, unverfalschter und vermarktbarer Qualitat sind, ausgenommen
die Vernichtung von Erzeugnissen durch Witterungsverhéltnisse oder
Krankheiten;

() Ernteversicherung, die zur Sicherung der Erzeugereinkommen bei Verlusten
durch Naturkatastrophen, widrige Witterungsverhéltnisse, Krankheiten oder
Schédlingsbefall beitragt, bei gleichzeitiger Gewahrleistung, dass die
Begunstigten die zur Risikoverhiitung erforderlichen MaRnahmen ergreifen;

(n) Betreuung anderer Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
anerkannt sind, oder einzelner Erzeuger;

(1) Durchfihrung und Verwaltung von Pflanzenschutzprotokollen  von
Drittlandern im Gebiet der Union, um den Zugang zu Drittlandmarkten zu
erleichtern;

(1)  Umsetzung unionsweiter und nationaler Qualitétsregelungen;

(k) Beratungsdienste und technische Hilfe, insbesondere in Bezug auf nachhaltige
Schédlingsbekdmpfungsmethoden und den nachhaltigen Einsatz von
Pestiziden.

Die Mitgliedstaaten legen in ihren GAP-Strategieplanen die Interventionen fest, die
den geméal den Absétzen 1 und 2 gewdhlten Interventionskategorien entsprechen.

Artikel 44
Operationelle Programme

Die Ziele geméalR Artikel 42 und die von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-
Strategieplédnen festgelegten Interventionen im Sektor Obst und Gemiise werden
durch genehmigte operationelle Programme von nach der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen und/oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen nach den Bedingungen dieses Artikels umgesetzt.

Die operationellen Programme haben eine Laufzeit von mindestens drei Jahren und
hochstens sieben Jahren. Sie verfolgen die Ziele gemél3 Artikel 42 Buchstaben d und
e sowie mindestens zwei weitere Ziele gemaR dem genannten Artikel.

Fur jedes ausgewéhlte Ziel werden in den operationellen Programmen die
Interventionen beschrieben, die unter den von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-
Strategieplénen festgelegten Interventionen ausgewéhlt werden.

Die operationellen Programme werden von nach der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen und/oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen bei den Mitgliedstaaten zur Genehmigung eingereicht.

Die operationellen Programme dirfen nur von nach der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen durchgeftihrt werden.

Die operationellen Programme von Vereinigungen von Erzeugerorganisationen
umfassen nicht dieselben Interventionen wie die operationellen Programme von
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Mitgliederorganisationen. Die Mitgliedstaaten priifen die operationellen Programme
von Vereinigungen von Erzeugerorganisationen gleichzeitig mit den operationellen
Programmen der Mitgliederorganisationen.

Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass

(@) die Interventionen der operationellen Programme einer Vereinigung von
Erzeugerorganisationen vollstandig aus den Beitrégen der
Mitgliederorganisationen der betreffenden Vereinigung finanziert werden und
die Mittel aus den operativen Mitteln dieser Mitgliederorganisationen
stammen;

(b) die Interventionen und deren entsprechender finanzieller Anteil im
operationellen Programm jeder Mitgliederorganisation ausgewiesen sind.

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten Folgendes:

(@ mindestens 20 % der Ausgaben im Rahmen der operationellen Programme sind
fir die Interventionen im Zusammenhang mit den Zielen gemaR Artikel 42
Buchstaben d und e bestimmt;

(b) mindestens 5 % der Ausgaben im Rahmen der operationellen Programme sind
fur die Interventionen im Zusammenhang mit dem Ziel geméal Artikel 42
Buchstabe ¢ bestimmt;

(c) auf die Interventionen im Rahmen der Interventionskategorien gemal
Artikel 43 Absatz 2 Buchstaben d, e und f entfallen nicht mehr als ein Drittel
der Gesamtausgaben im Rahmen der operationellen Programme.

Artikel 45
Betriebsfonds

Die Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und Gemuse und/oder ihre
Vereinigungen konnen einen Betriebsfonds einrichten. Dieser Fonds wird wie folgt
finanziert:

(@ Finanzbeitrége

i)  der Mitglieder der Erzeugerorganisation und/oder der
Erzeugerorganisation selbst; oder

i)  der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen durch die Mitglieder
dieser Vereinigungen;

(b) finanzielle Unterstltzung der Union, die den Erzeugerorganisationen oder
ihren Vereinigungen, wenn diese Vereinigungen ein operationelles Programm
vorlegen, gewahrt werden kann.

Die Betriebsfonds dienen ausschlieBlich der Finanzierung der operationellen
Programme, die von den Mitgliedstaaten genehmigt worden sind.

Artikel 46
Finanzielle Unterstutzung der Union fiir den Sektor Obst und Gemise

Die finanzielle Unterstiitzung der Union ist gleich der Hohe der tatséchlich
entrichteten Finanzbeitrage gemal? Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a, betragt aber
hdchstens 50 % der tatsachlichen Ausgaben.
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Die finanzielle Unterstutzung der Union ist begrenzt auf:

(a)
(b)

(©)

4,1 % des Wertes der vermarkteten Erzeugung jeder Erzeugerorganisation;

45% des Wertes der vermarkteten Erzeugung jeder Vereinigung von
Erzeugerorganisationen;

5% des Wertes der vermarkteten Erzeugung jeder landerubergreifenden
Erzeugerorganisation ~ oder  landerlbergreifenden  Vereinigung  von
Erzeugerorganisationen.

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die finanzielle Unterstlitzung der Union wie
folgt erh6ht werden:

(a)

(b)

(©)

Im Falle von Erzeugerorganisationen kann der Prozentsatz auf 4,6 % des
Wertes der vermarkteten Erzeugung angehoben werden, sofern der den Satz
von 4,1% des Wertes der vermarkteten Erzeugung Ubersteigende Betrag
ausschlief3lich fiir eine oder mehrere Interventionen im Zusammenhang mit den
Zielen gemél Artikel 42 Buchstaben c, d, €, g, h und i verwendet wird.

Im Falle von Vereinigungen von Erzeugerorganisationen kann der Prozentsatz
auf 5 % des Wertes der vermarkteten Erzeugung angehoben werden, sofern der
den Satz von 4,5% des Wertes der vermarkteten Erzeugung Ubersteigende
Betrag ausschlieBlich fur eine oder mehrere Interventionen im Zusammenhang
mit den Zielen gemal Artikel 42 Buchstaben c, d, e, g, h und i verwendet wird,
die von der Vereinigung von Erzeugerorganisationen im Namen ihrer
Mitglieder durchgefiihrt werden.

Im Falle wvon léndertbergreifenden  Erzeugerorganisationen  oder
landerlibergreifenden Vereinigungen von Erzeugerorganisationen kann der
Prozentsatz auf 5,5 % des Wertes der vermarkteten Erzeugung angehoben
werden, sofern der den Satz von 5 % des Wertes der vermarkteten Erzeugung
Ubersteigende Betrag ausschliel3lich fir eine oder mehrere Interventionen im
Zusammenhang mit den Zielen gemal Artikel 42 Buchstabenc, d, e, g, hund i
verwendet wird, die von der landeribergreifenden Erzeugerorganisation oder
der landerilibergreifenden Vereinigung von Erzeugerorganisationen im Namen
ihrer Mitglieder durchgefiihrt werden.

Auf Antrag einer Erzeugerorganisation wird der in Absatz 1 genannte Prozentsatz
von 50 % flr ein operationelles Programm oder einen Teil eines operationellen
Programms, das mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfillt, auf 60 %
angehoben:

(@)

(b)

es handelt sich um Erzeugerorganisationen, die in verschiedenen
Mitgliedstaaten tatig sind und Interventionen im Zusammenhang mit den
Zielen geméR Artikel 42 Buchstaben b und e transnational durchftihren;

eine oder mehrere Erzeugerorganisationen sind im Rahmen von Interventionen
tatig, die branchentbergreifend durchgefihrt werden;
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(c) das operationelle Programm bezieht sich nur auf die besondere Stitzung der
Erzeugung von unter die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates> fallenden
okologischen/biologischen Erzeugnissen;

(d) es handelt sich um das erste operationelle Programm, das von einer nach der
Verordnung  (EU)  Nr.1308/2013  anerkannten  Vereinigung  von
Erzeugerorganisationen durchgefuhrt wird,;

(e) Erzeugerorganisationen vermarkten weniger als 20% der Obst- und
Gemiseerzeugung in einem Mitgliedstaat;

(F)  die Erzeugerorganisation ist in einer der Regionen in duRerster Randlage nach
Artikel 349 AEUV tatig;

(g) das operationelle Programm umfasst die Interventionen im Zusammenhang mit
den Zielen gemal} Artikel 42 Buchstaben c, d, e, h und i.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz von 50 % wird in folgenden Fallen auf 100 %
angehoben:

(@ Marktricknahmen von Obst und Gemise, die 5% der Menge der von jeder
Erzeugerorganisation ~ vermarkteten Mengen nicht  (bersteigen und
folgendermalien abgesetzt werden:

i)  Kkostenlose Verteilung an hierzu von den Mitgliedstaaten anerkannte
gemeinnutzige Einrichtungen oder wohltatige Stiftungen fur ihre
Tatigkeit zugunsten von Personen, die aufgrund des nationalen Rechts
Anspruch auf offentliche Unterstiitzung haben, insbesondere weil sie
nicht Uber ausreichende Mittel flr ihren Lebensunterhalt verfligen;

i)  kostenlose Verteilung an von den Mitgliedstaaten bestimmte
Justizvollzugsanstalten, Schulen und sonstige offentliche
Bildungseinrichtungen, in  Artikel 22  der  Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 genannte Einrichtungen, Kinderferienlager sowie an
Krankenh&user und Altenheime; die Mitgliedstaaten ergreifen die
erforderlichen Malnahmen, damit diese Mengen zusatzlich zu den
normalerweise von diesen Einrichtungen eingekauften Mengen verteilt
werden;

(b) Malinahmen zur Betreuung anderer nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
anerkannter Erzeugerorganisationen, sofern diese Erzeugerorganisationen aus
Regionen von Mitgliedstaaten gemaR Artikel 47 Absatz 2 der vorliegenden
Verordnung stammen, oder zur Betreuung einzelner Erzeuger.

Artikel 47
Nationale finanzielle Unterstutzung

In Regionen der Mitgliedstaaten, in denen der Organisationsgrad der Erzeuger im
Sektor Obst und Gemuse deutlich unter dem Unionsdurchschnitt liegt, kdnnen die
Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EU) Nr.1308/2013 anerkannten

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.Juni 2007 uber die o6kologische/biologische
Produktion und die Kennzeichnung von 6kologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1).
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Erzeugerorganisationen eine nationale finanzielle Unterstiitzung in H6he von bis zu
80 % der Finanzbeitrdge gemal Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a und von bis zu
10 % des Wertes der von diesen Erzeugerorganisationen vermarkteten Erzeugung
gewahren. Diese nationale finanzielle Unterstitzung kommt zum Betriebsfonds
hinzu.

2. Der Organisationsgrad der Erzeuger in einer Region eines Mitgliedstaats gilt als
deutlich unter dem Unionsdurchschnitt liegend, wenn der durchschnittliche
Organisationsgrad in den drei aufeinanderfolgenden Jahren vor der Umsetzung des
operationellen Programms weniger als 20 % betrug. Der Organisationsgrad wird
berechnet als der Wert der Obst- und Gemdiseerzeugung, der in der betroffenen
Region erzielt und von nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannten
Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen vermarktet
wurde, geteilt durch den Gesamtwert der Obst- und Gemiiseerzeugung, der in der
betroffenen Region erzielt wurde.

Mitgliedstaaten, die eine nationale finanzielle Unterstiitzung nach Absatz 1
gewahren, unterrichten die Kommission Uber die Regionen, die die Kriterien nach
Absatz 2 erfullen, sowie Uber die nationale finanzielle Unterstitzung, die
Erzeugerorganisationen in diesen Regionen gewéhrt wurde.

ABSCHNITT 3
BIENENZUCHTSEKTOR

Artikel 48
Ziele im Bienenzuchtsektor

Die Mitgliedstaaten verfolgen im Bienenzuchtsektor mindestens eines der spezifischen Ziele
gemald Artikel 6 Absatz 1.

Artikel 49
Interventionskategorien im Bienenzuchtsektor und finanzielle Unterstitzung der Union

1. Die Mitgliedstaaten wéhlen in ihren GAP-Strategieplanen fur jedes spezifische Ziel
gemall Artikel 6 Absatz 1 eine oder mehrere der folgenden Interventionskategorien
im Bienenzuchtsektor aus:

(@) technische Hilfe fiir Imker und Imkerorganisationen;

(b) MaRnahmen zur Bek&mpfung von Bienenstockfeinden und -krankheiten,
insbesondere der Varroatose;

(c) MaRnahmen zur Rationalisierung der Wanderimkerei;

(d) MaBnahmen zur Unterstitzung der Analyselabors, die Imkereierzeugnisse
untersuchen;

(e) Wiederauffullung des Bienenbestands der Union;

(f)  Zusammenarbeit mit Organisationen, die auf die Durchfihrung von
Programmen der angewandten Forschung auf dem Gebiet der Bienenzucht und
der Bienenzuchterzeugnisse spezialisiert sind;

(o) Marktbeobachtung;
(h) MaRnahmen zur Verbesserung der Qualitat der Erzeugnisse.
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2. Die Mitgliedstaaten begriinden in ihren GAP-Strategieplanen die Auswahl von
spezifischen Zielen und Interventionskategorien. Innerhalb der gewéhlten
Interventionskategorien legen die Mitgliedstaaten die Interventionen fest.

3. Die Mitgliedstaaten legen in ihren GAP-Strategieplédnen die Finanzmittel fest, die sie
fir die in den GAP-Strategieplanen ausgewdhlten Interventionskategorien
bereitstellen.

4. Die finanzielle Unterstitzung der Union fur die Interventionskategorien gemaR
Absatz 2 betragt hochstens 50 % der Ausgaben. Der verbleibende Teil der Ausgaben
geht zulasten der Mitgliedstaaten.

5. Bei der Ausarbeitung ihrer GAP-Strategieplane holen die Mitgliedstaaten Rat von
Vertretern von Vereinigungen im Bienenzuchtsektor ein.

6. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission jahrlich die Zahl der Bienenstdcke in
ihrem Hoheitsgebiet.

Artikel 50
Befugnisubertragung

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Erganzung dieser Verordnung durch Anforderungen zusétzlich zu den in diesem Abschnitt
festgelegten Anforderungen zu erlassen, die insbesondere Folgendes betreffen:

@) die Verpflichtung der Mitgliedstaaten gemald Artikel 49 Absatz 6, der Kommission
jahrlich die Zahl der Bienenstdcke in ihrem Hoheitsgebiet zu melden;

(b) eine Definition des Begriffs ,,Bienenstock® und Methoden zur Berechnung der
Anzahl der Bienenstocke;

(© den Mindestbeitrag der Union zu den Ausgaben im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung der Interventionskategorien und Interventionen gemaR Artikel 49.

ABSCHNITT 4
WEINSEKTOR

Artikel 51
Ziele im Weinsektor

Die Mitgliedstaaten verfolgen im Weinsektor eines oder mehrere der folgenden Ziele:

@ Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit der Weinerzeuger in der Union,
einschlielich Beitrag zur Verbesserung nachhaltiger Erzeugungssysteme und
Verringerung der Auswirkungen des Weinsektors der Union auf die Umwelt; diese
Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen geméall Artikel 6
Absatz 1 Buchstaben b bis f sowie Buchstabe h;

(b) Verbesserung der Leistung der Weinbaubetriebe in der Union und deren Anpassung
an die Marktanforderungen sowie Steigerung ihrer Wettbewerbsfahigkeit in Bezug
auf die Erzeugung und Vermarktung von Weinbauerzeugnissen, einschlieBlich
Energieeinsparungen, globale Energieeffizienz und nachhaltige Verfahren; diese
Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemal Artikel 6
Absatz 1 Buchstaben a bis e sowie Buchstaben g und h;
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(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

Beitrag zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage
auf dem Weinmarkt der Union, um Marktkrisen vorzubeugen; dieses Ziel steht im
Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a;

Beitrag zur Sicherung der Einkommen der Weinerzeuger in der Union bei Verlusten
durch Naturkatastrophen, widrige Witterungsverhéltnisse, Tiere, Krankheiten oder
Schédlingsbefall; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit dem Ziel gemaR Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a;

Steigerung  der  Vermarktbarkeit und der  Wettbewerbsfahigkeit  von
Weinbauerzeugnissen der Union, insbesondere durch Entwicklung innovativer
Erzeugnisse, Verfahren und Technologien sowie durch Schaffung eines Mehrwerts
entlang der Versorgungskette, einschlieflich Wissenstransfer; dieses Ziel steht im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a,
b, c, eund i;

Nutzung der Nebenerzeugnisse der Weinbereitung zu industriellen Zwecken bzw.
zur Energieerzeugung, um die Qualitat des Weins aus der Union zu gewéhrleisten
und gleichzeitig die Umwelt schutzen; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit den
spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d und e;

Beitrag zur starkeren Aufklarung der Verbraucher Uber verantwortungsvollen
Weinkonsum und uber die Qualitatsregelungen der Union fir Weine; dieses Ziel
steht im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben b und i;

Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit von Weinbauerzeugnissen der Union in
Drittlandern; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit den Zielen geméal3 Artikel 6
Absatz 1 Buchstaben b und h;

Beitrag zur Starkung der Widerstandsfahigkeit der Erzeuger gegeniber
Marktschwankungen; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit den Zielen gemaR
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a.

Artikel 52
Interventionskategorien im Weinsektor

Fur jedes unter den Zielen gemaR Artikel 51 ausgewahlte Ziel wéhlen die
Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplanen eine oder mehrere der folgenden
Interventionskategorien aus:

(@ Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen, einschliellich
Wiederbepflanzung von Rebflachen, die nach obligatorischer Rodung aus
gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen Grinden auf Anweisung der
zustandigen Behorde des Mitgliedstaats erforderlich ist, jedoch unter
Ausschluss der normalen Erneuerung ausgedienter Altrebflachen, die in der
Wiederbepflanzung derselben Parzelle mit derselben Rebsorte nach derselben
Anbaumethode besteht;

(b) materielle und immaterielle Investitionen in Verarbeitungseinrichtungen,
Infrastrukturen von Weinbaubetrieben sowie Vermarktungsstrukturen und -
instrumente;

(c) grine Weinlese, d. h. die vollstindige Vernichtung oder Entfernung noch
unreifer Traubenbiischel, wodurch der Ertrag der betreffenden Flache auf Null
gesenkt wird, unter Ausschluss des Nichterntens, d. h. des Verzichts auf die
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Ernte gewerblich angebauter Weintrauben am Ende des normalen
Produktionszyklus;

(d) Ernteversicherung gegen Einkommensverluste durch Naturkatastrophen
gleichzusetzende widrige Witterungsverhaltnisse, widrige
Witterungsverhéltnisse, Tiere, Pflanzenkrankheiten oder Schédlingsbefall;

(e) materielle und immaterielle Investitionen in Innovation, d. h. Entwicklung
innovativer Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse der Weinbereitung, und
innovativer Verfahren und Technologien, sowie sonstige Investitionen, die
einen Mehrwert entlang der Versorgungskette schaffen, einschliellich
Wissenstransfer;

(F) Destillation von Nebenerzeugnissen der Weinbereitung nach Maligabe der
Einschrankungen gemal Anhang VIII Teil Il Abschnitt D der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013;

(g) in den Mitgliedstaaten durchgefiihrte Informationsmalinahmen tber Weine aus
der Union, mit denen ein verantwortungsvoller Weinkonsum geférdert oder
Uber Qualitatsregelungen der Union fur Ursprungsbezeichnungen und
geografische Angaben aufgeklart wird;

(h) Absatzforderung in Drittlandern, die eine oder mehrere der folgenden
Tatigkeiten umfasst:

i)  Offentlichkeitsarbeit,  Absatzforderungs- und  WerbemaRnahmen,
insbesondere um die hohen Standards der Erzeugnisse aus der Union vor
allem in Bezug auf Qualitat, Lebensmittelsicherheit oder Okologie
hervorzuheben;

i)  Teilnahme an bedeutenden internationalen Veranstaltungen, Messen und
Ausstellungen;

iii)  Informationskampagnen, insbesondere (ber die Qualitatsregelungen der
Union flr Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben und
okologische/biologische Erzeugung;

iv) Studien  Uber  neue  Markte  zwecks  Verbesserung  der
Absatzmdglichkeiten;

v)  Studien zur Bewertung der Ergebnisse der Informations- und
AbsatzférderungsmalRnahmen;

vi)  Erstellung von technischen Unterlagen, einschlieBlich
Laboruntersuchungen und Bewertungen, in Bezug auf o©nologische
Verfahren, Pflanzengesundheits- und Hygienevorschriften sowie andere
Vorschriften von Drittlandern fir die Einfuhr von Erzeugnissen des
Weinsektors, um den Zugang zu Drittlandmaérkten zu erleichtern;

(1)  befristete und degressiv gestaffelte Unterstitzung zur Deckung der
Verwaltungskosten fiir die Einrichtung von Fonds auf Gegenseitigkeit.

Die Mitgliedstaaten begrtinden in ihren GAP-Strategieplanen die Auswahl von
Zielen und Interventionskategorien im Weinsektor. Innerhalb der gewadhlten
Interventionskategorien legen sie die Interventionen fest.

Zusétzlich zu den Anforderungen von Titel V nehmen die Mitgliedstaaten in ihre
GAP-Strategieplane  einen  Durchfiihrungszeitplan  fir  die  ausgewahlten
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Interventionskategorien und Interventionen sowie eine allgemeine Finanzibersicht
auf, die Aufschluss uber die einzusetzenden Mittel und die geplante Aufteilung der
Mittel auf die ausgewdhlten Interventionskategorien und die Interventionen im
Einklang mit den Mittelzuweisungen geméald Anhang V gibt.

Artikel 53
Finanzielle Unterstltzung der Union fir den Weinsektor

Die finanzielle Unterstutzung der Union fur die Umstrukturierung und Umstellung
von Rebflachen gemal Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a betrédgt hochstens 50 % der
tatsachlichen Kosten der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen bzw.
75 % der tatsachlichen Kosten der Umstrukturierung und Umstellung von
Rebflachen in weniger entwickelten Regionen.

Die Unterstitzung darf nur als den Erzeugern gewdéhrter Ausgleich fir
EinkommenseinbuBen aufgrund der Durchfuhrung der Intervention sowie als
Beteiligung an den Umstrukturierungs- und Umstellungskosten erfolgen. Der den
Erzeugern gewahrte Ausgleich fur EinkommenseinbufRen aufgrund der Durchfiihrung
der Intervention kann sich auf bis zu 100 % der betreffenden EinbulRen belaufen.

Die finanzielle Unterstutzung der Union fur Investitionen gemal Artikel 52 Absatz 1
Buchstabe b darf die folgenden Hochstsatze nicht Uberschreiten:

(@ 50 % der forderfahigen Investitionskosten in weniger entwickelten Regionen;

(b) 40 % der forderfahigen Investitionskosten in anderen Regionen als weniger
entwickelten Regionen;

() 75% der forderfahigen Investitionskosten in den Regionen in &ulerster
Randlage nach Artikel 349 AEUV;

(d 65% der forderfahigen Investitionskosten auf den kleineren Inseln des
Agaischen Meeres im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 229/2013.

Die finanzielle Unterstlitzung der Union zum Hochstsatz gemall Unterabsatz 1 wird
nur Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission®® gewahrt. Sie kann jedoch allen
Unternehmen in den Regionen in auferster Randlage nach Artikel 349 AEUV und
auf den kleineren Inseln des Agaischen Meeres im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 229/2013 gewéhrt werden.

Bei Unternehmen, die nicht unter Titel I Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der
Empfehlung 2003/361/EG fallen, weniger als 750 Personen beschéftigen oder einen
Jahresumsatz von weniger als 200 Mio. EUR erzielen, werden die H{chstsatze
gemal Unterabsatz 1 halbiert.

Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).
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Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Union flr staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten®” wird keine finanzielle Unterstiitzung der Union gewahrt.

Die finanzielle Unterstiitzung der Union fur grine Weinlese gemaR Artikel 52
Absatz 1 Buchstabe ¢ darf 50 % der Summe aus den direkten Kosten der
Vernichtung oder Entfernung von Traubenbischeln und den Einkommenseinbuf3en
aufgrund dieser Vernichtung oder Entfernung nicht tiberschreiten.

Die finanzielle Unterstiitzung der Union flr Ernteversicherungen geméal3 Artikel 52
Absatz 1 Buchstabe d darf die folgenden HOchstsatze nicht tberschreiten:

(@ 80% der Kosten der Versicherungspramien, die von den Erzeugern zur
Versicherung  gegen  Verluste  aufgrund  von  Naturkatastrophen
gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhaltnissen gezahlt werden;

(b) 50 % der Kosten der von den Erzeugern gezahlten Versicherungspramien fir

i)  Verluste gemall Buchstabe a und durch widrige Witterungsverhaltnisse
bedingte Verluste;

i) durch Tiere, Pflanzenkrankheiten oder Schadlingsbefall bedingte
Verluste.

Eine finanzielle Unterstiitzung der Union fiir Ernteversicherungen darf nur gewahrt
werden, wenn die Erzeuger — unter Beriicksichtigung etwaiger Ausgleichszahlungen,
die sie Uber andere Stitzungsregelungen im Zusammenhang mit dem versicherten
Risiko bezogen haben — durch die betreffenden Versicherungszahlungen keinen
Ausgleich fir mehr als 100 % der erlittenen EinkommenseinbufRe erhalten. Die
Versicherungsvertrdge mussen die Empfanger verpflichten, die zur Risikoverhitung
erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen.

Die finanzielle Unterstutzung der Union flr Innovation gemal? Artikel 52 Absatz 1
Buchstabe e darf die folgenden Hochstsatze nicht Giberschreiten:

(@ 50 % der forderfahigen Investitionskosten in weniger entwickelten Regionen;

(b) 40 % der forderfahigen Investitionskosten in anderen Regionen als weniger
entwickelten Regionen;

() 75% der forderfahigen Investitionskosten in den Regionen in &ulerster
Randlage nach Artikel 349 AEUV;

(d) 65% der forderfahigen Investitionskosten auf den Kkleineren Inseln des
Agaischen Meeres im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 229/2013.

Die finanzielle Unterstlitzung der Union zum Hochstsatz gemall Unterabsatz 1 wird
nur Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der
Empfehlung 2003/361/EG gewahrt. Sie kann jedoch fur alle Unternehmen in den
Regionen in dulerster Randlage nach Artikel 349 AEUV und auf den kleineren

Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten, 21.7. 2014 (2014/C 249/01).
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1.

Inseln des Agaischen Meeres im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 229/2013 gelten.

Bei Unternehmen, die nicht unter Titel I Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der
Empfehlung 2003/361/EG fallen, weniger als 750 Personen beschaftigen oder einen
Jahresumsatz von weniger als 200 Mio. EUR erzielen, wird der Beihilfehdchstsatz
gemall Unterabsatz 1 halbiert.

Die finanzielle Unterstitzung der Union fir Informationsmanahmen und
Absatzforderung gemald Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben g und h betrédgt hochstens
50 % der forderfahigen Ausgaben.

Die finanzielle Unterstlitzung der Union fiir die Destillation von Nebenerzeugnissen
der Weinbereitung gemaR Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe f wird von der Kommission
im Einklang mit den besonderen Bestimmungen gemaR Artikel 54 Absatz 3 im Wege
von Durchfuhrungsrechtsakten festgesetzt, die nach dem Prufverfahren gemaR
Artikel 139 Absatz 2 erlassen werden.

Artikel 54

Besondere Bestimmungen Uber die finanzielle Unterstiitzung der Union flr den Weinsektor

Die betreffenden Mitgliedstaaten tragen dafur Sorge, dass die finanzielle
Unterstutzung der Union fur Ernteversicherungen zu keinen
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Versicherungsmarkt fuhrt.

Die betreffenden Mitgliedstaaten richtet ein auf objektiven Kriterien basierendes
System ein, das sicherstellt, dass die griine Weinlese nicht zu einem Ausgleich fur
einzelne Weinerzeuger Uber die in Artikel 53 Absatz 3 festgesetzte Obergrenze
hinaus fuhrt.

Der Betrag der Unterstiitzung der Union fir die Destillation von Nebenerzeugnissen
der Weinbereitung wird je % vol. Alkohol und je Hektoliter erzeugten Alkohols
festgesetzt. Fur die in den zu destillierenden Nebenerzeugnissen enthaltenen
Volumenteile an Alkohol, die 10% der in dem erzeugten Wein enthaltenen
Volumenteile an Alkohol (bersteigen, wird keine finanzielle Unterstiitzung der
Union gezahlt.

Die betreffenden Mitgliedstaaten tragen dafir Sorge, dass die finanzielle
Unterstitzung der Union fir die Destillation von Nebenerzeugnissen der
Weinbereitung an Brennereien gezahlt wird, die die zur Destillation gelieferten
Nebenerzeugnisse der Weinbereitung zu Rohalkohol mit einem Alkoholgehalt von
mindestens 92 % vol. verarbeiten.

Die finanzielle Unterstiitzung der Union umfasst einen Pauschalbetrag zur Deckung
der Kosten fir das Einsammeln der Nebenerzeugnisse der Weinbereitung. Dieser
Betrag wird von der Brennerei an den Erzeuger weitergegeben, wenn diese Kosten
vom Erzeuger getragen werden.

Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Alkohol aus der Destillation
von Nebenerzeugnissen der Weinbereitung gemald Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe f,
fur die eine finanzielle Unterstiitzung der Union gewéhrt wurde, ausschliellich zu
industriellen Zwecken bzw. zu Zwecken der Energieerzeugung verwendet wird, die
zu keinen Wettbewerbsverzerrungen fiihren.

Die betreffenden Mitgliedstaaten setzen in ihren GAP-Strategiepldnen einen
Mindestanteil an Ausgaben fir Malinahmen zum Schutz der Umwelt, zur Anpassung
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an den Klimawandel, zur Steigerung der Nachhaltigkeit der Erzeugungssysteme und
-verfahren, zur Verringerung der Auswirkungen des Weinsektors der Union auf die
Umwelt, fur Energieeinsparungen sowie zur Verbesserung der globalen
Energieeffizienz im Weinsektor fest.

ABSCHNITT 5
HOPFENSEKTOR

Artikel 55
Ziele und Interventionskategorien im Hopfensektor

Der in Artikel 82 Absatz 3 genannte Mitgliedstaat verfolgt im Hopfensektor eines
oder mehrere der folgenden Ziele:

(@ Planung der Erzeugung, Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage,
insbesondere in Bezug auf Qualitdt und Quantitat; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a, b und c;

(b) Bundelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugnisse des
Hopfensektors, auch durch Direktwerbung; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a und c;

(c) Optimierung der Produktionskosten und Investitionsertrdge als Reaktion auf
Umweltnormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a und c;

(d) Forschung und Entwicklung nachhaltiger Erzeugungsmethoden, einschlielich
in Bezug auf Resilienz gegeniiber Schadlingen, innovative Verfahren zur
Forderung  der  wirtschaftlichen  Wettbewerbsféhigkeit — und  der
Marktentwicklung; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen
Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, ¢ und i;

(e) Forderung, Entwicklung und Umsetzung umweltvertraglicher
Erzeugungsmethoden, umweltgerechter Anbauverfahren und
Erzeugungstechniken,  nachhaltige  Nutzung natlrlicher  Ressourcen,
insbesondere Schutz der Gewadsser, der Bdden und anderer natirlicher
Ressourcen; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen
gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e und f;

(f) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel gemal
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d.

Der in Artikel 82 Absatz 3 genannte Mitgliedstaat legt in seinem GAP-Strategieplan
eine oder mehrere der Interventionskategorien gemaR Artikel 60 fest, mit denen die
ausgewahlten Ziele gemaR Absatz 1 verfolgt werden sollen. Innerhalb der gewéhlten
Interventionskategorien legt er die Interventionen fest. Der in Artikel 82 Absatz 3
genannte Mitgliedstaat begriindet in seinem GAP-Strategieplan die Auswahl von
Zielen, Interventionskategorien und Interventionen zur Verwirklichung dieser Ziele.
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ABSCHNITT 6
SEKTOR OLIVENOL UND TAFELOLIVEN

Artikel 56
Ziele im Sektor Olivendl und Tafeloliven

Die in Artikel 82 Absatz 4 genannten Mitgliedstaaten verfolgen im Sektor Olivendl und
Tafeloliven eines oder mehrere der folgenden Ziele:

@ Starkung der Organisation und Verwaltung der Erzeugung von Olivenél und
Tafeloliven; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen geman
Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a und b;

(b) Verbesserung der mittel- und langfristigen Wettbewerbsfahigkeit des Sektors
Olivendl und Tafeloliven, insbesondere durch Modernisierung; dieses Ziel steht im
Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c;

(©) Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt und Beitrag zum Klimaschutz
durch den Olivenanbau; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen
Zielen gemél Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d und e;

(d) Verbesserung der Qualitdt von Olivendl und Tafeloliven; dieses Ziel steht im
Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f;

(e Forschung und Entwicklung nachhaltiger Erzeugungsmethoden, einschlieBlich in
Bezug auf Resilienz gegenuber Schadlingen, innovative Verfahren zur Férderung der
wirtschaftlichen Wettbewerbsféhigkeit und der Marktentwicklung; dieses Ziel steht
im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a, c und i;

()] Krisenpravention und Krisenmanagement, mit dem Ziel, die Resilienz gegeniber
Schédlingen zu verbessern und Krisen im Sektor Olivendl und Tafeloliven zu
vermeiden und zu bewdltigen; dieses Ziel steht im Zusammenhang mit dem
spezifischen Ziel gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h.

Artikel 57
Interventionskategorien und ihre Umsetzung im Sektor Olivendl und Tafeloliven
1. Zur Verfolgung der Ziele gemall Artikel 56 wahlen die in Artikel 82 Absatz 4

genannten Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategiepldnen eine oder mehrere
Interventionskategorien gemaR  Artikel 60 aus. Innerhalo der gewdhlten
Interventionskategorien legen sie die Interventionen fest.

2. Die Interventionen, die von den in Artikel 82 Absatz 4 genannten Mitgliedstaaten
ausgewahlt wurden, werden durch genehmigte operationelle Programme von nach
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen und/oder
Vereinigungen von Erzeugerorganisationen umgesetzt. Zu diesem Zweck finden die
Artikel 61 und 62 der vorliegenden Verordnung Anwendung.

Artikel 58
Finanzielle Unterstltzung der Union

1. Die finanzielle Unterstutzung der Union fur die forderfahigen Kosten darf folgende
Werte nicht Uberschreiten:
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(@ 75 % der tatsachlichen Ausgaben fur Interventionen im Zusammenhang mit
den Zielen gemald Artikel 56 Buchstaben a, b, c und e;

(b) 75 % der tatsachlichen Ausgaben fiir Anlageinvestitionen und 50 % flr andere
Interventionen im Zusammenhang mit dem Ziel gemaR Artikel 56 Buchstabe d;

(c) 50% der tatsachlichen Ausgaben fur Interventionen im Zusammenhang mit
dem Ziel geméal Artikel 56 Buchstabe f;

(d) 75% der tatsachlichen Ausgaben fir die Interventionskategorien gemaR
Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben f und h, wenn das operationelle Programm in
mindestens drei  Drittstaaten oder  Nichterzeugermitgliedstaaten  von
Erzeugerorganisationen aus mindestens zwei Erzeugermitgliedstaaten
durchgefhrt wird; 50% der tatsdchlichen Ausgaben fir diese
Interventionskategorie, wenn diese Bedingung nicht erfillt ist.

Fur die finanzielle Unterstutzung der Union gilt eine Obergrenze von 5 % des Wertes
der vermarkteten Erzeugung jeder Erzeugerorganisation oder Vereinigung von
Erzeugerorganisationen.

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten eine zusatzliche Finanzierung in Hohe von bis zu
50 % der nicht durch die finanzielle Unterstiitzung der Union abgedeckten Kosten.

ABSCHNITT 7
ANDERE SEKTOREN

Artikel 59
Ziele in anderen Sektoren

Die Mitgliedstaaten verfolgen in den anderen Sektoren gemald Artikel 39 Buchstabe f eines
oder mehrere der folgenden Ziele:

(@)

(b)

(©)

(d)

DE

Planung der Erzeugung, Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage, insbesondere
in Bezug auf Qualitdt und Quantitat, Optimierung der Erzeugungskosten und
Investitionsertrage und Stabilisierung der Erzeugerpreise; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a,
b, cund i;

Bundelung des Angebots und Vermarktung der betreffenden Erzeugnisse; diese Ziele
stehen im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a und c;

Forschung und Entwicklung nachhaltiger Erzeugungsmethoden, einschlieBlich in
Bezug auf Resilienz gegeniber Schédlingen, innovative Verfahren und
Erzeugungstechniken zur Forderung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfahigkeit und
der Marktentwicklung; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen
Zielen gemél Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, c und i;

Forderung, Entwicklung und Umsetzung  von umweltvertraglichen
Erzeugungsmethoden, Tierschutzstandards, gegentber Schadlingen resilienten und
umweltgerechten ~ Anbauverfahren,  Erzeugungstechniken und  -verfahren,
umweltvertragliche Nutzung und Bewirtschaftung von Nebenerzeugnissen und
Abféllen, nachhaltige Nutzung natiirlicher Ressourcen, insbesondere Schutz der
Gewasser, Boden und anderer natirlicher Ressourcen; diese Ziele stehen im
Zusammenhang mit den spezifischen Zielen geméall Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e
und f;
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(€)

()

(9)

(h)

Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel gemé&l Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe d;

Steigerung des Handelswerts und der Qualitdt der Erzeugnisse, einschlieBlich
Verbesserung der Erzeugnisqualitat und Entwicklung von Erzeugnissen, die mit
einer geschitzten Ursprungsbezeichnung oder einer geschitzten geografischen
Angabe versehen sind oder unter nationale Qualitatsregelungen fallen; diese Ziele
stehen im Zusammenhang mit dem spezifischen Ziel gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b;

Forderung des Absatzes und Vermarktung der Erzeugnisse eines oder mehrerer der
Sektoren gemall Artikel 40 Buchstabe f; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit
den spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b und c;

Krisenpravention und Risikomanagement zur Vermeidung und Bewaltigung von
Krisen auf den Méarkten in einem oder mehreren der Sektoren geméal Artikel 39
Buchstabe f; diese Ziele stehen im Zusammenhang mit den spezifischen Zielen
geméR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, b und c.

Artikel 60
Interventionskategorien

Fur die Ziele gemal Artikel 59 Buchstaben a bis g wahlen die Mitgliedstaaten in
ihren GAP-Strategieplanen eine oder mehrere der folgenden Interventionskategorien
aus:

(@) Investitionen in materielle und immaterielle Vermogenswerte; Forschung und
Versuchslandbau sowie sonstige MalRnahmen, u. a. in folgenden Bereichen:

) Bodenerhaltung und Steigerung der Menge des bodengebundenen
Kohlenstoffs;

i)  Verbesserung der Nutzung und Bewirtschaftung von Wasser,
einschlieBlich Wassereinsparung und -ableitung;

iii)  Verhinderung von Schéaden infolge widriger Witterungsverhaltnisse und
Forderung der Verwendung von Sorten und Bewirtschaftungspraktiken,
die an sich &ndernde klimatische Bedingungen angepasst sind;

iv)  Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz;
v)  umweltfreundliche Verpackungen;
vi)  Tiergesundheit und Tierschutz;

vii) Verringerung des Abfallaufkommens und Verbesserung der Nutzung und
Bewirtschaftung von Nebenerzeugnissen und Abfallen;

viii) Verbesserung der Resilienz gegenuber Schédlingen;

iX) Verringerung der Risiken und Auswirkungen der Verwendung von
Pestiziden;

xi)  Schaffung und Erhaltung von Lebensrdumen, die die Biodiversitat
beglinstigen;

(b) Beratungsdienste und technische Hilfe, insbesondere in Bezug auf Klimaschutz
und Anpassung an den Klimawandel;

(c) Schulungen, einschliellich Betreuung und Austausch bewéhrter Verfahren;
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(d)
(€)

()

(@)
(h)

okologische/biologische Erzeugung;

MalRnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit und Effizienz des Transports
und der Lagerung von Erzeugnissen eines oder mehrerer der Sektoren gemaf
Artikel 40 Buchstabe f;

Absatzforderung,  Kommunikation und  Vermarktung, einschliellich
MaRnahmen und Tatigkeiten, die insbesondere darauf abzielen, die
Verbraucher tber die Qualitatsregelungen der Union und die Bedeutung einer
gesunden Erndhrung aufzuklaren und die Markte zu diversifizieren;

Umsetzung unionsweiter und nationaler Qualitatsregelungen;

Umsetzung von  Rickverfolgbarkeits- und  Zertifizierungsregelungen,
insbesondere Uberwachung der Qualitat von an den Endverbraucher verkauften
Erzeugnissen.

Fir das Ziel gemé&lR Artikel 59 Buchstabe h wahlen die Mitgliedstaaten in ihren GAP-
Strategieplanen eine oder mehrere der folgenden Interventionskategorien aus:

(@)

(b)
(©
(d)

(€)
(f)

(9)

(h)

Einrichtung und/oder Wiederauffiillung von Fonds auf Gegenseitigkeit durch
Erzeugerorganisationen, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
anerkannt sind,;

Investitionen in materielle und immaterielle Vermogenswerte zur effizienteren
Steuerung der auf den Markt gebrachten Mengen;

gemeinsame Lagerung von Erzeugnissen, die von der Erzeugerorganisation
oder von deren Mitgliedern erzeugt wurden;

Wiederbepflanzung von Obstplantagen, die nach obligatorischer Rodung aus
gesundheitlichen oder pflanzengesundheitlichen Griinden auf Anweisung der
zustandigen Behdrde des Mitgliedstaats oder zur Anpassung an den
Klimawandel erforderlich ist;

Marktricknahmen  zur  kostenlosen  Verteilung oder fur andere
Bestimmungszwecke;

Ernte vor der Reifung, d.h. vollstindiges Abernten von unreifen, nicht
marktféhigen Erzeugnissen auf einer bestimmten Flache, wobei die
Erzeugnisse vor der Ernte vor der Reifung nicht durch Witterungsverhaltnisse,
Krankheiten oder andere Ursachen beschadigt worden sein durfen;

Nichternte, d. h. Beendigung des laufenden Anbauzyklus auf einer Flache, auf
der die Erzeugnisse gut gereift und von einwandfreier, unverfalschter und
vermarktbarer Qualitat sind, ausgenommen die Vernichtung von Erzeugnissen
durch Witterungsverhéltnisse oder Krankheiten;

Ernteversicherung und Versicherung der Erzeugung, die bei Verlusten durch
Naturkatastrophen, widrige  Witterungsverhéltnisse, Krankheiten oder
Schadlingsbefall zur Sicherung der Erzeugereinkommen beitragt, bei
gleichzeitiger Gewéhrleistung, dass die Begunstigten die zur Risikoverhiitung
erforderlichen Malinahmen ergreifen.

Die Mitgliedstaaten wéhlen in den GAP-Strategieplanen die Sektoren aus, in denen
sie die Interventionskategorien gemaR diesem Artikel durchfiihren. Sie wéhlen fir
jeden Sektor eines oder mehrere Ziele unter denjenigen gemaf Artikel 59 sowie die
Interventionskategorien gemal den Absétzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels aus.
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Fur jede Interventionskategorie legen die Mitgliedstaaten Interventionen fest. Die
Mitgliedstaaten ~ begrlinden ihre  Auswahl  von  Sektoren,  Zielen,
Interventionskategorien und Interventionen.

Artikel 61
Operationelle Programme

In jedem Sektor werden die von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplénen
festgelegten Ziele und Interventionen durch genehmigte operationelle Programme
von nach der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen
und/oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen nach den Bedingungen dieses
Artikels umgesetzt.

Die operationellen Programme in den Sektoren geméaR Artikel 39 Buchstabe f haben
eine Laufzeit von mindestens drei Jahren und hochstens sieben Jahren.

In den operationellen Programmen werden die Interventionen beschrieben, die unter
den von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplanen festgelegten
Interventionen ausgewahlt werden.

Die operationellen Programme werden von nach der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen und/oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen bei den Mitgliedstaaten zur Genehmigung eingereicht.

Die operationellen Programme dirfen nur von nach der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 anerkannten Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen durchgeftiihrt werden.

Die operationellen Programme von Vereinigungen von Erzeugerorganisationen
umfassen nicht dieselben Interventionen wie die operationellen Programme von
Mitgliederorganisationen. Die Mitgliedstaaten priifen die operationellen Programme
von Vereinigungen von Erzeugerorganisationen gleichzeitig mit den operationellen
Programmen der Mitgliederorganisationen.

Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass

(@) die Interventionen der operationellen Programme einer Vereinigung von
Erzeugerorganisationen vollstandig aus den Beitrdgen der
Mitgliederorganisationen der betreffenden Vereinigung finanziert werden und
die Mittel aus den operativen Mitteln dieser Mitgliederorganisationen
stammen;

(b) die Interventionen und deren entsprechender finanzieller Anteil im
operationellen Programm jeder Mitgliederorganisation ausgewiesen sind; und

(c) keine Doppelfinanzierung stattfindet.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafur, dass auf die Interventionen im Zusammenhang mit
dem Ziel gemal Artikel 59 Buchstabe h nicht mehr als ein Drittel des Gesamtbetrags
der Ausgaben im Rahmen operationeller Programme von Erzeugerorganisationen
oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen entfallt.
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Artikel 62
Betriebsfonds

Die Erzeugerorganisationen und/oder ihre Vereinigungen in den Sektoren gemaR
Artikel 39 Buchstabe f kdnnen einen Betriebsfonds einrichten. Dieser Fonds wird
wie folgt finanziert:
(@ Finanzbeitrége
i)  der Mitglieder der Erzeugerorganisation und/oder der
Erzeugerorganisation selbst; oder

i) der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen durch die Mitglieder
dieser Vereinigungen;

(b) finanzielle Unterstiitzung der Union, die den Erzeugerorganisationen oder
ihren Vereinigungen, wenn diese Vereinigungen ein operationelles Programm
vorlegen, gewéhrt werden kann.

Die Betriebsfonds dienen ausschlieBlich der Finanzierung der operationellen
Programme, die von den Mitgliedstaaten genehmigt worden sind.

Artikel 63
Finanzielle Unterstltzung der Union

Die finanzielle Unterstiitzung der Union ist gleich der Hohe der tatséchlich
entrichteten Finanzbeitrage gemal Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a, betragt aber
hochstens 50 % der tatsachlichen Ausgaben.

Fur die finanzielle Unterstiitzung der Union gilt eine Obergrenze von 5 % des Wertes
der vermarkteten Erzeugung jeder Erzeugerorganisation oder Vereinigung von
Erzeugerorganisationen.

KAPITEL IV
KATEGORIEN VON INTERVENTIONEN ZUR
ENTWICKLUNG DES LANDLICHEN RAUMS

ABSCHNITT 1
INTERVENTIONSKATEGORIEN

Artikel 64
Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums

Die Interventionskategorien gemaR diesem Kapitel betreffen Folgendes:

(a)
(b)
(©)

(d)
(€)
(f)

Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen;
naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen;

gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden
Anforderungen ergeben;

Investitionen;
Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgriindungen im landlichen Raum;

Risikomanagementinstrumente;
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(h)
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Zusammenarbeit;
Wissensaustausch und Information.

Artikel 65
Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen

Die Mitgliedstaaten kdnnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen weiter ausgefuhrten Bedingungen Zahlungen fir Umwelt-,
Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen gewahren.

Die Mitgliedstaaten nehmen in ihre GAP-Strategieplane Agrarumwelt- und
Klimaverpflichtungen auf.

Die Mitgliedstaaten  kénnen die  Unterstitzung im  Rahmen  dieser
Interventionskategorie entsprechend ihren spezifischen nationalen, regionalen oder
lokalen Beddirfnissen und Prioritdten in ihrem gesamten Hoheitsgebiet anbieten.

Die Mitgliedstaaten leisten Zahlungen nur an Betriebsinhaber und andere
Begunstigte, die auf freiwilliger Basis Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen,
die als der Verwirklichung der spezifischen Ziele gemal? Artikel 6 Absatz 1
forderlich angesehen werden.

Im Rahmen dieser Interventionskategorie gewahren die Mitgliedstaaten nur
Zahlungen fir Verpflichtungen, die

(@) Uber die einschlagigen Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung und die
Standards fur den guten landwirtschaftlichen und ékologischen Zustand nach
Kapitel I Abschnitt 2 dieses Titels hinausgehen;

(b) Uber die Grundanforderungen fir den Einsatz von Dinge- und
Pflanzenschutzmitteln, den Tierschutz sowie Uber sonstige verpflichtende
Anforderungen gemal nationalem und Unionsrecht hinausgehen;

(c) Uber die fur die Erhaltung der landwirtschaftlichen Flache gemaR Artikel 4
Absatz 1 Buchstabea dieser Verordnung festgelegten Bedingungen
hinausgehen;

(d) sich von Verpflichtungen unterscheiden, fir die Zahlungen geméal Artikel 28
gewahrt werden.

Die Mitgliedstaaten gewéhren den Beglnstigten einen Ausgleich fiir die
entstandenen Kosten und Einkommensverluste infolge der eingegangenen
Verpflichtungen. Erforderlichenfalls kdnnen sie auch Transaktionskosten decken. In
ordnungsgemal begrindeten Fallen kénnen die Mitgliedstaaten die Unterstiitzung als
Pauschalvergiitung oder Einmalzahlung pro Einheit gewéhren. Die Zahlungen
werden jahrlich gewahrt.

Die Mitgliedstaaten kénnen gemeinsame Regelungen fordern und unterstiitzen und
ergebnisbasierte Zahlungen leisten, um den Betriebsinhabern einen Anreiz fir eine
deutliche, messbare Verbesserung der Umweltqualitdt in gréfRerem Malstab zu
geben.

Die Verpflichtungen werden fur einen Zeitraum von finf bis sieben Jahren
eingegangen. Ist es jedoch zur Erreichung oder Wahrung bestimmter angestrebter
Umweltvorteile erforderlich, so kénnen die Mitgliedstaaten im GAP-Strategieplan
fiir bestimmte Verpflichtungsarten einen langeren Zeitraum vorsehen, auch indem sie
nach Ablauf des anfanglichen Zeitraums eine Verldngerung um jeweils ein Jahr
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10.

11.

vorsehen. In  ordnungsgemaR  begriindeten  Ausnahmefdllen kdénnen die
Mitgliedstaaten fur neue Verpflichtungen, die sich unmittelbar an die Verpflichtung
des anfanglichen Zeitraums anschliel3en, in ihren GAP-Strategiepldnen auch einen
kirzeren Zeitraum festlegen.

Wird im Rahmen dieser Interventionskategorie eine Unterstiitzung fiir Agrarumwelt-
und Klimaverpflichtungen, fir Verpflichtungen zur Einfuhrung oder Beibehaltung
6kologischer/biologischer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren und -
methoden gemal der Begriffsbestimmung in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des
Rates und fir Waldumwelt- und -klimaleistungen gewdhrt, so setzen die
Mitgliedstaaten eine Zahlung pro Hektar fest.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen, die im Rahmen dieser
Interventionskategorie Vorhaben durchfiihren, Zugang zu Wissen und Informationen
erhalten, die sie zur Ausfiihrung dieser Vorhaben bendtigen.

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, dass die Interventionen nach diesem Artikel mit
denen nach Artikel 28 im Einklang stehen.

Artikel 66
Naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen weiter ausgefiihrten Bedingungen Zahlungen fir naturbedingte
oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen gewéhren, um zur Verwirklichung
der spezifischen Ziele geméR Artikel 6 Absatz 1 beizutragen.

Diese Zahlungen werden echten Betriebsinhabern fir gemalR Artikel 32 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ausgewiesene Gebiete gewahrt.

Die Mitgliedstaaten durfen Zahlungen im Rahmen dieser Interventionskategorie nur
gewahren, um den Beguinstigten einen Ausgleich flr die Gesamtheit oder einen Teil
der zusatzlichen Kosten und Einkommensverluste zu bieten, die mit den
naturbedingten oder anderen gebietsspezifischen Benachteiligungen in dem
betreffenden Gebiet zusammenhéngen.

Zusatzliche Kosten und Einkommensverluste gemal? Absatz 3 werden in Bezug auf
naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen im Vergleich zu
Gebieten berechnet, die nicht von naturbedingten oder anderen gebietsspezifischen
Benachteiligungen betroffen sind.

Die Zahlungen werden jéhrlich je Hektar Flache gewahrt.

Artikel 67

Gebietsbezogene Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflichtenden Anforderungen

ergeben

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen  weiter  ausgefihrten  Bedingungen  Zahlungen  fir
gebietsspezifische Benachteiligungen aufgrund von sich aus der Durchfuhrung der
Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG oder der Richtlinie 2000/60/EG
ergebenden Anforderungen gewéhren, um zur Verwirklichung der spezifischen Ziele
gemal Artikel 6 Absatz 1 beizutragen.
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Diese  Zahlungen  konnen  Landwirten,  Waldbesitzern und  anderen
Landbewirtschaftern in Bezug auf Gebiete mit Benachteiligungen gemaR Absatz 1
gewadhrt werden.

Bei der Festlegung der Gebiete mit Benachteiligungen kénnen die Mitgliedstaaten
folgende Gebiete einbeziehen:

(@) als Natura-2000-Gebiete nach den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG
ausgewiesene land- und forstwirtschaftliche Gebiete;

(b) andere fir die Zwecke des Naturschutzes abgegrenzte Gebiete mit
umweltspezifischen Einschrankungen fir die land- oder forstwirtschaftliche
Tatigkeit, die zur Durchfihrung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG
beitragen, sofern diese Gebiete nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-
2000-Gebiete ausmachen, die in den rdumlichen Geltungsbereich des GAP-
Strategieplans fallen;

(c) in Bewirtschaftungsplanen fir Flusseinzugsgebiete geméaR der Richtlinie
2000/60/EG aufgefuhrte landwirtschaftliche Gebiete.

Die Mitgliedstaaten  dirfen  eine  Unterstitzung im  Rahmen  dieser
Interventionskategorie nur gewahren, um den Begunstigten einen Ausgleich fir die
Gesamtheit oder einen Teil der zusatzlichen Kosten und Einkommensverluste zu
bieten, die mit den gebietsspezifischen Benachteiligungen in dem betreffenden
Gebiet zusammenhangen.

Die zusatzlichen Kosten und Einkommensverluste geméal Absatz 4 werden wie folgt
berechnet:

(@) bei Einschrankungen aufgrund der Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG
in Bezug auf die Nachteile, die sich aus gemall Kapitel 1 Abschnitt 2 dieses
Titels dieser Verordnung festgelegten, Uber die einschlégigen Standards fir den
guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand hinausgehenden
Anforderungen sowie aus den gemaR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser
Verordnung  festgelegten  Bedingungen  fir  die  Erhaltung  der
landwirtschaftlichen Flache ergeben;

(b) bei Einschrankungen aufgrund der Richtlinie 2000/60/EG in Bezug auf die
Nachteile, die sich aus gemaR Kapitel 1 Abschnitt 2 dieses Titels festgelegten,
uber die einschlagigen Grundanforderungen an die Betriebsfuhrung
(ausgenommen GAB 2 gemall Anhang IIl) und Standards fir den guten
landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand hinausgehenden
Anforderungen sowie aus den geméaR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a dieser
Verordnung  festgelegten  Bedingungen  fir  die  Erhaltung  der
landwirtschaftlichen Flache ergeben.

Die Zahlungen werden jéhrlich je Hektar Flache gewéhrt.

Artikel 68
Investitionen

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategiepldnen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine Unterstutzung fir
Investitionen gewahren.
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Die Mitgliedstaaten durfen im Rahmen dieser Interventionskategorie nur eine
Unterstutzung flr materielle und/oder immaterielle Investitionen gewahren, die zur
Verwirklichung der spezifischen Ziele gemaR Artikel 6 beitragen. Unterstiitzung fur
den Forstsektor wird auf der Grundlage eines Waldbewirtschaftungsplans oder eines
gleichwertigen Instruments gewahrt.

Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste nicht forderfédhiger Investitionen und
Ausgabenkategorien, die mindestens Folgendes umfasst:

(@ Erwerb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten;
(b) Erwerb von Zahlungsansprichen;

(c) Erwerb von Flachen, mit Ausnahme des Erwerbs von Flachen zur Erhaltung
der Umwelt oder des Erwerbs von Flachen durch Junglandwirte unter Nutzung
von Finanzierungsinstrumenten;

(d) Erwerb wvon Tieren, einjadhrigen Pflanzen und deren Anpflanzung,
ausgenommen zum Zweck der Wiederherstellung des land- oder
forstwirtschaftlichen Potenzials nach Naturkatastrophen und
Katastrophenereignissen;

(e) Schuldzinsen, auler in Bezug auf Finanzhilfen in Form von Zinszuschuissen
oder Prémien fur Garantien;

(f) Investitionen in Bewdasserung, die nicht mit der Erreichung eines guten
Zustands der Wasserkorper gemall Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie
2000/60/EG im Einklang stehen, einschliellich der Ausweitung von
Bewaésserungssystemen auf Wasserkdrper, deren Zustand in dem einschlagigen
Bewirtschaftungsplan fiir das Einzugsgebiet als weniger als gut definiert
wurde;

(@) Investitionen in grofe Infrastrukturen, die nicht Teil lokaler
Entwicklungsstrategien sind;

(h) Investitionen in Aufforstung, die nicht mit den Klima- und Umweltzielen
gemal den in den gesamteuropdischen Leitlinien fur Aufforstung und
Wiederaufforstung entwickelten Grundséatzen der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung im Einklang stehen.

Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, d und g gelten nicht, wenn die Unterstitzung tber
Finanzierungsinstrumente gewahrt wird.

Die Mitgliedstaaten begrenzen die Unterstiitzung auf einen Hochstsatz von 75 % der
forderfahigen Kosten.

Der Hochstsatz der Unterstiitzung kann flr folgende Investitionen angehoben
werden:

a)  Aufforstung und nichtproduktive Investitionen im Zusammenhang mit den
spezifischen umwelt- und klimabezogenen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben d, e und f;

b)  Investitionen in Basisdienstleistungen in landlichen Gebieten;

c) Investitionen in die Wiederherstellung des land- oder forstwirtschaftlichen
Potenzials nach Naturkatastrophen oder Katastrophenereignissen sowie
Investitionen in geeignete vorbeugende MalRnahmen in Waldern und im
landlichen Raum.
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Artikel 69

Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgriindungen im landlichen Raum

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine Unterstiitzung fir die
Niederlassung von Junglandwirten und Existenzgrindungen im landlichen Raum
gewahren, um zur Verwirklichung der spezifischen Ziele gemaR Artikel 6
beizutragen.

Die Mitgliedstaaten durfen im Rahmen dieser Interventionskategorie nur eine
Unterstutzung gewéhren, um

(@) die Niederlassung von Junglandwirten zu fordern, die die Voraussetzungen
nach der Begriffsbestimmung gemal Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e erfullen;

(b) Existenzgrindungen im landlichen Raum im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft oder die Diversifizierung des Einkommens landwirtschaftlicher
Haushalte zu fordern;

(c) Existenzgrindungen flr nichtlandwirtschaftliche Tatigkeiten in l&ndlichen
Gebieten zu fordern, die Teil lokaler Entwicklungsstrategien sind.

Die Mitgliedstaaten legen die Bedingungen fur die Vorlage und den Inhalt eines
Geschaftsplans fest.

Die Mitgliedstaaten gewahren die Unterstutzung in Form von Pauschalbetrégen. Die
Unterstutzung ist auf einen Hochstbetrag von 100 000 EUR begrenzt und kann mit
Finanzierungsinstrumenten kombiniert werden.

Artikel 70
Risikomanagementinstrumente

Die Mitgliedstaaten gewahren nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine Unterstutzung fir
Risikomanagementinstrumente.

Die Mitgliedstaaten gewdahren im Rahmen dieser Interventionskategorie eine
Unterstitzung zur Foérderung von Risikomanagementinstrumenten, die echten
Betriebsinhabern bei der Bewaltigung von auBerhalb ihrer Kontrolle liegenden
Produktions- und  Einkommensrisiken im  Zusammenhang mit ihrer
landwirtschaftlichen Tatigkeit helfen und zur Verwirklichung der spezifischen Ziele
gemaR Artikel 6 beitragen.

Die Mitgliedstaaten kénnen insbesondere folgende Unterstlitzung gewahren:
(@) Finanzbeitrage fur Versicherungspramien;

(b) Finanzbeitrage fir Fonds auf Gegenseitigkeit, einschliellich  der
Verwaltungskosten fir die Einrichtung.

Die Mitgliedstaaten legen die folgenden Fordervoraussetzungen fest:

(@) Arten und Deckung der forderfahigen Versicherungsregelungen und Fonds auf
Gegenseitigkeit;

(b) Methode fur die Berechnung der Verluste und Auslosefaktoren flr ein
Entschédigung;
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(c) Bestimmungen (ber die Errichtung und WVerwaltung der Fonds auf
Gegenseitigkeit.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unterstutzung nur fir die Deckung von
Verlusten gewahrt wird, die sich auf mindestens 20 % der durchschnittlichen
Jahreserzeugung  oder  des  durchschnittlichen  Jahreseinkommens  des
Betriebsinhabers ~ im  vorhergehenden  Dreijahreszeitraum  oder  eines
Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Flinfjahreszeitraums
unter Ausschluss des hochsten und des niedrigsten Wertes belaufen.

Die Mitgliedstaaten begrenzen die Unterstiitzung auf einen Hochstsatz von 70 % der
forderfahigen Kosten.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination der Interventionen nach
diesem Artikel mit anderen &ffentlichen oder privaten Risikomanagementregelungen
nicht zu einer Uberkompensation fuhrt.

Artikel 71
Zusammenarbeit

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategiepldnen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine Unterstutzung fir
Zusammenarbeit gewahren, um Projekte von operationellen Gruppen der
Européischen Innovationspartnerschaft fir Produktivitdt und Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft gemaR Artikel 114 sowie von LEADER (von der ortlichen
Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung geméaR Artikel 25 der Verordnung (EU)
[Dachverordnung]) vorzubereiten und durchfihren und Qualitatsregelungen,
Erzeugerorganisationen, Erzeugergruppierungen oder sonstige Formen der
Zusammenarbeit zu fordern.

Die Mitgliedstaaten ddrfen im Rahmen dieser Interventionskategorie eine
Unterstutzung nur fir Formen der Zusammenarbeit gewéhren, die mindestens zwei
Einrichtungen betreffen und zur Verwirklichung der spezifischen Ziele gemaR
Acrtikel 6 beitragen.

Die Mitgliedstaaten kénnen im Rahmen dieser Interventionskategorie die Kosten im
Zusammenhang mit allen Aspekten der Zusammenarbeit decken.

Die Mitgliedstaaten konnen die Unterstitzung als Gesamtbetrag gewahren, der die
Kosten der Zusammenarbeit sowie die Kosten der durchgefiihrten Projekte und
Vorhaben deckt, oder sie decken nur die Kosten der Zusammenarbeit und verwenden
fur die Projektdurchfihrung Mittel aus anderen Interventionskategorien, nationalen
Stltzungsinstrumenten oder solchen der Union.

Wird die Unterstitzung in Form eines Gesamtbetrags gezahlt, so stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Bestimmungen und Anforderungen der Union flr
ahnliche Malinahmen im Rahmen anderer Interventionskategorien eingehalten
werden. Dieser Absatz gilt nicht fiir LEADER (von der ortlichen Bevolkerung
betriebene lokale Entwicklung gemal Artikel 25 der Verordnung (EU)
[Dachverordnung]).

Die Mitgliedstaaten unterstiitzen im Rahmen dieser Interventionskategorie keine
Zusammenarbeit, an der nur Forschungseinrichtungen beteiligt sind.
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Bei einer Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Hofnachfolge dirfen die
Mitgliedstaaten nur Betriebsinhabern eine Unterstiitzung gewéhren, die das
Rentenalter nach nationalem Recht erreicht haben.

Die Mitgliedstaaten begrenzen die Unterstiitzung auf eine Hochstdauer von sieben
Jahren, ausgenommen in ordnungsgeméal begrindeten Fallen bei gemeinsamen
Umwelt- und KlimamaBnahmen zur Verwirklichung der spezifischen umwelt- und
klimabezogenen Ziele gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f.

Artikel 72
Wissensaustausch und Information

Die Mitgliedstaaten kénnen nach den in diesem Artikel festgelegten und in ihren
GAP-Strategieplanen weiter ausgefiihrten Bedingungen eine Unterstutzung fur
Wissensaustausch und Information in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft
sowie Unternehmen im landlichen Raum gewéhren.

Die Mitgliedstaaten kdnnen im Rahmen dieser Interventionskategorie die Kosten
einschlagiger MaRnahmen zur Forderung von Innovation, des Zugangs zu
Schulungen und Beratung sowie des Austausch und der Verbreitung von Wissen und
Informationen decken, die zur Verwirklichung der spezifischen Ziele gemél
Acrtikel 6 beitragen.

Die Mitgliedstaaten begrenzen die Unterstiitzung auf einen Hochstsatz von 75 % der
forderfahigen Kosten.

Abweichend von Unterabsatz 1 kdnnen die Mitgliedstaaten flr die Einrichtung von
landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdiensten eine Unterstitzung in Form eines
Pauschalbetrags von hdchstens 200 000 EUR gewahren.

Abweichend von Absatz 3 kénnen die Mitgliedstaaten in den Regionen in auferster
Randlage in ordnungsgemadR begrundeten Féllen einen hdheren als den in jenem
Absatz genannten Satz bzw. Betrag anwenden, um die spezifischen Ziele gemaR
Artikel 6 zu erreichen.

Bei einer Unterstitzung fir die Einrichtung von landwirtschaftlichen
Betriebsberatungsdiensten stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Unterstiitzung
zeitlich begrenzt ist.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen dieser Interventionskategorie
unterstlitzte MaRnahmen auf der im GAP-Strategieplan enthaltenen Beschreibung
der AKIS gemélR Artikel 102 Buchstabe a Zifferi basieren und mit ihr
ubereinstimmen.

ABSCHNITT 2
Elemente, die fir mehrere Interventionskategorien gelten

Artikel 73
Auswahl von Vorhaben

Die Verwaltungsbehtérde des GAP-Strategieplans oder andere bezeichnete
zwischengeschaltete Stellen legen in Absprache mit dem in Artikel 111 genannten
Begleitausschuss Auswahlkriterien fur Interventionen im Rahmen folgender
Interventionskategorien fest: Investitionen, Niederlassung von Junglandwirten und
Existenzgrindungen im landlichen Raum, Zusammenarbeit, Wissensaustausch und
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Information. Mit den Auswahlkriterien sollen die Gleichbehandlung der
Antragsteller, eine bessere Nutzung der Finanzmittel und die Ausrichtung der
Unterstutzung im Einklang mit der Zielsetzung der Interventionen gewéhrleistet
werden.

Die Mitgliedstaaten konnen beschlielen, fur Interventionen in Form von
Investitionen, die eindeutig Umweltzwecken dienen oder im Zusammenhang mit
RestaurierungsmalRnahmen  durchgefihrt  werden, keine  Auswahlkriterien
festzulegen.

Die Zustandigkeit der Verwaltungsbehdrde nach Absatz 1 lasst die Aufgaben der
lokalen Aktionsgruppen gemaR Artikel 27 der Verordnung (EU) [Dachverordnung]
unberdhrt.

Absatz 1 gilt nicht, wenn die Unterstiitzung in Form von Finanzierungsinstrumenten
gewahrt wird.

Fur Vorhaben, die mit einem Exzellenzsiegel im Rahmen von Horizont 2020 oder
Horizont Europa zertifiziert oder im Rahmen von Life + ausgewahlt wurden, durfen
keine Auswahlkriterien festgelegt werden, sofern die Vorhaben mit dem GAP-
Strategieplan im Einklang stehen.

Vorhaben werden unabhéngig davon, ob alle damit verbundenen Zahlungen getétigt
wurden, nicht fir eine Unterstiitzung ausgewahlt, wenn sie physisch abgeschlossen
oder vollstandig durchgefiihrt wurden, bevor der Antrag auf Finanzmittel im Rahmen
des GAP-Strategieplans bei der Verwaltungsbehdrde eingereicht wurde.

Artikel 74
Allgemeine Bestimmungen flir Finanzierungsinstrumente

Wird im Rahmen der Interventionskategorien nach diesem Kapitel eine
Unterstitzung in Form von Finanzierungsinstrumenten gemaR Artikel 52 der
Verordnung (EU) [Dachverordnung] gewdhrt, so gelten die Begriffsbestimmungen
fiir ,,Finanzierungsinstrument®, ,,Finanzprodukt, ,,Endempfanger*, ,,Holdingfonds*,
,»spezifischer Fonds®, »Hebelwirkung®, »~Multiplikatorverhiltnis®,
,,Verwaltungskosten* und ,,Verwaltungsgebiihren* gemall Artikel 2 der Verordnung
(EU) [Dachverordnung] sowie die Bestimmungen von Titel V Kapitel 11 Abschnitt 2
der genannten Verordnung.

Daruber hinaus gelten die Bestimmungen der Absétze 2 bis 5.

Wird im Rahmen der Interventionskategorien nach diesem Kapitel eine
Unterstlitzung in Form von Finanzierungsinstrumenten gemaR Artikel 52 der
Verordnung (EU) [Dachverordnung] gewéhrt, so beachten die Mitgliedstaaten die
Anforderungen der nachstehenden Absatze.

Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung (EU) [Dachverordnung] und
abweichend wvon Artikel 62 Absatz2 der vorliegenden Verordnung kann
Betriebskapital — alleine oder als Teil eines Vorhabens — eine forderfahige Ausgabe
sein.

Fur Tatigkeiten, die in den Geltungsbereich von Artikel 42 AEUV fallen, kann
Betriebskapital ~ unbeschadet der in  dieser Verordnung  festgelegten
Unterstutzungssatze eine forderfahige Ausgabe mit einem
Bruttosubventionséquivalent von bis zu 200 000 EUR (ber einen Zeitraum von drei
Steuerjahren sein.
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Wird fir ein Vorhaben eine kombinierte Unterstiitzung in Form von
Finanzierungsinstrumenten und Finanzhilfen gewéhrt, so gilt der anwendbare
Unterstutzungshochstsatz fir die kombinierte Unterstiitzung, die fur das Vorhaben
gewahrt wird, und die vom Mitgliedstaat geltend gemachten kombinierten
forderfahigen Ausgaben dirfen 100 % der forderfahigen Kosten des VVorhabens nicht
uberschreiten.

Die forderfahigen Ausgaben eines Finanzierungsinstruments sind der Gesamtbetrag
der Beitrage im Rahmen des GAP-Strategieplans, die aus dem
Finanzierungsinstrument wéhrend des Forderzeitraums gezahlt — bzw. bei Garantien
entsprechend den Garantievertragen zurlickgestellt — wurden, wobei dieser Betrag
Folgendem entspricht:

(@ den Zahlungen an die oder zugunsten der Endempfénger im Falle von
Darlehen, Beteiligungsinvestitionen oder beteiligungséhnlichen Investitionen;

(b) den —noch ausstehenden oder bereits féalligen — Betrégen, die entsprechend den
Garantievertragen zurtickgestellt wurden, um potenziellen Garantieanspriichen
fur Verluste nachzukommen, berechnet anhand eines
Multiplikatorverhaltnisses, das einen multiplen Betrag zugrunde liegender
ausgezahlter ~ neuer  Darlehen  oder  Beteiligungsinvestitionen  bei
Endempfangern abdeckt;

(c) den Zahlungen an die oder zugunsten der Endempfanger, wenn
Finanzierungsinstrumente mit einem anderen Beitrag der Union zu einem
einzigen Finanzierungsinstrumentvorhaben gemaR Artikel 52 Absatz 5 der
Verordnung (EU) [Dachverordnung] kombiniert werden;

(d) den Zahlungen von Verwaltungsgebihren und den Erstattungen von
Verwaltungskosten  der das  Finanzierungsinstrument  ausfihrenden
Einrichtungen.

Fir die Zwecke von Buchstabe b dieses Absatzes wird das Multiplikatorverhéltnis
anhand einer vorsichtigen Ex-ante-Risikobewertung bestimmt und in der
entsprechenden Finanzierungsvereinbarung festgelegt. Das Multiplikatorverhéltnis
kann Uberprift werden, wenn dies aufgrund nachfolgender Veranderungen der
Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Eine solche Uberpriifung darf nicht
rickwirkend gelten.

Fir die Zwecke von Buchstabe d dieses Absatzes sind die Verwaltungsgebihren
leistungsbasiert. Werden Einrichtungen, die gemal Artikel 53 Absatz 3 der
Verordnung (EU) [Dachverordnung] einen Holdingfonds und/oder spezifische Fonds
einsetzen, durch Direktvergabe ausgewahlt, so gilt fir den diesen Einrichtungen
gezahlten Betrag an Verwaltungsgebiihren und -kosten, der als forderfahige Ausgabe
geltend gemacht werden kann, ein Schwellenwert von [bis zu 5 %] des
Gesamtbetrags der Beitrdge im Rahmen des GAP-Strategieplans, die an die
Endempfénger als Darlehen, Beteiligungsinvestitionen oder beteiligungséhnliche
Investitionen ausgezahlt bzw. entsprechend den Garantievertragen zuriickgestellt
wurden.

Dieser Schwellenwert gilt nicht, wenn die die Finanzierungsinstrumente
ausfuhrenden Einrichtungen im Rahmen einer Ausschreibung nach geltendem Recht
ausgewahlt werden und gemal der Ausschreibung héhere Verwaltungskosten und -
gebihren erforderlich sind.
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Werden die Vermittlungsgebiihren ganz oder teilweise den Endempfangern in
Rechnung gestellt, so werden sie nicht als forderfahige Ausgaben geltend gemacht.

Artikel 75
Einsatz des ELER (ber oder in Kombination mit InvestEU

Im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EU) [Dachverordnung] und den
Bestimmungen des vorliegenden Artikels kdnnen die Mitgliedstaaten im GAP-
Strategieplan den Uber InvestEU bereitzustellenden Betrag zuweisen. Aufer in
hinreichend begriindeten Féllen belduft sich der Uber InvestEU bereitzustellende
Betrag auf hochstens 5% der gesamten ELER-Mittelzuweisung. Der GAP-
Strategieplan enthélt eine Begrindung fur die Verwendung der InvestEU-
Haushaltsgarantien.

Ergédnzend zu den Zuweisungen gemall Unterabsatz 1 kénnen die Mitgliedstaaten
einen Teil der technischen Hilfe gemaR Artikel 112 zuweisen, der als Beitrag an
InvestEU fir die entsprechende InvestEU-Unterstutzung flr Tatigkeiten dient, die in
der Beitragsvereinbarung gemal Artikel [9] der [InvestEU-Verordnung] festgelegt
sind.

Fur die Antrage auf Anderung eines GAP-Strategieplans geméaR Artikel 107 dirfen
nur Mittel kommender Jahre ausgewiesen werden.

Mittel von 2026 und 2027 dirfen nicht fir Zuweisungen geméall Absatz 1 verwendet
werden.

Der Betrag gemaR Absatz 1 Unterabsatz 1 wird zur Dotierung des Teils der EU-
Garantie im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente verwendet.

Wurde bis zum 31. Dezember 2021 keine Beitragsvereinbarung gemafR Artikel [9]
der [InvestEU-Verordnung] fur einen Betrag gemdaR Absatz 1 geschlossen, so
ibermittelt der Mitgliedstaat einen Antrag auf Anderung des GAP-Strategieplans
gemal Artikel 107, um den entsprechenden Betrag zu verwenden.

Die Beitragsvereinbarung fiir einen im Antrag auf Anderung des GAP-Strategieplans
zugewiesenen Betrag gemaB Absatz 1 wird gleichzeitig mit der Annahme des
Beschlusses uber die Anderung des GAP-Strategieplans geschlossen.

Wurde innerhalb von [neun] Monaten ab Genehmigung der Beitragsvereinbarung
keine Garantievereinbarung gemalR Artikel [9] der [InvestEU-Verordnung]
geschlossen, so werden die entsprechenden in den gemeinsamen Dotierungsfonds als
Dotierung eingezahlten Betrage an den GAP-Strategieplan zurlickibertragen, und der
Mitgliedstaat Ubermittelt einen entsprechenden Antrag auf Anderung des GAP-
Strategieplans.

Wurde eine Garantievereinbarung gemald Artikel [9] der [InvestEU-Verordnung]
innerhalb von [vier] Jahren ab der Unterzeichnung der Garantievereinbarung nicht
vollstandig ausgefiihrt, so kann der Mitgliedstaat beantragen, dass in der
Garantievereinbarung gebundene Betrage, die keine zugrunde liegenden Darlehen
oder andere risikobehaftete Instrumente decken, gemal Absatz 5 behandelt werden.

Mittel, die durch als Beitrag an InvestEU geleistete und Uber Haushaltsgarantien
eingesetzte Betrdge generiert wurden oder ihnen zuzuschreiben sind, werden den
Mitgliedstaaten zur Verflgung gestellt und flir rickzahlbare Formen der
Unterstutzung im Einklang mit dem GAP-Strategieplan verwendet.
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Artikel 76
Angemessene und korrekte Berechnung der Zahlungen

Wird Unterstltzung auf der Grundlage von zusétzlichen Kosten und Einkommensverlusten
gemal den Artikeln 65, 66 und 67 gewahrt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die
einschldgigen Berechnungen angemessen und korrekt sind und im Voraus anhand einer
fairen, ausgewogenen und Uberprifbaren Berechnungsmethode erstellt wurden. Zu diesem
Zweck nimmt eine Stelle, die von den fur die Durchfihrung des GAP-Strategieplans
zustandigen Behorden funktionell unabhdngig ist und die ber entsprechende Erfahrung
verfugt, die Berechnung vor oder bestétigt, dass die Berechnungen angemessen und korrekt

sind.
Artikel 77
Vereinfachte Kostenoptionen
1. Unbeschadet der Artikel 65, 66, 67 und 69 kann die gemal? diesem Kapitel gewéhrte
Unterstutzung folgende Formen haben:
(@) Erstattung tatséchlich entstandener forderfahiger Kosten eines Begiinstigten;
(b) Einheitskosten;
(c) Pauschalbetréage;
(d) Pauschalsétze.
2. Die Betréage fir die Formen von Unterstiitzung geméald Absatz 1 Buchstaben b, ¢ und

d werden auf eine der folgenden Arten festgelegt:

(@ anhand einer fairen, ausgewogenen und tberprifbaren Berechnungsmethode,
basierend auf:

i)  statistischen Daten, anderen objektiven Informationen oder einer
Experteneinschatzung; oder

i)  Uberpruften historischen Daten einzelner Begiinstigter; oder

iii) der Anwendung der (Ublichen Kostenrechnungspraxis einzelner
Beginstigter;

(b) Haushaltsentwirfe;

(c) im Einklang mit den Bestimmungen Uber die Anwendung entsprechender
Einheitskosten, Pauschalbetrdge und Pauschalsatze, die im Rahmen von
Unionspolitiken fur eine vergleichbare Art von Vorhaben gelten;

(d) im Einklang mit den Bestimmungen Uber die Anwendung entsprechender
Kosten je Einheit, Pauschalbetrdge und Pauschalsatze, die im Rahmen von
vollstandig vom Mitgliedstaat finanzierten Forderprogrammen fur eine
vergleichbare Art von VVorhaben gelten.

Artikel 78
Delegierte Befugnisse zur Festlegung weiterer Anforderungen fiir Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Ergénzung dieser Verordnung durch Anforderungen zusétzlich zu den in diesem Kapitel
festgelegten Anforderungen zu erlassen, die die Bedingungen fur die Gewahrung einer
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Unterstutzung fur die folgenden Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des
landlichen Raums betreffen:

€)) Bewirtschaftungsverpflichtungen gemali Artikel 65;
(b) Investitionen gemal Artikel 68;
(c) Zusammenarbeit gemal Artikel 71.
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TITEL IV
FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 79
Ausgaben des EGFL und des ELER

Aus dem EGFL finanziert werden die Interventionskategorien im Zusammenhang
mit

(@) Direktzahlungen gemald Artikel 14;

(b) sektoralen Interventionen gemaR Titel 111 Kapitel I11.

Aus dem ELER werden die Interventionskategorien gemaR Titel Il Kapitel IV
finanziert.

Artikel 80
Forderfahigkeit von Ausgaben

Ausgaben kommen ab dem 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr der Genehmigung
des GAP-Strategieplans durch die Kommission folgt, fiir eine Beteiligung des EGFL
und des ELER in Betracht.

Ausgaben, die infolge einer Anderung des GAP-Strategieplans forderfahig werden,
kommen ab dem Datum der Einreichung des Anderungsantrags bei der Kommission
fur eine Beteiligung des ELER in Betracht.

Abweichend von Artikel 73 Absatz 5 und Unterabsatz 1 kann der GAP-Strategieplan
im Fall von DringlichkeitsmalRnahmen aufgrund von Naturkatastrophen, von
Katastrophenereignissen oder von widrigen Witterungsverhéltnissen oder bei
erheblichen und plotzlichen Verdnderungen der soziobkonomischen Bedingungen in
einem Mitgliedstaat oder in einer Region vorsehen, dass die Forderfahigkeit von aus
dem ELER finanzierten Ausgaben im Zusammenhang mit Anderungen des Plans ab
dem Zeitpunkt beginnt, an dem das Ereignis eingetreten ist.

Ausgaben kommen fir eine Beteiligung des ELER in Betracht, wenn sie bis zum
31. Dezember [2029] von einem Begunstigten getétigt und gezahlt wurden. Darlber
hinaus kommen Ausgaben nur dann fir eine Beteiligung des ELER in Betracht,
wenn die entsprechende Beihilfe von der Zahlstelle bis zum 31. Dezember [2029]
tatséchlich gezahlt wurde.

Artikel 81

Mittelzuweisungen fir Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen

Unbeschadet des Artikels 15 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] darf der
Gesamtbetrag fir Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen, der
in einem Mitgliedstaat gemald Titel 111 Kapitel Il der vorliegenden Verordnung fiir
ein Kalenderjahr gewahrt werden kann, die in Anhang IV festgesetzte
Mittelzuweisung dieses Mitgliedstaats nicht Uberschreiten.

Unbeschadet des Artikels 15 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] darf der
Hochstbetrag, der in einem Mitgliedstaat gemaR Titel 111 Kapitel Il Abschnitt 2
Unterabschnitt 2 der vorliegenden Verordnung vor der Anwendung von Artikel 15
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der vorliegenden Verordnung fir ein Kalenderjahr gewahrt werden kann, die in
Anhang VI festgesetzte Mittelzuweisung dieses Mitgliedstaats nicht tiberschreiten.

Fur die Zwecke von Artikel 86 Absatze 5 ist in Anhang VII die Mittelzuweisung
eines Mitgliedstaats gemal Unterabsatz 1 nach Abzug der in Anhang VI
festgesetzten Betrdge und vor einer etwaigen Ubertragung gemaR Artikel 15
festgesetzt.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemal? Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Anderung der in den Anhdngen IV und VII festgesetzten
Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten zu erlassen, um Entwicklungen im
Zusammenhang mit dem Gesamtbetrag der Direktzahlungen, die gewahrt werden
durfen, zu beriicksichtigen, einschlieRlich der Ubertragungen gemaR den Artikeln 15
und 90, Ubertragungen von Mittelzuweisungen gemaB Artikel 82 Absatz 5 oder
etwaiger zur Finanzierung von Interventionskategorien in anderen Sektoren gemaf
Artikel 82 Absatz 6 erforderlicher Abziige.

Abweichend von Unterabsatz 1 werden bei der Anpassung von Anhang VII etwaige
Ubertragungen gemal Artikel 15 nicht berticksichtigt.

Die Summe der in Artikel 88 genannten indikativen Mittelzuweisungen je
Intervention flr die Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen
geméal Artikel 14, die in einem Mitgliedstaat fiir ein Kalenderjahr gewahrt werden
sollen, darf die in Anhang IV festgesetzte Zuweisung dieses Mitgliedstaats um den
im GAP-Strategieplan gemalR Artikel 100 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d
vorgesehenen geschatzten Betrag der Klrzung von Zahlungen tberschreiten.

Artikel 82
Mittelzuweisungen flr bestimmte sektorale Interventionskategorien

Die finanzielle Unterstiitzung der Union fir Interventionskategorien im Weinsektor
wird den Mitgliedstaaten gemaR Anhang V zugewiesen.

Die finanzielle Unterstitzung der Union fur Interventionskategorien im
Bienenzuchtsektor wird den Mitgliedstaaten gemal Anhang VI zugewiesen.

Die Deutschland zugewiesene finanzielle Unterstitzung der Union flr
Interventionskategorien im Hopfensektor belduft sich auf 2 188 000 EUR jahrlich.

Die finanzielle Unterstutzung der Union flr Interventionskategorien im Sektor
Olivendl und Tafeloliven wird wie folgt zugewiesen:

(@ 10666 000 EUR jahrlich fur Griechenland,;
(b) 554 000 EUR jéhrlich fur Frankreich; und
(c) 34590000 EUR jahrlich fur Italien.

Die betreffenden Mitgliedstaaten konnen in ihren GAP-Strategieplanen beschliel3en,
die gesamten Mittelzuweisungen gemaR den Absétzen 3 und 4 auf ihre Zuweisungen
fur Direktzahlungen zu tbertragen. Dieser Beschluss darf nicht Uberarbeitet werden.

Die auf Zuweisungen flr Direktzahlungen Ubertragenen Mittelzuweisungen der
Mitgliedstaaten stehen fir die in den Absidtzen3 wund 4 genannten
Interventionskategorien nicht mehr zur Verfugung.

Die Mitgliedstaaten kdnnen in ihren GAP-Strategieplanen beschliel3en, bis zu 3 %
ihrer in Anhang IV festgesetzten Zuweisungen fur Direktzahlungen nach Abzug der
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fur Baumwolle verfligbaren Betrdge gemall Anhang VI fir Interventionskategorien
in anderen Sektoren gemaR Titel 111 Kapitel 111 Abschnitt 7 zu verwenden.

Die Mitgliedstaaten konnen ihre Beschlisse gem&lR Absatz 6 im Jahr 2023 im
Rahmen eines Antrags auf Anderung der GAP-Strategieplane gemaR Artikel 107
uberarbeiten.

Die in dem genehmigten GAP-Strategieplan festgesetzten Betrége, die sich aus der
Anwendung der Absétze 6 und 7 ergeben, sind in dem betreffenden Mitgliedstaat
verbindlich.

Artikel 83

Mittelzuweisungen flr Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums

1.

Der Gesamtbetrag der Unterstiitzung der Union fur Kategorien von Interventionen
zur Entwicklung des landlichen Raums im Rahmen dieser Verordnung fiir den
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 wird im Einklang mit dem
Mehrjahrigen Finanzrahmen fiir die Jahre 2021 bis 2027 auf 78 811 Mio. EUR zu
jeweiligen Preisen festgesetzt.

0,25 % der in Absatz 1 genannten Mittel dienen der Finanzierung von MafRnahmen
der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission geméal Artikel 7 der Verordnung
(EU) [horizontale Verordnung], einschlielich des europdischen Netzes fur die
Gemeinsame Agrarpolitik gemaR Artikel 113 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung
und der Europdischen Innovationspartnerschaft fiir Produktivitdt und Nachhaltigkeit
in der Landwirtschaft gem&R Artikel 114 der vorliegenden Verordnung. Diese
Malnahmen kdnnen auch vorherige und nachfolgende GAP-
Strategieplanungszeitraume betreffen.

Die jahrliche Aufteilung der Betrdge gemaR Absatz 1 auf die Mitgliedstaaten nach
Abzug des Betrags gemal Absatz 2 ist in Anhang IX festgesetzt.

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemall Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Anderung von Anhang IX zu erlassen, mit denen die jihrliche
Aufteilung auf die Mitgliedstaaten Uberarbeitet wird, um relevante Entwicklungen,
einschlieBlich der Ubertragungen gemaR den Artikeln 15 und 90, zu beriicksichtigen,
technische Anpassungen ohne Anderung der Gesamtzuweisungen vorzunehmen oder
um sonstigen in einem Rechtsakt nach dem Erlass dieser Verordnung vorgesehenen
Anderungen Rechnung zu tragen.

Artikel 84
Beteiligung des ELER

In dem Durchfuhrungsrechtsakt der Kommission gemal Artikel 106 Absatz 6 zur
Genehmigung eines GAP-Strategieplans wird die Hochstbeteiligung des ELER flr den Plan
festgesetzt. Die ELER-Beteiligung wird auf der Grundlage der forderfahigen 6ffentlichen
Ausgaben berechnet.

Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjahrigen Finanzrahmens fir die Jahre
2021 bis 2027 — Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, COM(2018) 322 final.
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Artikel 85
Satze der ELER-Beteiligung

In den GAP-Strategieplédnen wird flr alle Interventionen ein einheitlicher Satz der
ELER-Beteiligung festgesetzt.

Der Hochstsatz der ELER-Beteiligung belduft sich auf

(@) 70 % der forderfahigen offentlichen Ausgaben in den Regionen in duBerster
Randlage und auf den kleineren Inseln des Agdischen Meeres im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 229/2013;

(b) 70 % der forderfahigen offentlichen Ausgaben in den weniger entwickelten
Regionen;

(c) 65 % der der forderfahigen Ausgaben fir Zahlungen geméR Artikel 66;

(d) 43 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben in den Gbrigen Regionen.
Der Mindestsatz der ELER-Beteiligung betragt 20 %.

Abweichend von Absatz 2 belduft sich der Hochstsatz der ELER-Beteiligung auf

(@ 80% fur Bewirtschaftungsverpflichtungen gemall Artikel 65 dieser
Verordnung, fir Zahlungen geméaR Artikel 67 diese Verordnung, flr
nichtproduktive Investitionen gemaR Artikel 68 dieser Verordnung, fur die
Unterstitzung der Européischen Innovationspartnerschaft geméall Artikel 71
dieser Verordnung und fir LEADER (von der ortlichen Bevolkerung
betriebene lokale Entwicklung gemaR Artikel 25 der Verordnung (EU)
[Dachverordnung]);

(b) 100 % fur Vorhaben, fir die gemal den Artikeln 15 und 90 dieser Verordnung
auf den ELER ubertragene Mittel bereitgestellt werden.

Artikel 86
Mindest- und Hochstmittelzuweisungen

Mindestens 5 % der in Anhang IX festgesetzten Gesamtbeteiligung des ELER fir
den GAP-Strategieplan sind fir LEADER (von der ortlichen Bevolkerung betriebene
lokale Entwicklung gemall Artikel 25 der Verordnung (EU) [Dachverordnung])
vorgesehen.

Mindestens 30 % der in Anhang IX festgesetzten Gesamtbeteiligung des ELER fiir
den GAP-Strategieplan sind fir Interventionen im Zusammenhang mit den
spezifischen umwelt- und Kklimabezogenen Zielen gemal Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben d, e und f dieser Verordnung vorgesehen, ausgenommen Interventionen
auf der Grundlage von Artikel 66.

Unterabsatz 1 gilt nicht flir die Regionen in duRerster Randlage.

Hochstens 4 % der in Anhang IX festgesetzten Gesamtbeteiligung des ELER fiir den
GAP-Strategieplan kdnnen zur Finanzierung der Malinahmen der technischen Hilfe
auf die Initiative der Mitgliedstaaten gemal Artikel 112 verwendet werden.

Die ELER-Beteiligung kann fir GAP-Strategiepldne, bei denen sich der
Gesamtbetrag der Unterstiitzung der Union fir die Entwicklung des landlichen
Raums auf bis zu 90 Mio. EUR belduft, auf 6 % angehoben werden.
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Technische Hilfe wird auf der Grundlage von Pauschalsétzen gemé&l Artikel 125
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU/Euratom) .../... [neue Haushaltsordnung]
im Rahmen von Zwischenzahlungen gemé&B Artikel 30 der Verordnung (EU)
[horizontale Verordnung] erstattet. Dieser Pauschalsatz entspricht dem im GAP-
Strategieplan fiir technische Hilfe festgesetzten Prozentsatz der insgesamt geltend
gemachten Ausgaben.

Fur jeden Mitgliedstaat ist der in Anhang X festgesetzte Mindestbetrag als Beitrag zu
dem spezifischen Ziel ,Steigerung der Attraktivitit fiir Junglandwirte und
Erleichterung der Unternehmensentwicklung* geméal Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g
bestimmt. Auf der Grundlage der Analyse der Situation in Bezug auf Stérken,
Schwiéchen, Chancen und Gefahren (,,SWOT-Analyse®) und des ermittelten zu
deckenden Bedarfs wird der Betrag flir die folgende Interventionskategorien
verwendet:

(@) die erganzende Einkommensgrundstiitzung fir Junglandwirte gemaR
Artikel 27;

(b) die Niederlassung von Junglandwirten gemal Artikel 69.

Die indikativen Mittelzuweisungen fiir die Interventionen in Form einer gekoppelten
Einkommensstitzung gemal Titel 111 Kapitel 11 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 sind
auf hochstens 10 % der in Anhang V11 festgesetzten Betrége begrenzt.

Abweichend von Unterabsatz 1 kdnnen Mitgliedstaaten, die gemal Artikel 53
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr.1307/2013 fur die fakultative gekoppelte
Stltzung mehr als 13 % ihrer jahrlichen nationalen Obergrenze gemaR Anhang Il der
genannten Verordnung verwendet haben, beschlieBen, fir die gekoppelte
Einkommensstitzung mehr als 10 % des in Anhang VI festgesetzten Betrags zu
verwenden. Der sich daraus ergebende Prozentsatz darf den von der Kommission fur
die fakultative gekoppelte Stitzung fir das Antragsjahr 2018 genehmigten
Prozentsatz nicht tberschreiten.

Der Prozentsatz gemall Unterabsatz 1 kann um hdchstens 2 % angehoben werden,
sofern der Betrag, um den der Prozentsatz von 10 % uberschritten wird, der Stltzung
fir EiweiBpflanzen gemall Titel 11l Kapitel Il Abschnitt 2 Unterabschnitt 1
zugewiesen wird.

Der in den genehmigten GAP-Strategieplan aufgenommene Betrag, der sich aus der
Anwendung der Unterabsétze 1 und 2 ergibt, ist verbindlich.

Unbeschadet des Artikels 15 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] darf der
Hochstbetrag, der in einem Mitgliedstaat gemaR Titel 111 Kapitel Il Abschnitt 2
Unterabschnitt 1 vor der Anwendung von Artikel 15 der vorliegenden Verordnung
fir ein Kalenderjahr gewéhrt werden kann, die im GAP-Strategieplan gemaR
Absatz 6 festgesetzten Betrdge nicht tiberschreiten.

Die Mitgliedstaaten koénnen in ihrem GAP-Strategieplan beschlieRen, einen
bestimmten Anteil der ELER-Zuweisung zur Mobilisierung von Unterstiitzung und
zur  groBmalstablichen  Durchfiihrung  von  integrierten  strategischen
Naturschutzprojekten gemaR der [LIFE-Verordnung] sowie zur Finanzierung von
Malnahmen zur Foérderung der transnationalen Lernmobilitdit im Bereich
Landwirtschaft und landliche Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Junglandwirten
gemal der [Erasmus-Verordnung] zu verwenden.
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Artikel 87
Nachverfolgung klimabezogener Ausgaben

Die Kommission bewertet anhand der von den Mitgliedstaaten Ubermittelten
Informationen den Beitrag der Politik zu den Klimaschutzzielen unter Verwendung
einer einfachen, gemeinsamen Methode.

Der Beitrag zu dem Ausgabenziel wird geschatzt anhand spezifischer Gewichtungen,
bei denen danach differenziert wird, ob die Unterstiitzung einen erheblichen oder nur
einen maRigen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leistet. Es werden folgende
Gewichtungen vorgenommen:

(@ 40% fur die Ausgaben im Rahmen der Einkommensgrundstitzung fir
Nachhaltigkeit und der erganzenden Einkommensstiitzung gemaR Titel I
Kapitel 1l Abschnitt 1l Unterabschnitte 2 und 3;

(b) 100 % far Ausgaben im Rahmen der Regelungen fir Klima und Umwelt
gemal Titel 111 Kapitel 11 Abschnitt Il Unterabschnitt 4;

(c) 100% fur Ausgaben fur die Interventionen gemal Artikel 86 Absatz 2
Unterabsatz 1;

(d 40% fur Ausgaben fur naturbedingte oder andere gebietsspezifische
Benachteiligungen gemaR Artikel 66.

Artikel 88
Indikative Mittelzuweisungen

Die Mitgliedstaaten legen in ihrem GAP-Strategieplan eine indikative
Mittelzuweisung fur jede Intervention fest. Fur jede Intervention ergibt die
Multiplikation des geplanten Einheitsbetrags (ohne Anwendung des in Artikel 89
genannten Abweichungsprozentsatzes) mit den geplanten Outputs die indikative
Mittelzuweisung.

Sind bei einer Intervention verschiedene Einheitsbetrdge geplant, so ergibt die
Summe der Multiplikationen der geplanten Einheitsbetrdge (ohne Anwendung des in
Artikel 89 genannten Abweichungsprozentsatzes) mit den entsprechenden geplanten
Outputs die indikative Mittelzuweisung geméal’ Absatz 1.

Artikel 89
Abweichung des Einheitsbetrags

Unbeschadet der Anwendung von Artikel 15 setzen die Mitgliedstaaten fiir jede
Intervention im Rahmen der folgenden Interventionskategorien einen
Stitzungshochstbetrag je Einheit oder einen Abweichungsprozentsatz fest:

(@) entkoppelte Direktzahlungen und gekoppelte Einkommensstiitzung gemaR
Titel 11 Kapitel II;

(b)  Zahlungen fur Bewirtschaftungsverpflichtungen geméR Artikel 65;

(c) Zahlungen fur naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen
gemal den Artikeln 66 und 67.

Der Abweichungsprozentsatz ist der Prozentsatz, um den der erzielte
durchschnittliche oder einheitliche Einheitsbetrag den geplanten durchschnittlichen
oder einheitlichen Einheitsbetrag geméal? dem GAP-Strategieplan tberschreiten darf.
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Bei jeder Intervention in Form von Direktzahlungen darf der erzielte
durchschnittliche oder einheitliche Einheitsbetrag nie unter dem geplanten
Einheitsbetrag liegen, es sei denn, der erzielte Output Ubersteigt den im GAP-
Strategieplan festgelegten geplanten Output.

Wurden im Rahmen einer Intervention verschiedene Einheitsbetrdge festgesetzt, so
gilt dieser Unterabsatz fiir jeden einheitlichen oder durchschnittlichen Einheitsbetrag
dieser Intervention.

Fur die Zwecke dieses Artikels wird der erzielte durchschnittliche oder einheitliche
Einheitsbetrag berechnet, indem fiir jede Intervention die getatigten jahrlichen
Ausgaben durch den entsprechenden erzielten Output geteilt werden.

Artikel 90

Flexibilitat zwischen den Zuweisungen fur Direktzahlungen und den ELER-Zuweisungen

Im Rahmen ihres Vorschlags fiir den GAP-Strategieplan gemaR Artikel 106 Absatz 1
konnen die Mitgliedstaaten beschlieRen,

(@) bis zu 15 % ihrer in Anhang IV festgesetzten Zuweisung fur Direktzahlungen
fir die Kalenderjahre 2021 bis 2026 nach Abzug der in Anhang VI
festgesetzten Zuweisungen fir Baumwolle auf ihre ELER-Zuweisung fir die
Haushaltsjahre 2022 bis 2027 zu tbertragen; oder

(b)  bis zu 15 % ihrer ELER-Zuweisung fir die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 auf
ihre in Anhang IV festgesetzte Zuweisung fiir Direktzahlungen fir die
Kalenderjahre 2021 bis 2026 zu Ubertragen.

Der in Unterabsatz 1 genannte Prozentsatz fiir die Ubertragung von der Zuweisung
des Mitgliedstaats fur Direktzahlungen auf seine ELER-Zuweisung kann wie folgt
angehoben werden:

(@ um bis zu 15 Prozentpunkte, sofern die Mitgliedstaaten die entsprechende
Mittelaufstockung fur aus dem ELER finanzierte Interventionen im
Zusammenhang mit den spezifischen umwelt- und klimabezogenen Zielen
gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f verwenden;

(b) um bis zu 2 Prozentpunkte, sofern die Mitgliedstaaten die entsprechende
Mittelaufstockung im Einklang mit Artikel 86 Absatz 4 Buchstabe b
verwenden.

In den Beschlissen gemaR Absatz 1 ist der in Absatz 1 genannte Prozentsatz
festgesetzt, der von Kalenderjahr zu Kalenderjahr unterschiedlich sein kann.

Die Mitgliedstaaten konnen ihre Beschlisse gemaR Absatz 1 im Jahr 2023 im
Rahmen eines Antrags auf Anderung der GAP-Strategieplane gemaR Artikel 107
Uberarbeiten.

105

DE



DE

TITELV
GAP-STRATEGIEPLAN

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 91
GAP-Strategieplane

Die Mitgliedstaaten erstellen nach MalRgabe dieser VVerordnung GAP-Strategieplane, um die
aus dem EGFL und dem ELER finanzierte Unterstiitzung der Union flr die Verwirklichung
der spezifischen Ziele geméR Artikel 6 umzusetzen.

Auf der Grundlage der SWOT-Analyse gemal? Artikel 103 Absatz 2 sowie einer Bewertung
der Bedurfnisse gemaR Artikel 96 legen die Mitgliedstaaten in den GAP-Strategieplanen eine
Interventionsstrategie gemal Artikel 97 fest, in der quantitative Zielwerte und Etappenziele
zur Verwirklichung der spezifischen Ziele gemélR Artikel 6 festgesetzt sind. Die Zielwerte
werden anhand eines gemeinsamen Satzes von Ergebnisindikatoren gemal Anhang |
bestimmt.

Zur Erreichung dieser Zielwerte legen die Mitgliedstaaten Interventionen auf der Grundlage
der Interventionskategorien gemaR Titel 111 fest.

Jeder GAP-Strategieplan deckt den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027
ab.

Artikel 92
Ehrgeizigere umwelt- und klimabezogene Ziele

1. Die Mitgliedstaaten bemihen sich, Uber ihre GAP-Strategiepléane — und insbesondere
uber die Elemente der Interventionsstrategie geméal Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe a
— einen Gesamtbeitrag zur Verwirklichung der spezifischen umwelt- und
klimabezogenen Ziele gemal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f zu leisten, der
groRer ist als der Gesamtbeitrag, der Uber die Unterstiitzung aus dem EGFL und dem
ELER im Zeitraum 2014 bis 2020 zur Verwirklichung der Ziele gemal} Artikel 110
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 geleistet
wurde.

2. Die Mitgliedstaaten erlautern in ihren GAP-Strategiepldnen anhand verfligbarer
Informationen, wie sie den groReren Gesamtbeitrag gemald Absatz 1 zu erreichen
beabsichtigen. Diese Erlauterung stitzt sich auf relevante Informationen wie die
Elemente gemé&lR Artikel 95 Absatz 1 Buchstaben a bis f und Artikel 95 Absatz 2
Buchstabe b.

Artikel 93
Aufbau des GAP-Strategieplans

Jeder Mitgliedstaat erstellt einen einzigen GAP-Strategieplan flr sein gesamtes Hoheitsgebiet.

Werden Teile des GAP-Strategieplans auf regionaler Ebene erstellt, so gewahrleisten die
Mitgliedstaaten die Koharenz und Ubereinstimmung mit den auf nationaler Ebene erstellten
Teilen des GAP-Strategieplans.
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Artikel 94
Verfahrensvorschriften

Die Mitgliedstaaten erstellen die GAP-Strategieplédne nach transparenten Verfahren
im Einklang mit ihrem institutionellen und rechtlichen Rahmen.

Die Einrichtung des Mitgliedstaats, die fir die Erstellung des GAP-Strategieplans
zustandig ist, stellt sicher, dass die zustdndigen Umwelt- und Klimabehdrden
wirksam an der Ausarbeitung der Umwelt- und Klimaaspekte des Plans beteiligt
werden.

Jeder Mitgliedstaat begrundet eine Partnerschaft mit den zustandigen regionalen und
lokalen Behdrden. Die Partnerschaft schliefit mindestens folgende Partner ein:

(@) zusténdige Behdrden;
(b)  Wirtschafts- und Sozialpartner;

(c) Einrichtungen, die die Zivilgesellschaft vertreten, und gegebenenfalls
Einrichtungen, die fir die Férderung von sozialer Inklusion, der Grundrechte,
der Gleichstellung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung
verantwortlich sind.

Die Mitgliedstaaten beziehen diese Partner bei der Erstellung der GAP-
Strategieplane ein.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusammen, um unter
Berlicksichtigung der Grundsdtze der VerhéltnismaRigkeit und der geteilten
Verwaltung eine wirksame Koordinierung bei der Durchfiihrung der GAP-
Strategieplane zu gewahrleisten.

KAPITEL Il
INHALT DES GAP-STRATEGIEPLANS

Artikel 95
Inhalt der GAP-Strategieplane

Jeder GAP-Strategieplan enthélt die folgenden Abschnitte:

(@) eine Bewertung der Bedurfnisse;

(b) eine Interventionsstrategie;

(c) eine Beschreibung der Elemente, die mehreren Interventionen gemein sind;

(d) eine Beschreibung der in der Strategie festgelegten Interventionen in Form von
Direktzahlungen, sektoralen Interventionen und Interventionen zur
Entwicklung des landlichen Raums;

(e) einen Plan mit Zielwerten und einen Finanzplan;
() eine Beschreibung des Verwaltungs- und Koordinierungssystems;

() eine Beschreibung der Elemente, die die Modernisierung der GAP
gewadhrleisten;

(h) eine Beschreibung der Elemente im Zusammenhang mit Vereinfachung und
Verringerung des Verwaltungsaufwands flr die Endbeglnstigten.

Jeder GAP-Strategieplan enthélt die folgenden Anhénge:
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(@ Anhang I - Ex-ante-Evaluierung und strategische
Umweltvertréglichkeitspriufung (SUP);

(b) Anhang Il - SWOT-Analyse;
(c) Anhang Il - Konsultation der Partner;
(d) Anhang IV - Kulturspezifische Zahlung fur Baumwolle;

() AnhangV - Zusétzliche nationale Finanzierung im Rahmen des GAP-
Strategieplans.

Die Artikel 96 bis 103 enthalten ausflihrliche Bestimmungen tber den Inhalt der
Abschnitte und Anhénge der GAP-Strategieplane gemal den Absétzen 1 und 2.

Artikel 96
Bewertung der Bedrfnisse

Die Bewertung der Bedurfnisse gemal Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe a umfasst Folgendes:

(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

Zusammenfassung der SWOT-Analyse gemal Artikel 103 Absatz 2;

Ermittlung der Bedirfnisse fir jedes spezifische Ziel gemaR Artikel 6 auf der
Grundlage der SWOT-Analyse. Alle Bedirfnisse werden beschrieben, unabhangig
davon, ob im GAP-Strategieplan auf sie eingegangen wird oder nicht;

fiir das spezifische Ziel ,,Forderung tragfahiger landwirtschaftlicher Einkommen
sowie der Krisenfestigkeit geméll Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a eine Bewertung
der Bedrfnisse in Bezug auf Risikomanagement;

gegebenenfalls eine Analyse der besonderen Bedirfnisse benachteiligter Gebiete,
z. B. der Regionen in duRerster Randlage;

Priorisierung und Einstufung der Bedurfnisse, einschlieBlich einer schlussigen
Begrundung der getroffenen Entscheidungen sowie gegebenenfalls einer Begriindung
dafiir, warum im GAP-Strategieplan auf bestimmte festgestellte Bedirfnisse nicht
oder nur teilweise eingegangen wird.

Fur die spezifischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemaR Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben d, e und f werden bei der Bewertung die sich aus den Rechtsinstrumenten gema
Anhang XI ergebenden nationalen Umwelt- und Klimapléne berlcksichtigt.

Die Mitgliedstaaten ziehen flr diese Bewertung die neuesten und verl&sslichsten Daten heran.

Artikel 97
Interventionsstrategie

In der Interventionsstrategie gemaR Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe b wird fiir jedes
spezifische Ziel gemdaR Artikel 6 Absatz 1, auf das im GAP-Strategieplan
eingegangen wird, Folgendes festgelegt:

(@) Zielwerte fur alle relevanten gemeinsamen sowie — gegebenenfalls — fur den
GAP-Strategieplan  spezifischen Ergebnisindikatoren und dazugehorige
Etappenziele. Die Zielwerte mussen angesichts der Bewertung der Bediirfnisse
gemal Artikel 96 gerechtfertigt sein. Fir die spezifischen Ziele gemaR
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabend, e und f werden die Zielwerte aus den
erlauternden Elementen gemall Absatz 2 Buchstaben a und b des vorliegenden
Artikels abgeleitet.
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(b)

(©)

(d)

mit den Interventionen, die auf den Interventionskategorien gemaR Titel I11
basieren — mit Ausnahme der kulturspezifischen Zahlung fiir Baumwolle
gemald Kapitel Il Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 des genannten Titels — wird auf
die spezifische Situation in dem betreffenden Gebiet nach einer soliden
Interventionslogik eingegangen, unterstitzt durch die Ex-ante-Evaluierung
gemall Artikel 125, die SWOT-Analyse Artikel 103 Absatz2 und die
Bewertung der Bedurfnisse gemal Artikel 96;

Elemente, die zeigen, wie die Interventionen die Erreichung der Zielwerte
ermoglichen und wie sie aufeinander abgestimmt und miteinander vereinbar
sind,;

Elemente, die zeigen, dass die Zuweisung der Finanzmittel fur die
Interventionen des GAP-Strategieplans gerechtfertigt und fur die Erreichung
der festgesetzten Zielwerte ausreichend ist und dass sie mit dem Finanzplan
gemal Artikel 100 im Einklang steht.

Die Interventionsstrategie umfasst zudem die folgenden Elemente, die die Kohé&renz

der

Strategie und die Komplementaritdt der Interventionen zwischen den

spezifischen Zielen gemaR Artikel 6 Absatz 1 belegen:

(a)

(b)

(©)

(d)

eine Ubersicht tiber die Umwelt- und Klimaarchitektur des GAP-Strategieplans
mit einer Beschreibung der Komplementaritdt und der Baseline zwischen der
Konditionalitdt und den verschiedenen Interventionen, mit denen auf die
spezifischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemal? Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben d, e und f eingegangen wird, sowie der Art und Weise, wie der
groliere Gesamtbeitrag gemaR Artikel 92 erreicht werden soll;

eine Erlauterung, wie die Umwelt- und Klimaarchitektur des GAP-
Strategieplans zu bereits bestehenden langfristigen nationalen Zielwerten
beitragen soll, die in den Rechtsinstrumenten gemal Anhang X1 festgelegt sind
oder sich aus ihnen ergeben;

in Bezug auf das spezifische Ziel ,Steigerung der Attraktivitdt fiir
Junglandwirte und Erleichterung der Unternehmensentwicklung® gemal
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g wird eine Ubersicht (ber die einschlagigen
Interventionen des GAP-Strategieplans die und besonderen Bedingungen wie
diejenigen gemal Artikel 22 Absatz 4, Artikel 27, Artikel 69 und Artikel 71
Absatz 7 vorgelegt. Bei der Vorlage des Finanzplans fur die
Interventionskategorien gemal den Artikeln27 und 69 nehmen die
Mitgliedstaaten insbesondere auf Artikel 86 Absatz 5 Bezug. In der Ubersicht
wird auch das Zusammenspiel mit nationalen Instrumenten erldutert, mit dem
die Kohdrenz zwischen Unions- und nationalen MalRnahmen in diesem Bereich
verbessert werden soll;

eine Ubersicht Uber die sektorbezogenen Interventionen, einschlieRlich der
gekoppelten Einkommensstitzung gemal Titel 111 Kapitel 11 Abschnitt 3
Unterabschnitt 1 und der sektoralen Interventionen gemal Titel 111 Kapitel I1I,
eine Begrundung der Auswahl der betreffenden Sektoren, eine Liste der
Interventionen fir die einzelnen Sektoren, deren Komplementaritat, sowie
etwaige weitere spezifische Zielwerte im Zusammenhang mit den
Interventionen auf der Grundlage der sektoralen Interventionskategorien
gemal Titel 111 Kapitel 111;
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(e) eine Erlauterung, welche Interventionen zu einem kohérenten und integrierten
Ansatz fiir das Risikomanagement beitragen werden;

(F) eine Beschreibung des Zusammenspiels zwischen nationalen und regionalen
Interventionen, einschliellich der Aufteilung der Mittelzuweisungen auf die
einzelnen Interventionen und Fonds.

Artikel 98
Elemente, die mehreren Interventionen gemein sind

Die in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannte Beschreibung der Elemente, die mehreren
Interventionen gemein sind, umfasst Folgendes:

(@)

(b)

(©)

(d)

die von den Mitgliedstaaten vorgenommenen Begriffsbestimmungen gemaR
Artikel 4 Absatz 1 sowie die Mindestanforderungen fiir Interventionen in Form von
entkoppelten Direktzahlungen geméR Artikel 16;

eine Beschreibung des Systems der Konditionalitét, die Folgendes umfasst:

i)  fir jeden der GLOZ-Standards gemiR Anhang 11 eine Beschreibung, wie der
Unionsstandard umgesetzt wird, einschlielich der folgenden Elemente:
Zusammenfassung der landwirtschaftlichen Praxis, raumlicher
Geltungsbereich, Art der betroffenen Betriebsinhaber und Begrindung des
Beitrags zu dem Hauptziel der Praxis;

i) eine Beschreibung des Gesamtbeitrags zu den spezifischen umwelt- und
klimabezogenen Zielen geméal Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f;

eine Beschreibung der Inanspruchnahme von ,.technischer Hilfe* geméfl Artikel 83
Absatz 2, Artikel 86 Absatz 3 und Artikel 112 sowie der GAP-Netze gemaR
Artikel 113;

sonstige Informationen zur Durchfiihrung, insbesondere:

i)  eine Kurzbeschreibung der Bestimmung des Wertes der Zahlungsanspriiche
sowie gegebenenfalls der Funktionsweise der Reserve;

i) die Verwendung des geschatzten Aufkommens aus der Kirzung von
Direktzahlungen gemald Artikel 15

iii) eine Ubersicht (iber die Koordinierung, Abgrenzung und Komplementaritaten
zwischen dem ELER und anderen in landlichen Gebieten tatigen Fonds der
Union;

Artikel 99
Interventionen

Die in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe d genannte Beschreibung der in der Strategie
festgelegten Interventionen umfasst Folgendes:

(@)
(b)
(©)

die Interventionskategorie, zu der die Intervention gehort;
den rdumlichen Geltungsbereich;

die spezifische Ausgestaltung oder die Anforderungen der Intervention, die einen
wirksamen Beitrag zu dem bzw. den spezifischen Zielen geméal? Artikel 6 Absatz 1
gewadhrleisten. Bei Umwelt- und Klimainterventionen muss die Verknupfung mit den
Konditionalitatsanforderungen ergeben, dass sich die Praktiken nicht tiberschneiden;
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(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

DE

die Fordervoraussetzungen;

bei jeder Intervention, die auf den in Anhang Il dieser Verordnung aufgefihrten
Interventionskategorien basiert, eine Beschreibung, wie die in Artikel 10 und
Anhang Il dieser Verordnung genannten einschldgigen Bestimmungen von Anhang 2
des WTO-Ubereinkommens (iber die Landwirtschaft eingehalten werden, und bei
jeder Intervention, die nicht auf den in Anhang Il dieser Verordnung aufgefiihrten
Interventionskategorien basiert, die Angabe, ob und — wenn ja — wie die
einschlagigen Bestimmungen von Artikel 6 Absatz5 oder Anhang 2 des WTO-
Ubereinkommens ber die Landwirtschaft eingehalten werden;

die jahrlichen geplanten Outputs der Intervention, gegebenenfalls aufgeschlisselt
nach einheitlichem oder durchschnittlichem Einheitsbetrag der Unterstiitzung;

der jahrliche geplante Einheitsbetrag der Unterstlitzung, seine Begriindung und eine
begriindete maximale Abweichung dieses Einheitsbetrags nach oben gemaR
Artikel 89. Gegebenenfalls sind auch folgende Angaben zu machen:

i)  Form und Satz der Unterstltzung,

ii)  Berechnung des Einheitsbetrags der Unterstiitzung und ihre Bescheinigung
geméR Artikel 76;

iii) die verschiedenen einheitlichen Einheitswerte der Unterstlitzung im Rahmen
der Intervention, insbesondere fur Gruppen von Gebieten gemaR Artikel 18
Absatz 2;

iIv) gegebenenfalls die vom Mitgliedstaat beschlossene Differenzierung des
Betrags der Einkommensgrundstiitzung je Hektar nach Gruppen von Gebieten
gemal Artikel 18 Absatz 2;

die daraus resultierende jahrliche Mittelzuweisung fir die Intervention gemaR
Artikel 88. Gegebenenfalls ist eine Aufschlusselung nach Betrédgen, die fir
Finanzhilfen, und Betragen, die fiir Finanzierungsinstrumente vorgesehen sind,
vorzunehmen;

Angabe, ob die Intervention auferhalb des Geltungsbereichs von Artikel 42 AEUV
fallt und einer beihilferechtlichen Priifung unterliegt.

Artikel 100
Plan mit Zielwerten und Finanzplan

Der in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe e genannte Plan mit Zielwerten besteht aus
einer zusammenfassenden Tabelle mit den Zielwerten gemal Artikel 97 Absatz 1
Buchstabe a, aufgeschlusselt nach jahrlichen Etappenzielen.

Der in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe e genannte Finanzplan umfasst Tabellen
gemaR Artikel 99 Buchstaben f und h, einschlieRlich:

(@ Mittelzuweisungen des Mitgliedstaats fiir Kategorien von Interventionen in
Form von Direktzahlungen gemé&l Artikel 81 Absatz 1, fir sektorale
Interventionskategorien fur Wein gemal Artikel 82 Absatz 1 und fir den
Bienenzuchtsektor gemaR Artikel 82 Absatz 2 sowie fir Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des landlichen Raums gemal Artikel 83
Absatz 3;

(b) Mittellbertragungen zwischen Kategorien von Interventionen in Form von
Direktzahlungen und Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des
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(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

landlichen Raums gemaR Artikel 90 und etwaige Abzlige von den
Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten fur Kategorien von Interventionen in
Form von Direktzahlungen, um im Einklang mit Artikel 82 Absatz 7 Betrége
fir Interventionskategorien in anderen Sektoren gemaR Titel 11l Kapitel 111
Abschnitt VII zur Verfligung zu stellen;

Mittelzuweisungen des Mitgliedstaats fir die sektoralen
Interventionskategorien fur Olivendl gemall Artikel 82 Absatz 4 und flr
Hopfen geméal Artikel 82 Absatz 3 sowie — falls diese Interventionskategorien
nicht durchgefiihrt werden — der Beschluss, die entsprechenden Zuweisungen
im Einklang mit Artikel 82 Absatz 5 der Zuweisung des Mitgliedstaats fur
Direktzahlungen zuzuschlagen;

Aufschlusselung  der  Mittelzuweisungen  des  Mitgliedstaats  flr
Interventionskategorien in Form von Direktzahlungen nach den Ubertragungen
gemall den Buchstabenb und c¢ auf der Grundlage der indikativen
Mittelzuweisungen nach Interventionskategorien und Interventionen, Angabe
der geplanten Outputs, des durchschnittlichen oder einheitlichen
Einheitsbetrags sowie der maximalen Abweichung gemal Artikel 89.
Gegebenenfalls umfasst die Aufschliisselung auch den Betrag der Reserve von
Zahlungsanspriichen.

Das geschatzte Gesamtaufkommen aus der Kirzung von Zahlungen ist
anzugeben.

Unter Bertcksichtigung der Verwendung des Aufkommens aus der Kiirzung
von Zahlungen gemal Artikel 15 und Artikel 81 Absatz 3 werden diese
indikativen Mittelzuweisungen, die diesbezlglichen geplanten Outputs sowie
die entsprechenden durchschnittlichen oder einheitlichen Einheitsbetrage vor
der Kirzung von Zahlungen festgelegt;

Aufschlusselung der Zuweisungen fiir sektorale Interventionskategorien geman
Titel 111 Kapitel I1l  Abschnitt VII nach Interventionen mit Angabe der
geplanten Outputs sowie des durchschnittlichen Einheitsbetrags;

Aufteilung der Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten flr die Entwicklung des
landlichen Raums nach den Mittelubertragungen auf und von Direktzahlungen
gemall Buchstabe b, aufgeschlisselt nach Interventionskategorien und
Interventionen, einschlieBlich der Gesamtbetrége fiir den Zeitraum, mit Angabe
des geltenden Satzes der ELER-Beteiligung, aufgeschlisselt nach
Interventionen und gegebenenfalls nach Arten von Regionen. Bei einer
Mittelubertragung von Direktzahlungen sind die durch die Ubertragung
finanzierten Interventionen oder Teile von Interventionen anzugeben. In dieser
Tabelle werden auch die geplanten Outputs jeder Intervention und die
durchschnittlichen ~ oder  einheitlichen  Einheitsbetrage = angegeben,
gegebenenfalls mit einer Aufschlisselung nach Betrégen, die fir Finanzhilfen,
und Betrdgen, die fur Finanzierungsinstrumente vorgesehen sind. Die Betrége
fur technische Hilfe sind ebenfalls anzugeben;

Angabe der Interventionen, die zu den vorgeschriebenen Mindestausgaben
gemaR Artikel 86 beitragen.

Die in diesem Absatz genannten Elemente werden pro Jahr festgelegt.
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Artikel 101
Verwaltungs- und Koordinierungssysteme

Die in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe f genannte Beschreibung der Verwaltungs- und
Koordinierungssysteme umfasst Folgendes:

(@)
(b)

(©)

(d)

Angabe aller Verwaltungseinrichtungen gemal? Titel Il Kapitel I der Verordnung
(EV) [horizontale Verordnung];

Angabe und Rolle von in der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] nicht
genannten nachgeordneten und zwischengeschalteten Stellen;

Angaben zu den Kontrollsystemen und Sanktionen gemaR Titel IV der Verordnung
(EU) [horizontale Verordnung], einschlieBlich:

1) integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem gemaR Titel IV Kapitel Il der
Verordnung (EU) [horizontale Verordnung];

i)  Kontroll- und Sanktionssystem fur die Konditionalitdt geméaR Titel IV
Kapitel 1V der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung];

i)  fur die Kontrollen zustandigen Kontrolleinrichtungen;
Beschreibung der Struktur fiir Uberwachung und Berichterstattung.

Artikel 102
Modernisierung

Die in Artikel 95 Absatz 1 Buchstabe g genannte Beschreibung der Elemente, die die
Modernisierung der GAP gewabhrleisten, stellt diejenigen Elemente des GAP-Strategieplans
heraus, die die Modernisierung des Agrarsektors und der GAP fordern, und umfasst
insbesondere Folgendes:

(@)

(b)

einen Uberblick dariiber, wie der GAP-Strategieplan zu dem ubergreifenden
allgemeinen Ziel der Forderung und Weitergabe von Wissen, Innovation und
Digitalisierung sowie der Forderung von deren Verbreitung gemé&B Artikel 5
Absatz 2 beitragen wird, insbesondere:

i)  Beschreibung der Organisationsstruktur der AKIS, die die Organisation und
den Wissenstransfer zwischen Personen, Organisationen und Einrichtungen,
die Wissen fir die Landwirtschaft und verwandte Bereiche nutzen und
produzieren, umfasst;

ii)  Beschreibung, wie Beratungsdienste gemald Artikel 13, Forschung und GAP-
Netze im Rahmen der AKIS zusammenarbeiten werden und wie Beratung und
Unterstltzungsdienste fiir Innovation bereitgestellt werden;

eine Beschreibung der Strategie flr die Entwicklung digitaler Technologien in der
Landwirtschaft und im landlichen Raum sowie flr den Einsatz dieser Technologien,
um die Wirksamkeit und Effizienz der Interventionen des GAP-Strategieplans zu
verbessern.

Artikel 103
Anhange

Der in Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe a genannte Anhang | des GAP-Strategieplans
enthalt eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Ex-ante-Evaluierung
gemal Artikel 125 und der strategischen Umweltprifung (SUP) geméalR der
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Richtlinie 2001/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates®®, eine
Beschreibung, wie diese Ergebnisse bertcksichtigt, bzw. eine Begriindung, weshalb
sie nicht berlcksichtigt wurden, sowie einen Link zu den vollstandigen Berichten
uber die Ex-ante-Evaluierung und die SUP;

2. Der in Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe b genannte Anhang Il des GAP-Strategieplans
umfasst eine SWOT-Analyse der gegenwartigen Situation des vom GAP-
Strategieplan erfassten Gebiets.

Die SWOT-Analyse erfolgt auf der Grundlage der gegenwaértigen Situation des vom
GAP-Strategieplan erfassten Gebiets und umfasst fur jedes der spezifischen Ziele
gemall Artikel 6 Absatz1 eine ausfiihrliche allgemeine Beschreibung der
gegenwartigen Situation des unter den GAP-Strategieplan fallenden Gebiets,
basierend auf gemeinsamen Kontextindikatoren und anderen aktuellen quantitativen
und qualitativen Informationen wie z. B. Studien, friheren Evaluierungsberichten,
sektoralen Analysen und friheren Erfahrungen.

In dieser Beschreibung wird ferner in Bezug auf jedes der allgemeinen und
spezifischen Ziele gemal Artikel 5 und Artikel 6 Absatz1 auf Folgendes
eingegangen:

(@) im Gebiet des GAP-Strategieplans ermittelte Starken;

(b) im Gebiet des GAP-Strategieplans ermittelte Schwachen;
(c) im Gebiet des GAP-Strategieplans ermittelte Chancen;
(d) im Gebiet des GAP-Strategieplans ermittelte Gefahren;

(e) gegebenenfalls eine Analyse der raumlichen Aspekte unter Hervorhebung der
Gebiete, die Gegenstand von Interventionen sind,;

() gegebenenfalls eine Analyse sektoraler Aspekte, insbesondere fiir diejenigen
Sektoren, die Gegenstand spezifischer Interventionen und/oder sektoraler
Programme sind.

Fur die spezifischen Ziele gemaR Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d, e und f werden
bei der SWOT-Analyse die auf den Rechtsinstrumenten gemaf Anhang XI
basierenden nationalen Plane berucksichtigt.

Fir das Ziel ,,Steigerung der Attraktivitit fiir Junglandwirte” gemiR Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe g enthalt die SWOT-Analyse eine kurze Analyse in Bezug auf
den Zugang zu Land, Bodenmobilitat, Fla&chenneuordnung, Zugang zu Finanzmitteln
und Krediten sowie Zugang zu Wissen und Beratung.

Fur das allgemeine Ubergreifende Ziel der Forderung und Weitergabe von Wissen,
Innovation und Digitalisierung sowie der Forderung von deren Verbreitung gemaf
Artikel 5 Absatz 2 enthalt die SWOT-Analyse auch relevante Informationen tber die
Funktionsweise der AKIS und damit verbundener Strukturen.

% Richtlinie 2001/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 Uber die Priifung
der Umweltauswirkungen bestimmter Plane und Programme (ABI. L 197 vom 21.7.2001, S. 30).
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3. Der in Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe ¢ genannte Anhang 111 des GAP-Strategieplans
enthalt die Ergebnisse der Konsultation der Partner und eine kurze Beschreibung,
wie die Konsultation durchgefihrt wurde.

4. Der in Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe d genannte Anhang IV des GAP-Strategieplans
enthdlt eine Kurzbeschreibung der kulturspezifischen Zahlung fir Baumwolle und
ihrer Komplementaritat mit anderen Interventionen des GAP-Strategieplans.

5. Der in Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe e genannte Anhang V des GAP-Strategieplans
enthalt Folgendes:

(@) eine Kurzbeschreibung der zusatzlichen nationalen Finanzierung, die im
Rahmen des GAP-Strategieplans bereitgestellt wird, einschliellich der Betrége
je MaBRnahme und Angabe der Einhaltung der Anforderungen dieser
Verordnung;

(b) eine Erléauterung der Komplementaritdt mit den Interventionen des GAP-
Strategieplans; und

(c) die Angabe, ob die zusatzliche nationale Finanzierung auflerhalb des
Geltungsbereichs von Artikel 42 AEUV féllt und einer beihilferechtlichen
Prifung unterliegt.

Artikel 104
Delegierte Befugnisse betreffend den Inhalt des GAP-Strategieplans

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemals Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Anderung dieses Kapitels in Bezug auf den Inhalt des GAP-Strategieplans und seiner
Anhange zu erlassen.

Artikel 105
Durchfiihrungsbefugnisse betreffend den Inhalt des GAP-Strategieplans

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte mit Vorschriften flr die Prasentation der in
den GAP-Strategiepldnen enthaltenen Elemente gemalR den Artikeln 96 bis 103 erlassen.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemall dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten
Prifverfahren erlassen.

KAPITEL Il
GENEHMIGUNG UND ANDERUNG DES GAP-

STRATEGIEPLANS
Artikel 106
Genehmigung des GAP-Strategieplans
1. Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission bis spatestens 1. Januar 2020 einen
Vorschlag fir einen GAP-Strategieplan mit den in Artikel 95 genannten Angaben
vor.
2. Die Kommission bewertet die vorgeschlagenen GAP-Strategiepldne auf der

Grundlage der Vollstandigkeit der Pléne, der Vereinbarkeit und Koharenz mit den
allgemeinen Grundsétzen des Unionsrechts, mit dieser Verordnung und den auf ihrer
Grundlage erlassenen Bestimmungen sowie mit der horizontalen Verordnung, ihres
wirksamen Beitrags zu den spezifischen Zielen gemdaR Artikel 6 Absatz 1, der
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Auswirkungen auf das ordnungsgemélRe Funktionieren des Binnenmarkts und
Wettbewerbsverzerrungen und des Verwaltungsaufwands flr die Begunstigten und
die Behorden. Die Bewertung erstreckt sich insbesondere auf die Angemessenheit
der Strategie des GAP-Strategieplans, der entsprechenden spezifischen Ziele,
Zielwerte, Interventionen und der Zuweisung von Haushaltsmitteln zur
Verwirklichung der spezifischen Ziele des GAP-Strategieplans durch das
vorgeschlagene Bundel von Interventionen auf der Grundlage der SWOT-Analyse
und der Ex-ante-Evaluierung.

Je nach Ergebnis der Bewertung gemaR Absatz 2 kann die Kommission den
Mitgliedstaaten innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Vorlage des GAP-
Strategieplans Bemerkungen Gbermitteln.

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle erforderlichen zusatzlichen
Informationen zur Verfligung und Uberarbeiten gegebenenfalls den vorgeschlagenen
Plan.

Die Kommission genehmigt den vorgeschlagenen GAP-Strategieplan, sofern die
erforderlichen Informationen vorgelegt wurden und sich die Kommission davon
Uberzeugt hat, dass der Plan mit den allgemeinen Grundsatzen des Unionsrechts, den
Anforderungen dieser Verordnung, den auf ihrer Grundlage erlassenen
Bestimmungen und der Verordnung (EU) [horizontale VVerordnung] vereinbar ist.

Die GAP-Strategieplane werden spatestens acht Monate nach ihrer Vorlage durch
den betreffenden Mitgliedstaat genehmigt.

Die Genehmigung erstreckt sich nicht auf die Informationen geméal3 Artikel 101
Buchstabe ¢ und in den Anhéngen | bis IV des GAP-Strategieplans gemal Artikel 95
Absatz 2 Buchstaben a bis d.

In hinreichend begriindeten Fallen kann der Mitgliedstaat bei der Kommission die
Genehmigung eines GAP-Strategieplans beantragen, der nicht alle Elemente enthélt.
In diesem Fall gibt der betreffende Mitgliedstaat die fehlenden Teile des GAP-
Strategieplans an und Ubermittelt fir den gesamten GAP-Strategieplan indikative
Zielwerte und Finanzpldne gemalR Artikel 100, um die generelle Vereinbarkeit und
Kohérenz des Plans aufzuzeigen. Die fehlenden Elemente des GAP-Strategieplans
werden der Kommission als Anderung des Plans gemaR Artikel 107 vorgelegt.

Jeder GAP-Strategieplan wird von der Kommission im Wege eines
Durchfiihrungsbeschlusses ohne Anwendung des in Artikel 139 genannten
Ausschussverfahrens genehmigt.

Die GAP-Strategieplane haben erst nach ihrer Genehmigung durch die Kommission
Rechtswirkung.

Artikel 107
Anderung des GAP-Strategieplans

Die Mitgliedstaaten kénnen der Kommission Antrage auf Anderung ihrer GAP-
Strategieplane tbermitteln.

Die Antrage auf Anderung von GAP-Strategieplanen sind ordnungsgemaR zu
begriinden und legen insbesondere dar, wie sich die Anderungen des Plans den
Erwartungen zufolge auf die Verwirklichung der spezifischen Ziele geméald Artikel 6
Absatz 1 auswirken werden. Den Antrdgen wird der gednderte Plan, gegebenenfalls
einschlieBlich der aktualisierten Anhange, beigeflgt.
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3. Die Kommission bewertet die Vereinbarkeit der Anderung mit dieser Verordnung
und den auf ihrer Grundlage erlassenen Bestimmungen sowie mit der Verordnung
(EU) [horizontale Verordnung] und ihren wirksamen Beitrag zu den spezifischen
Zielen.

4. Die Kommission genehmigt die beantragte Anderung eines GAP-Strategieplans,
sofern die erforderlichen Informationen vorgelegt wurden und sich die Kommission
davon (berzeugt hat, dass der geanderte Plan mit den allgemeinen Grundsétzen des
Unionsrechts, den Anforderungen dieser Verordnung, den auf ihrer Grundlage
erlassenen Bestimmungen und der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung]
vereinbar ist.

5. Die Kommission kann innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Einreichung des Antrags
auf Anderung des GAP-Strategieplans Bemerkungen bermitteln. Der Mitgliedstaat
stellt der Kommission alle notwendigen zusatzlichen Informationen zur Verfligung.

6. Ein Antrag auf Anderung eines GAP-Strategieplans wird spatestens drei Monate
nach seiner Einreichung durch den Mitgliedstaat genehmigt, sofern etwaige
Bemerkungen der Kommission angemessen beriicksichtigt wurden.

7. Ein Antrag auf Anderung des GAP-Strategieplans kann hdchstens einmal pro
Kalenderjahr gestellt werden, wobei die Kommission gemaR Artikel 109 Ausnahmen
festlegen kann.

8. Jede Anderung des GAP-Strategieplans wird von der Kommission im Wege eines
Durchfiihrungsbeschlusses ohne Anwendung des in Artikel 139 genannten
Ausschussverfahrens genehmigt.

9. Unbeschadet des Artikels 80 haben Anderungen von GAP-Strategieplanen erst nach
ihrer Genehmigung durch die Kommission Rechtswirkung.

10. Berichtigungen rein schreibtechnischer oder redaktioneller Art oder Berichtigungen
offensichtlicher Irrtlimer, die sich nicht auf die Umsetzung der Politik und der
Intervention auswirken, gelten nicht als Antrag auf Anderung. Die Mitgliedstaaten
setzen die Kommission von solchen Berichtigungen in Kenntnis.

Artikel 108
Berechnung von Fristen fur ein Tatigwerden der Kommission

Wird eine Frist fur ein Tatigwerden der Kommission festgesetzt, so beginnt diese Frist flr die
Zwecke dieses Kapitels, sobald alle Informationen, die den Anforderungen dieser Verordnung
und den auf ihrer Grundlage erlassenen Bestimmungen entsprechen, tbermittelt wurden.

Diese Frist schlie3t den Zeitraum nicht ein, der am Folgetag des Tages beginnt, an dem die
Kommission dem Mitgliedstaat ihre Bemerkungen oder ein Ersuchen um (berarbeitete
Unterlagen Ubermittelt, und an dem Tag endet, an dem der Mitgliedstaat der Kommission
antwortetet.

Artikel 109
Befugnisubertragung

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemaR Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Anderung dieses Kapitels zu erlassen, die Folgendes betreffen:

€)) die Verfahren und Fristen fur die Genehmigung von GAP-Strategieplanen;
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(b)

(©)

die Verfahren und Fristen flr die Einreichung und die Genehmigung von Antrégen
auf Anderung von GAP-Strategieplanen;

die  Haufigkeit, in  der die  GAP-Strategieplane  wéhrend  des
Programmplanungszeitraums vorzulegen sind, einschlielich der Bestimmung von
Ausnahmefillen, in denen die Héchstzahl von Anderungen gemaR Artikel 107
Absatz 7 nicht gilt.
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TITEL VI
KOOSDINIERUNG UND VERWALTUNG

Artikel 110
Verwaltungsbehorde

Die Mitgliedstaaten benennen eine Verwaltungsbehorde fur ihre GAP-
Strategiepléne.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das einschlagige Verwaltungs- und
Kontrollsystem so eingerichtet wurde, dass eine klare Zuweisung und Trennung der
Funktionen der Verwaltungsbehdrde und anderer Stellen gewéhrleistet sind. Die
Mitgliedstaaten sind dafir verantwortlich, dass das System wahrend des gesamten
Zeitraums des GAP-Strategieplans wirksam funktioniert.

Die Verwaltungsbehorde ist dafur verantwortlich, dass der GAP-Strategieplan
effizient, wirksam und ordnungsgemall verwaltet und durchgefuhrt wird.
Insbesondere tragt sie dafiir Sorge, dass

(@) es ein angemessen sicheres elektronisches System gibt, um die flr die Zwecke
der Uberwachung und Evaluierung erforderlichen statistischen Informationen
Uber den Plan und seine Durchfuhrung aufzuzeichnen, zu erfassen, zu
verwalten und mitzuteilen, insbesondere die Informationen, die fir die
Uberwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung der festgelegten Ziele
und Zielwerte erforderlich sind,;

(b) die Begunstigten und die sonstigen an der Durchfiihrung der Interventionen
beteiligten Stellen

i)  0Ober ihre aus der Beihilfegewéhrung resultierenden Verpflichtungen
unterrichtet sind und entweder gesondert Uber alle ein Vorhaben
betreffenden Vorgange Buch flihren oder fur diese einen geeigneten
Buchfiihrungscode verwenden;

i) sich bewusst sind, dass sie der Verwaltungsbehorde einschldgige Daten
liefern sowie Aufzeichnungen tber die erzielten Outputs und Ergebnisse
anfertigen mussen;

(c) die betreffenden Beguinstigten, gegebenenfalls auf elektronischem Wege, die
Liste der Grundanforderungen an die Betriebsfuhrung und der
Mindeststandards fir den guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustand
gemal Titel Il Kapitel I Abschnitt 2, die auf Ebene der landwirtschaftlichen
Betriebe anzuwenden sind, sowie klare und genaue Informationen dartber
erhalten;

(d) die Ex-ante-Evaluierung gemaB Artikel 125 mit dem Evaluierungs- und
Uberwachungssystem im Einklang steht und dass sie angenommen und der
Kommission Ubermittelt wird;

(e) der Evaluierungsplan gemaR Artikel 126 vorliegt, dass die Ex-post-
Evaluierung geméR dem genannten Artikel innerhalb der in dieser Verordnung
festgesetzten Fristen durchgefiihrt wird, dass diese Evaluierungen mit dem
Evaluierungs- und Uberwachungssystem im Einklang stehen und dass sie dem
Begleitausschuss gemél Artikel 111 und der Kommission tbermittelt werden;
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() dem Begleitausschuss die erforderlichen Informationen und Unterlagen
Ubermittelt werden, die es ihm ermdglichen, die Durchfiihrung des GAP-
Strategieplans unter Berlcksichtigung von dessen spezifischen Zielen und
Prioritdten zu Uberwachen;

(9) der jahrliche Leistungsbericht, einschliellich aggregierter
Uberwachungstabellen, erstellt und nach Konsultation des Begleitausschusses
der Kommission ubermittelt wird:;

(h) angemessene FolgemaRnahmen zu den Bemerkungen der Kommission zu den
jahrlichen Leistungsberichten ergriffen werden;

(i) die Zahlstelle vor der Bewilligung der Zahlungen alle notwendigen Auskiinfte
erhélt, insbesondere uber die angewendeten Verfahren und die durchgefiihrten
Kontrollen bei den fur eine Finanzierung ausgewahlten Interventionen;

() die Beginstigten von aus dem ELER finanzierten Interventionen,
ausgenommen flachen- und tierbezogene Interventionen, die erhaltene
finanzielle Unterstltzung bestatigen, einschlieBlich der ordnungsgemalien
Verwendung des Unionsemblems im Einklang mit den von der Kommission
gemald Absatz 5 festgelegten Bestimmungen;

(K) Publizitat fur den GAP-Strategieplan betrieben wird, einschlieflich durch die
nationalen GAP-Netze, indem potenzielle Beglnstigte, Berufsverbdnde,
Wirtschafts- und Sozialpartner, Einrichtungen fur die Fdrderung der
Gleichstellung von  Maénnern  und  Frauen  sowie  einschlagige
Nichtregierungsorganisationen, einschlieflich Umweltorganisationen, uber die
durch den GAP-Strategieplan gebotenen Mdoglichkeiten und die Regelungen
fir die Inanspruchnahme von Fordermitteln des GAP-Strategieplans
unterrichtet werden und die Begiinstigten sowie die breite Offentlichkeit tiber
die Unterstitzung der Union fir die Landwirtschaft und die landliche
Entwicklung im Rahmen des GAP-Strategieplans informiert werden.

Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehorde kann eine oder mehrere
zwischengeschaltete Stellen, einschlieRlich lokaler Behdrden, Stellen fur regionale
Entwicklung oder Nichtregierungsorganisationen, benennen, um die Interventionen
des GAP-Strategieplans zu verwalten und durchzufihren.

Wird ein Teil ihrer Aufgaben einer anderen Stelle Ubertragen, so behdlt die
Verwaltungsbehdrde dennoch weiterhin die volle Verantwortung fur die Effizienz
und OrdnungsmaRigkeit der Verwaltung und Durchfuhrung dieser Aufgaben. Die
Verwaltungsbehdrde sorgt fiir geeignete Bestimmungen, damit die andere Stelle alle
erforderlichen Daten und Informationen fiir die Durchfuhrung dieser Aufgaben
erhalt.

Der Kommission wird die Befugnis (bertragen, gemal3 Artikel 138 delegierte
Rechtsakte zur Ergédnzung dieser Verordnung mit Durchfiihrungsbestimmungen tber
die Anwendung der Informations-, Publizitdts- und Sichtbarkeitsanforderungen
gemald Absatz 2 Buchstaben j und k zu erlassen.

Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaR dem in Artikel 139 Absatz 2
genannten Prifverfahren erlassen.
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Artikel 111
Begleitausschuss

Der Mitgliedstaat setzt vor der Vorlage des GAP-Strategieplans einen Ausschuss zur
Uberwachung der Durchfiihrung des Plans (,,Begleitausschuss®) ein.

Der Begleitausschuss gibt sich eine Geschaftsordnung.

Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zusammen und pruft alle
Faktoren, die die Fortschritte bei der Erreichung der Zielwerte des GAP-
Strategieplans beeintrachtigen.

Der Mitgliedstaat vertffentlicht online die Geschaftsordnung des Begleitausschusses
sowie alle Daten und Informationen, die an den Begleitausschuss weitergegeben
werden.

Der Mitgliedstaat entscheidet tber die Zusammensetzung des Begleitausschusses
und sorgt flr eine ausgewogene Vertretung der zustandigen Behorden und
zwischengeschalteten Stellen sowie von Vertretern der Partner gemal Artikel 94
Absatz 3.

Jedes Mitglied des Begleitausschusses ist stimmberechtigt.

Die Mitgliedstaaten verdffentlichen online die Liste der Mitglieder des
Begleitausschusses.

Vertreter der Kommission nehmen in beratender Funktion an der Arbeit des
Begleitausschusses teil.

Der Begleitausschuss priift insbesondere

(@) die Fortschritte bei der Durchfihrung des GAP-Strategieplans und bei der
Erreichung der Etappenziele und Zielwerte;

(b) alle Faktoren, die die Leistung des GAP-Strategieplans beeintrachtigt haben,
sowie die getroffenen AbhilfemaRnahmen;

(c) die in Artikel 52 Absatz3 der Verordnung (EU) [Dachverordnung]
aufgefuhrten Elemente der Ex-ante-Evaluierung sowie das Strategiedokument
gemal Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung (EU) [Dachverordnung];

(d) die Fortschritte bei der Durchfiihrung von Evaluierungen, Zusammenfassungen
von Evaluierungen und etwaige aufgrund der Feststellungen getroffene
Folgemalinahmen;

(e) die Durchfiihrung von Kommunikations- und Sichtbarkeitsmalinahmen;

(f) gegebenenfalls den Aufbau von Verwaltungskapazititen fur Behdrden und
Beglnstigte.

Der Begleitausschuss gibt Stellungnahmen ab zu

(@) den Entwirfen von GAP-Strategieplanen;

(b) den fur die Auswahl der Vorhaben verwendeten Methodik und Kriterien;
(c) den jahrlichen Leistungsberichten;

(d) dem Evaluierungsplan und etwaigen Anderungen des Plans;

(e) etwaigen Vorschlagen der Verwaltungsbehorde fiir Anderungen des GAP-
Strategieplans.
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Artikel 112
Technische Hilfe auf Initiative der Mitgliedstaaten

Auf Initiative eines Mitgliedstaats konnen aus dem ELER Malinahmen unterstutzt
werden, die fur die wirksame Verwaltung und Umsetzung der Unterstiitzung im
Zusammenhang mit dem GAP-Strategieplan erforderlich sind, einschlieBlich der
Einrichtung und des Betriebs der nationalen GAP-Netze gemaR Artikel 113
Absatz 1. Die MaBnahmen nach diesem Absatz kdénnen auch vorherige und
nachfolgende GAP-Strategieplanungszeitraume betreffen.

Malinahmen der Behdrde des federfiihrenden Fonds gemald Artikel 25 Absétze 4, 5
und 6 der Verordnung (EU) [Dachverordnung] kénnen ebenfalls unterstiitzt werden.

Bescheinigende Stellen im Sinne von Artikel 11 der Verordnung (EU) [horizontale
Verordnung] werden nicht tber technische Hilfe auf Initiative der Mitgliedstaaten
finanziert.

Artikel 113
Europaische und nationale Netze fur die Gemeinsame Agrarpolitik

Jeder Mitgliedstaat richtet spatestens zwolf Monate nach der Genehmigung des
GAP-Strategieplans durch die Kommission ein nationales Netz fir die Gemeinsame
Agrarpolitik (nationales GAP-Netz) zur Vernetzung von Organisationen und
Behorden, Beratern, Forschern und anderen Innovationsakteuren im Bereich
Landwirtschaft und landliche Entwicklung auf nationaler Ebene ein.

Ein europdisches Netz fir die Gemeinsame Agrarpolitik (europdisches GAP-Netz)
wird zur Vernetzung nationaler Netze, Organisationen und Behdrden im Bereich
Landwirtschaft und l&andliche Entwicklung auf Unionsebene eingerichtet.

Die Vernetzung tber die GAP-Netze hat folgende Ziele:

(@) starkere Einbeziehung aller Interessentrdger in die Konzeption und
Durchfiihrung der GAP-Strategiepléne;

(b) Unterstutzung der Behorden der Mitgliedstaaten bei der Durchfiihrung der
GAP-Strategieplane  und  Begleitung des Ubergangs zu einem
leistungsbasierten Umsetzungsmodell;

(c) Erleichterung des Peer-Learning und der Interaktion zwischen allen
Interessentragern in der Landwirtschaft und im landlichen Raum;

(d) Forderung von Innovation und der Einbeziehung aller Interessentrager in den
Prozess des Wissensaustauschs und des Wissensaufbaus;

() Unterstitzung der Uberwachungs- und Evaluierungskapazititen aller
Interessentrager;

()  Beitrag zur Verbreitung der Ergebnisse der GAP-Strategiepléne.
Die Aufgaben der GAP-Netze zur Erreichung der in Absatz 3 genannten Ziele sind:

(a) Erfassung, Analyse und Verbreitung von Informationen Uber im Rahmen der
GAP-Strategieplane unterstiitzte Manahmen;

(b) Beitrag zum Aufbau von Kapazitaten in den Behorden der Mitgliedstaaten und
bei anderen Akteuren, die an der Durchfiihrung der GAP-Strategieplane
beteiligt sind, einschlieBlich in Bezug auf die Uberwachungs- und
Evaluierungsprozesse;
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(c) Erfassung und Verbreitung bewéhrter Verfahren;

(d) Erfassung von Informationen, einschlielflich statistischer und administrativer
Informationen, und Analyse der Entwicklungen in der Landwirtschaft und in
landlichen Gebieten, die fur die spezifischen Ziele gemaR Artikel 6 Absatz 1
relevant sind;

(e) Einrichtung von Plattformen, Foren und Veranstaltungen, um den
Erfahrungsaustausch zwischen Interessentrdgern und das Peer-Learning zu
erleichtern, gegebenenfalls auch Austausch mit Netzen in Drittlandern;

() Erfassung von Informationen und Erleichterung der Vernetzung von
finanzierten Strukturen und Projekten, wie der lokalen Aktionsgruppen gemafn
Artikel 27 der Verordnung (EU) [Dachverordnung], der operationellen
Gruppen der Europdischen Innovationspartnerschaft fir Produktivitdt und
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gemaR Artikel 114 Absatz 4 sowie
vergleichbarer Strukturen und Projekte;

() Unterstutzung von Kooperationsprojekten von LAG oder &hnlichen Strukturen
im Bereich der lokalen Entwicklung, einschlieBlich transnationaler
Zusammenarbeit;

(h) Herstellung von Verbindungen zu anderen von der Union finanzierten
Strategien oder Netzen;

(i) Beitrag zur Weiterentwicklung der GAP und Vorbereitung nachfolgender
GAP-Strategieplanungszeitraume;

(J) im Falle nationaler GAP-Netze Beteiligung an und Beitrag zu den Tétigkeiten
des europdischen GAP-Netzes.

Artikel 114
Europdische Innovationspartnerschaft fir Produktivitat und Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft

Die Kommission richtet eine Europdische Innovationspartnerschaft fir Produktivitat
und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (EIP) ein.

Ziel der EIP ist die Forderung der Innovation und die Verbesserung des
Wissensaustauschs.

Die EIP tragt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele gemaR Artikel 6 Absatz 1
bei.

Die EIP unterstutzt die AKIS geméal Artikel 13 Absatz 2, indem sie Strategien und
Instrumente miteinander verknlpft, um die Innovation zu beschleunigen. Sie sorgt
insbesondere fiir Folgendes:

(@) Schaffung eines Mehrwerts durch bessere Verbindung der Forschung mit der
landwirtschaftlichen Praxis und Forderung eines umfassenderen Einsatzes der
verfligbaren Innovationsmafinahmen;

(b) Vernetzung von Innovationsakteuren und -projekten;

(c) Forderung der schnelleren und breiteren Umsetzung innovativer Lésungen in
die Praxis; und

(d)  Unterrichtung der wissenschaftlichen Gemeinschaft tiber den Forschungsbedarf
in der landwirtschaftlichen Praxis.
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Die operationellen Gruppen der EIP sind Teil der EIP. Sie erstellen einen Plan fir
innovative Projekte, die entwickelt, getestet, angepasst oder durchgefiihrt werden
sollen, und stutzen sich dabei auf das interaktive Innovationsmodell mit folgenden
Grundprinzipien:

(@)

(b)

(©)

Entwicklung innovativer Losungen mit Schwerpunkt auf den Bedurfnissen der
Land- bzw. Forstwirte, soweit sinnvoll unter Berlcksichtigung der
Interaktionen entlang der gesamten Lieferkette;

Zusammenflhrung von Partnern mit einander erganzenden Kenntnissen wie
Landwirte, Berater, Forscher, Unternehmen oder
Nichtregierungsorganisationen in einer gezielten Kombination, die am besten
fur die Projektziele geeignet ist; und

Mitentscheidung und Mitgestaltung wahrend des gesamten Projekts.

Die geplante Innovation kann sich auf neue, aber auch auf herkdmmliche Praktiken
in einem neuen geografischen oder Umweltkontext stiitzen.

Die operationellen Gruppen verbreiten — insbesondere uber die GAP-Netze — ihre
Plane und die Ergebnisse ihrer Projekte.
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TITEL VII

UBERWACHUNG, BERICHTERSTATTUNG UND

EVALUIERUNG

KAPITEL |
LEISTUNGSRAHMEN

Artikel 115
Festlegung des Leistungsrahmens

Die Mitgliedstaaten legen einen Leistungsrahmen fest, der die Uberwachung und
Evaluierung der Leistung des GAP-Strategieplans wahrend der Durchfuhrung sowie
die entsprechende Berichterstattung ermdglicht.

Der Leistungsranmen umfasst folgende Elemente:

(@ einen  Satz  gemeinsamer  Kontext-,  Output-,  Ergebnis- und
Wirkungsindikatoren, einschlieflich derjenigen gemal3 Artikel 7, die als
Grundlage fir die Uberwachung, Evaluierung und die jahrliche
Leistungsberichterstattung verwendet werden;

(b) Zielwerte und jéhrliche Etappenziele, die anhand von Ergebnisindikatoren fur
das jeweilige spezifische Ziel festgelegt werden;

(c) Datenerhebung, -speicherung und -bertragung;

(d) regelmaRige Berichterstattung tiber die Leistung sowie tber Uberwachungs-
und Evaluierungstatigkeiten;

() Mechanismen, durch die gute Leistungen belohnt werden und bei schlechten
Leistungen gegengesteuert wird;

(H Ex-ante-, Zwischen- und Ex-post-Evaluierungen und alle sonstigen
Evaluierungstatigkeiten im Zusammenhang mit dem GAP-Strategieplan.

Der Leistungsrahmen deckt Folgendes ab:
(@ den Inhalt der GAP-Strategiepléne;

(b) Marktstutzungsmafnahmen und andere Interventionen gemal der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013,

Artikel 116
Ziele des Leistungsrahmens

Die Ziele des Leistungsrahmens bestehen darin,

(@)

(b)
(©)

die Auswirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlichkeit, Kohédrenz und
den Zusatznutzen der GAP auf Unionsebene zu bewerten:;

Etappenziele und Zielwerte fur die spezifischen Ziele gemaR Artikel 6 festzusetzen;

die Fortschritte bei der Erreichung der Zielwerte der GAP-Strategiepldne zu
uberwachen;
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(d) die Auswirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlichkeit und Kohdarenz der
Interventionen der GAP-Strategieplane zu bewerten;

(e) einen gemeinsamen Lernprozess im Zusammenhang mit Uberwachung und
Evaluierung zu unterstitzen.

Artikel 117
Elektronisches Informationssystem

Die Mitgliedstaaten richten ein elektronisches Informationssystem ein, in dem sie wichtige
Informationen (ber die Durchfiihrung des GAP-Strategieplans aufzeichnen und speichern, die
fiir die Uberwachung und Evaluierung benétigt werden, insbesondere Informationen (iber jede
zur Finanzierung ausgewahlte Intervention sowie (ber abgeschlossene Interventionen,
einschlieBlich Informationen tber die einzelnen Beglinstigten und VVorhaben.

Artikel 118
Bereitstellung von Informationen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die Beglnstigten, die im Rahmen der
Interventionen des GAP-Strategieplans eine Unterstiitzung erhalten, sowie die lokalen
Aktionsgruppen verpflichten, der Verwaltungsbehérde oder anderen, nachgeordneten Stellen,
die Aufgaben an deren Stelle wahrnehmen, alle Informationen zu Gbermitteln, die fir die
Uberwachung und Evaluierung des GAP-Strategieplans erforderlich sind.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass umfassende, vollstandige, zeitnahe und zuverl&ssige
Datenquellen eingerichtet werden, die anhand von Output-, Ergebnis- und
Wirkungsindikatoren eine wirksame Verfolgung der Fortschritte der Politik bei der
Verwirklichung der Ziele ermdglichen.

Artikel 119
Modalitaten der Uberwachung

Die Verwaltungsbehorde und der Begleitausschuss tberwachen anhand der Output- und
Ergebnisindikatoren die Durchfiihrung des GAP-Strategieplans sowie die Fortschritte bei der
Erreichung seiner Zielwerte.

Artikel 120
Durchfuhrungsbefugnisse in Bezug auf den Leistungsrahmen

Die Kommission erlasst Durchfiihrungsrechtsakte zum Inhalt des Leistungsrahmens. Diese
Rechtsakte betreffen das Verzeichnis von Kontextindikatoren und anderen Indikatoren, die fur
die angemessene Uberwachung und Evaluierung der Politik benotigt werden, die Methoden
fur die Berechnung der Indikatoren und die notwendigen Bestimmungen, um die Richtigkeit
und Zuverlassigkeit der von den Mitgliedstaaten erhobenen Daten zu gewahrleisten. Diese
Durchfuhrungsrechtsakte werden gemaB dem in Artikel 139 Absatz2 genannten
Prufverfahren erlassen.
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KAPITEL Il
JAHRLICHE LEISTUNGSBERICHTE

Artikel 121
Jahrliche Leistungsberichte

Bis zum 15. Februar 2023 und bis zum 15. Februar jedes darauffolgenden Jahres bis
einschlieBlich 2030 tbermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission einen jéhrlichen
Leistungsbericht ~ (ber die  Durchfihrung des GAP-Strategieplans im
vorangegangenen Haushaltsjahr. Der 2023 Ubermittelte Bericht betrifft die
Haushaltsjahre 2021 und 2022. Fur Direktzahlungen geméaRR Titel 11l Kapitel 1
betrifft der Bericht nur das Haushaltsjahr 2022.

Der letzte jahrliche Leistungsbericht, der bis zum 15. Februar 2030 zu Ubermitteln
ist, enthalt eine Zusammenfassung der im Durchfuhrungszeitraum vorgenommenen
Evaluierungen.

Der jéhrliche Leistungsbericht ist nur zul&ssig, wenn er alle in den Absatzen 4, 5 und
6 vorgeschriebenen Informationen enthélt. Die Kommission informiert den
Mitgliedstaat binnen 15 Arbeitstagen ab dem Datum des Eingangs des jahrlichen
Leistungsberichts, falls der Bericht als unzuléssig eingestuft wurde; andernfalls gilt
er als zulassig.

In den jahrlichen Leistungsberichten werden die wichtigsten qualitativen und
quantitativen Informationen Uber die Durchfuhrung des GAP-Strategieplans unter
Bezugnahme auf Finanzdaten und Output- und Ergebnisindikatoren und im Einklang
mit Artikel 118 Absatz 2 dargelegt. Sie enthalten zudem Informationen uber erzielte
Outputs, getatigte Ausgaben, erzielte Ergebnisse und den Abstand zu den jeweiligen
Zielwerten.

Fur die Interventionskategorien, die nicht unter Artikel 89 dieser Verordnung fallen
und bei denen der erzielte Output und die erzielte Ausgabenquote um 50 % vom
geplanten jéhrlichen Output und der geplanten jahrlichen Ausgabenquote abweichen,
legt der Mitgliedstaat eine Begrundung fur diese Abweichung vor.

Die Ubermittelten Daten betreffen die erreichten Werte der Indikatoren fiir teilweise
und vollstandig durchgefiihrte Interventionen. Dartiber hinaus bieten sie eine
Synthese zum Stand der Durchflihrung des GAP-Strategieplans im vorangegangenen
Haushaltsjahr und fiihren etwaige die Leistung des GAP-Strategieplans
beeintrdchtigende Probleme an, insbesondere in Bezug auf Abweichungen von den
Etappenzielen, die Griinde daftir sowie gegebenenfalls eine Beschreibung der
ergriffenen MaRRnahmen.

Bei Finanzierungsinstrumenten sind zusatzlich zu den gemdR Absatz 4
bereitzustellenden Daten folgende Angaben zu machen:

(a) forderfahige Ausgaben nach Art des Finanzprodukts;

(b) Betrag der als forderfahige Ausgaben geltend gemachten Verwaltungskosten
und -gebuhren;

(c) Betrag der zusétzlich zum ELER mobilisierten privaten und 6ffentlichen Mittel
nach Art des Finanzprodukts;

(d) Zinsen und andere durch Unterstiitzung aus der ELER-Beteiligung fur
Finanzierungsinstrumenten gemal  Artikel 54 der Verordnung (EU)
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[Dachverordnung] generierte Ertrdge und zurtickgezahlte, der Unterstiitzung
aus dem ELER zuzuschreibende Mittel geméal Artikel 56 der genannten
Verordnung.

Auf der Grundlage der in den jahrlichen Leistungsberichten Ubermittelten
Informationen fiihrt die Kommission eine jahrliche Leistungsiberprifung sowie
einen jahrlichen Leistungsabschluss gemalR Artikel [52] der Verordnung (EU)
[horizontale VVerordnung] durch.

Bei der jahrlichen Leistungsuberprifung kann die Kommission innerhalb eines
Monats nach ihrer Vorlage Bemerkungen zu den jahrlichen Leistungsberichten
abgeben. AuRert sich die Kommission nicht innerhalb dieser Frist, so gilt der Bericht
als angenommen.

Artikel 108 Uber die Berechnung der Fristen fir ein Tatigwerden der Kommission
gilt entsprechend.

Ergibt der gemeldete Wert eines oder mehrerer Ergebnisindikatoren eine Liicke von
mehr als 25 % zum jeweiligen Etappenziel fur das betreffende Berichtsjahr, so kann
die Kommission den Mitgliedstaat auffordern, einen Aktionsplan gemaR Artikel 39
Absatz 1 der Verordnung (EU) [horizontale Verordnung] vorzulegen, in dem die
geplanten AbhilfemaBnahmen und der voraussichtliche Zeitrahmen beschrieben
werden.

Die jahrlichen Leistungsberichte sowie eine Birgerinfo zu ihrem Inhalt werden
offentlich zugénglich gemacht.

Die Kommission erldsst Durchfuhrungsrechtsakte mit Bestimmungen (ber die
Vorlage des Inhalts der jahrlichen Leistungsberichte. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden gemaR dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 122
Jahrliche Uberpriifungssitzungen

Die Mitgliedstaaten organisieren alljahrlich eine jahrliche Uberpriifungssitzung mit
der Kommission unter gemeinsamem \orsitz oder unter dem Vorsitz der
Kommission, die frihestens zwei Monate nach Vorlage des jahrlichen
Leistungsberichts stattfindet.

Die jahrliche Uberpriifungssitzung dient der Priifung der Leistung jedes Plans,
einschliel’lich der Fortschritte bei der Erreichung der festgelegten Zielwerte, sowie
etwaiger Faktoren, die die Leistung beeintrachtigen, und vergangener oder kinftiger
AbhilfemaRnahmen.

KAPITEL 111
ANREIZSYSTEM FUR GUTE UMWELT- UND
KLIMALEISTUNGEN

Artikel 123
Leistungsbonus

Den Mitgliedstaaten kann im Jahr 2026 zur Belohnung zufriedenstellender
Leistungen in Bezug auf die Umwelt- und Klimaziele ein Leistungsbonus
zugewiesen werden, sofern der betreffende Mitgliedstaat die Bedingung gemaR
Artikel 124 Absatz 1 erfillt hat.
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Der Leistungsbonus entspricht 5% des in Anhang IX festgesetzten Betrags pro
Mitgliedstaat fur das Haushaltsjahr 2027.

Gemal} den Artikeln 15 und 90 zwischen dem EGFL und dem ELER ubertragene
Mittel werden bei der Berechnung des Leistungsbonus nicht beriicksichtigt.

Artikel 124
Zuweisung des Leistungsbonus

Auf der Grundlage der Leistungstberprifung fur das Jahr 2026 wird der aus der
Zuweisung eines Mitgliedstaats gemall Artikel 123 Absatz 2 einbehaltene
Leistungsbonus diesem Mitgliedstaat zugewiesen, wenn den Ergebnisindikatoren
zufolge, die auf die spezifischen umwelt- und klimabezogenen Ziele gemal Artikel 6
Absatz 1 Buchstaben d, e und f in seinem GAP-Strategieplan angewendet werden,
mindestens 90 % der Sollvorgabe fir das Jahr 2025 erreicht wurden.

Die Kommission erlasst innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des jahrlichen
Leistungsberichts im Jahr 2026 einen Durchfiihrungsrechtsakt ohne Anwendung des
in Artikel 139 genannten Ausschussverfahrens, um fir jeden Mitgliedstaat zu
entscheiden, ob die jeweiligen GAP-Strategieplane die Sollvorgaben gemaR Absatz 1
dieses Artikels erreicht haben.

Werden die Sollvorgaben geméall Absatz 1 erreicht, so gewahrt die Kommission den
betreffenden Mitgliedstaaten den Betrag des Leistungsbonus, der als auf der
Grundlage des Beschlusses gemaR Absatz 2 flir das Haushaltsjahr 2027 endgultig
zugewiesen gilt.

Werden die Sollvorgaben geméalR Absatz 1 nicht erreicht, so werden die flr das
Haushaltsjahr 2027 gebundenen Mittel, die dem Betrag des Leistungsbonus der
betreffenden Mitgliedstaaten entsprechen, von der Kommission nicht gewébhrt.

Bei der Zuweisung des Leistungsbonus kann die Kommission Félle hoherer Gewalt
und schwerwiegende soziodkonomische Krisen beriicksichtigen, die die Erreichung
der maf3geblichen Etappenziele behindern.

Die Kommission erlasst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter
Bestimmungen, die einen kohdarenten Ansatz bei dem Beschluss tber die Zuweisung
des  Leistungsbonus an  die  Mitgliedstaaten = gewahrleisten.  Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemal? dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten
Prifverfahren erlassen.

KAPITEL IV
EVALUIERUNG DES GAP-STRATEGIEPLANS

Artikel 125
Ex-ante-Evaluierungen

Die Mitgliedstaaten nehmen Ex-ante-Evaluierungen vor, um das Konzept ihrer GAP-
Strategiepléne qualitativ zu verbessern.

Die Ex-ante-Evaluierungen werden unter der Verantwortung der Behdrde
durchgefiihrt, die fiir die Erstellung des GAP-Strategieplans zustandig ist.

Im Rahmen der Ex-ante-Evaluierungen wird Folgendes gepruft:
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(@) der Beitrag des GAP-Strategieplans zu den spezifischen Zielen der GAP unter
Berlicksichtigung der nationalen und regionalen Bedirfnisse und des
Entwicklungspotenzials sowie der Erfahrungen aus der Durchfiihrung der GAP
in den vorangegangenen Programmplanungszeitraumen;

(b) die interne Kohérenz des vorgeschlagenen GAP-Strategieplans und den Bezug
zu anderen relevanten Instrumenten;

(c) die Ubereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den spezifischen
Zielen des GAP-Strategieplans;

(d) die Art und Weise, wie die erwarteten Outputs zu Ergebnissen beitragen;

(e) die Frage, ob die quantifizierten Sollvorgaben fiir Ergebnisse realistisch sind;
berticksichtigt wird hierbei die vorgesehene Unterstiitzung aus dem EGFL und
dem ELER;

(f) die Angemessenheit der Humanressourcen wund der administrativen
Leistungsféahigkeit fiir die Verwaltung des GAP-Strategieplans;

(g) die Eignung der Verfahren fir die Uberwachung des GAP-Strategieplans und
fiir die Erhebung evaluierungsrelevanter Daten;

(h) die Eignung der fur den Leistungsrahmen ausgewahlten Etappenziele;

(i) die geplanten MaRnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der
Beglinstigten;

() die Grunde fur den Einsatz von aus dem ELER finanzierten
Finanzierungsinstrumenten.

Die Ex-ante-Evaluierungen umfassen auch die Anforderungen fiir eine strategische
Umweltpriifung gemalR der Richtlinie 2001/42/EG unter Berucksichtigung der
Bedurfnisse im Bereich der Anpassung an den Klimawandel.

Artikel 126
Evaluierung der GAP-Strategieplans im Durchfiihrungszeitraum und ex post

Die Mitgliedstaaten nehmen Evaluierungen der GAP-Strategieplane vor, um das
Konzept und die Durchfihrung der Plane qualitativ zu verbessern und ihre
Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlichkeit, Kohérenz, ihren Zusatznutzen auf EU-
Ebene sowie ihre Auswirkungen im Sinne des Beitrags zu den allgemeinen und
spezifischen Zielen gemaR Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 1 zu bewerten.

Die Mitgliedstaaten betrauen funktional unabhangige Sachverstandige mit den
Evaluierungen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verfahren zur Bereitstellung und Erhebung
von evaluierungsrelevanten Daten eingerichtet werden.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Angemessenheit der Interventionen des
GAP-Strategieplans im Hinblick auf die spezifischen Ziele gemald Artel 6 Absatz 1
zu evaluieren.

Die Mitgliedstaaten erstellen einen Evaluierungsplan mit Angaben zu den geplanten
Evaluierungstatigkeiten wahrend des Durchfiihrungszeitraums.

Spétestens ein Jahr nach Annahme des GAP-Strategieplans Ubermitteln die
Mitgliedstaaten dem Begleitausschuss den Evaluierungsplan.
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7. Die Verwaltungsbehorde ist verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2031 eine
umfassende Evaluierung des GAP-Strategieplans abzuschliel3en.

8. Die Mitgliedstaaten machen alle Evaluierungen 6ffentlich zuganglich.

KAPITEL V
LEISTUNGSBEWERTUNG DURCH DIE KOMMISSION

Artikel 127
Leistungsbewertung und -evaluierung

1. Die Kommission erstellt einen mehrjédhrigen GAP-Evaluierungsplan, der unter ihrer
Verantwortung durchgefiihrt wird.

2. Die Kommission fihrt bis zum Ende des dritten Jahres nach Beginn der
Durchfiihrung der GAP-Strategiepldne unter Bertcksichtigung der in Anhang |
festgelegten Indikatoren eine Zwischenevaluierung durch, um die Wirksamkeit,
Effizienz, Zweckdienlichkeit und Kohérenz des EGFL und des ELER sowie ihren
Zusatznutzen auf EU-Ebene zu prifen. Die Kommission kann dabei auf alle
einschlagigen bereits vorliegenden Informationen gemal Artikel [128] der [neue
Haushaltsordnung] zurtickgreifen.

3. Die Kommission fiihrt eine Ex-post-Evaluierung durch, um die Wirksamkeit,
Effizienz, Zweckdienlichkeit und Kohérenz des EGFL und des ELER sowie ihren
Zusatznutzen auf EU-Ebene zu prifen.

4. Auf der Grundlage der Erkenntnisse, die aus Evaluierungen der GAP, einschlieBlich
Evaluierungen  der  GAP-Strategieplane, sowie anderen  einschlagigen
Informationsquellen gewonnen werden, legt die Kommission dem Européischen
Parlament und dem Rat nach Abschluss der Zwischenevaluierung einen ersten
Bericht tber die Durchfiihrung dieses Artikels vor, einschlie3lich erster Ergebnisse
betreffend die Leistung der GAP. Ein zweiter Bericht mit einer Bewertung der
Leistung der GAP wird bis zum 31. Dezember 2031 vorgelegt.

Artikel 128
Berichterstattung auf der Grundlage von Kernindikatoren

Im Einklang mit ihrer Berichterstattungspflicht gemaR Artikel [38 Absatz 3 Buchstabe e
Ziffer i] der [neue Haushaltsordnung] legt die Kommission dem Europdischen Parlament und
dem Rat die anhand der Kernindikatoren geméal Anhang XII  gemessenen
Leistungsinformationen gemaR dem genannten Artikel vor.

Artikel 129
Allgemeine Bestimmungen

1. Die Mitgliedstaaten ubermitteln der Kommission alle Informationen, die diese fur die
Uberwachung und Evaluierung der GAP bendtigt.

2. Die Daten, die fir die Kontext- und Wirkungsindikatoren benétigt werden, stammen
in erster Linie aus etablierten Datenquellen wie dem Informationsnetz
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landwirtschaftlicher Buchfuihrungen und Eurostat. Liegen fiir diese Indikatoren keine
oder nur unvollstandige Daten vor, so werden die Liucken im Rahmen des
Européischen Statistischen Programms gemé&R der Verordnung (EG) Nr. 223/2009
des Europdischen Parlaments und des Rates’®, des Rechtsrahmens fir das
Informationsnetz  landwirtschaftlicher Buchfuhrungen oder durch férmliche
Vereinbarungen mit anderen  Datenlieferanten wie der Gemeinsamen
Forschungsstelle und der Européischen Umweltagentur geschlossen.

Bestehende Verwaltungsregister wie das IVKS, das LPIS, die Tier- und die
Weinbaukartei werden beibehalten. Das IVS und das LPIS werden weiter ausgebaut,
um dem statistischen Bedarf der GAP besser gerecht zu werden. Die Daten aus den
Verwaltungsregistern werden in Zusammenarbeit mit den statistischen Stellen in den
Mitgliedstaaten und mit Eurostat fur statistische Zwecke so weit wie moglich
verwendet.

Die Kommission kann Durchfuihrungsrechtsakte erlassen, in denen die von den
Mitgliedstaaten zu bermittelnden Informationen — unter Berlcksichtigung der
Notwendigkeit, unnétigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden - sowie
Bestimmungen ber den Datenbedarf und die Synergien zwischen potenziellen
Datenquellen festgelegt werden. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemald dem
in Artikel 139 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

TITEL VIII
WETTBEWERBSBESTIMMUNGEN

Artikel 130
Vorschriften fir Unternehmen

Wird im Rahmen von Titel Il dieser Verordnung eine Unterstiitzung fur Formen der
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen gewéhrt, so darf sie nur fur solche Formen der
Zusammenarbeit gewéhrt werden, bei denen die geltenden Wettbewerbsbestimmungen geman
den Artikeln 206 bis 209 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 eingehalten werden.

Artikel 131
Staatliche Beihilfen

Soweit in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, finden auf die Unterstltzung im
Rahmen dieser Verordnung die Artikel 107, 108 und 109 AEUV Anwendung.

Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV finden keine Anwendung auf Zahlungen, die
von den Mitgliedstaaten gemaR dieser Verordnung und im Einklang mit ihr getétigt
werden, oder auf die zusétzliche nationale Finanzierung geméal Artikel 132 dieser
Verordnung, soweit sie in den Geltungsbereich von Artikel 42 AEUV fallen.

40

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mdrz 2009 uber
europdische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr.1101/2008 des
Europdischen Parlaments und des Rates tiber die Ubermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht
fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europdischen Gemeinschaften, der Verordnung
(EG) Nr.322/97 des Rates Uber die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG,
Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses fir das Statistische Programm der Européischen
Gemeinschaften (ABI. L 87 vom 31.3.2009, S. 164).
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3. Abweichend von Absatz 2 finden die Artikel 107, 108 und 109 AEUV Anwendung
auf die fur Vorhaben innerhalb und aul3erhalb des Geltungsbereichs von Artikel 42
AEUV bereitgestellte Unterstiitzung, ausgenommen in den Fallen, in denen die
Unterstutzung fiir Betriebskapital tber ein Finanzierungsinstrument bereitgestellt
wird.

Artikel 132
Zusatzliche nationale Finanzierung

Zahlungen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Vorhaben im Geltungsbereich von
Artikel 42 AEUV, mit denen eine zusatzliche Finanzierung fur Interventionen bereitgestellt
werden soll, fr die zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend des Zeitraums des GAP-Strategieplans
eine Unterstutzung der Union gewahrt wird, dirfen nur getatigt werden, wenn sie mit dieser
Verordnung im Einklang stehen, in Anhang V des GAP-Strategieplans geméalR Artikel 103
Absatz 5 aufgefiihrt sind und von der Kommission genehmigt wurden.

Artikel 133
Nationale steuerliche MaRnahmen

Die Artikel 107, 108 und 109 AEUV finden keine Anwendung auf nationale steuerliche
MaRnahmen, nach denen die Mitgliedstaaten beschlieBen, wvon den allgemeinen
Steuervorschriften abzuweichen, indem sie gestatten, dass die fiir Betriebsinhaber geltende
Bemessungsgrundlage  fur die  Einkommenssteuer auf der Grundlage eines
Mehrjahreszeitraums berechnet wird.
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TITEL IX
ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 134
Malnahmen zur Losung spezifischer Probleme

Zur Losung spezifischer Probleme erlasst die Kommission Durchfiihrungsrechtsakte,
die in dringenden Féllen erforderlich und gerechtfertigt sind. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte kénnen von einigen Bestimmungen dieser Verordnung
abweichen, jedoch nur so weit und so lange, wie dies unbedingt notwendig ist. Diese
Durchfuhrungsrechtsakte werden gemé&l3 dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten
Prifverfahren erlassen.

In hinreichend begriindeten Fé&llen &uRerster Dringlichkeit und um solche
spezifischen Probleme geméal Absatz 1 zu l6sen und gleichzeitig die Kontinuitat der
Direktzahlungsregelung im Falle auBergewohnlicher Umstdnde zu gewaéhrleisten,
erlasst die Kommission nach dem Verfahren gemall Artikel 139 Absatz 3 sofort
geltende Durchflihrungsrechtsakte.

Die nach Absatz 1 oder 2 erlassenen Malinahmen bleiben fur einen Zeitraum von
hochstens zwolf Monaten in Kraft. Dauern die in diesen Absédtzen genannten
spezifischen Probleme nach diesem Zeitraum an, so kann die Kommission im
Hinblick auf eine dauerhafte LOsung einen geeigneten Gesetzgebungsvorschlag
vorlegen.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den Rat (ber die von
ihr gemaR Absatz 1 oder 2 erlassenen MalRnahmen innerhalb von zwei Arbeitstagen
nach deren Erlass.

Artikel 135 i
Anwendung auf die Regionen in aullerster Randlage und die kleineren Inseln des Agéischen
Meeres

Auf Direktzahlungen, die in den Regionen in &ulerster Randlage der Union gemaR
Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 228/2013 gewéhrt werden, finden nur Artikel 3
Absatz 2 Buchstaben a und b, Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und d, Titel I
Kapitel I Abschnitt 2, Artikel 16 sowie Titel IX der vorliegenden Verordnung
Anwendung. Artikel 4 Absatz1 Buchstabena, b und d, Titel lll Kapitel |
Abschnitt 2, Artikel 16 sowie Titel IX finden Anwendung ohne Verpflichtungen im
Zusammenhang mit dem GAP-Strategieplan.

Auf Direktzahlungen, die auf den kleineren Inseln des Agaischen Meeres gemaR
Kapitel 1V der Verordnung (EU) Nr. 229/2013 gewahrt werden, finden nur Artikel 3
Absatz 2 Buchstabena und b, Artikel 4, Titel 11l Kapitel I Abschnitt 2, Titel 1ll
Kapitel Il Abschnitte 1 und 2 sowie Titel IX der vorliegenden Verordnung
Anwendung. Artikel 4, Titel Il Kapitel I  Abschnitt 2, Titel 1l Kapitel I
Abschnitte 1 und 2 sowie Titel IX finden Anwendung ohne Verpflichtungen im
Zusammenhang mit dem GAP-Strategieplan.
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KAPITEL Il
INFORMATIONSSYSTEM UND SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER DATEN

Artikel 136
Austausch von Informationen und Dokumenten

Die Kommission fuhrt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein
Informationssystem ein, das den sicheren Austausch von Daten von gemeinsamem
Interesse zwischen der Kommission und jedem Mitgliedstaat ermdglicht.

Die Kommission stellt sicher, dass ein angemessen sicheres elektronisches System
existiert, in dem die wichtigsten Angaben sowie der Bericht tiber die Uberwachung
und Evaluierung aufgezeichnet, gespeichert und verwaltet werden kdnnen.

Die Kommission erldsst Durchfuhrungsrechtsakte mit Bestimmungen (ber die
Funktionsweise des Systems gemaR Absatz 1. Diese Durchflihrungsrechtsakte
werden gemaR dem in Artikel 139 Absatz 2 genannten Prifverfahren erlassen.

Artikel 137
Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten

Unbeschadet der Artikel [96, 97 und 98] der Verordnung (EU) [horizontale
Verordnung] erheben die Mitgliedstaaten und die Kommission personenbezogene
Daten, um den Verpflichtungen betreffend Verwaltung, Kontrolle sowie
Uberwachung und Evaluierung nachzukommen, die ihnen aus dieser Verordnung —
insbesondere aus den Titeln VI und VII — erstehen, und sie verarbeiten diese Daten
nicht auf eine mit diesem Zweck unvereinbare Weise.

Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten fiir die Zwecke der Uberwachung
und Evaluierung nach Titel VII unter Einsatz des sicheren elektronischen Systems
nach Artikel 136, so werden sie anonymisiert und nur in aggregierter Form
verarbeitet.

Personenbezogene Daten missen im Einklang mit den Vorschriften der
Verordnungen (EG) Nr.45/2001 wund (EU) 2016/679 verarbeitet werden.
Insbesondere dirfen derartige Daten nicht in einer Form gespeichert werden, die die
Identifizierung der Personen, die sie betreffen, flir eine langere Zeit ermdglicht, als es
fir die Zwecke, fur die die Daten erhoben wurden oder weiterverarbeitet werden,
erforderlich ist; hierbei sind die im geltenden nationalen und Unionsrecht
festgelegten Mindestfristen fiir die Dauer der Speicherung zu bertcksichtigen.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die betroffenen Personen davon, dass ihre
personenbezogenen Daten von nationalen oder Unionsstellen im Einklang mit
Absatz 1 verarbeitet werden koénnen und ihnen in diesem Zusammenhang die
Datenschutzrechte gemaR den Verordnungen (EG) Nr. 45/2001 und (EU) 2016/679
zustehen.
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KAPITEL Il
BEFUGNISUBERTRAGUNG UND
DURCHFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 138
Ausubung der Befugnislibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen tbertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemal den Artikeln 4, 7, 12, 15, 23,
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 und 141 wird der Kommission flr einen
Zeitraum von sieben Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung
Ubertragen. Die Kommission erstellt spatestens neun Monate vor Ablauf des
Zeitraums von sieben Jahren einen Bericht (ber die Befugnisubertragung. Die
Befugnisubertragung verlangert sich stillschweigend um Zeitrdume gleicher Lange,
es sei denn, das Européaische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen
Verlangerung spétestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

Die Befugnisubertragung geméR den Artikeln 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41,
50, 78, 81, 104 und 141 kann vom Europdischen Parlament oder vom Rat jederzeit
widerrufen werden. Der Beschluss tiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Veroffentlichung im Amtsblatt der Européaischen Union oder zu einem im Beschluss
Uber den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam. Er berihrt nicht die
Gultigkeit von bereits in Kraft getretenen delegierten Rechtsakten.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstdndigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 (ber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsétzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlasst, Ubermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemaR den Artikeln 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37,
41, 50, 78, 81, 104 und 141 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das
Europaische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europaische Parlament und den Rat
Einwande erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine
Einwande erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlangert.

Artikel 139
Ausschussverfahren

Die Kommission wird durch einen Ausschuss mit der Bezeichnung ,,Ausschuss fiir
die Gemeinsame Agrarpolitik® unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.
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3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 140
Aufhebung

1. Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 wird mit Wirkung vom 1.Januar 2021
aufgehoben.

Sie gilt jedoch weiterhin fur Vorhaben, die gemal den von der Kommission im
Rahmen der genannten Verordnung vor dem 1.Januar 2021 genehmigten
Programmen zur Entwicklung des landlichen Raums durchgefiihrt werden.

Artikel 32 und Anhang 111 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gelten weiterhin fur
die Ausweisung von aus naturbedingten oder anderen spezifischen Griinden
benachteiligten Gebieten. Bezugnahmen auf die Programme zur Entwicklung des
landlichen Raums sind zu verstehen als Bezugnahmen auf die GAP-Strategieplane.

2. Die Verordnung (EU) Nr.1307/2013 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021
aufgehoben.

Sie gilt jedoch weiterhin fiir Beihilfeantrdge, die sich auf vor dem 1. Januar 2021
beginnende Antragsjahre beziehen.

Die Artikel 17 und 19 sowie Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 gelten in
Bezug auf Kroatien weiterhin bis zum 31. Dezember 2021.

Artikel 141
UbergangsmaBnahmen

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, gemal Artikel 138 delegierte Rechtsakte zur
Ergdnzung dieser Verordnung mit MaBnahmen zum Schutz erworbener Rechte und
berechtigter Erwartungen von Begiinstigten zu erlassen, soweit dies fiir den Ubergang von
den Regelungen der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 und (EU) Nr. 1307/2013 zu den
Regelungen  der  vorliegenden  Verordnung  erforderlich  ist. ~ Mit  diesen
Ubergangsbestimmungen werden insbesondere die Bedingungen festgelegt, unter denen die
von der Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 genehmigte
Unterstlitzung in die nach der vorliegenden Verordnung vorgesehene Unterstiitzung
einbezogen werden kann, einschlieBlich fur technische Hilfe und Ex-post-Evaluierungen.

Artikel 142
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Européischen
Union in Kraft.

137

DE



DE

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am |[...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prasident Der Prasident
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
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1. RAHMEN DES VORSCHLAGS
1.1. Bezeichnung des Vorschlags

a) Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates Uber die
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;

b) Vorschlag fir eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates mit
Vorschriften fiir die Unterstlitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europdischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft (EGFL) und den Europdischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepldne (GAP-Strategieplane) und zur
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates;

¢) Vorschlag fiir eine Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates zur Anderung
der Verordnungen (EU) Nr.1308/2013 uber eine gemeinsame Marktorganisation flr
landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr.1151/2012 U(ber Qualitatsregelungen fir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 {ber die Begriffsbestimmung,
Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie
den Schutz geografischer Angaben flir aromatisierte Weinerzeugnisse, der Verordnung (EU)
Nr. 228/2013 iber Sondermaflnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen
in duRerster Randlage der Union und der Verordnung (EU) Nr.229/2013 uber
SondermalBnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des
Agéischen Meeres.

1.2. Politikbereich(e) (Cluster)

Cluster 8 — Landwirtschaft und Meerespolitik unter Rubrik 3 des mehrjahrigen
Finanzrahmens (MFR) 2021-2027 — Natrliche Ressourcen und Umwelt

1.3. Der Vorschlag/Die Initiative betrifft

O eine neue MalRRnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaRnahme*

die Verlangerung einer bestehenden Malinahme

O die Zusammenflihrung mehrerer Mallinahmen oder die Neuausrichtung
mindestens einer MalRnahme

1.4. Begrundung des Vorschlags/der Initiative

1.4.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieBlich eines ausfihrlichen
Zeitplans fur die Durchfiihrung der Initiative

Nach Artikel 39 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen Union ist es
Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP),

a) die Produktivitdt der Landwirtschaft zu steigern (auch durch technischen
Fortschritt und den bestmdglichen Einsatz der Produktionsfaktoren);

Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.

140

DE



DE

1.4.2.

1.4.3.

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevolkerung eine angemessene
Lebenshaltung zu gewéhrleisten (auch durch Erhéhung des Einkommens);

c) die Markte zu stabilisieren;

d) die Versorgung sicherzustellen; und

e) fur die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.

Indem diese Ziele auf die in Ziffer 1.4.2 genannten Herausforderungen ausgerichtet
werden, wird Nachdruck auf die zehn Prioritaten der Kommission fir die Jahre 2015-
2019 und die Ziele der Vereinten Nationen fir eine nachhaltige Entwicklung gelegt;
sie sind die Grundlage der oben genannten Vorschlage zur Festlegung des
Rechtsrahmens fur die Gemeinsame Agrarpolitik im Zeitraum 2021-2027 — Eine
einfachere, intelligentere, moderne und nachhaltigere GAP.

Mehrwert aufgrund des Tatigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z.B. Koordinationszugewinnen, Rechtssicherheit, groRerer
Wirksamkeit oder Komplementaritat). Fur die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der
Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der Union“ den Wert, der sich aus
dem Tatigwerden der Union ergibt und den Wert erganzt, der andernfalls allein von
den Mitgliedstaaten geschaffen worden waére.

Da die wichtigsten Herausforderungen fiir die Landwirtschaft und die landlichen
Gebiete in der EU globaler und grenzuberschreitender Natur sind, ist eine
gemeinsame Politik auf EU-Ebene erforderlich. Die GAP begegnet diesen
Herausforderungen, indem

e durch ein Unterstiitzungssystem in Form eines gemeinsamen Netzes fiir
Einkommenssicherheit, das die  Lebensmittelsicherheit  férdert  und
Wettbewerbsverzerrungen  verhindert, ein  Binnenmarkt mit  gleichen
Wettbewerbsbedingungen gewahrleistet wird;

e die Krisenfestigkeit des EU-Agrarsektors gestérkt wird, um die Globalisierung zu
meistern;

e durch die Umweltarchitektur der GAP Leistungen in Bezug auf zentrale Aspekte
der Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit — Klimawandel,
Wassernutzung, Luftqualitat und Biodiversitat — erbracht werden.

In anderen Bereichen muss eine starke EU-Dimension mit mehr Subsidiaritét
kombiniert werden. Diese Bereiche umfassen Lebensmittelsicherheit (z. B.
Harmonisierung von Normen), den landlichen Raum betreffende Herausforderungen
(zwischen den Mitgliedstaaten bestehen grof’e Unterschiede in Bezug auf die
Arbeitslosigkeit im landlichen Raum), schlechte Infrastruktur und Dienstleistungen
im landlichen Raum, Schwéchen bei Forschung und Innovation, Probleme im
Zusammenhang mit Lebensmittelqualitat, o6ffentlicher Gesundheit und Erndhrung.
Eine angemessene Reaktion auf diese Herausforderungen auf EU-Ebene kann umso
wirksamer und effizienter sein, wenn sie mit mehr Flexibilitat auf Ebene der
Mitgliedstaaten kombiniert ist.

Aus friiheren @hnlichen MaRnahmen gewonnene Erkenntnisse

Auf der Grundlage einer Evaluierung des derzeitigen Politikrahmens, einer
ausgedehnten Konsultation der Interessentrager sowie einer Analyse der kinftigen
Herausforderungen und des Kkinftigen Bedarfs wurde eine umfassende
Folgenabschatzung durchgefuhrt. N&here Einzelheiten sind der Folgenabschatzung
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1.4.4.

1.5.

und der Begrindung zu entnehmen, die den Gesetzgebungsvorschldgen beigeflgt
sind.

Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mogliche Synergieeffekte

In Bezug auf die GAP werden sich bedeutende Synergien und Vereinfachungen vor
allem dadurch erzielen lassen, dass die Durchfuhrung der aus dem EGFL und dem
ELER finanzierten Interventionen in dem einheitlichen Strategierahmen des GAP-
Strategieplans zusammengefasst wird. Die bereits vorhandenen Strukturen in den
Mitgliedstaaten ~ bleiben  bestehen,  wahrend die  Verwaltungs-  und
Kontrollvorschriften vereinfacht und auf die spezifischen Interventionen, die von den
Mitgliedstaaten durchgefihrt werden, zugeschnitten werden.

Die GAP hat starke Synergien mit Umwelt- und Klimapolitik, Fragen der
Lebensmittelsicherheit und Gesundheit, der digitalen Agenda im landlichen Raum
und der Biowirtschaft, den Bereichen Wissen und Innovation, Erweiterungspolitik,
Nachbarschaftspolitik, Handelspolitik, Entwicklungspolitik und Erasmus+.

Die GAP wird im Sinne von Synergie und gegenseitiger Ergdnzung mit anderen
Politikbereichen und Fonds der EU zusammenwirken, etwa bei Malnahmen, die im
Rahmen der europdischen Struktur- und Investitionsfonds, des Fonds InvestEU, des
Neunten Rahmenprogramms fir Forschung sowie der Umwelt- und Klimapolitik
durchgefuhrt werden. Gegebenenfalls werden gemeinsame Vorschriften erlassen, um
ein Hochstmall an Kohérenz und Komplementaritdt zwischen den Fonds zu
erreichen, dabei jedoch stets sicherzustellen, dass die Besonderheiten der
Politikbereiche gewahrt bleiben.

Synergien mit dem Rahmenprogramm fir Forschung ergeben sich im Cluster FP9
,Lebensmittel und natiirliche Ressourcen®; Ziel ist es hier, fiir uneingeschrankt
sichere, nachhaltige, krisenfeste, kreislauforientierte, Abwechslung bietende und
innovative Agrar- und Nahrungsmittelsysteme zu sorgen. Die GAP wird noch
starkere Verbindungen zur Forschungs- und Innovationspolitik der EU entwickeln,
indem sie die Biowirtschaft als eine ihrer Prioritdten einfihrt. Im Cluster
,Lebensmittel und natiirliche Ressourcen* wird zudem Nachdruck darauf gelegt, die
Vorteile der digitalen Revolution zu nutzen; somit werden die Tatigkeiten im Bereich
Forschung und Innovation zum digitalen Wandel der Landwirtschaft und der
landlichen Gebiete beitragen.

Die Gesetzgebungsvorschlage, fir die der vorliegende Finanzbogen gilt, sind im
weiteren Kontexts des Vorschlags fur die Dachverordnung mit gemeinsamen
Rahmenvorschriften fiir Fonds wie den ELER, den Europaischen Fonds fur regionale
Entwicklung, den Europdischen Sozialfonds, den Kohé&sionsfonds, den Européischen
Meeres- und Fischereifonds und andere zu sehen. Diese Rahmenverordnung wird
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Verwaltungsaufwand zu verringern, die
Finanzmittel der EU effizient einzusetzen und Vereinfachungen voranzubringen.

Laufzeit der MaRnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
befristete Laufzeit
— Anwendbar vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2027

- Finanzielle Auswirkungen von 2021 bis 2027 fur Mittel fir Verpflichtungen
und von 2021 bis Gber 2027 hinaus fur Mittel fir Zahlungen
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unbefristete Laufzeit fur den Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen
Parlaments und des Rates zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 (iber
eine gemeinsame Marktorganisation fir landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU)
Nr. 1151/2012 (ber Qualitatsregelungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel,
(EU) Nr. 251/2014 uber die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und
Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben fir
aromatisierte  Weinerzeugnisse, (EU) Nr. 228/2013 ber Sondermalnahmen im
Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in duferster Randlage der Union
und (EU) Nr.229/2013 (ber Sondermalnahmen im Bereich der Landwirtschaft
zugunsten der Kleineren Inseln des Agaischen Meeres

— Durchfiihrung ab 2021 (Haushaltsjahr)

1.6.  Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung®

Direkte Verwaltung durch die Kommission

— [¥ durch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union

- durch Exekutivagenturen

Geteilte Verwaltung mit den Mitgliedstaaten

O Indirekte Verwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an

— [ Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [ internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

— [ die EIB und den Europdischen Investitionsfonds

— [ Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung

— [ offentlich-rechtliche Korperschaften

— [ privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag tatig werden, sofern
sie ausreichende Finanzsicherheiten bieten

— [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende
Finanzsicherheiten bieten

— [ Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter MaRnahmen im Bereich der
GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maligeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter ,, Bemerkungen* néher zu
erlautern.

Bemerkungen

Keine wesentliche Anderung im Vergleich zur derzeitigen Situation, d. h. der GroRteil der
Ausgaben im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Rechtsakten flr die GAP unterliegt

42

Erlauterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthélt
die Website BudgWeb (in franzdsischer und englischer Sprache):
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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der mit den Mitgliedstaaten geteilten Mittelverwaltung. Ein sehr kleiner Teil unterliegt jedoch
weiter der direkten Verwaltung durch die Kommission.
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VERWALTUNGSMASSNAHMEN
Uberwachung und Berichterstattung

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tatigkeiten erfolgen.

Ein Leistungs-, Uberwachungs- und Evaluierungsrahmen wird geschaffen, um

a)  die Auswirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlichkeit, Kohédrenz
und den EU-Zusatznutzen der GAP zu bewerten;

b) die Etappenziele und Zielwerte fur die spezifischen Ziele der GAP-
Strategieplane festzulegen;

c) die Fortschritte in Richtung auf das Erreichen der Zielwerte des GAP-
Strategieplans zu tberwachen;

d) die Auswirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlichkeit und
Kohérenz der Interventionen der GAP-Strategieplane zu bewerten;

e)  einen gemeinsamen Lernprozess im Zusammenhang mit der Uberwachung und
Evaluierung zu unterstitzen.

Die Verwaltungsbehorde und der Begleitausschuss iberwachen die Durchfiihrung
des GAP-Strategieplans und die Fortschritte in Richtung auf das Erreichen der
Zielwerte des GAP-Strategieplans.

Jahrliche Leistungsberichte

Zum 15. Februar 2023 und zum 15. Februar jedes folgenden Jahres bis einschliellich
2030 ubermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission jahrliche Leistungsberichte
uber die Durchfiihrung des GAP-Strategieplans im vorangegangenen Haushaltsjahr.
In diesen Berichten sind die wichtigsten qualitativen und quantitativen Informationen
uber die Durchfiihrung des GAP-Strategieplans unter Bezugnahme auf Finanzdaten
sowie Output- und Ergebnisindikatoren darzulegen. Sie enthalten zudem
Informationen Gber erzielte Outputs, getatigte Ausgaben, erzielte Ergebnisse und den
Abstand zu den jeweiligen Zielwerten.

Die Ubermittelten Daten haben sich auf die nach den Indikatoren erreichten Werte fir
teilweise und vollstandig durchgefuhrte Interventionen zu beziehen. Darliber hinaus
fassen sie den Stand der Durchfuhrung des GAP-Strategieplans im vorangegangenen
Haushaltsjahr zusammen und fuhren Probleme an, die die Leistung des GAP-
Strategieplans beeintrachtigen kdnnten, insbesondere in Bezug auf Abweichungen
von den Etappenzielen, die Grinde dafiir sowie gegebenenfalls ergriffene
MafRnahmen.

Auf der Grundlage der in den jahrlichen Leistungsberichten enthaltenen
Informationen nimmt die Kommission eine jahrliche Leistungstberprifung und
einen jahrlichen Leistungsabschluss vor.

Evaluierung des GAP-Strategieplans

Um festzustellen, welcher Bedarf fir den GAP-Strategieplan besteht, fiihren die
Mitgliedstaaten Ex-ante-Evaluierungen durch, einschlielich einer Analyse der
Starken, Schwachen, Chancen und Gefahren im Zusammenhang mit dem
betreffenden GAP-Strategieplan.

Die Mitgliedstaaten fuhren Evaluierungen der GAP-Strategieplane durch, um das
Konzept und die Durchfihrung der Plane zu verbessern und ihre Wirksamkeit,
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2.2.
2.2.1.

Effizienz, Zweckdienlichkeit, Kohérenz, ihren EU-Zusatznutzen und ihre
Auswirkungen im Sinne ihres Beitrags zu den allgemeinen und spezifischen Zielen
der GAP zu bewerten.

Leistungsbewertung durch die Kommission

Die Kommission erstellt einen mehrjadhrigen GAP-Evaluierungsplan, der unter der
Verantwortung der Kommission ausgefuhrt wird.

Die Kommission fihrt eine Zwischenevaluierung durch, um die Wirksamkeit,
Effizienz, Zweckdienlichkeit, Kohdrenz und den EU-Zusatznutzen der Fonds unter
Berlcksichtigung der Indikatoren in Anhang VII zu prifen. Die Kommission kann
alle einschldgigen Informationen nutzen, die gemall  Artikel 128 der
Haushaltsordnung bereits verfugbar sind.

Die Kommission flhrt eine riickblickende Evaluierung durch, um die Wirksamkeit,
Effizienz, Zweckdienlichkeit, Koh&renz und den EU-Zusatznutzen der Fonds zu
prufen.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse, die aus den Evaluierungen der GAP,
einschlieBlich der Evaluierungen der GAP-Strategieplane, sowie anderen
einschlagigen Informationsquellen gewonnen werden, legt die Kommission dem
Européischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2025 einen ersten
Bericht Uber die Durchfiihrung dieses Artikels vor, einschliel’lich erster Ergebnisse
im Zusammenhang mit der Leistung der GAP. Ein zweiter Bericht, der eine
Bewertung der Leistung der GAP enthalt, wird bis zum 31. Dezember 2031
vorgelegt.

Berichterstattung anhand von Kernindikatoren

Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten (bermittelten Informationen
berichtet die Kommission wéahrend des gesamten Programmplanungszeitraums
anhand von Kernindikatoren Uber die Fortschritte bei der Verwirklichung der
spezifischen Ziele.

Im Einklang mit ihrer Berichterstattungspflicht gemaR Artikel 38 Absatz 3
Buchstabe e Ziffer i der Haushaltsordnung legt die Kommission dem Européischen
Parlament und dem Rat die in diesem Artikel genannten Informationen Uber die
anhand der Kernindikatoren ermittelte Leistung vor.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des
Durchfuhrungsmechanismus/der Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung,
der Zahlungsmodalitaten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Die GAP wird Uberwiegend in mit den Mitgliedstaaten geteilter Mittelverwaltung
durchgefuhrt. Die in den Mitgliedstaaten bestehenden Verwaltungseinrichtungen,
insbesondere die Zahlstellen und die bescheinigenden Stellen, haben sich beim
Schutz der EU-Haushaltsmittel und der Gewaéhrleistung einer wirtschaftlichen
Haushaltsfihrung als wirksam erwiesen. Die in den letzten Jahren konstant niedrige
Fehlerquote der GAP =zeigt, dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der
Mitgliedstaaten ordnungsgeméall  funktionieren und angemessene Sicherheit
gewadhrleisten.

Im neuen Umsetzungsmodell der GAP wird dies anerkannt, indem die Subsidiaritat
gestarkt wird, d. h. die Mitgliedstaaten mehr Spielraum erhalten, im Rahmen eines
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2.2.2.

allgemeinen Regelwerks auf EU-Ebene die Kontrollsysteme auszuwahlen und zu
verwalten. Im Sinne der auf Ergebnisse und leistungsorientierte Zahlungen
ausgerichteten Haushaltsstrategie wird im Rahmen der GAP die Forderfahigkeit von
Zahlungen von den tatsdchlich vor Ort erbrachten Leistungen abhéngig sein.
Leistung steht somit im Mittelpunkt des Modells zur Verwaltung und zum Schutz der
Finanzen in den Gesetzgebungsvorschlagen fir die GAP nach 2020.

Die Kontrollstrategie fir den neuen Programmzeitraum entspricht uneingeschrankt
dem Ansatz der Einzigen Prifung und stellt sicher, dass die zugelassenen Zahlstellen
und bescheinigenden Stellen die erforderliche Sicherheit gewéhrleisten. Die
Kommission wird dem wirksamen Funktionieren des Verwaltungssystems und der
Zuverlassigkeit der Leistungsberichterstattung besondere Beachtung schenken. Wie
derzeit werden zu Beginn der Programmlaufzeit eine Prufungsstrategie und ein
mehrjahriges Arbeitsprogramm ausgearbeitet werden.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Kommission das wirksame
Funktionieren der in den Mitgliedstaaten geschaffenen Verwaltungssysteme
gewadhrleisten, die von den zugelassenen Zahlstellen geleisteten Zahlungen erstatten
und einen jahrlichen Leistungsabschluss vornehmen wird, in dem die von den
Mitgliedstaaten gemeldeten erzielten Ergebnisse bewertet werden.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Einddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Die GAP hat mehr als sieben Millionen Beginstigte, die Gber ein breites Spektrums
unterschiedlicher Beihilferegelungen unterstiitzt werden. Der rucklaufige Trend bei
der Fehlerquote der GAP zeigt, dass die Zahlstellen Gber robuste und zuverlassige
Verwaltungs- und Kontrollsysteme verfugen.

Bisher waren im Rahmen der GAP detaillierte Férdervorschriften auf der Ebene der
Beginstigten anzuwenden, was Komplexitat, Verwaltungsaufwand und Fehlerrisiko
erhdhte. Die Kosten des zur Einddmmung dieses Risikos erforderlichen
Verwaltungs- und Kontrollsystems galten als unverhéltnisméaRig.

Das Paket der Rechtsvorschriften fur die GAP nach 2020 ist starker auf Leistung
ausgerichtet, wéhrend der Aspekt der Vorschriftenbefolgung wesentlich an
Bedeutung verliert. Die sich aus den EU-Vorschriften ergebenden Verpflichtungen
sind von den Mitgliedstaaten zu erfullen, die daher auch fur das geeignete
Verwaltungs- und Kontrollsystem sorgen sollten. Den Mitgliedstaaten wird mehr
Flexibilitat eingerdumt, Regelungen und Malinahmen so zu gestalten, dass sie den
jeweiligen Gegebenheiten besser gerecht werden. Die Finanzierung der GAP wird
somit von der strategischen Umsetzung der Politik in Richtung auf gemeinsame auf
EU-Ebene festgelegte Ziele abhangen. Der GAP-Strategieplan wird die Ubereinkunft
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission sein, durch die die Strategie fir
sieben Jahre, die Zielwerte, Interventionen und geplanten Ausgaben festgelegt bzw.
genehmigt werden.

Mit dem Vorschlag fiir eine Verordnung tber die Finanzierung, die Verwaltung und
das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik wird das derzeitige System an
dieses neue Umsetzungsmodell angepasst, wéhrend die gut funktionierenden
Verwaltungseinrichtungen (Zahlstellen und bescheinigenden Stellen) beibehalten
werden. Wie derzeit muss jeder Zahlstellenleiter jedes Jahr eine
Verwaltungserklarung ber die Vollstandigkeit, Genauigkeit und sachliche
Richtigkeit der Rechnungsfihrung, das ordnungsgemélie Funktionieren der
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Verwaltungsstrukturen,  einschlieBlich  der  Erflillung der grundlegenden
Anforderungen der EU, und die Zuverlassigkeit der Leistungsberichterstattung
abgeben. Eine wunabhdngige Prufstelle (bescheinigende Stelle) muss eine
Stellungnahme zu diesen Elementen abgeben.

Die Ausgaben werden gekirzt, wenn die Outputs des Mitgliedstaats nicht den
vereinbarten Standards entsprechen. Zur Bewertung der Funktionsweise der
Verwaltungsstrukturen werden Konformitétsprifungen durchgefuhrt werden. Die
Kommission nimmt auch weiter Prifungen der Agrarausgaben vor und stitzt sich
dabei auf einen risikobasierten Ansatz, um zu gewahrleisten, dass ihre Prufungen —
gemal dem Grundsatz der Einzigen Prifung — gezielt auf die Bereiche mit dem
hochsten Risiko ausgerichtet sind. Zudem gibt es klare Mechanismen fir die
Aussetzung von  Zahlungen bei  schwerwiegenden Mangeln in  den
Verwaltungsstrukturen oder Leistungen, die die Zielwerte deutlich verfehlen.

Als Hauptrisiko im neuen Programmplanungszeitraum gilt, dass das Weniger an
konkreten und detaillierten Vorschriften fir das Verwaltungs- und Kontrollsystem
der Mitgliedstaaten auf Ebene der Zahlstellen sich in jenen Fallen negativ auf den
Ruf der Kommission auswirken konnte, in denen die von den Mitgliedstaaten
erlassenen Fordervorschriften nicht eingehalten werden. Es sollte jedoch
hervorgehoben werden, dass die Kommission sicherstellt, dass die erforderlichen
Verwaltungsstrukturen vorhanden sind und Outputs und Ergebnisse erreicht werden.
Im Sinne der ergebnisorientierten Haushaltsfuhrung wird die Kommission ihr
Hauptaugenmerk auf die Leistungen der Politik richten.

Schéatzung und Begrindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhaltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie
Bewertung des erwarteten Ausmales des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Das neue Umsetzungsmodell der GAP wird die Kosten der Kontrollen sowohl fiir die
Mitgliedstaaten als auch fiir die Beglnstigten voraussichtlich deutlich verringern.

Die Anforderungen auf EU-Ebene sind deutlich verringert worden; sie wurden auf
die Ebene der Mitgliedstaaten verlagert, die diese Gelegenheit nutzen sollten, um die
von den Begiinstigten zu erfullenden Pflichten an die konkreten nationalen oder
regionalen Gegebenheiten anzupassen.

Die Mitgliedstaaten legen ihr Verwaltungs- und Kontrollsystem innerhalb des in den
Gesetzgebungsvorschlagen definierten vereinfachten EU-Rahmens fest. Das
Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS), das fur etwa 88 % der
Zahlungen der GAP rechenschaftspflichtig ist, wird beibehalten, wobei jedoch
bestimmte bisher auf EU-Ebene definierte Elemente den Mitgliedstaaten (iberlassen
werden. Intensitat und Umfang der Kontrollen, die gréfiten Kostentreiber, werden
mithin nicht mehr auf EU-Ebene festgelegt.

Die Leistungsorientierung erfordert ein robustes und zuverl&ssiges Berichtssystem,
das, wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten erwéhnt, unabh&ngigen
Prifungen unterliegen wird. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass dies erhebliche
Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand der Mitgliedstaaten haben wird, da die
meisten Outputindikatoren in den zugelassenen Zahlstellen bereits verfligbar sind.

Die Mitgliedstaaten werden die Verwaltung und Kontrolle der GAP vereinfachen
und den damit verbundenen Aufwand verringern konnen, da sie die
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Fordervorschriften auf der Ebene der Beguinstigten festlegen und ber die am besten
geeignete Kontrollmethode entscheiden werden (kein Universalansatz). Wie in der
Folgenabschdatzung zu den GAP-Gesetzgebungsvorschlagen (Kapitel tber
Vereinfachungen) angegeben, werden die Umsetzungskosten fur die neue GAP
voraussichtlich auch dann nicht hoher liegen (derzeit 3,6 %), wenn die verstarkte
Ausrichtung auf die Leistungsberichterstattung bertcksichtigt wird.

Was die erwartete Fehlerquote angeht, gilt im neuen Umsetzungsmodell, dass die
Forderfahigkeit der Ausgaben an den erreichten Outputs gemessen wird. Somit
wirden Fehler nicht auf Grundlage der Rechtmé&Rigkeit und OrdnungsmaRigkeit
einzelner Transaktionen berechnet, sondern auf Grundlage der im Verhaltnis zu den
erstatteten Ausgaben erreichten Outputs. Ausgaben, denen kein entsprechender
Output gegenlibersteht, werden im Rahmen des jahrlichen Leistungsabschlusses
gekurzt, womit der EU-Haushalt geschditzt bleibt.

Pravention von Betrug und UnregelmaRigkeiten

Bitte geben Sie an, welche Praventions- und SchutzmaBnahmen, z.B. im Rahmen der
Betrugsbekampfungsstrategie, vorhanden oder vorgesehen sind.

Das Gesetzgebungspaket sieht vor, dass die Mitgliedstaaten einen wirksamen Schutz
in dieser Hinsicht, insbesondere in Bereichen mit hoherem Risiko, gewéhrleisten und
UnregelmaRigkeiten und Betrugshandlungen vorbeugen, sie aufdecken und Abhilfe
leisten. Die Mitgliedstaaten haben wirksame, abschreckende und verhaltnisméaRige
Sanktionen gemaR EU- oder nationalem Recht zu verhangen sowie rechtsgrundlos
gezahlte Betrage zuziiglich Zinsen wiedereinzuziehen.

Diese grundlegenden EU-Anforderungen sind Teil der Verwaltungsstrukturen, die
von den bescheinigenden Stellen geprift werden; zudem werden sie — gemaR dem
Grundsatz der Einzigen Prifung — auf der Grundlage eines risikobasierten Ansatzes
von der Kommission gepriift werden.

Einzelheiten werden, soweit erforderlich, in einer (berarbeiteten AGRI-
Betrugsbekampfungsstrategie geregelt. Es wird nicht jedoch erwartet, dass sich die
Typologie  von Betrugshandlungen und anderen  schwerwiegenden
UnregelmaéRigkeiten wesentlich gegenuiber dem Status quo andern wird.

Voraussichtlich wird der heutige Ansatz, bei dem den Mitgliedstaaten gezielte
Schulungen zur Vorbeugung, Aufdeckung und Abhilfe von Betrugshandlungen oder
anderen schwerwiegenden Unregelméligkeiten angeboten werden, in der kinftigen
GAP Dbeibehalten. Gleiches gilt fir die thematischen Leitfaden fir die
Mitgliedstaaten zu bestimmten Bereichen mit hohem Risiko.
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GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS

Die in diesem Finanzbogen angegebenen Betrdge sind in jeweiligen Preisen
ausgedrickt.

Uber die sich aus den vorgeschlagenen Rechtsakten ergebenden Anderungen, die in
den unten beigefligten Tabellen verzeichnet sind, hinaus sind die vorgeschlagenen
Rechtsakte mit weiteren Anderungen verbunden, die keine finanziellen
Auswirkungen haben.

Was die marktbezogenen Ausgaben angeht, ist hervorzuheben, dass die fir die
marktbezogenen Ausgaben veranschlagten Betrdge auf der Annahme beruhen, dass
keine oOffentlichen Interventionsankdufe und keine anderen Malinahmen im
Zusammenhang mit einer Krisensituation in irgendeinem Sektor stattfinden.

Im EGFL wird eine neue Agrarreserve gebildet, um dem Agrarsektor zusatzliche
Unterstutzung fur SicherheitsnetzmaBnahmen im Rahmen von Marktmanagement
oder -stabilisierung und/oder im Falle von Krisen, die sich auf Erzeugung oder
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auswirken, zu gewahren. Der Betrag
der Reserve belduft sich auf mindestens 400 Mio. EUR zu Beginn eines jeden
Haushaltsjahres. Der im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommene Betrag
der Reserve fur Krisen im Agrarsektor wird zur Bildung der Reserve auf das
Haushaltsjahr 2021 U(bertragen; im Zeitraum 2021-2027 werden die nicht in
Anspruch genommenen Betrége fortlaufend auf das folgende Jahr ubertragen. Falls
die Reserve in Anspruch genommen wird, wird sie aus bestehenden
Haushaltsspielrdumen oder mit neuen Mitteln wieder aufgefillt. Falls die im
MFR 2021-2027 festgelegte spezifische Teilobergrenze des EGFL Uberschritten
wird, ist fur alle Erfordernisse oberhalb der Teilobergrenze einschliellich der
Wiederauffiillung der Reserve die Finanzdisziplin anzuwenden. Daher ist eine
wiederholte Anwendung der Finanzdisziplin zur Bildung der Reserve im Zeitraum
2021-2027 nicht vorgesehen. Der Mechanismus der Finanzdisziplin bleibt bestehen,
um die Einhaltung der Teilobergrenze des EGFL zu gewahrleisten.

Was die Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen angeht, sind
die durch die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates festgesetzten Nettoobergrenzen fir das Haushaltsjahr 2021 (Kalenderjahr
2020) hoher als die in den beigefugten Tabellen angegebenen Betrdge der
Zuweisungen fur die Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen;
daher missen sie im Einklang mit der endgultigen Ubereinkunft tber die
Finanzausstattung der GAP innerhalb der fur eine rechtzeitige Umsetzung in den
Mitgliedstaaten erforderlichen Fristen angepasst werden.

Der Vorschlag sieht vor, dass die externe Anndherung der Direktzahlungen
fortgefiihrt wird: Mitgliedstaaten mit einer durchschnittlichen Unterstiitzung von
weniger als 90 % des EU-Durchschnitts werden die Lucke bis 90 % des EU-
Durchschnitts in sechs Schritten ab 2022 zu 50 % schlieBen. Alle Mitgliedstaaten
werden zur Finanzierung dieser Anndherung beitragen. Sie spiegelt sich in den
Mittelzuweisungen der Mitgliedstaaten fur Direktzahlungen in Anhang IV der
Verordnung uber die GAP-Strategieplane wider.

Die Kirzung der Betrage der Direktzahlungen an Betriebsinhaber ist im Hinblick auf
die  Mittelzuweisung  fir  Direktzahlungen  haushaltsneutral, da  das
Kirzungsaufkommen zur Finanzierung der Umverteilungszahlung im selben
Mitgliedstaat herangezogen wird. Falls das Kirzungsaufkommen nicht zur
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Finanzierung von Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen
herangezogen werden kann, wird es in die ELER-Zuweisung des betreffenden
Mitgliedstaats (ibertragen. Die Betrage einer etwaigen solchen Ubertragung konnen
zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden.

Was die zweckgebundenen Einnahmen des EGFL angeht, spiegelt die Schatzung die
Auswirkungen der gewdhrten Aufschibe und Ratenzahlungen auf die letzten
Abschlussbeschliisse wider, die nach 2020 in bar abgegolten werden, sowie die
geschatzten zweckgebundenen Einnahmen aus Abschliissen und
UnregelméRigkeiten, die noch einzuziehen sind. Letztere werden nach Einfiihrung
des neuen Umsetzungsmodells voraussichtlich gegenuber dem derzeitigen Stand
zuriuckgehen.

Was den ELER angeht, sieht der Vorschlag — ahnlich wie bei den anderen
européischen  Struktur- und Investitionsfonds — eine Senkung der EU-
Kofinanzierungssatze vor. Dies und die Mittelzuweisung fir die ELER-
Interventionskategorien wird es ermoglichen, die Offentliche Unterstutzung fur die
landlichen Gebiete Europas weitgehend konstant zu halten. Die Aufteilung der Mittel
zwischen den Mitgliedstaaten beruht auf objektiven Kriterien und in der
Vergangenheit erzielten Leistungen.

Die Reformvorschlége enthalten Vorschriften, die den Mitgliedstaaten eine gewisse
Flexibilitat bei ihrer Mittelzuweisung fiir Kategorien von Interventionen in Form von
Direktzahlungen und Kategorien von Interventionen zur Entwicklung des landlichen
Raums sowie zwischen der Mittelzuweisung fiir Kategorien von Interventionen in
Form von Direktzahlungen und bestimmten sektoralen Interventionskategorien
einraumen. Sollten die Mitgliedstaaten beschlieRen, diese Flexibilitat in Anspruch zu
nehmen, wird dies finanzielle Auswirkungen innerhalb der angegebenen Betrége

haben, die sich zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht quantifizieren lassen.

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjahrigen Finanzrahmens und vorlaufige Liste
der Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan®
. Art der : - e
Rubrik des Haushaltslinie Ausgaben Finanzierungsbeitrage
mehrjéhrig
en . von von nach Artikel [21
Finanzrahm Rubrik 3 GM/NGM EFTA- Kandidaten Drl\tlt?gnde Absatz 2
ens Natiirliche Ressourcen und Umwelt *. Landern®® | landern®® Buchstabe b] der
m Haushaltsordnung
technische Unterstutzung

43

44
45
46

DE

Eine Reihe der bestehenden Haushaltslinien soll beibehalten und die Nummerierung an den neuen
Haushaltseingliederungsplan angepasst werden (z. B. die derzeitigen Kapitel 05 07 und 05 08). Nach
der Weiterentwicklung des GAP-Vorschlags kénnte der Eingliederungsplan angepasst werden.
GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.

EFTA: Europdische Freihandelsassoziation.

Kandidatenlander und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenldnder des Westbalkans.
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Rubrik des Haushaltslinie Aﬁ;tggs;n Finanzierungsbeitrage
mehrjahrig
. von von h Artikel [21
Finar?grahm Rubrik 3 GM{MNGM EFTA- | Kandidaten Dri\t/t?;n 4 " pbsatz 2
ens Nattrliche Ressourcen und Umwelt : Landern ldndern m ,_?;js';s;ﬁ*;gr?}nﬂﬁrg
technische Unterstiitzung
3 [08.01.YY] Exekutivagenturen NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
3 [08.02.YY] Agrarreserve NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
[08.02.YY] Sektorale
3 Interventionskategorien im Rahmen NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
des GAP-Plans
3 [08.02.YY] Marktbezogene Ausgaben | GM/NG NEIN NEIN NEIN NEIN
auBerhalb des GAP-Plans M
[08.02.YY] Kategorien von
3 In_terventlonen m_Form von NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
Direktzahlungen im Rahmen des
GAP-Plans
auBerhalb des GAP-Plans
technische Unterstiitzung M
[08.03.YY] Kategorien von
3 Ipter\_/entlonen zur_EntW|ckIung des GM NEIN NEIN NEIN NEIN
landlichen Raums im Rahmen des
GAP-Plans im Zeitraum 2021-2027
technische Unterstutzung
[08.01.YY] Ausgaben fir Beamte und
7 Zeltbedlgnstete im Polltlkperelch NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
,Landwirtschaft und Entwicklung des
landlichen Raums*
[08.01.YY] Ausgaben fiir externes
Personal und sonstige
7 Verwaltungsausgaben zur NGM | NEIN | NEIN | NEIN NEIN
Unterstutzung des Politikbereichs
,Landwirtschaft und Entwicklung des
landlichen Raums*
7 [0801YY] Ausgaben_ far Aus.stattung NGM NEIN NEIN NEIN NEIN
und Dienstleistungen im Bereich
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Art der

Haushaltslinie Finanzierungsbeitrage

Rubrik des Ausgaben
mehrjahrig
en . von von nach Artikel [21
Finanzrahm | RUPrk 3 GM/NGM EFTA- | Kandidaten von Absatz 2
irli 4 Landern®® | landern®® | Dritlande | g cheiane b] der
ens Nattrliche Ressourcen und Umwelt : m Haushaltsordnung

Informations- und
Kommunikationstechnologie des
Politikbereichs ,,Landwirtschaft und
Entwicklung des ldndlichen Raums*

Die Liste der in der obigen Tabelle aufgefiihrten Haushaltslinien ist vorlaufig und greift dem
Haushaltseingliederungsplan, den die Kommission im Rahmen des jahrlichen
Haushaltsverfahrens vorschlagt, nicht Vor.
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3.2.
3.2.1.

Geschatzte Auswirkungen auf die Ausgaben

Ubersicht tiber die geschatzten Auswirkungen auf die Ausgaben

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik mehrjéhrigen Finanz- I
UDOK-GE PR IGHIAGG 2 3 Natlrliche Ressourcen und Umwelt
rahmens
Nach INSGE
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 SAMT
08 02 YY — Agrarreserve Zggg“f:égggen (€] p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
08 02 YY — Sektorale Verpflichtunaen
Interventionskategorien im Rahmen des | nghlhnggng @ 2.044,116 | 2066584 | 2091060 | 2115010 | 2139737 | 2165443 | 2.192,347 14.814,204
GAP-Plans”’
. . '
08 02 YY  Marktbezogene Ausgaben Verpflichtungen | (3 638,309 638,309 638,309 638,309 638,309 638,309 638,309 4.468,163
aufierhalb des GAP-Plans Zahlungen @) 605,136 611,601 623,808 627,643 629,770 630,334 630,314 109,558 4.468,164
08 02 YY — Kategorien von l/e;g;::f:;lérr:gen
Interventionen in Form von ©) 37.392,689 | 37.547,129 | 37.686,679 | 37.802,859 | 37.919,038 | 38.035217 | 38.151,396 264,535,007
Direktzahlungen
. Verpflichtungen
08 02 Y'Y — Direktzahlungen auerhalb | _ 7., nen ® 421321 | 421321 | 421,321 | 421321 | 421321 | 421321 | 421321 2,949,249
des GAP-Plans
] Verpflichtungen
0802 YY - EGFL — Operatlve - Zahlungen49 ) 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 497,000

Der Anstieg in den sektoralen Interventionskategorien im Rahmen des GAP-Plans ist auf die vorgeschlagene Mittelzuweisung fiir die Unterstiitzung der Bienenzucht

in Hohe von 60 Mio. EUR sowie die Ausgabenentwicklung im Sektor Obst und Gemuse zuriickzufiihren, die aufgrund der in der Vergangenheit beobachteten
Ausflihrungsrate nicht durch eine Finanzausstattung auf EU-Ebene begrenzt ist.
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technische Unterstiitzung™®
08 01 Y'Y — Aus dem EGFL finanzierte | Verpflichtungen | 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 91,000
Verwaltungsmittel = Zahlungen
67 01 & 67 02 — Zweckgebundene Verpflichtungen |, 280,000 | 230000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 1.160,000
Einnahmen des EGFL = Zahlungen
(10)=(1
Verpflichtungen | 1215:> | 40300435 | 40527,343 | 40.791,369 | 40.931499 | 41072405 | 41.214,290 | 41.357,373 286.194,715
-9
ZWISCHENSUMME EGFL T
Zahlungen i2uat> | 40267262 | 40.500635 | 40.776,868 | 40.920,833 | 41063866 | 41206315 | 41.349,378 109,558 | 286.194,715
_9)
08 03 YY — Kategorien von
Interventionen zur Entwicklung des Verpflichtungen (12) 11.230,561 | 11.230,561 | 11.230,561 | 11.230,561 | 11.230,561 | 11.230,561 | 11.230,561 78.613,927
landlichen Raums
Zahlungen (13) 786,139 | 3.703,699 | 6.314,312 | 7.860,977 | 9.356414 | 10.331,700 | 11.025236 | 29.235450 | 78.613,927
08 03 YY — ELER - Operative Verpflichtungen
) N 14 22,147 22,147 22,147 22,147 22,147 22,147 22,147 155,029
technische Unterstiitzung der EU = Zahlungen®! )
0801YY - Aqs dem ELER finanzierte \_/erpfllchtungen a5 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6,000 6.000 42,000
Verwaltungsmittel = Zahlungen

49

abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) ist gemessen an den Gesamtbetragen, fur die dieser Finanzbogen gilt, unbedeutend.

48

,Landwirtschaft und Entwicklung des lindlichen Raums*) finanzierten Betrége.

50

Der Einfachheit halber werden Haushaltsmittel fir technische Hilfe im Rahmen des EGFL hier als nichtgetrennte Mittel betrachtet. Der Betrag der noch
EinschlieBlich der derzeit aus den Kapiteln 05 07 (Audit der Agrarausgaben) und 05 08 (Allgemeine operative Unterstiitzung und Koordinierung des Politikbereichs

EinschlieBlich der derzeit aus den Posten 05 01 04 01 (Unterstiitzungsausgaben fir den Europdischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL) — Nichtoperative

technische Unterstiitzung) und 05 01 06 01 (Exekutivagentur fiir Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel — Beitrag aus dem Programm zur
Absatzforderung fir Agrarerzeugnisse) finanzierten Betrége.

51

abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) ist gemessen an den Gesamtbetrégen, fur die dieser Finanzbogen gilt, unbedeutend.
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(16)=1
Verpflichtungen | 2+14+1 | 11.258,708 | 11.258,708 | 11.258,708 | 11.258,708 | 11.258,708 | 11.258,708 | 11.258,708 78.810,955
5)
ZWISCHENSUMME - ELER
an=@
Zahlungen 3+14+1 814,286 | 3.731,846 | 6.342,459 | 7.889,124 | 9.384,561 | 10.359,847 | 11.053,383 | 29.235450 | 78.810,955
5)
Verpflichtungen | =10+16 | 51.559,143 | 51.786,051 | 52.050,077 | 52.190,207 | 52.331,113 | 52.472,998 | 52.616,081 365.005,670
Mittel INSGESAMT fiir die GAP
Zahlungen =11+17 | 41.081548 | 44.232481 | 47.119,327 | 48.809,957 | 50.448,427 | 51.566,162 | 52.402,761 | 29.345,008 | 365.005,670

Rundungsbedingte Differenz.
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Rubrik des mehrjéahrigen Finanz- 7 Verwaltungsausgaben
rahmens
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Nach | INSGESAM
2027 T
Personalausgaben 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 879,746
Sonstige Verwaltungsausgaben 6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 42,056
Mittel unter der RUBRIK 7 des Verpflichtungen
mehrjahrigen Finanzrahmens = Zahlungen 131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 921,802
INSGESAMT
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 207 | Nach | INSGESAM
2027 T
Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | 51.690,829 | 51.917,737 | 52.181,763 | 52.321,893 | 52.462,799 | 52.604,684 | 52.747,767 365.927,472
in allen RUBRIKEN
des mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 41.213,234 | 44.364,167 | 47.251,013 | 48.941,643 | 50.580,113 | 51.697,848 | 52.534,447 | 29.345,008 | 365.927,472
Rundungsbedingte Differenz.
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3.2.2.  Geschatzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fur den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt

- Fur den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

INSGESAM

Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 T

RUBRIK 7
des mehrjahrigen
Finanzrahmens

Personalausgaben 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 125,678 879,746

Sonstige

6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 6,008 42,056
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
RUBRIK 7
des mehrjahrigen
Finanzrahmens

131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 131,686 921,802

AuRerhalb der
RUBRIK 7%
des mehrjahrigen
Finanzrahmens

Personalausgaben 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 12,950

Sonstige Verwaltungs-

17,150 17,150 17,150 17,150 17,150 17,150 17,150 120,050
ausgaben

Zwischensumme
auBerhalb der

RUBRIK 7 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 133,000

des mehrjahrigen
Finanzrahmens

Rundungsbedingte Differenz.

INSGESAMT 150,686 150,686 150,686 150,686 150,686 150,686 150,686 | 1 054,802

Der Mittelbedarf fiir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der MaRnahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusatzliche Mittel, die der fir die
Verwaltung der MaBnahme zustdndigen GD nach MaRgabe der verfigbaren Mittel im Rahmen der jéhrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.

%2 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfiihrung von

Programmen bzw. Malnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte
Forschung.
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3.2.2.1. Geschatzter Personalbedarf

— [ Fir den Vorschlag/die Initiative werden keine Mittel fur Personal benétigt.
— Fur den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Mittel fir Personal

benétigt:
Schatzung in Vollzeitaquivalenten
Jahre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
¢ Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)
Sitz und Vertretungen der Kommission 845 845 845 845 845 845 845
Delegationen 3 3 3 3 3 3 3
Forschung
« Externes Personal (in Vollzeitaquivalenten (VZA)) — VB, OB, ANS, LAK und JFD *
Rubrik 7
Aus der .
RUBRIK 7 des - am Sitz 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75
mehrjahrigen -
Finanzrahmens - in den 1 1 1 1 1 1 1
finanziert Delegationen
Aus der - am Sitz 29 29 29 29 29 29 29
Finanzausstattung
des Programms -inden
finanziert > Delegationen
Forschung
Sonstiges (bitte angeben)
INSGESAMT 935,75 935,75 935,75 935,75 935,75 935,75 935,75

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der MalRnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fur die Verwaltung der MaRnahme

zustédndigen GD nach Maligabe der verfiigharen Mittel im Rahmen der jahrlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden.

53

DE

VB = Vertragsbedienstete, OB = Ortliche Bedienstete, ANS = Abgeordnete nationale Sachverstindige,

LAK = Leiharbeitskréfte, JFD = Juniorfachkrafte in Delegationen.
Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).
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3.2.3.

Finanzierungsbeteiligung Dritter

Der Vorschlag/Die Initiative:
— sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor
— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahre

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

INSGESA
MT

Kofinanzierende
Einrichtung

Kofinanzierung
INSGESAMT

DE

3.3.

Geschatzte Auswirkungen auf die Einnahmen
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
- Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:

1 auf die Eigenmittel
auf die Ubrigen Einnahmen

Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien zugewiesen sind. [
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Einnahmenlinie:

Auswirkungen des Vorschlags

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6701 & 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Bitte geben Sie fiur die zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan an.

08 02 YY — Sektorale Interventionskategorien
08 02 YY — Kategorien von Interventionen in Form von Direktzahlungen

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete Methode/Formel
oder weitere Informationen).

Siehe Anmerkungen unter Nummer 3.
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Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

Praambel

GemaR der Rahmenrichtlinie 2009/128/EG mussen alle Mitgliedsstaaten der Europdischen Union MaRnahmen
zur Férderung eines Pflanzenschutzes mit einer moglichst geringen Verwendung von chemischen
Pflanzenschutzmitteln mit dem Ziel treffen, Risiken fiir Mensch, Tier und Naturhaushalt durch die Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln zu mindern (Anonym 2009b). Dies erfolgt durch die Erstellung nationaler
Aktionsplane. Diese stellen u. a. sicher, dass alle beruflichen die allgemeinen Grundsdtze des integrierten
Pflanzenschutzes spatestens ab dem 1. Januar 2014 anwenden. Darliber hinaus bieten die Aktionspldne
Anreize, kulturpflanzen- oder sektorspezifische Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz zu erstellen und
freiwillig umzusetzen.

Im nationalen Pflanzenschutzgesetz 2012 (Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen vom 06.02.12; www.gesetze-
im-internet.de) ist in §3 geregelt, dass der Pflanzenschutz in Deutschland nur nach guter fachlicher Praxis
durchgefiihrt werden darf. Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz umfasst insbesondere die Einhaltung der
allgemeinen Grundsétze des integrierten Pflanzenschutzes. Die Ausfihrungen dazu finden sich in ,Grundsatze
zur Durchfiihrung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (GfP)“ (BMEL 2010; www.bmel.de).

In Deutschland wurde der ,Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln”
(NAP) am 10. April 2013 verabschiedet. Die vorliegenden , Leitlinien fir den integrierten Pflanzenschutz im
Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen” wurden von der Forschungsvereinigung der Arzneimittel-Hersteller e.V.
(FAH) und dem Deutschen Fachausschuss fiir Arznei-, Gewirz- und Aromapflanzen (DFA) erstellt. Die FAH ist
eine Vereinigung u.a. zur Organisation von arzneipflanzenanbaurelevanten Forschungsvorhaben fir die
Versorgung phytopharmazeutischer Unternehmen mit qualitativ hochwertiger Ware. Der DFA ist der
bundesweite Zusammenschluss von (Lander-) Einrichtungen und Vertretern der Arznei- und Gewdrzpflanzen-
produktion aus Anbau und Verarbeitung. Die Leitlinien haben das Ziel, eine landwirtschaftliche Arznei- und
Gewiirzpflanzenproduktion mit einer moglichst gezielten und geringen Anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel nach den Vorgaben des integrierten Pflanzenschutzes sowie nach den Vorgaben des 6kologischen
Anbaus zum Schutz der Umwelt zu fordern. Mit Hilfe der Leitlinien sollen die Arznei- und Gewirzpflanzen
produzierenden Landwirte von den Vorziigen dieser Produktionsweisen liberzeugt und zu deren Umsetzung
motiviert werden.

Die Leitlinien sind in zwei Teile untergliedert. Im ersten allgemeinen Teil erfolgt die grundsétzliche Ubertragung
der Rahmenrichtlinie 2009/128/EG mit ihren Grundsatzen im Anhang |l auf die Gegebenheiten im Arznei- und
Gewiirzpflanzenanbau. Im zweiten Teil folgen beispielhaft und in Tabellenform pflanzenschutzbezogene
Angaben zu den folgenden sechs Arznei- und Gewirzpflanzen, die in Deutschland zu den wirtschaftlich
relevanten Arten dieses Sektors zdhlen:

=  Baldrian Verwendung der Wurzel
= Melisse Verwendung des Krauts
=  Petersilie Verwendung der Blatter
=  Pfefferminze Verwendung der Blatter
= Kamille Verwendung der Bliiten

=  (Arznei-)Fenchel Verwendung der Friichte



http://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/PflSchG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012/PflSchG.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/GutePraxisPflanzenschutz.pdf

Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

Diese Angaben umfassen vorbeugende MaRnahmen wie die Wahl eines geeigneten Standorts, einer
bedarfsgerechten Diingung, einer passenden Fruchtfolge sowie des optimalen Kultivierungsverfahrens
fir die jeweilige Kultur. Weiterhin angefiihrt werden relevante Erkrankungen sowie deren

Behandlungsmdglichkeiten.

Auf Basis dieser Angaben und unter Nutzung weiterer angefiihrter Literaturquellen wird es den Landwirten
moglich sein, eine Arznei- und Gewirzpflanzenproduktion auf Basis des integrierten Pflanzenschutzes sowie
nach den Vorgaben des Okoanbaus mit einer méglichst geringen Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel
verstarkt und langfristig vollstandig umzusetzen.

Bonn und Freising, im Dezember 2018




Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

1 Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz
im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen:

Allgemeiner Teil

1.1 Merkmale von Phytopharmaka, diatetischer Nahrung
sowie (frischen) Gewlrzen und Gewdulrzpflanzen

Verglichen mit anderen acker- und gartenbaulichen
Kulturen definieren sich die Pflanzenarten des Sek-
tors Arznei- und Gewiirzpflanzen durch ihre arz-
neiliche, diatetische und sensorische Wirkung, auf-
grund derer sie in pflanzlichen Arzneimitteln sowie
als Nahrungserganzungsmittel, didtetische Nahrung
und Kindernahrung fiir Babys, Kinder und die altere
Bevolkerung, als (Krauter-)Tees oder Gewlirze Ver-
wendung finden. Gerade an pflanzliche Arzneimittel
sowie Nahrungsmittel fir die genannten Bevdlke-
rungsgruppen stellt der Verbraucher sehr hohe An-
spriiche; hinzukommen hohe rechtliche Anforde-
rungen an diese Produktgruppen.

Im Bereich der Phytopharmaka und diatetischen
Nahrung kommen Arznei- und Gewirzpflanzen zum
Beispiel als Tee, als Wirkstoffe in Tabletten, Kapseln
und Salben sowie als Tinkturen zum Einsatz. Ent-
sprechend gilt es, die Qualitdt der diesen Produkten
zugrunde liegenden Arznei- und Gewiirzpflanzen-
zubereitungen wie beispielsweise feste und flissige
Extrakte, Ole und getrocknete Drogen sicherzu-
stellen. Auch das jeweilige Herstellungsverfahren ist
zu beachten. So kénnen bei der Extraktion mit L6-
sungsmitteln beispielsweise neben den gewiinsch-
ten Bestandteilen auch unerwiinschte Substanzen
in die Extrakte gelangen. Im Fall der pflanzlichen
Arzneimittel sind die Grenzwerte fir erlaubte
Rickstdnde - u.a. fir Pflanzenschutzmittel - sehr
niedrig und durch eine hohe Untersuchungsdichte
zu gewahrleisten. Das Europdische Arzneibuch gibt
in der Monographie ,Pestizidriickstande” fiir 70
Stoffe Grenzwerte an. Weiterhin wird beschrieben,
wie auf Basis der akzeptablen taglichen Aufnahme-
menge Grenzwerte fir weitere Substanzen berech-
net werden kdnnen. Fir im Europaischen Arznei-
buch nicht erfasste Wirkstoffe ist zusatzlich die
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zur Beurteilung der
Pflanzenschutzmittelriickstande
(Anonym 2005).

heranzuziehen

Unzdhlige Arznei- und
Gewidirzpflanzen sind in

dem Markt zu finden.

Im Bereich der Lebensmittel, also der Gewiirze bzw.
Gewiirzpflanzen und Krautertees kommen Produk-
te in gefrorenem, getrocknetem und frischem
Zustand auf den Markt. Gerade frische Kiichen-
krduter sind mit besonderer Sorgfalt herzustellen
und aufzubereiten, da sie in der Regel ohne weitere
Erwarmung verzehrt werden. Auch getrocknete
Krauter werden hdufig ohne weitere Erhitzung in
der Lebensmittelverarbeitung, z. B. in Molkereipro-
dukten, eingesetzt. Bei all den Rohstoffen, die direkt
als Lebensmittel genutzt bzw. im Lebensmittelbe-
reich eingesetzt werden, also Gewiirze bzw. Ge-
wirzpflanzen sowie die Rohstoffe fiir Krautertees,
didtetische Nahrungsmittel und Nahrungsergén-
zungsmittel, erfolgt die Beurteilung der Pflanzen-
schutzmittelriickstande anhand der Verordnung
(EG) Nr. 396/2005 (Anonym 2005).

Bei der Produktion von Frisch- und frisch verarbeiteten Krdutern muss ganz

besonders sorgfiltig gearbeitet werden.

Form von Krdutertees auf
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1.2 Merkmale von Arznei- und Gewirzpflanzen
sowie ihrer landwirtschaftlichen Produktion

Arznei- und Gewiirzpflanzen werden in Deutschland
liberwiegend in landwirtschaftlichen Betrieben kul-
tiviert und verarbeitet. Darunter sind Betriebe, die
nur eine einzelne Kultur fir einen Verarbeiter an-
bauen, bis hin zu solchen, die sich auf diese Sonder-
kulturen spezialisiert haben und eine Vielzahl von
Arten kultivieren und verarbeiten.

Arznei- und Gewdrzpflanzen lassen sich primar Gber
ihre arzneiliche und diatetische Wirkung und ihren
Einsatz in Phytopharmaka und didtetischer Nahrung
sowie als frische und getrocknete Gewiirze be-
schreiben. Dabei tragen die deutlich mehr als 200 in
der Regel auf kleinen Flachen produzierten und
somit zur Biodiversitat beitragenden Kulturen einige
wesentliche Merkmale, die sie von anderen acker-
und gartenbaulichen Kulturen unterscheiden. Die
Kulturen differieren zudem untereinander deutlich
in den Anspriichen an Standort, Klima, Fruchtfolge,
Néahrstoffversorgung und Dingung sowie beziglich
ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit und der auftre-
tenden Schadorganismen.

In der Regel handelt es sich beim Saatgut um Fein-
samereien mit geringer Triebkraft und langer
Keimdauer, die sich nur schwer gegen Unkrauter
und Ungraser (nachfolgend als Unkrauter bezeich-
net) durchsetzen kdnnen. Entsprechend anspruchs-
voll ist die Bestandsetablierung. Daher kommt der
Unkrautregulierung im Zuge der Bestandspflege
groRe Bedeutung zu. Eine chemische Unkrautregu-
lierung ist fur die jeweilige Kultur, Kulturphase oder
den jeweiligen Zielorganismus nicht immer moglich,
da die Zahl der zugelassenen/genehmigten Pflan-
zenschutzmittel aufgrund der landwirtschaftlich ge-
ringen Bedeutung der Pflanzengruppe sehr be-
grenzt ist. In vielen Féllen steht in einer Kultur nur
noch ein einziger Pflanzenschutzmittelwirkstoff mit
seinem spezifischen Wirkspektrum gegen bestimm-
te Unkrautarten zur Verfligung. Aus diesem Grund
ist die nicht-chemische Unkrautregulierung in der
Arznei- und Gewirzpflanzenproduktion unverzicht-
bar. In den meisten Fallen und insbesondere im
okologischen Anbau kann dabei auf die Handhacke
nicht verzichtet werden.

Aufgrund der Vielfalt der Kulturen ist das Spektrum
an zu bekampfenden Unkrautern, Erkrankungen
und Schadlingen breit. Unkrduter konkurrieren um
die fiir das Wachstum der Kulturpflanzen benétig-
ten Nahrstoffe, Wasser und Licht. Innerhalb der Un-
krduter ist insbesondere die Gruppe der Unkrauter
zu nennen, die Pyrrolizidinalkaloide (PA) enthalten
und zu denen u.a. Gemeines Greiskraut, Acker-Ver-
gissmeinnicht, Jakobskreuzkraut und Natternkopf
zdhlen. Deren Bedeutung fir die Arznei- und Ge-
wirzpflanzenproduktion wurde erst durch eine Stu-
die des Bundesinstituts fiir Risikobewertung (BfR)
zum Vorkommen von PA in Tees und Krdutertees in
2013 erkannt: Werden diese Unkrduter bei der Ern-
te der Kulturpflanzen mit erfasst und wie diese auf-
bereitet, gelangen die PA in Form giftiger Unkraut-
bestandteile in die spateren Produkte. Zur Begren-
zung der Belastung pflanzlicher Arzneimittel durch
PA wurden bereits Bekanntmachungen der europai-
schen Arzneimittelzulassungsbehérden erlassen;
aktuell betragt in Deutschland die maximal tolerier-

te PA-Exposition bezogen auf die Tagesdosis des
Fertigprodukts 1,0 ug/Tag. Weitere Regulierungen
werden erwartet.

Gemeines Greiskraut und Acker-Vergissmeinnicht zéhlen zu den hdufigsten
PA-haltigen Unkrdutern und sollten keinesfalls ins Endprodukt gelangen.

Vor diesem Hintergrund kommt der Unkrautregula-
tion im Arznei- und Gewiirzpflanzenanbau besonde-
re Bedeutung zu. Hier gilt es vor allem, effektive
Verfahren und Mittel zur Bekampfung von Gemei-
nem Greiskraut und Acker-Vergissmeinnicht zu fin-
den, da diese aufgrund des PA-Gehalts pro Pflanze
und der Starke der Unkrautbelastung auf dem Feld
primar und bereits bei so geringen Vorkommen wie
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15 Pflanzen/ha zur PA-Problematik beitragen. Dabei
spielt die nicht-chemische Unkrautregulation eine
bedeutende Rolle, insbesondere da beziiglich des
Gemeinen Greiskrauts viele kulturvertragliche Her-
bizidwirkstoffe eine Wirksamkeitsliicke aufweisen.
In diesem Kontext ist auch die wahrscheinliche Inva-
sivitdat der PA-haltigen Unkrduter von Bedeutung.
Denn Sonnenwenden, Greiskduter, Natternkopfe
und Vergissmeinnicht sind weltweit zu finden; ein-
zelne Arten haben dabei einen groReren Verbrei-
tungsbereich als lange angenommen.

Desweiteren kommt sowohl pilzlichen Schaderre-
gern wie Echtem Mehltau, Falschem Mehltau, Rost
und Anthraknosen, als auch tierischen Schaderre-
gern wie Blattlausen, Zikaden, Blattkafern, Wanzen
und Raupen groBe Bedeutung im Arznei- und Ge-
wirzpflanzenanbau zu; weniger verbreitet scheinen
Bakteriosen, Virosen und abiotisch bedingte Scha-
den zu sein. Die Schaderreger sind teilweise artspe-
zifisch und kénnen im Extremfall zum Totalausfall
einer Kultur fihren. Die Auspragung der durch den
Pilz Mycosphaerella anethi ausgeldste Anthraknose
des Fenchels beispielsweise variiert in Abhangigkeit
von Witterung und Standort stark.

Der Anspruch an die Reinheit des Felds und an die
Gesundheit der Pflanzen ist im Arznei- und Gewdirz-
pflanzenbau sehr hoch, da die artspezifisch unter-
schiedlichen Ernteorgane wie z. B. Wurzeln, Blatter,
Kraut, Bliten oder Samen in der Regel maschinell
geerntet werden. Dabei und auch in den meisten
Prozessschritten der Aufbereitung konnen Fremd-
bestandteile wie Unkrauter, symptomtragende Blat-
ter, Insektenbestandteile usw. nicht bzw. nur unter
erheblichem Aufwand aussortiert werden. Vorge-
schadigte Pflanzenteile bergen zudem das Risiko
von verstarktem Mikroorganismen-Wachstum und
damit einer erhéhten Keimbelastung des Erntepro-
dukts. Diese kann auch durch die gangigen Aufbe-
reitungs- und Konservierungsverfahren (Trocknung
oder Frostung) nicht oder nur mit erhohtem Auf-
wand reduziert werden.

Um die rechtlich erforderliche, hohe Qualitdt der

Arznei- und Gewdlrzpflanzen zu gewahrleisten, wur-

Wenn toxische Unkrduter bei der maschinellen Ernte mit erfasst werden,
kénnen Giftstoffe bis ins verarbeitete Endprodukt gelangen.

den vom Européischen Arznei- und Gewdirzpflan-
zen-Anbauerverband (EUROPAM) Empfehlungen fir
eine ,Gute Praxis fur den Anbau von Arznei- und
Gewidrzpflanzen” (Good Agricultural Practices of
Medicinal and Aromatic Plants, GAP; Novak 2006)
Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt; diese Emp-
fehlungen wurden in 2005 von der Européischen
Arzneimittelzulassungsbehorde (EMA) aufgenom-
men und als ,,Guideline on Good Agricultural and
Collection Practice (GACP) for Starting Materials of
Herbal Origin“ in Kraft gesetzt (EMEA 2005). Uber
den Anhang 7 zum EG-Leitfaden zur Guten Herstel-
lungspraxis bei Arzneimitteln und die deutsche Arz-
neimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung aus
2007 (Anonym 2007) sind die GACP-Empfehlungen
Bestandteil des Qualitdtssicherungssystems fir die
Herstellung pflanzlicher Arzneimittel.

In der Folge haben sich die GACP-Empfehlungen zu
einem Standard sowohl fiir die Arznei- und Gewiirz-
pflanzen produzierenden Landwirte als auch die
verarbeitenden Industriezweige wie die phytophar-
mazeutische, kosmetische und Lebensmittelindus-
trie entwickelt. Die Empfehlungen umfassen u.a.
Anforderungen an Saat- und Pflanzgut, den Stand-
ort, die Diingung, die Bewdasserung, die Ernte und
Nachernte und die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln.
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1.3 Rechtliche Grundlagen des Pflanzenschutzes in der
Arznei- und Gewurzpflanzenproduktion

In Deutschland folgt die Produktion von Arznei- und
Gewiirzpflanzen den Vorgaben des integrierten so-
wie des Okologischen Anbaus; ein im eigentlichen
Sinn konventioneller Anbau findet heute nicht mehr
statt. Damit ist der Begriff des ,integrierten Pflan-
zenschutzes” hier von zentraler Bedeutung. Darun-
ter wird der Pflanzenschutz aus einer Kombination
verschiedener Verfahren verstanden, wobei biologi-
schen, biotechnischen, pflanzenziichterischen sowie
anbau- und kulturtechnischen MaRnahmen Vorrang
vor der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ein-
gerdumt und die Anwendung chemischer Prdparate
auf das notwendige MaR reduziert wird.

Auf diese Weise wurde der integrierte Pflanzen-
schutz im Gesetz zur Neuordnung des Pflanzen-
schutzrechts 2012 definiert. Im gleichen Sinne wer-
den seitens der guten fachlichen Praxis im Pflanzen-
schutz die Einhaltung der Grundsatze des integrier-
ten Pflanzenschutzes gemaR der Rahmenrichtlinie
2009/128 EG, die Gesunderhaltung und Qualitats-
sicherung von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen
sowie Mallnahmen zur Vorbeugung und Abwehr
von Gefahren durch Pflanzenschutzmittel fir die
Gesundheit von Mensch, Tier und den Naturhaus-
halt einschlieBlich des Grundwassers gefordert.

Werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, so hat de-
ren Anwendung laut EG-Verordnung Nr. 1107/2009
liber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-

teln sachgerecht zu erfolgen (Anonym 2009a). Die
sachgemile Anwendung umfasst dabei die Befol-
gung der Grundsatze der guten fachlichen Praxis im
Pflanzenschutz (BMEL 2010; www.bmel.de) sowie
die Einhaltung der in den Pflanzenschutzmittelzulas-
sungen festgelegten Anwendungsbestimmungen,
Uber die sich der Anwender z. B. in der Pflanzen-
schutzmitteldatenbank des BVL
(https://www.bvl.bund.de)
Weiterhin wird Bezug genommen auf Bestim-
mungen der Richtlinie 2009/128/EG, Anhang llI, der
die allgemeinen Grundsatze des integrierten Pflan-
zenschutzes enthalt (Anonym 2009b).

informieren muss.

In Ubereinstimmung mit den genannten gesetzli-
chen Vorgaben zum Pflanzenschutz fiihrt auch die
Leitlinie der Europdischen Arzneimittelzulassungs-
behorde zu GACP aus 2005 aus, dass die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln soweit wie moglich
vermieden werden soll (EMEA 2005). Ist die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln unumganglich, so
hat diese mit der geringsten effektiven Pflanzen-
schutzmittelkonzentration laut den Angaben des
Herstellers und der Behorden durch qualifiziertes
Personal unter Verwendung zugelassener Gerate zu
erfolgen; zu bericksichtigen ist hierbei besonders
die Wartezeit zwischen Pflanzenschutzmittelanwen-
dung und Ernte. Weiterhin sind nationale und regio-
nale Vorgaben zu Rickstandshéchstmengen zu
beachten.

1.4 Umsetzung der Grundsatze des Anhangs III der Richtlinie
2009/128/EG im Sektor der Arznei- und Gewurzpflanzen

Im Folgenden werden die im Sektor Arznei- und
Gewlirzpflanzen bereits genutzten und im Sinne der
Leitlinie und des integrierten Pflanzenschutzes zu
nutzenden MaRnahmen kurz dargestellt.

1.4.1 Vorbeugende MaBnahmen zur
Schadorganismenregulation

Vorbeugende MalRnahmen gegen Schadorganismen
sind ein wesentlicher Bestandteil des integrierten

Pflanzenschutzes. Sie beinhalten den Abgleich der
Anspriiche von Arznei- und Gewtrzpflanzen mit den
Standortgegebenheiten. Stehen die Pflanzenanspri-
che mit den Standortgegebenheiten in Einklang,
lassen sich gesunde und widerstandsfahige Pflanzen
sowie saubere Ernteprodukte gewinnen.

Anforderungen der Arznei- und Gewiirzpflanzen an
Boden und Bodenbearbeitung, Klima, Fruchtfolge,

Anbautechnik, Saatgutqualitdt und gegebenenfalls
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Saatgutbehandlung, Bestellung, Dingung und Be-
regnung sind typisch fir die einzelnen Arten und
den jeweiligen Arznei- und Gewirzpflanzenmono-
graphien zu entnehmen. Zudem sind im ,Praxisleit-
faden Krankheiten und Schadlinge im Arznei- und
Gewlirzpflanzenanbau” (Meyer et al. 2007) artspe-
zifische vorbeugende MalRnahmen beschrieben.

Standortanforderungen

Vorbeugender Pflanzenschutz beginnt mit einem
gesunden Boden. Ein aktiver, belebter Boden wirkt
grundsatzlich krankheitshemmend. Voraussetzun-
gen dafiir sind eine ausreichende Versorgung mit
organischer Substanz, eine optimale Durchliftung
und eine gute Wasserversorgung.

Um als Anbauflachen fiir bestimmte Arznei- und Ge-
wirzpflanzen genutzt zu werden, ist eine Charakte-
risierung der Standorte beziglich der essentiellen
Parameter wie Bodenart, -fruchtbarkeit und -struk-
tur, pH-Wert, Durchwurzelungstiefe, Nahrstoffver-
fligbarkeit, Jahresdurchschnitts-, Maximal- und
Minimaltemperatur sowie Niederschlag und Hang-

neigung notwendig.

Baldrian sollte mit Blick auf die Wurzelernte und -reinigung,
bevorzugt auf leichten Béden angebaut werden.

Hinsichtlich der Eignung von Bodenarten kann bei-
spielhaft gesagt werden, dass Baldrian mit Blick auf
die Wurzelernte bevorzugt auf sandigen Béden an-
zubauen ist, wahrend Sonnentau auf moorigen
Standorten wachst und Fenchel Lehmboden bevor-
zugt. Kamille kann ohne besondere Diingemengen
angebaut werden, wahrend andere Pflanzen einen

héheren Nahrstoffbedarf ha-
ben. Fir die meisten Arznei-
und Gewiirzpflanzen liegen
die optimalen Boden-pH-Wer-
te bei 5,5 bis 7,5. Beispiele fiir
saure Boden bevorzugende
Arzneipflanzen sind Arnika
und Spitzwegerich.

Generell ist eine ausreichende
Wasserversorgung fur ein op-
timales Pflanzenwachstum zu
gewahrleisten; gegebenenfalls
ist vor allem bei wasserlieben-

Arnika sollte auf sauren Béden mit
einem pH-Wert von 5,5-6,2 angebaut

ze, Baldrian und Kimmel eine ~ werden.

den Pflanzen wie Pfeffermin-

Beregnung vorzusehen (vgl.

Abschnitt Bewdsserung). Staunasse im Boden sowie
langer andauernde Feuchtigkeit von Kraut, Blattern
und Frichten sind jedoch zu vermeiden, da diese
Bedingungen das Auftreten von Pilzerkrankungen
fordern. Gegebenenfalls sind Drainagen erforder-
lich.

Ein weiteres Kriterium ist das Klima. So sind Dill,
Ringelblume und Koriander mit einem Temperatur-
bedarf von mindestens 0 °C frostempfindlich, wah-
rend beispielsweise Fingerhut, Engelwurz und Kim-
mel winterhart sind. Im Zusammenhang mit den
Klimaansprichen der Arznei- und Gewirzpflanzen
ist auch die Klimadanderung genau zu beobachten,
da eventuell einzelne Arznei- und Gewirzpflanzen
nicht mehr, andere aber neu an gegebenen Stand-
orten angebaut werden kénnen.

Da Arznei- und Gewdlrzpflanzen eine geringe Kon-
kurrenzkraft gegenliber Unkrdutern aufweisen, ist
der Beikrautdruck an den eigentlichen Standorten
sowie in der Nachbarschaft der Schlage zu beach-
ten. Problemunkrauter wie beispielsweise Kletten-
labkraut, Ackerkratzdistel, Ackerwinde sowie grund-
satzlich alle pyrrolizidin- und tropanalkaloidhaltigen
Unkrauter sollten weder auf den Schlagen, noch in
deren Nachbarschaft vorkommen. Auferdem ist
gegebenenfalls der Durchwuchs der Kulturen aus
der Vorfrucht wie beispielsweise von Kartoffeln und
Raps zu bedenken.
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Aufgrund der Empfindlichkeit der Arznei- und Ge-
wirzpflanzen gegeniiber Pilzen wie Echtem Mehl-
tau, Falschem Mehltau, Rost und Anthraknosen
sowie tierischen Schaderregern wie Blattldusen, Zi-
kaden, Blattkdafern, Wanzen und Raupen ist der
Schadorganismendruck an den Standorten sowie
auf den Nachbarschldgen zu beachten. Nach Mog-
lichkeit sollten diese Organismen weder an den
Standorten selbst, noch in der ndheren Umgebung
vorkommen. Zudem sollten in der Nachbarschaft
der Arznei- und Gewdlrzpflanzenschlage alle Pflan-
zen vermieden werden, die als Zwischen- oder Win-
terwirte fur die Schadorganismen dienen; beispiel-
haft seien Pfaffenhiitchen und Schneeball als Win-
terwirte fir die Schwarze Bohnenblattlaus sowie
Dill, Petersilie und Kiimmel als Schaderregerreser-
voir pilzlicher Pathogene fiir Fenchel genannt.

Melisse — links:
gesundes Blatt,
rechts: Saugschdden
durch Zikaden

Wie dargestellt sind Nachbarschldage sowie Nach-
barkulturen bei den Standorten fiir Arznei- und Ge-
wirzpflanzen von groRer Wichtigkeit, da Gber diese
pflanzliche, tierische und pilzliche Schaderreger auf
die eigentlichen Anbauflachen gelangen und zu
entsprechendem Regulierungsbedarf fihren koén-
nen. Auch kdnnen von benachbarten Anbaufldchen
unabhangig von der Art der landwirtschaftlichen
Kultur Pflanzenschutzmittel als Abdrift auf die
Arznei- und Gewirzpflanzen gelangen und so die
Kultur schadigen bzw. zu Wirkstoffkontaminationen
im Endprodukt fiihren. Erwahnenswert sind in
diesem Zusammenhang die herbiziden Wirkstoffe
Pendimethalin und Prosulfocarb, die fur ihre Flich-
tigkeit und damit einher gehende Fernverfrachtung
bekannt sind. Haufig werden die Wirkstoffe bei im
Herbst geernteten Gewirzpflanzen als Kontami-
nation gefunden, deren Verursacher jedoch nicht
unmittelbar ausgemacht werden kann.

Daher gilt es, Kontaminationen schon im Zuge der
Kultur- und Flachenplanung vorzubeugen. Dazu tra-
gen sowohl rdumliche, als auch zeitliche Abstande
zwischen Schlagen der Arznei- und Gewiirzpflanzen-
produktion und Feldern mit anderen landwirtschaft-
lichen Kulturen oder Produktionsweisen bei. Zudem
sollte das Gesprach mit den Feldnachbarn gesucht
werden, um Verstdandnis fiir die Problematik aufzu-
bauen, die Verwendung abdriftmindernder Technik
anzustoflen sowie Zeitpunkte und Wirkstoffe fir
deren Pflanzenschutzmittelanwendungen abzuspre-
chen, insbesondere vor der Ernte der Arznei- und
Gewdirzpflanzenkulturen. Fir die ferntransportier-
ten Wirkstoffe lasst sich durch Abstandhalten und
Absprachen mit den Feldnachbarn das Kontamina-
tionsrisiko nur teilweise reduzieren.

Weiterfihrende Information: Wie das Abdriftrisiko
gesenkt, wie ein Nachbarschaftsbrief aussehen und
was im Schadensfall getan werden kann, ist z. B. in
einer Broschiire der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen erldutert (www.landwirtschafts-

kammer.de).

Fruchtfolge
Neben den Standortfaktoren ist die Gestaltung der

Fruchtfolge zur Vorbeugung gegen Schadorganis-
men bei Arznei- und Gewirzpflanzen von groRer
Bedeutung fiir den integrierten Pflanzenschutz. Ge-
nerell ermoglicht die geeignete Fruchtfolge von
Markt- und Zwischenfriichten eine hohe Biomasse-
und Inhaltsstoffproduktion, trégt zur Gesunderhal-
tung der Pflanzenbestédnde durch eine verringerte
Vermehrung bodenbiirtiger Schadorganismen bei,
vermindert die Unkrautausbreitung und reprodu-
ziert die Bodenfruchtbarkeit.

Dariiber hinaus ist die Selbstunvertraglichkeit eini-
ger Arznei- und Gewdrzpflanzen wie Arnika, Finger-
hut, Liebstockel und Melisse sowie die Unvertrag-
lichkeit zwischen den Arten einer Gattung in der
Fruchtfolge zu bedenken. Arznei- und Gewirzpflan-
zen koénnen in die allgemeine landwirtschaftliche
Fruchtfolge der Hauptkulturen eingegliedert wer-
den. Ein Fruchtfolgeanteil von ca. 2/3 Arznei- und
Gewiirzpflanzenkulturen und 1/3 Getreide als Aus-
gleichsfrucht lassen einen guten Fruchtwechsel ge-
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stalten. Hohere Anteile an Arznei- und Gewdrz-
pflanzenkulturen erfordern ein breites Arten- und
Pflanzenfamilienspektrum und eine noch detaillier-
tere Fruchtfolgeplanung.

Mebhrjihrige Kulturen wie Hypericum perforatum kénnen bis zu
5 Jahre auf einer Flidche stehen — danach ist eine Anbaupause
dieser Art auf derselben Fldche fiir mehrere Jahre erforderlich.

Bei der Fruchtfolgegestaltung ist daher besonderer
Wert auf die Anbaupausen zwischen denselben
Pflanzenarten und Pflanzenfamilien zu legen. Dabei
ist die Vegetationsdauer der einzelnen Arznei- und
Gewlirzpflanzen zu beachten, die von 2-4 Monaten
im Fall von Dill und Kerbel bis zu 5 Jahren im Fall
von Pfefferminze und Johanniskraut reicht. Im All-
gemeinen sollte die Anbaupause von Arten dersel-
ben Pflanzenfamilie mindestens 3 Jahre dauern, es
kénnen bei mehrjahrigen Kulturen aber auch 6 oder
mehr Jahre sinnvoll sein. Sind Belastungen mit bo-
denbdrtigen Schaderregern aus den Vorjahren be-
kannt, sind langere Anbaupausen einzuplanen, da
Dauerorgane verschiedener Pathogene wie Chlamy-
dosporen oder Sklerotien Uber viele Jahre im Boden
Uberdauern kénnen.

Um das aktive und windbiirtige Ubertragen von
Schaderregern einzuschranken, sind dariber hinaus

denen eine effektive Unkrautkontrolle durchgefiihrt
werden kann oder die selbst unkrautunterdriickend
wirken, wie z. B. Getreide, Mais oder Kleegras, sind
diesbeziglich und auch zur Einddmmung von Durch-
wuchs hilfreiche Komponenten in der Fruchtfolge.

Der Befall mit Nematoden kann durch gezielten
Zwischenfruchtanbau von Feind- oder Fangpflanzen
reduziert werden (vgl. Kapitel 1.4.4).

Generell ist darauf zu achten, dass Vorfriichte voll-
standig geerntet werden und nur unvermeidbare
Rickstdnde, z. B. nach dem Dreschen von Kérner-
frichten, auf der Flache verbleiben. Unvollstindig
geerntete Vorfriichte, die in die nachfolgenden Arz-
nei- und Gewirzpflanzenkulturen durchwachsen
oder dort keimen, kénnen zur Belastung der spa-
teren Ware mit Fremdbestandteilen fiihren, d.h. sie
erhohen den Aufwand der Unkrautkontrolle. Dazu
gehoren z. B. Kartoffeln, Meerrettich, Kamille und
Fenchel. Besonders kritisch ist das bei hochgiftigen
Kulturarten wie Fingerhut oder PA bzw. Tropan-
alkaloide (TA) enthal-
tende Arten wie Bein-
well, Pestwurz, Tollkir-
sche u.a. Zudem sind
durchwachsende Kul-
turarten, treten sie in
groBerer Anzahl auf,
weiter als Wirtspflan-
zen fir artspezifische
Schadorganismen rele-
vant und verkiirzen da-
mit die Anbaupause.

Mangelnde Sorgfalt bei der Ernte von
hochgiftigen Arten wie z. B. Digitalis

purpurea kann zur Kontamination der
Ernteprodukte der Folgekultur fiihren.

ausreichende Entfernungen zwischen Alt- und Neu-
Schlagen mit der gleichen Arznei- und Gewiirzpflan-
zenkultur vorzusehen; im Falle von beispielsweise

Kimmel sollten diese mindestens 200 m betragen.

Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungen und Auch kénnen Ernteriickstande wie z. B. grobe Mais-

theoretischen Uberlegungen; Studienergebnisse stoppeln in der Folgekultur bei der Bereitung eines

zum Fruchtwechsel liegen bei Arznei- und Gewiirz- gleichmaRigen Saatbetts fiir die flache Aussaat von

pflanzen nicht vor Feinsamereien storen.

Im Hinblick auf die Unkrautregulierung beugt der Chemische Rickstdnde, d.h. in den Vorfrichten an-

Wechsel von Sommerungen und Winterungen der
Zunahme einzelner Unkrauter vor. Ackerkulturen, in

gewandte, langsam abbaubare Pflanzenschutzmittel
kénnen in die Arznei- und Gewirzpflanzen (iberge-
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hen und dort Pflanzenschadigungen und Kontami-
nationen hervorrufen. In dieser Hinsicht problema-
tisch kénnte die Anwendung von Sulfonylharnstof-
fen im Getreide im Friihjahr sein, wenn im Spatsom-
mer eine Zweitkultur wie Dill oder Kamille angebaut
wird.

Bei Arznei- und Gewirzpflanzenkulturen mit ge-
ringem Nahrstoffbedarf, insbesondere N-Bedarf wie
zum Beispiel Kamille, sind Vorfriichte mit starker N-
Nachlieferung wie z. B. Raps oder Zuckerriiben kri-
tisch zu betrachten, da sie sich unglinstig auf die
Pflanzenentwicklung und Robustheit der nachfol-
genden Kamillebestdnde auswirken kdnnen.

Sortenwabhl, Saat- und Pflanzgut
Generell sollten, soweit vorhanden, Sorten ange-
baut werden, die gegen bestimmte Krankheitserre-

ger resistent oder tolerant sind. Bei den Arznei-
und Gewdirzpflanzen ist die Sortenzahl allerdings im
Allgemeinen gering - von vielen Arten gibt es keine
Sorten. Von den vorhandenen ,Sorten” sind nur
einige im Sinne des Sortenrechts geschiitzt, so dass
sich der Landwirt auch nur bei diesen auf die Be-
standigkeit der Eigenschaften, d.h. hier der Re-
sistenz oder Toleranz, verlassen kann. Haufiges Kri-
terium der Sortenentwicklung ist neben dem Ertrag
in erster Linie die qualitative und quantitative
Inhaltsstoffzusammensetzung, gegen Krankheitser-
reger resistente bzw. tolerante Sorten und Linien
finden sich kaum. Ein Beispiel fir eine resistente
Sorte ist die rostresistente Pfefferminze ‘Multi-
mentha‘. Weiterhin wurden bereits ziichterische
MaRnahmen zur Verringerung der Anfalligkeit von
Petersilie gegen Septoria petroselini und Plasmo-
para crustosa, sowie von Johanniskraut gegen Colle-
totrichum cf. gloeosporioides durchgefiihrt; resis-
tente Sorten sind jedoch nur begrenzt verfiigbar.
Bei Petersilie sind z. B. ‘Felicia’ und ‘Peione’ nicht
bzw. wenig anfillig gegen Falschen Mehltau (Plas-
mopara crustosa).

Tolerante bzw. resistente Sorten oder Herkiinfte
von Arznei- und Gewiirzpflanzenarten werden z. B.
in den jeweiligen Kulturbeschreibungen des Hand-
buchs des Arznei- und Gewiirzpflanzenanbaus, Ban-
de 4 und 5 beschrieben (Hoppe 2012 und 2013). Auf

vorhandene Toleranz oder Resistenz einer Sorte
wird zudem von den Ziichterhdusern und Saatgut-
anbietern hingewiesen. Ein Sortenversuchswesen,
das systematisch die Leistung aktueller Sorten un-
tersucht, gibt es fur Arznei- und Gewirzpflanzen
nicht.

Gesunde Jungpflanzen bilden die Basis fiir eine robuste, gesunde
und widerstandsfdahige Pflanzkultur.

Fiir die erfolgreiche Etablierung von Arznei- und
Gewlirzpflanzenbestinden ist gesundes Pflanz- und
Saatgut von hoher Keimfahigkeit und Triebkraft zu
verwenden. Ebenfalls sollte dieses keine Unkrduter
oder deren Samen enthalten, frei von bakteriellen,
pilzlichen und viralen Krankheitserregern sowie
ohne Nematoden- und Insektenbefall sein. Konta-
miniertes Saatgut von Arznei- und Gewdrzpflanzen
ist vorwiegend mit pilzlichen Schaderregern belas-
tet, gefolgt von Bakterien, Viren und Nematoden.
Besonders problematisch ist das Auftreten von Sei-
densamen (Cuscuta sp.) in Majoransaatgut.

Von den Arznei- und Gewiirzpflanzenarten unter-
liegen lediglich Artischocke, Fenchel, Kerbel, Knob-
lauch, Lein, Mohn, Petersilie, Schnittlauch, Sellerie
und Winterheckenzwiebel dem Saatgutverkehrsge-
setz, so dass nur bei diesen Arten Anforderungen in
der Saatgutverordnung, Anhang 3 (www.gesetze-
im-internet.de) zur Beschaffenheit des Saatguts de-
finiert sind. Diese missen eingehalten werden, was
auch amtlich Uberprift wird. Das Saatgut dieser
regulierten Arten kommt als Standard- oder als
zertifiziertes Saatgut auf den Markt.

Fiir alle anderen Arten gibt es keine rechtlich bin-
denden Vorgaben beziiglich der Qualitdt des Saat-
guts, es bestehen lediglich Empfehlungen aus dem

Handbuch des Arznei- und Gewirzpflanzenbaus



http://www.gesetze-im-internet.de/saatv/SaatV.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/saatv/SaatV.pdf
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(Hoppe 2009, dort Kapitel 2.4). Eine Orientierung
bezliglich der anzustrebenden Saatgutqualitdt im
Hinblick auf Reinheit, Keimfahigkeit und Fremdsa-
menbesatz bei den verschiedenen Arznei- und Ge-
wirzpflanzen geben auch die ,Technischen Nor-
men, Gltevorschriften und Lieferbedingungen (TGL)
14197“ der ehemaligen DDR. Diese sollten von den
Saatgutproduzenten eingehalten und das Saatgut
gemaR der Vorgaben der International Seed Testing
Association (ISTA) geprift werden. Saatgutfirmen
sind nicht verpflichtet, auf Saatgutchargen die Qua-
litatskriterien auszuweisen. Der Saatgutkaufer sollte
dennoch die Qualitatsparameter bei Bedarf abfra-
gen oder das Saatgut notfalls selbst untersuchen
bzw. untersuchen lassen. Auch bei Saatgut aus dem
eigenen Nachbau, z. B. bei Druschfriichten, ist es
hilfreich die Qualitdt des gereinigten Saatguts
festzustellen. Nur so kann, falls nétig, die Saatstarke
angepasst werden, um geschlossene Bestdnde zu
erlangen.

Um den Umfang spéaterer Pflanzenschutzmalnah-
men weiter zu verringern, sollte gegebenenfalls
eine Saatgutvorbehandlung vorgenommen werden.
Diese dient der Verminderung der Belastung des
Saatguts durch Krankheitserreger und lasst sich auf
nicht-chemischem Weg mit Hitze, Partikelstrahlung
oder elektromagnetischer Strahlung durchfiihren
(vgl. 1.4.4, dort: Nicht-chemische Regulierung von
Pilzen und Bakterien).

Bodenbearbeitung

Als Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes
kommt der Bodenbearbeitung besondere Bedeu-
tung fiir die Unkrautregulierung, die Wasserversor-
gung und fiir einen gleichmaBigen Kulturbestand
zu. Dabei sind die Bearbeitungsverfahren in Art und
Intensitdt der Kultur, der Kulturdauer, den Vor-
frichten, den Unkr&utern, der Durchwurzelungstie-
fe des Bodens und der Art der Feldbestellung anzu-
passen.

Im Herbst werden im Zuge der Stoppelbearbeitung
der Vorfrucht Unkrautsamen und ausgefallene Arz-
nei- und Gewdlrzpflanzensamen zur Keimung ange-
regt; diese gekeimten Unkrduter werden bei der

Herbstfurche mit einem Pflug bei einer Bearbei-

tungstiefe von in der Regel 25 - 35 cm vergraben
und somit abgetotet. Sollte sich unterhalb dieser
Schicht eine Pflugsohle aus verdichtetem Boden
gebildet haben, ist eine Tiefenlockerung mit dem
BodenmeiBel insbesondere fir den Anbau von tief-
wurzelnden Arznei- und Gewirzpflanzenarten ange-
zeigt. Die Unkrauter unterscheiden sich in ihrer
Empfindlichkeit gegeniber den Bodenbearbeitungs-
verfahren. So wirkt zum Beispiel eine Pflugfurche
gut vor spat gesaten oder gepflanzten Kulturen
gegen Ackerkratzdistel und Quecken, oder das
Pfliigen direkt nach Getreide gut gegen mehrjahrige
Unkrauter.

Hinzuweisen ist auf die Mdoglichkeit der konservie-
renden Bodenbearbeitung im Arznei- und Gewdrz-
pflanzenanbau ohne Einsatz eines Pflugs. Da diese
Bodenbearbeitung ausschlieRlich mit Grubber und
Egge keine effektive Unkrautbekdampfung ermog-
licht, wird in der Praxis ein Totalherbizid zur Bear-
beitung der Rickstande einer schwer mechanisch
bekdmpfbaren Vorfrucht bzw. deren Unkrauter
(Stoppelbearbeitung) angewendet. Somit mussen
im Rahmen der integrierten Produktion der Nutzen
der konservierenden Bodenbearbeitung am Stand-
ort (z. B. Erosionsschutz) gegeniber der meist zu-
satzlich erforderlichen Herbizidanwendung abgewo-
gen werden. Ohne Stoppelbearbeitung mit Herbizid
kann die konservierende Bodenbearbeitung nur in
Ausnahmefillen und nur fir Anbauflachen mit ge-
ringem Unkrautdruck empfohlen werden. Beispiel-
haft sei auf die in der Harz-Borde-Region etablierte
Aussaat von Majoran nach einer konservierenden
Bodenbearbeitung verwiesen.

Wird keine Zwischenfrucht Gber Winter angebaut,
folgt der Herbstfurche im Friihjahr eine flache Be-
arbeitung der Anbauflache mit Grubber, Egge bzw.
Walze. Dabei wird die Bodenoberflache eingeebnet
und gekriimelt. Frisch gekeimte Unkrduter werden
dabei entwurzelt. Walzen sorgen fir die Rickver-
festigung und Anschluss an die wasserfiihrenden
Bodenkapillaren im Untergrund.

Zur Reduzierung des Unkrautdrucks wird vor der
Aussaat oder Pflanzung ein ,Falsches Saatbett”
empfohlen, bei dem durch die Frithjahrsbodenbear-
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beitung die Unkrauter zur Keimung angeregt und
mechanisch entfernt werden. Bei sehr friih zu sden-
den Kulturen ist dies aus Zeitgriinden jedoch nicht
moglich.

Die Saat erfolgt im abgesetzten Saatbett mit Kapil-
larstruktur zur Wasserversorgung der Keimpflanzen.
Dabei ist zu beachten, dass eine zusatzliche Bearbei-
tung die Bodenfeuchte reduziert, was sich an
Trockenstandorten begrenzend fir den Feldaufgang
auswirken kann.

Kultivierungsverfahren

In Abhdngigkeit von der jeweiligen Arznei- und
Gewlirzpflanzenart ist das Kultivierungsverfahren zu
wahlen. Aus 6konomischen Grinden empfiehlt sich
grundsatzlich eine Direktsaat, wenn nicht besonde-
re Eigenschaften der Kulturpflanze wie beispiels-
weise ein sehr langsamer Saatgutaufgang oder ein
sehr geringes Konkurrenzvermogen gegeniiber Un-
krautern eine Pflanzung nahelegen. Im letztgenann-
ten Fall vermindert die Pflanzung spéatere Pflanzen-
schutzmalBnahmen. Unabhangig von der Art der
Kultivierung ist gesundes und vitales Saat- und
Pflanzgut ohne Krankheitserregerbefall zu verwen-
den. Aussaat und Pflanzung erfolgen an fir die je-
weilige Kultur geeigneten Aussaat- und Pflanz-
terminen mit der entsprechenden Aussaat- bzw.
Pflanzdichte und Ablagetiefe unter Verwendung der
geeigneten Technik. Besonders zu beachten ist eine
ausreichende Wasserversorgung des Bodens. Typi-
sche Saatkulturen sind z. B. Kamille und Fenchel,
wahrend Melisse in der Regel gepflanzt wird.

Kamille wird in der Regel ebenso wie beispielsweise Fenchel oder
Petersilie direkt ins Feld gesdt.

In einigen landwirtschaftlichen Kulturen kann eine
Untersaat zur Unkrautunterdriickung eingesetzt
werden. Im Bereich der Arznei- und Gewiirzpflan-
zen ist dieses Verfahren uniblich und nur in den
Fallen sinnvoll, in denen sichergestellt werden kann,
dass das letztlich gewonnene Erntegut die recht-
lichen bzw. vertraglichen Anforderungen beziiglich
des Besatzes mit Fremdbestandteilen erfiillt.

Diingung
Fir eine erfolgreiche Kulturfihrung im Hinblick auf

robuste Arznei- und Gewirzpflanzenbestdnde ist
eine bedarfsgerechte Diingung unabdingbares Ele-
ment des integrierten Pflanzenschutzes. Diese er-
folgt bevorzugt Gber eine Kombination von organi-
scher und mineralischer Dingung. Im Falle der zur
Erhaltung der Bodenstruktur und der Bodenfrucht-
barkeit beitragenden organischen Dingung ist zu
bedenken, dass die Ausbringung von Wirtschafts-
diingern wie Gille und Stallmist nicht im eigent-
lichen Kulturjahr erfolgen soll. Damit wird vermie-
den, dass die mikrobielle Belastung der genutzten
oberirdischen Pflanzenteile wie Bliten, Blatter und
Kraut erhoht wirde. Die Dingung mit Gille und
Stallmist ist daher im Jahr vor der Arznei- und Ge-
wirzpflanzenkultur durchzufiihren. Bevorzugt sollte
gut kompostierter Stallmist mit einem geringen Un-
krautsamenbesatz zum Einsatz kommen. Ergdnzend
zur organischen, meist mittel- bis langfristig aus-
gerichteten Dilingung ermoglicht der Einsatz von
Mineraldiingern eine rasche Nahrstoffversorgung
der Arznei- und Gewdrzpflanzen.

Im Zuge der bedarfsgerechten Diingung wird ein
optimaler Versorgungsgrad der Arznei- und Gewdirz-
pflanzen mit den Makronahrstoffen Stickstoff, Phos-
phor, Kalium und Magnesium angestrebt. Die Ver-
flgbarkeit der Mikrondhrstoffe Bor, Kupfer, Man-
gan, Molybdan und Zink wird vor allem (ber den
pH-Wert des Bodens bedingt. Die auszubringenden
Nahrstoffmengen richten sich nach dem N&hrstoff-
gehalt im Boden, der Bodenart, der Verfligbarkeit
sowie nach dem Nahrstoffbedarf der Arznei- und
Gewlirzpflanzen. Darliber hinaus ist zur Regulierung
des pH-Werts und zur Calcium-Versorgung der
Pflanzen eine Erhaltungskalkung vorzunehmen. Ein
ausfuhrlicher Leitfaden zur bedarfsgerechten Din-
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gung ist z. B. bei der Bayerischen Landesanstalt fur
Landwirtschaft (LfL) zu finden (www.lfl.bayern.de).

Die zur Ermittlung des Diingebedarfs erforderlichen
Bedarfs- und Entzugsgrunddaten von Arznei- und
Gewirzpflanzen sind ebenfalls auf den Seiten der
LfL veroffentlicht (Heuberger und Brandl 2018:
www.lfl.bayern.de).

Eine zu starke Stickstoffdiingung sollte vermieden
werden, da diese die Anfalligkeit von Arznei- und
Gewlirzpflanzen gegeniiber Schaderregern erhéhen
und es zu Ernte- und QualitatseinbuBen sowie einer
erhohten Aufwendung an Pflanzenschutzmitteln
kommen kann. Um eine Stickstoffiberdiingung zu
vermeiden, sollte dieser in Teilgaben bis zum Be-
standsschluss oder bei Kulturen mit mehreren
Ernten nach den einzelnen Schnitten einer Arznei-
und Gewiirzpflanzenkultur angewendet werden. Als
Beispiele fir Arznei- und Gewirzpflanzen mit
hohem Néhrstoffbedarf sind GroRe Brennnessel
und Pfefferminze zu nennen. Anspruchslos be-
zlglich des Nahrstoffbedarfs ist hingegen Kamille
oder Kiimmel. Bei Anis wiederum fiihren gréRere

Stickstoffgaben zu Reifeverzogerung und Lager-
bildung.

Kiimmel zdhlt zu den Arten mit einem vergleichsweise
hohen Ndhrstoffbedarf.

Bewadsserung

Neben der Dingung ist auch die Bewdsserung bzw.
gegebenenfalls die Moglichkeit einer Drainage von
entscheidender Bedeutung bei der Produktion von
Arznei- und Gewirzpflanzen, um wiichsige und ge-
gen Schadorganismen robuste Bestdnde zu erzielen.
Generell ist festzustellen, dass sich die verschie-
denen Kulturen in ihrem Wasserbedarf stark unter-
scheiden. Mit Blick auf Kosten, Pflanzenqualitat und

-gesundheit nimmt die Beregnungswirdigkeit von
den Pflanzen mit Kérnerverwendung tber diejeni-
gen mit Bliten-, Wurzel- und Krautverwendung bis
zu den Pflanzen mit Blatterverwendung zu.

Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes
kommt vor allem dem Bewadsserungsmanagement
eine wichtige Rolle zu, da Blattnasse und Bestands-
feuchte die Ausbreitung von insbesondere pilzlichen
Schaderregern fordert. Diese kritischen Phasen kon-
nen durch eine Bewasserung in den spaten Nacht-
und Morgenstunden und durch groere und selte-
nere Wassergaben reduziert werden. Allerdings
sind die Hohe der Gabe an die Wasserhaltefdhigkeit
des Bodens und der Grad der moglichen Austrock-
nung an die Kulturbedirfnisse anzupassen.

Die Beregnung mit stationdren oder mobilen Reg-
nern wahrend der Bestandsflihrung ist das Stan-
dardverfahren im ackerbaulichen Anbau von Arz-
nei- und Gewdlrzpflanzen in Deutschland. Generell
sollte die Beregnung mit geringer bis mittlerer
Starke und gleichméaRiger Wasserverteilung erfol-
gen; auf eine Starkberegnung ist aufgrund der Zer-
storung der Bodenstruktur zu verzichten. Alternativ
dazu bietet eine Tropfbewédsserung den Vorteil,
dass keine zusatzlichen Blattndssephasen entste-
hen; sie ist zudem wassersparend und automatisch
steuerbar. Jedoch wiegt ein unsicherer Bewds-
serungsbedarf bislang die Nachteile der Tropfbe-
wasserung nicht auf. Die Nachteile sind hohe
Kosten, Installations- und Wartungsaufwand, sowie
Behinderung bei der mechanischen Unkrautkontrol-
le und bei der Ernte von Blatt- oder Wurzelfriichten.

Wahrend eine an die Bedirfnisse der Arznei- und
Gewlirzpflanzen angepasste Bewdsserung optimale
Wachstumsbedingungen fiir die Kultur schafft und
somit zur Starkung der Widerstandskraft der Pflan-
zen fuhrt, erhéht Staundsse bei den meisten Arznei-
und Gewilirzpflanzen das Risiko eines Schadorganis-
menbefalls, insbesondere Pilze treten unter diesen
Bedingungen auf. So sind z. B. Melisse, Pfeffermin-
ze, Dill und Oregano besonders empfindlich. Um
Staundsse zu vermeiden sind gegebenenfalls Drai-
nagemaBnahmen wie Ablauffurchen vorzusehen.



http://www.lfl.bayern.de/%20iab/duengung/031924/index.php
http://www.lfl.bayern.de/ipz/heilpflanzen/188161/index.php
http://www.lfl.bayern.de/ipz/heilpflanzen/188161/index.php

Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

HygienemaRnahmen

Neben den bisher genannten vorbeugenden Mal3-
nahmen zur Schadorganismenregulation bei Arznei-
und Gewdrzpflanzen sind allgemeine HygienemaR-
nahmen ebenfalls von Bedeutung. Sie betreffen die
Verbreitung von fiir Arznei- und Gewirzpflanzen
schadlichen Organismen zwischen den verschiede-
nen Schlagen einer Kultur sowie den Schlagen ver-
schiedener Kulturen, sofern diese von den gleichen
Schadorganismen befallen werden. Dazu zdhlen die
Samen von Portulak und Greiskraut ebenso wie die
Sporen bzw. Dauerformen von Verticillium dahliae
oder Sclerotinia sclerotiorum, die beide einen sehr
weiten Wirtskreis, darunter auch Arznei- und Ge-
wirzpflanzen (z. B. Artischocke, Pfefferminze), ha-
ben. Falls eine Ubertragungsgefahr besteht, d.h.
sofern in einem Schlag ein Befall vorliegt, sollten die
Pflege- und Erntearbeiten auf diesen Flachen zum
Schluss einer Kampagne durchgefiihrt werden.

Um Problemunkrduter wie z. B. Portulak nicht iiber Mensch und
Maschine weiter zu verbreiten, sollten betroffene Flichen zum
Schluss einer Kampagne beerntet und bearbeitet werden.

Danach ist eine griindliche Sduberung aller Ma-
schinen und Gerédte vorzunehmen, die die Flachen
befahren haben bzw. mit denen auf den Flachen
gearbeitet wurde. Bei bodenbiirtigen Pathogenen
sind auch die Reifenprofile mit anhdngender Erde
potenzielle Ubertragungswege und daher griindlich
zu reinigen. Einer Ubertragung durch den Menschen
ist beispielsweise durch die Reinigung oder den
Ersatz der Arbeitskleidung entgegenzuwirken.

Forderung von Nutzorganismen

Eine wichtige PraventivmalRnahme gegen Schador-
ganismen stellen im integrierten Pflanzenschutz der
Schutz und die Forderung von Nutzorganismen dar.
So lassen sich kulturschadigende Insekten durch
Raubmilben, Schlupfwespen und Schwebfliegen so-
wie durch insektenfressende Vogel und Kleintiere

Bliihstreifen bilden einen wertvollen Lebensraum fiir Niitzlinge aller Art,
sollten jedoch keine Wirtspflanzen fiir unerwiinschte Schddlinge

regulieren; insbesondere Schwebfliegen sind gegen
Blattldause wirksam. Im Freiland lassen sich diese
Nutzlinge durch Bliihstreifen und Raine an den
Randern von Arznei- und Gewirzpflanzenschlagen
ansiedeln. Insektenfressenden Vogeln und Kleintie-
ren dienen ackernahe Hecken und Gebuisch als
Lebens-, Brut- bzw. Rickzugsraum; in extensiv
bewirtschafteten Weg-, Feld- und Gewassersaumen
finden sie zuséatzliches Futter.

Sowohl gezielt angelegte Blihstreifen, als auch ge-
nerell alle Flachen um Arznei- und Gewiirzpflanzen-
bestdnde sollten keine potentiellen Zwischen- und
Winterwirte fir arznei- und gewiirzpflanzenscha-
digende Insekten enthalten. Weiterhin sind PA-hal-
tige Pflanzen aus den Blihstreifenmischungen aus-
zuschlieBen, um einen nicht vorgesehenen Eintrag
von toxischem Pflanzenmaterial in die Ernteware
oder das Einwandern von Samen ins Feld zu ver-
meiden.

In Einzelfdllen kann ein extrem starkes Aufkommen
z. B. von Marienkéafern, deren Larven und Imago
Blattlause vertilgen, die Qualitdt von Kraut- und
Blattdrogen beeintrachtigen, da die bei der Ernte
gegebenenfalls miterfassten Nitzlinge farblich auf-
fallen und als Fremdbestandteile gewertet werden.

Das Ausbringen kauflicher Nltzlinge oder insekten-
pathogener Nematoden ist nur im Gewachshaus,
zum Beispiel in Mutterpflanzenkulturen fir Steck-
linge oder in Topfkrautern, 6konomisch sinnvoll.

Zum Schutz der Arznei- und Gewiirzpflanzenbe-
stande gegen Mause empfiehlt sich, Greifvogel und
Eulen als Jager durch den Aufbau von Ansitzwarten

anzuziehen.
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1.4.2 Uberwachung von
Schadorganismen

Trotz sorgfaltiger Auswahl von Standorten und vor-
beugenden MalRnahmen beim Anbau der verschie-
denen Arznei- und Gewirzpflanzen besteht stets
die Gefahr eines Befalls mit pilzlichen, bakteriellen
und viralen Schaderregern sowie Insekten und an-
deren Tieren. Weiterhin sind Unkrduter allgegen-
wartig; unter ihnen sind insbesondere im &kolo-
gischen Anbau Ackerkratzdistel, Quecke, Vogelmie-
re, Ackerfuchsschwanz und Ampfer sowie die toxi-
schen Arten wie Gemeines Greiskraut, Stechapfel
und Vergissmeinnicht die Problemunkrauter.

Um eine die Wirtschaftlichkeit des Arznei- und Ge-
wirzpflanzenanbaus gefahrdende Ausbreitung von
pflanzlichen, bakteriellen, pilzlichen, viralen und
tierischen Schadorganismen in den Kulturen zu ver-
hindern, bedarf es der engmaschigen Uberwachung
der Pflanzenbestinde. Diese Uberwachung muss an
die Standorte mit ihren spezifischen Gegebenheiten
angepasst sowie bei Bedarf auf Nachbarkulturen
und Randstreifen als mogliche Reservoire fir
Schadorganismen ausgeweitet werden.

Systeme aus wissenschaftlich begriindeten Warnun-
gen, Voraussagen und Friihdiagnosen zur Uberwa-
chung, Schadschwellen und Regulation von Schad-
organismen wurden fiir Arznei- und Gewdirzpflan-
zen bislang nicht entwickelt. Da diese Entwicklung
sehr zeit- und kostenaufwandig ist, ware die Erar-
beitung entsprechender Systeme hoéchstens fir
Arten mit einer groRen Anbauflache wie beispiels-
weise Kamille oder Lein sinnvoll.

Entsprechend kommt im integrierten Pflanzen-
schutz der intensiven Beobachtung der Arznei- und
Gewiirzpflanzenschlage durch den Landwirt sowie
die Dokumentation von Befallsstirke, Einsatzzeit-
punkt und Wirkungen einer MaRnahme (vgl. auch
Kapitel 1.4.7 Dokumentation) sowohl fir den eige-
nen Erfahrungsgewinn, als auch fiir den kollegialen
Austausch hohe Bedeutung zu. Bei der Bestands-
beobachtung sollten geeignete Instrumente wie
Gelbtafeln zum Abfangen von Schadinsekten unter-

stiitzend eingesetzt werden.

Fiir den Fall, dass Schadsymptome nicht sicher zu-
ordenbar sind, konnen fiir die Diagnose von physio-
logischen Stérungen, Krankheiten und Schadlingen
der , Praxisleitfaden Krankheiten und Schadlinge im
Arznei- und Gewirzpflanzenanbau“ (Meyer et al.
2007; www.mediathek.fnr.de), das ,Handbuch des
Arznei- und Gewdurzpflanzenbaus” Band 3 (Hoppe
2010) u.a., die Pflanzenschutzberater der Lander

sowie Diagnoselabore herangezogen werden. Im
zuvor genannten Praxisleitfaden sind neben einer
Anleitung zu Probenahme und Versand auch Adres-
sen amtlicher Diagnoselabore zu finden. Die Pflan-
zenschutzdienste der Lander kdnnen Uber folgende
Websites der jeweiligen Landesverwaltung gefun-
den werden:

=  Baden-Wiirttemberg
www.ltz-bw.de

= Bayern
www.LfL.bayern.de/ips

= Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzen

schutz/pflanzenschutzamt

=  Brandenburg, Bremen
www.lelf.brandenburg.de

= Hamburg
www.hamburg.de/wirtschaft/service-

pflanzenschutz
= Hessen

pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de
= Mecklenburg-Vorpommern
www.lallf.de/pflanzenschutz-

saatenanerkennung

= Niedersachsen
www.lwk-niedersachsen.de

=  Nordrhein-Westfalen
www.landwirtschaftskammer.de/landwirt

schaft/pflanzenschutz
=  Rheinland-Pfalz
www.pflanzenschutz.rlp.de

= Saarland
www.lwk-saarland.de/pflanze

= Sachsen
www.lfulg.sachsen.de

= Sachsen-Anhalt
www.llg.sachsen-anhalt.de/themen/

pflanzenschutz
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http://www.lwk-saarland.de/pflanze
http://www.lfulg.sachsen.de/
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= Schleswig-Holstein
www.lksh.de/pflanzenschutzdienst

=  Thiiringen
www.thueringen.de/th9/tlllr/landwirtschaf

t/pflanzenproduktion/pflanzenschutz

1.4.3 Grundsatzliche Entscheidung
Uber die Anwendung von
PflanzenschutzmaBnahmen

Sollte bei der Uberwachung der Anbauflichen ein
Befall durch Schadorganismen erfasst werden, ist
seitens des Landwirts - gegebenenfalls mit Unter-
stlitzung eines qualifizierten Beraters - die Entschei-
dung zu treffen, ob und wann Pflanzenschutzmal3-
nahmen eingeleitet werden missen.

Da es keine wissenschaftlich begrindeten wirt-
schaftlichen Schadschwellen bei Arznei- und Ge-
wirzpflanzenkulturen gibt, kommt den erfahrungs-
basierten Schadschwellen eine groRe Bedeutung zu.
Die Hohe der Schadschwelle wird auf Basis der
betroffenen Region, des betroffenen Anbaugebiets,
der aktuellen klimatischen Bedingungen, der Spezi-
fikationen des Abnehmers und der festgelegten
Wartezeiten bei den betroffenen Kulturpflanzen
eingeschatzt. Zudem flieRen die Grundlagen von
GACP (EMEA 2005; www.ema.europa.eu) und der
guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (GfP;
BMEL 2010; www.bmel.de) in die Entscheidung
lber Art und Zeitpunkt einer Pflanzenschutz-

malnahme ein.

Dabei kann es zum Zielkonflikt kommen, wenn zum
Zeitpunkt der Entscheidung die erfahrungsbasierte
Schadschwelle zwar noch nicht erreicht ist, aber bei
einer moglicherweise spateren Anwendung eines
Pflanzenschutzmittels die Riickstandshéchstmenge
nicht mehr eingehalten werden kann. Hierbei gilt es
auch Alternativen, z. B. eine frihere Ernte, in
Betracht zu ziehen. Treten in einer Kultur gleichzei-
tig mehrere Schadorganismen oder Erkrankungen
auf, kommt die Entscheidung hinzu, ob und wenn ja
in welcher Reihenfolge die Schadorganismen oder
Erkrankungen behandelt werden. Hierbei ist insbe-
sondere die Schwere der zu erwartenden wirt-
schaftlichen Schaden zu bericksichtigen.

Wie bereits erwahnt, wurden bislang keine wissen-
schaftlich begriindeten Schadschwellen fiir Erkran-
kungen und Schadorganismenbefall im Bereich der
Arznei- und Gewiirzpflanzen ermittelt. Da die Be-
stimmung der Schadschwellen zeit- und kostenauf-
wandig ist, empfehlen sich entsprechende Untersu-
chungen nur fir Arznei- und Gewirzpflanzen mit
einer grofRen Anbaufliche wie beispielsweise Ka-
mille oder Lein.

1.4.4 Art der PflanzenschutzmaBnahmen

Wurde seitens des Landwirts die Entscheidung ge-
troffen, PflanzenschutzmaBnahmen zur Bekdamp-
fung einer Erkrankung oder eines Schadorganismus’
in einer Arznei- und Gewirzpflanzenkultur durch-
zufuhren, sind die anzuwendenden Malnahmen
sorgfaltig abzuwagen. Im Sinne des integrierten und
Okologischen Anbaus ist dabei nachhaltigen und
umweltschonenden biologischen, physikalischen
und nicht-chemischen MalRnahmen der Vorzug vor
dem Einsatz chemischer Wirkstoffe zu geben, so-
weit mit diesen MaBnahmen ein zufriedenstellen-
des und wirtschaftlich vertretbares Ergebnis bei der
Bekampfung des Schadorganismus‘ oder der Erkran-
kung erzielt werden kann.

Mechanische und andere nicht-chemische

Unkrautregulation

In den letzten Jahren haben im Arznei- und Gewirz-
pflanzenanbau mechanische und nicht-chemische
MaBnahmen insbesondere bei der Bekampfung
von Unkrdutern auch aus wirtschaftlichen Griinden
(Ruckstande, Wirkliicken) an Bedeutung gewonnen.
Vor dem Hintergrund der PA-Problematik und dem
Fehlen von wirksamen bzw. vertraglichen Herbizi-
den kommt diesen MaBnahmen nun eine beson-
dere Bedeutung zu. Nichtsdestotrotz erfolgt in der
Regel die Unkrautbekdmpfung mittels einer Kombi-
nation aus nicht-chemischen und chemischen Regu-
lationsmaflnahmen.

Zur mechanischen Unkrautregulation kénnen ganz-
flachig arbeitende Hackgerdte wie Egge und Strie-
gel, zwischen den Reihen bis zu einer Tiefe von ca.
2 cm arbeitende Hackgerdte wie Hackmaschinen
mit GansefuRscharen oder Winkelmessern, Reihen-
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hackbiirsten und Rollhacken sowie in den Reihen ar-
beitende Hackgerdte wie Fingerhacke, Torsionsha-
cke, Flachhdufler und seltener einzelne Rollstriegel-
elemente verwendet werden. Fiir den Einsatz in
Pflanzkulturen gibt es Systeme, bei denen die Hack-
werkzeuge kameragestiitzt um die Pflanzen einer
Reihe herum gefuhrt werden. Jedoch sind bislang
nur wenige dieser Geradte auf Arznei- und Gewdrz-
pflanzenkulturen abgestimmt (Erkennung) und
aufgrund der hohen Kosten vorerst nur auf grofRen
Betriebsflachen rentabel.

Fiir die Unkrautregulierung innerhalb der Reihe k6nnen
beispielsweise Flachhdufler (oben) oder Fingerhacke (unten) zum
Einsatz kommen.

Ausfuhrlichere Informationen zu den Gerdten sind
an Feldtagen zur Unkrautregulierung (Veranstalter
und Termininformationen vgl. 1.4.8) zu erhalten
oder in der Zusammenstellung von Schmidt et al.
(2014; www.Ifl.bayern.de) aufgefithrt. Eine Uber-
sicht mit Links zu Videos mit Gerdten im Einsatz

findet sich auf der Okolandbauseite ,Mechanische

und thermische Unkrautregulierung” der BLE
(www.oekolandbau.de).

Neben dem Aufbau und der Handhabbarkeit unter-
scheiden sich die Gerdte zur Unkrautregulierung
auch beziiglich der Bearbeitbarkeit verschiedener
Boéden und Bodensituationen, der Wirksamkeit ge-
genlber Unkrdutern unterschiedlicher Entwick-
lungsstufen sowie der Vertraglichkeit fiir die Kultur-
pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.
So lassen sich Striegel im Vorauflauf und im
Nachauflauf tief gedrillter Kulturen sowie in Pflanz-
kulturen nach dem Anwachsen einsetzen. Im Ge-
gensatz dazu greift die Fingerhacke in die Kultur-
reihen, um die Unkrauter zu lockern. Daher muissen
hierfur die Arznei- und Gewdrzpflanzen gut einge-
wurzelt sein, um nicht ebenfalls aus dem Boden ge-
zogen zu werden. Zu vielen Hackgeraten, die zwi-
schen den Reihen wirken, gibt es Hohltunnel, die
die Reihen der Arznei- und Gewirzpflanzen ab-
schirmen und eine mechanische Unkrautregulation
bis nahe an die Kulturpflanzenreihe erlauben.

In den letzten Jahren wurden Systeme mit Senso-
ren, einer digitalen Kamera oder RTK-Positionierung
entwickelt, die eine automatische Steuerung der
Unkrautregulationsgerdte erlauben. Mit diesen
kann die manuelle Nachsteuerung von Reihenhack-
geraten entfallen und eine hohere Flachenleistung
erzielt werden (Kress 2017).

Auch wenn es sich grundséatzlich empfiehlt, das fir
die mechanische Unkrautregulation eingesetzte
Hackgerat an die Besonderheiten und den Entwick-
lungsstand der Arznei- und Gewirzpflanzenkultur
anzupassen, zeigt die praktische Erfahrung, dass das
Unkraut moglichst frih in seiner Entwicklung
gestort werden sollte und die Bodenbedingungen
zum Zeitpunkt des Hackmaschineneinsatzes von
ebenso so groRer Bedeutung fiir eine erfolgreiche
Unkrautbekampfung sind.



http://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ipz/dateien/geräteübersicht_feldtag.pdf
http://www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/allgemeiner-pflanzenbau/pflanzenschutz/beikrautregu%20lierung/mechanische-und-thermische-unkrautregu%20lierung/
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Eine weitere Mallnahme zur mechanischen Un-
krautkontrolle ist das Mulchen, bei dem durch Auf-
bringen einer Schicht organischen Materials, z. B.
Kleegrasschnitt, Laub, Fasermatten oder Silage,
oder durch das Auslegen von synthetischen Mate-
rialien wie Mulchfolie oder Biandchengewebe das
Unkrautwachstum unterdriickt wird. Mulchen ist
bei mehrjahrigen Arten moglich, deren Wurzel oder
weit Uber dem Boden befindliche Organe genutzt
werden, z. B. bei SURholz, Gelbem Enzian oder
WeilRdorn. Bei Arten mit Krauternte, wie z. B. Bar-
lauch, ist in gemulchten Bestdnden eine Handernte
erforderlich. Die Anwendung von Mulchfolien oder
Geweben kann aus Kostengrinden zumeist nur auf
kleinen Flachen oder in sehr hochwertigen Kulturen
erfolgen. Bei allen Materialien muss zuverlassig
verhindert werden, dass Mulchanteile in das Ernte-
gut geraten. Es ist auch zu bedenken, dass sich
unter einer dichten Abdeckung Schaderreger wie
Pilze, Insekten, Schnecken oder Mdause etablieren
kénnen.

Ein weiteres, entscheidendes Regulationsverfahren
zur Entfernung von Unkrdutern und insbesondere
den relativ selten vorkommenden toxischen Un-
krautern aus den Arznei- und Gewirzpflanzenbe-
stdnden ist die Handhacke. Diese ist sehr zeit- und
kostenintensiv, erlaubt aber das Sdubern der Kultu-
ren ohne Kulturpflanzenverlust und gréRere Scha-
digungen. In Abhangigkeit von der Kultur und der
Kombinationsmoglichkeit mit anderen Verfahren
fallen 35 - 590 Arbeitskraftstunden pro Hektar an.

Neben der mechanischen kann auch eine thermi-
sche Unkrautregulation erfolgen. Dabei werden die
moglichst kleinen Unkrduter so weit erhitzt, dass sie
in Folge irreversibler Schadigungen absterben; ein
Ab- oder Verbrennen der Pflanzen wird nicht
angestrebt. Die zu behandelnden Unkrauter unter-
scheiden sich in ihrer Hitzeempfindlichkeit aufgrund
der Lage des Vegetationspunkts, der Ausbildung
einer Kutikula, der Ausbildung von Rhizomen, der
Blattstarke und des Alters. So sind beispielsweise
die Arten Quecke, Distel, Ackerwinde und é&ltere
Graser hitzetolerant; thermisch behandelbar nur im
Keimblattstadium sind z. B. Winden- und Vogelkno-
terich, thermisch behandelbar im Keim- bis 2-Blatt-

Neben organischen Mulchmaterialien kénnen auch synthetische

Materialien wie Mulchfolie oder Bindchengewebe zur
Unterdriickung des Unkrautwachstums angewandt werden.

Stadium sind z. B. Kreuzkraut, Kamille und Schwar-
zer Nachtschatten und thermisch behandelbar bis
zum 4-Blattstadium sind z. B. Klettenlabkraut, Vo-
gelmiere und WeiBer GansefuB. Im Bereich der
Arznei- und Gewirzpflanzen wird eine thermische
Unkrautbehandlung in der Regel nur im Vorauflauf
ganzflachig durchgefiihrt; moglich ist auch eine
Bandbehandlung in der Saatreihe. Ein erfolgreiches
Abflammen im Nachauflauf ist nicht bekannt, die im
Handel angebotenen Schutztunnel haben bei diesen
Pflanzen keine ausreichende Wirkung.

Die thermische Behandlung kann direkt, d.h. mit
offener Flamme, indirekt, d.h. mit Warme durch
Strahlung im Infrarotbereich, und kombiniert, d.h.
durch die Warme mittels Gasverbrennung erhitzter
Metallgitter oder Keramikplatten, erfolgen. Voraus-
setzung fiir eine erfolgreiche Unkrautregulation sind
eine ebene Bodenflache, trockene Pflanzen, trocke-
ner Boden, der richtige Einsatzzeitpunkt in Abhan-
gigkeit von den Entwicklungsstadien der Unkrauter
und Kulturpflanzen sowie eine optimale Gerateein-
stellung. Die thermische Unkrautregulation ist nicht
nur zeitkritisch in der Anwendung, sondern auch re-
lativ kosten- und arbeitsintensiv. Der Einsatz ist um-
so lohnender, je langer die Auflaufphase der Kultur
dauert, so dass umso mehr Unkrduter vor Auflauf
der Kultur durch das Abflammen erfasst werden.

Nicht-chemische Regulation
von Pilzen und Bakterien

Im Vergleich zur Unkrautbekdmpfung ist die Zahl

nicht-chemischer Verfahren zur Regulation von
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Pilzen und eventuell Bakterien gering und weitge-
hend auf das Behandeln von Saat- und Pflanzgut be-
schrankt. Die verschiedenen Verfahren, die auch im
Oko-Anbau eingesetzt werden kénnen, wurden von
H. Drangmeister beschrieben. (www.oekoland-
bau.de)

Bei Arznei- und Gewirzpflanzen kommt die Behand-
lung mit Warme und Feuchtigkeit in Frage, durchge-
fihrt als Warm- oder HeiBwassertauchbehandlung
bei genauer Kontrolle von Temperatur und Behand-
lungsdauer. So konnte beispielsweise das Vorkom-
men von Alternaria radicina und Septoria petroselini
auf Petersiliesaatgut, von Mycocentrospora acerina
auf Kimmelsaatgut und von Verticillium albo-atrum
auf Meerrettichfechsern durch eine Warm- bzw.
HeiRwasserbehandlung deutlich reduziert werden.
Nicht geeignet ist hingegen eine solche Behandlung
bei schleimbildendem bzw. stark quellendem Saat-
gut wie z.B. Basilikum oder Lein.

Eine Alternative ist die physikalische Behandlung
des Saatguts mit Elektronen, bei der die Elektronen
in die Samenschale eindringen und dort siedelnde
Mikroorganismen abtdten. So zeigt das e-ventus®-
Verfahren gute Wirkung gegen Alternaria und Sep-
toria an Petersiliesaatgut, Alternaria und Cladospo-
rium an Kimmelsaatgut, Alternaria an Fenchel- und
Anissaatgut und Pseudomonas an Koriandersaatgut.

Unabhangig von der Behandlungsmethode ist bei
allen Verfahren eine artspezifische, moglicherweise
sogar eine chargenspezifische Ermittlung und Ein-
stellung der Wirkparameter durch den Anbieter er-
forderlich, um die Keimfidhigkeit und Triebkraft des
Saatguts zu erhalten.

Im , Leitfaden Saatgutgesundheit im &kologischen
Landbau — Gemdusekulturen” (Jahn et al. 2007;
www.shop.fibl.org) sind flir Petersilie (Septoria),

Fenchel (Mycosphaerella) und Koriander (Dolden-
brand und Doldenwelke) Details zur Saatgutbehand-
lung sowie Firmen, die das e-ventus®-Verfahren und
andere Saatgutbehandlungen durchfiihren, zu
finden. Zudem kann der Landwirt beim Saatgutpro-
duzenten direkt erfragen, ob dieser mit Heilwasser-

bzw. HeiRdampf behandeltes Saatgut oder die
Behandlung als Serviceleistung anbietet.

Bei punktuellem Auftreten von pilzlichen oder bak-
teriellen Krankheiten kann das Entfernen von Ein-
zelpflanzen das Ausbreitungsrisiko reduzieren. Im
Extremfall, bei sehr starkem und rasch fortschrei-
tendem Krankheitsbefall, kann sich auch das Um-
brechen der Bestande als sinnvoll erweisen, wenn
eine anderweitige Regulation nicht mehr moglich
oder aus wirtschaftlichen Griinden nicht mehr sinn-
voll ist.

Nicht-chemische Bekdmpfung von Insekten

Die nicht-chemische Bekdampfung von Insekten kann
durch das mechanische Abhalten der Tiere von den
Kulturpflanzen erfolgen. Im Gemiisebau haben sich
hier Kulturschutznetze mit einer zu den Schadinsek-
ten passenden Maschenweite bewdhrt. Sie kdnnen
aufgrund der hohen Kosten des Verfahrens am
ehesten im Frischkrauterbereich zum Einsatz kom-
men. Mit den Netzen lassen sich Blattwespen, Blatt-
lduse, Weichwanzen, Zikaden und verschiedene Ka-
fer regulieren. Jedoch ist zu beachten, dass unter
den Kulturschutznetzen ein Mikroklima entstehen
kann, das die Ausbreitung von pilzlichen Erregern
fordert.

Ein weiteres, sehr zeit- und arbeitsintensives und
daher auf kleine Flachen beschrdnktes Regulations-
verfahren ist das Absammeln der adulten Insekten
oder alternativ der Raupen, gegebenenfalls auch
das Zerdriicken der Eigelege.

Werden Arznei- und Gewdrzpflanzen im Gewéchs-
haus z. B. als Topfkrauter kultiviert, knnen Niitz-
linge zur Bekdmpfung von Schadinsekten eingesetzt
werden. So lassen sich Blattlduse mit Blattlaus-
schlupfwespen, Rauberischen Gallmicken, Florflie-
genlarven, Schwebfliegen und Marienkafern regu-
lieren.

Nicht-chemische Regulierung von Nematoden

Wenn auch Nematoden im Vergleich zu Insekten
von untergeordneter Bedeutung als Schadorganis-
men im Arznei- und Gewirzpflanzenanbau sind,

kénnen sie gegebenenfalls doch zu erheblichen Er-
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tragsausfdllen fuhren. Eine Nematodenbekdmpfung
kann daher angezeigt sein. Zur Minderung eines Be-
falls mit phytopathogenen Nematoden sollten
Feind-, Fang- oder Nichtwirtspflanzen eingesetzt
werden (aktives Reduzieren, Hemmen der Vermeh-
rung bzw. Aushungern durch fehlende Nahrungs-
grundlage). Fiir eine gute Wirkung sind geschlosse-
ne Bestande der Feind-, Fang- bzw. Nichtwirtspflan-
zen erforderlich, auch um den Anteil an Unkrdutern,
die moglicherweise Wirtsfunktion haben, zu mini-
mieren.

Da Vor- und Zwischenfriichte meist sehr spezifisch
wirken, ist zur Nematodenbekampfung Uber die
Fruchtfolge eine art- bzw. gattungsgenaue Diagnose
der Nematoden im Boden erforderlich. So lasst sich
beispielsweise durch den Zwischenfruchtanbau von
Olrettich als Fangpflanze vor Petersilie der Nema-
tode Meloidogyne hapla regulieren. Tagetes ist eine
Feindpflanze fur Pratylenchus sp.. Gegen zahlreiche
andere Nematoden (Meloidogyne, Globodera, Hete-
rodera, Paratylenchus etc.) kann Tagetes als Nicht-
Wirtspflanze eingesetzt werden, so dass ihre Be-
satzdichte auf natilrliche Weise zurickgeht. Der
Wirkmechanismus, die Tagetesarten und -Sorten,
sowie die Wirkeinschrankungen sind in der Tagetes-
Broschire  (JKI  2013;
dargestellt.

www.julius-kuehn.de)

Zahlreihe pflanzenpathogene Nematoden kénnen durch den
Anbau von Tagetes als Zwischen- oder Vorfrucht bekdmpft oder
stark reduziert werden.

Weiterfilhrende Informationen uber die nicht-
chemischen Bekampfungsmaoglichkeiten finden sich

in der Broschiire der LWK Nordrhein-Westfalen
(www.orgprints.org). Welche Pflanzenarten als Vor-

kultur meist sehr spezifisch dezimierend bzw. for-
dernd auf welche Nematodenart wirkt, ist im Ne-
matodenschema nachzulesen (JKI 2013; www.julius-
kuehn.de).

Vor einigen Jahren wurde im 6kologischen Anbau
eine Nematodenregulation durch das Mulchen PA-
haltiger Pflanzen erzielt. Von diesem Verfahren ist
heute dringend abzuraten, da mit sehr groRer
Wahrscheinlichkeit die aus den PA-haltigen Pflanzen
freigesetzten Alkaloide von den nachfolgend kulti-
vierten Pflanzen aufgenommen werden und diese
bis hin zur Aberkennung der Verkehrsfahigkeit kon-
taminieren kénnen.

Nicht-chemische Regulation von Feldnagern
Eine weitere Gruppe tierischer Schadorganismen im
Arznei- und Gewirzpflanzenanbau stellen die Feld-

nager dar. Diese lassen sich durch intensive Boden-
bearbeitung vergramen sowie durch Anlockung von
Greifvogeln (vgl. 1.4.1. Férderung von Nutzorga-
nismen) nicht-chemisch bekdampfen. Auf kleinen
Anbauflachen lassen sich die Nager durch Graben
als Barriere um die Kulturflachen abhalten oder mit
Schlagfallen in den Laufgdngen bekampfen. Infor-
mationen zur Biologie und Bekampfung verschiede-
ner Feldnager enthalt der JKI-Bericht ,,Umweltver-
tragliche Nagetierbekdampfung in der Landwirt-
schaft” (www.feldmaus.julius-kuehn.de).

1.4.5 Anwendung von chemischen
Pflanzenschutzmitteln

In vielen Fadllen reichen nicht-chemische Pflanzen-
schutzmalRnahmen im Bereich der Arznei- und Ge-
wirzpflanzenproduktion nicht aus, um auftretende
Schadorganismen wirkungsvoll und zeitgerecht zu
bekdampfen. Bei der Durchfihrung aller Pflanzen-
schutzmaRnahmen ist insbesondere der richtige Be-
handlungszeitpunkt zu wahlen, um mit gezielten
MalRnahmen eine groRe Wirkung zu erreichen. Dazu
zahlt z. B. die Kontrolle von Unkrdutern im 2- bis 4-
Blattstadium, von pilzlichen Schaderregern in einem

frihen Stadium sowie von tierischen Schaderregern



https://www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer_EP/Tagetesanbau_zur_Bekaempfung_von_pflanzenparasitaeren_Nematoden_de.pdf
http://www.orgprints.org/6115/
https://www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer_EP/Nematodenschema_DE.pdf
https://www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/Flyer_EP/Nematodenschema_DE.pdf
https://feldmaus.julius-kuehn.de/index.php?menuid=25
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bei beginnendem Auftreten. Im Falle der Unkrautre-
gulation wird im integrierten Pflanzenschutz in der
Regel auf eine Kombination aus nicht-chemischen
RegulierungsmaBnahmen und Herbizidanwendung
gesetzt, da der Unkrautregulation eine Schliisselrol-
le aufgrund der langsamen Jugendentwicklung der
meisten Arznei- und Gewirzpflanzen und der hohen
Anforderungen an die Reinheit des Ernteguts zu-
kommt. Neben den Herbiziden sind aber auch die
Fungizide, Insektizide, Nematizide und Rodentizide
von Bedeutung fiir eine wirtschaftlich sinnvolle Arz-
nei- und Gewirzpflanzenproduktion.

Grundsdtze der Anwendung von

Pflanzenschutzmitteln

Generell missen sowohl chemisch-synthetische, als
auch Pflanzenschutzmittel, die im 6kologischen An-
bau zur Anwendung kommen, bestimmungsgemal,
standort-, kultur- und situationsbezogen angewen-
det werden. lhre Anwendung muss auf das not-
wendige MaR beschrankt werden, sie muss zudem
umweltvertraglich sein, eine moglichst geringe
Auswirkung auf die menschliche Gesundheit haben
und darf das Erntegut nicht iiber gegebene Grenz-
werte hinaus mit Riickstanden belasten. Weiterhin
muss die Pflanzenschutzmittelanwendung mit einer
Ausbringtechnik erfolgen, die dem Stand der Tech-
nik entspricht. Die Applikation der Pflanzenschutz-
mittel hat ausschlieBlich von geschultem Personal
und bei passenden Witterungsbedingungen sowie
unter Bericksichtigung des Entwicklungsstands der
Arznei- und Gewiirzpflanzen bzw. der Unkréuter zu
erfolgen. Eine Emission der Pflanzenschutzmittel in
benachbarte Kulturen ist zu vermeiden.

Diese Grundsétze sind in der guten fachlichen Praxis
im Pflanzenschutz naher erldutert (GfP; BMEL 2010;
www.bmel.de). Die spezifisch fiir die einzelnen
Pflanzenschutzmittel erforderlichen Anwendungs-
bedingungen werden im Rahmen ihrer Zulassung
festgelegt und kdnnen in den Online-Datenbanken
Pflanzenschutzmittel des BVL (www.bvl.bund.de)

folgen, d.h. Pflanzenschutzmittel dirfen nur in den
ausgewiesenen Anwendungsgebieten (Schadorga-
nismus in Verbindung mit einer Pflanzenkultur) zum
Einsatz kommen. Fir viele Arznei- und Gewdrzpflan-
zen als ,Sonderkulturen” bzw. ,,Minor Crops” gibt es
nach Artikel 51 der EU-Pflanzenschutzverordnung
zugelassene bzw. noch nach altem nationalen Pflan-
zenschutzrecht in §18a genehmigte Pflanzenschutz-
mittel, jedoch nimmt deren Zahl kontinuierlich ab.
Entsprechend kénnen allgemeine Aussagen zur An-
wendbarkeit spezieller chemischer Pflanzenschutz-
mittel in Arznei- und Gewirzpflanzen nicht gemacht
werden. Vielmehr besteht fiir den Landwirt und sei-
ne Berater die Verpflichtung, sich einen Uberblick
Uber die in Arznei- und Gewdirzpflanzenkulturen
zugelassenen/genehmigten Pflanzenschutzmittel zu
verschaffen. Diese sind u.a. in den bereits oben ge-
nannten Online-Datenbanken Uber zugelassene
Pflanzenschutzmittel des BVL (www.bvl.bund.de)

und des Dienstleistungszentrums Landlicher Raum
(DLR)  Rheinpfalz (Fehler! Hyperlink-Referenz
ungliltig.) abrufbar. Auf www.isip.de sind die in
Arznei- und Gewirzpflanzenkulturen zugelassenen
Pflanzenschutzmittel Ubersichtlich zusammenge-
fasst und mit Anwendungsbestimmungen und
weiteren Hinweisen versehen.

Im Falle einer Anwendung sind die aktuelle Ge-
brauchsanleitung sowie die zusatzlichen Hinweise
des Pflanzenschutzmittelherstellers bzw. die An-
wendungsbestimmungen der entsprechenden Zu-
lassung/Genehmigung (s.0.) im Rahmen der Liicken-
indikation zu beachten. Sie enthalten Angaben liber
den Wirkstoff, das Zulassungsende bzw. das Ende
der Genehmigung, das Anwendungsgebiet des
Pflanzenschutzmittels inklusive der Wartezeit bis
zur Ernte, die Aufwandmenge, den Zeitpunkt der
Pflanzenschutzmittelanwendung, die Zahl der An-
wendungen sowie weitere Auflagen.

Formen der Anwendung von

Pflanzenschutzmitteln

und Pflanzenschutz-Info  (www.pflanzenschutz-

information.de) recherchiert werden.

Die Applikation chemischer Pflanzenschutzmittel

hat immer im Zuge der Indikationszulassung zu er-

Chemische Pflanzenschutzmittel kdénnen als Beiz-
mittel zur Behandlung des Arznei- und Gewirzpflan-
zensaatguts zum Einsatz kommen oder mittels
Spritzung oder seltener durch GieRen auf die Pflan-



http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/GutePraxisPflanzenschutz.pdf
http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
http://www.pflanzenschutz-information.de/
http://www.pflanzenschutz-information.de/
https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
http://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/regionales/llg-sachsen-anhalt/gartenbau/arznei
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zen bzw. bei Vorauflaufanwendung auf den Boden
appliziert werden.

Im Vergleich zur Spritzung ermdglicht die Saatgut-
beizung die Anwendung geringer Pflanzenschutz-
mittelmengen pro Anbauflache aufgrund der effi-
zienten Aufbringung der Wirkstoffe; bekampft wer-
den koénnen primar samen- und bodenbirtige pilz-
liche und bakterielle Schaderreger. So lasst sich
beispielsweise durch die Beizung von Majoransaat-
gut mit einem chemischen Pflanzenschutzmittel ge-
gen pilzliche Erreger von FuRkrankheiten ein 50 %
hoherer Feldaufgang erzielen als ohne Saatgutbe-
handlung.

Bei der Herbizidanwendung sind generell die Wirk-
weise des Herbizids (systemische Wirkung, Wirkung
liber Boden, Kontaktherbizid) sowie das Entwick-
lungsstadium des Unkrauts zu beachten, da dieses
oft nur in bestimmten Entwicklungsstadien emp-
findlich auf den Wirkstoff reagiert. In Ubereinstim-
mung hiermit ist ebenfalls das Entwicklungsstadium
der Arznei- und Gewiirzpflanzenkultur zu beachten,
da diese wiederum héaufig nur in bestimmten Ent-
wicklungsstadien den Wirkstoff toleriert. Weiterhin
sind die Vertraglichkeit des Pflanzenschutzmittels
durch die Arznei- und Gewiirzpflanze und seine
Wirksamkeit gegen das Unkraut von der Witterung
abhangig. Schliellich sind die Wirkungsspektren der
Herbizide zu bedenken und deren einzelne oder
kombinierte Anwendung auf das Unkrautvorkom-
men auf den Kulturflachen abzustimmen.

Einige auf dem Markt befindliche Fungizide, die in
der Regel mittels Spritzung oder GieBen z. B. gegen
ektoparasitische Pilze wie Mehltau angewendet
werden, zeigen kurative Wirkung, d.h. die
Erkrankung der Arznei- und Gewiirzpflanzen l&asst
sich bei passenden Temperaturen noch bei Auftritt
von Befallssymptomen erfolgreich bekampfen. Viele
Fungizide wirken systemisch und verteilen sich in
der ganzen Pflanze; in diesem Fall ist auch der
spatere Pflanzenzuwachs in einem begrenzten MaR
gegen die Pilze geschiitzt. Andere systemische
Fungizide bleiben auf lokale Bereiche in der Pflanze
beschrankt. Nicht-systemisch wirksame Fungizide

hingegen wirken als sog. Kontaktfungizide protektiv
am Applikationsort.

Die in Arznei- und Gewirzpflanzen applizierten In-
sektizide wirken als Kontakt-, FraRR- oder Atemgifte
sowie als Hautungshemmer gegen die adulten
Insekten und deren Entwicklungsstadien. Dabei ist
zu beachten, dass die Mittel zum Teil nur gegen
bestimmte Stadien (Adulte, Larvenstadien, Eier)
wirken. Die Anwendung der Praparate erfolgt in der
Regel mittels Spritzung oder GieBen bei passenden
Temperaturen. Wie auch die Fungizide wirken die
Mittel systemisch oder nicht-systemisch mit allen
moglichen Ubergangsformen. Zu beachten ist bei
der Anwendung von Insektiziden deren — gegebe-
nenfalls schadigende — Wirkung auf fir den jeweili-
gen Insektenbefall relevante Nitzlinge.

Bei der Vergramung von Feldnagetieren werden
Repellentien wie Calciumcarbid verdeckt in die
Laufgdnge eingelegt.

Informationen zu Wirkweise, Wirksamkeit und
Nebenwirkungen sind in den Produktinformationen
des Herstellers enthalten. Spezielle Informationen
zu Wirksamkeit und Vertraglichkeit sowie zu An-
wendungsbestimmungen in den Liickenindikations-
gebieten kdnnen die Pflanzenschutzdienste der Lan-
der (vgl. 1.4.2 Uberwachung von Schadorganismen;
sowie www.isip.de) und andere Fachberater geben
und sind zudem auf den Pflanzenschutz-Seiten und
in den Datenbanken des BVL im Internet zu finden
(www.bvl.bund.de).

Umfang der Anwendung von chemischen

Pflanzenschutzmitteln

Die angewendete Pflanzenschutzmittelmenge ist
auf das notwendige Mal} zu begrenzen, solange das
Ziel der PflanzenschutzmaRnahme nicht gefdhrdet
wird, das Risiko fiir die Arznei- und Gewiirzpflanzen-
kultur akzeptabel ist und das Risiko einer Resistenz-
entwicklung bei der Schadorganismenpopulation
bzw. den Schadorganismenpopulationen nicht er-
hoht wird. Ebenso sollte geprift werden, ob — unter
denselben Vorbehalten — Pflanzenschutzmittel mit
geringerem Risiko fiir Anwender und Umwelt ver-

wendet werden kénnen.



http://www.isip.de/
http://www.bvl.bund.de/
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Eine MaBnahme zur Begrenzung der Pflanzen-
schutzmittelaufwandmenge ist die Saatgutbeizung.
Diese hat sich in Arznei- und Gewiirzpflanzen insbe-
sondere zur friihzeitigen Bekampfung pilzlicher Er-
krankungen als sinnvoll erwiesen, wenn ein reelles
Risiko der Infektion mit nicht anderweitig bekampf-
baren Schaderregern besteht oder der spatere Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln dadurch verringert
werden kann. Alternativ kdnnen bestimmte Schad-
erreger am Saatgut auch durch Hitze- und Elektro-
nenbehandlung reduziert werden (vgl. 1.4.4: Nicht-
chemische Regulation von Pilzen und Bakterien).

Dariiber hinaus kénnen die eingesetzten Spritzmit-
telmengen vermindert werden, indem die Aufwand-
mengen an sich verringert und die Pflanzenschutz-
mittel weniger haufig angewendet werden, sofern
kein Resistenzrisiko besteht. Zudem kann statt der
ganzen Feldflache nur eine Teil- oder Randflache
behandelt werden oder — sofern zugelassen — das
Splitting-Verfahren zum Einsatz kommt, bei dem die
anzuwendende Pflanzenschutzmitteldosis auf meh-
rere kleine Gaben verteilt wird. Von den genannten
MaRnahmen zur Verringerung der Pflanzenschutz-
mittelaufwandmenge ist die Teil- oder Randflachen-
behandlung fir Herbizide und Insektizide sowie das
Splitting fiir Herbizide in Betracht zu ziehen.

Weitere Moglichkeiten zur Verringerung der Pflan-
zenschutzmittelaufwandmenge bieten zielgenaue
Applikationstechniken jenseits der groRflachigen
Spritzung. So ermoglicht die Bandspritzung, bei der
das Pflanzenschutzmittel als Band mit Hilfe geeigne-
ter Disen ausgebracht wird, eine zielgenaue Be-
handlung von z. B. Unkrautern in der Kulturpflan-
zenreihe; sie kann mit mechanischen MalRnahmen
zwischen den Reihen kombiniert werden. Mit Hilfe
von Drop-Leg-Disen lassen sich insbesondere die
unteren Kulturpflanzenbereiche sowie die Untersei-
ten der Kulturpflanzen mit z. B. Fungiziden zielge-
nau behandeln.

1.4.6 Resistenzvermeidungsstrategie

Trotz Behandlung mit nicht-chemischen Pflanzen-
schutzmaRnahmen und chemischen Pflanzenschutz-

mitteln kann ein Schadorganismenbefall in Arznei-

und Gewdrzpflanzen einen Umfang annehmen, der
eine mehrfache Behandlung mit chemischen Pflan-
zenschutzmitteln notwendig macht. Um einer Resis-
tenz der Schadorganismen gegen die Wirkstoffe
entgegenzuwirken und die Wirksamkeit der Pflan-
zenschutzmittel zu erhalten, ist eine Resistenzver-
meidungsstrategie anzuwenden. Diese besteht in
der Verwendung verschiedener Pflanzenschutz-
mittel mit unterschiedlichen Wirkmechanismen,
auch Rotation genannt. Insbesondere bei Herbizi-
den, Fungiziden und Insektiziden ist eine Pflanzen-
schutzmittelrotation angeraten.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass
im Bereich der Arznei- und Gewirzpflanzen und ins-
besondere in den Arten mit einem kleinflachigen
Anbau die Zahl der zugelassenen/genehmigten
Pflanzenschutzmittel stetig kleiner geworden ist;
bereits heute gibt es Anwendungsgebiete mit nur
einem einzigen Pflanzenschutzmittel. Damit ist die
Pflanzenschutzmittelauswahl bei der Rotation
duBerst begrenzt. Bei Unkrdutern und bei Schad-
organismen mit weitem Wirtsspektrum kann ein
moglicher Wechsel der Wirkstoffe im Rahmen der
ackerbaulichen Fruchtfolge ausgenutzt werden.

1.4.7 Dokumentation und Erfolgskontrolle

Im Rahmen des Pflanzenschutzrechts ist der Land-
wirt dazu verpflichtet, die von ihm durchgefiihrte
Pflanzenschutzmittelanwendung in der Schlagdatei
der jeweiligen Kultur festzuhalten. Im Zuge der
Schadorganismeniiberwachung sollte er das Vor-
kommen dieser Organismen in den Arznei- und
Gewlirzpflanzenbestdanden fir sich notieren, sowohl
vor, als auch nach einer Pflanzenschutzmittelan-
wendung bzw. einer nicht-chemischen Bekdmp-
fungsmalRnahme. Der Abgleich dieser Daten ermog-
licht ihm eine Erfolgskontrolle der vorgenommenen
MaBnahmen.

1.4.8 Personal, Ausbildung und Training

Fir die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist
der Sachkundenachweis erforderlich. Darlber hin-
aus missen die Anwender alle drei Jahre an einer
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anerkannten FortbildungsmaBnahme teilnehmen.
Termine und Veranstalter flr diese vierstiindigen
FortbildungsmaRnahmen sind bei den Pflan-
zenschutzdiensten der Lander zu erfahren (vgl. 1.4.2
Links zu den Pflanzenschutzdiensten). Die Fortbil-
dung kann auch bei einer anerkannten online-
Fortbildung absolviert werden.

Zudem miissen der Landwirt als Pflanzenschutzmit-
telanwender sowie der Berater hinsichtlich der Er-
kennung und Behandlung von Schadorganismen im
Arznei- und Gewirzpflanzenanbau und den hiermit
in Zusammenhang stehenden Aspekten besonders
geschult werden. Bei nach Art. 51 der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009 fiir geringfiigige Verwendungen
zugelassenen Mitteln ist im Gegensatz zu den nach
Art. 28 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zuge-
lassenen Mitteln die besondere haftungsrechtliche
Verantwortung des Pflanzenschutzmittelanwenders
zu bericksichtigen.

Im Hinblick auf das Erkennen und Behandeln von
Schadorganismen, aber auch zu den verschiedens-
ten Aspekten des integrierten Pflanzenbaus und des
Pflanzenschutzes ist die Fort- und Weiterbildung fir
den Kulturverantwortlichen unerldsslich. Dazu wer-
den in Deutschland regelmaRig folgende Veranstal-
tungen angeboten:

= Bernburger Winterseminar, jahrlich
(www.saluplanta.de = Winterseminar)

= Seminare und Exkursionen von Okoplant e.V.
(www.oekoplant-ev.de)

= Tagung Arznei- und Gewiirzpflanzenforschung,
ca. alle 3 Jahre (www.dfa-aga.de)
= Mitgliederversammlungen und Exkursionen
von Erzeugerzusammenschliissen in den
Bundeslandern in
o Baden-Wirttemberg (Netzwerk Krauter BW,
www.netwerk-kraeuter.de),

o Bayern (Verein zur Forderung des Arznei-
und Gewdrzpflanzenanbaus in Bayern,
www.kraeuteranbau.de),

o Hessen (agrimed, www.agrimed.de) und

o Thiringen (Thiringer Interessenverband
Heil-, Duft- und Gewiirzpflanzen,
www.curativeplants.com)

= Feldtage von staatlichen Forschungs- und
Beratungseinrichtungen z. B. in Bayern (LfL),
Sachsen-Anhalt (jahrlich; LLG), Thiringen
(jahrlich mit Fachgesprach; TLLLR) und an der
Universitat Bonn

Die aktuellen Termine dieser und weiterer unregel-
maRig stattfindenden Veranstaltungen sind auf den
Internetseiten der Veranstalter und auf der FNR-

Internetseite unter www.pflanzen.fnr.de zu finden.

Zur vertiefenden Lektire und zum Nachschlagen
eignen sich der Praxisleitfaden (Meyer et al. 2007;
www.mediathek.fnr.de) und das Handbuch des

Arznei- und Gewiirzpflanzenanbaus, das in einem 5-
bandigen Kompendium sowohl allgemeine Aspekte
des Anbaus von Arznei- und Gewirzpflanzen (Bande
1 und 2), deren Krankheiten und Schadlinge (Band
3), als auch die speziellen Belange von 97 einzelnen
Arten ausfiihrlich erldutert (Bande 4 und 5) (B.
Hoppe (Hrsg.) 2007, 2009, 2010, 2012, 2013).
Uberblick iiber vorbeugende MaRnahmen geben
das Buch ,Biologischer Pflanzenschutz im Freiland”
(Kihne et al. 2006) sowie das Informationsportal
zum Okolandbau der BLE (www.oekolandbau.de),

das im speziellen Teil zu Arznei- und Gewirzpflan-
zen auch Teile des o.g. Praxisleitfadens wiedergibt.

Aktuelle Informationen werden in den Fachzeit-
schriften ,Zeitschrift fir Arznei- und Gewirzpflan-
zen“ (www.zag-info.de), ,Gemise” (www.gemuese-
online.de) und Journal of Applied Research on Me-
dicinal and Aromatic Plants ,JARMAP“ (Fehler!
Hyperlink-Referenz ungiiltig.) veroffentlicht.

Dartiber hinaus sind insbesondere Beitrage zu vor-
beugenden MaRnahmen oder zur Verringerung der
Ausbringmengen chemischer Pflanzenschutzmittel
in praxisnahen Fachzeitschriften und in Fachbi-
chern der Landwirtschaft und des Gemisebaus —
integrierter und 6kologischer Anbau — nutzbar.



http://www.saluplanta.de/
http://www.oekoplant-ev.de/
http://www.dfa-aga.de/
http://www.netwerk-kraeuter.de/
http://www.curativeplants.com/
http://www.pflanzen.fnr.de/service/%20veranstaltungen/
http://www.mediathek.fnr.de/praxisleitfaden-fur-krankheiten-und-schadlinge-im-arznei-und-gewurzpflanzenanbau.html
http://www.oekolandbau.de/erzeuger/pflanzenbau/allgemeiner-pflanzenbau
http://www.zag-info.de/
http://www.gemuese-online.de)/
http://www.gemuese-online.de)/

Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

1.5 Forschungs- und
Beratungsbedarf

Aus den bislang dargestellten Aspekten wird er-
sichtlich, dass eine Ausweitung der Arznei- und Ge-
wirzpflanzenproduktion im integrierten und 6kolo-
gischen Anbau mit vielen Herausforderungen ver-
bunden ist. Allein durch die grofRe Zahl der Kulturen
ergibt sich eine groBere Vielfalt an pflanzlichen
Erkrankungen und Unkrautproblemen als in jedem
anderen landwirtschaftlichen Sektor.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgender - nicht
abschlieRend beschriebener - Forschungsbedarf, fiir
dessen Bearbeitung seitens der Mitgliedsstaaten
der EU laut Richtlinie 2009/128/EG 6&ffentliche Fo6r-
derprogramme auch als Anreiz fur eine verstarkte
Umsetzung der integrierten und 6kologischen Arz-
nei- und Gewirzpflanzenproduktion initiiert werden
kénnen:

= Ziichtung von Arznei- und Gewiirzpflanzensor-
ten und -linien mit Resistenz bzw. Toleranz ge-
gen Erkrankungen

= Entwicklung neuer, wirtschaftlich vertretbarer
nicht-chemischer Verfahren zur Vorbeugung und
Bekdmpfung von Erkrankungen/Unkrdutern im
Arznei- und Gewiirzpflanzenanbau

= Entwicklung von Prognosemodellen zur Bestim-
mung des Verlaufs von Erkrankungen in Arznei-
und Gewdirzpflanzen mit dem Ziel der Festle-
gung und Einhaltung von Bekdampfungsschwel-
len

= Um einer Schadorganismenresistenz gegen die
Mittel entgegenzuwirken, gilt es, fiir die Rota-
tion neue Mittel aus anderen Bereichen des
Acker- und Gemisebaus fir entsprechende An-
wendungsbiete in Arznei- und Gewirzpflanzen
zuzulassen. Voraussetzungen sind Wirksamkeit,
geringe Phytotoxizitdit und passendes Riick-

standsverhalten.

= Entwicklung und Prifung neuer (naturnaher und
insbesondere) umweltschonender Wirkstoffe
gegen Krankheitserreger und Unkrauter (insbe-
sondere PA-haltige Unkrauter) auch im Sinne
der Vermeidung von Pflanzenschutzmittelresis-
tenzen (vgl. o.g. Punkt)

= Entwicklung neuer umweltschonender Applika-
tionsverfahren fir Pflanzenschutzmittel

= Untersuchungen zum Abbauverhalten von che-
mischen und nicht-chemischen Pflanzenschutz-
mitteln.

Von Seiten der Praxis bzw. den Anbauvertretern ist
zu diesen und weiteren Themenfeldern Forschungs-
bedarf an die Forschungseinrichtungen zu melden,
um die Handlungsmaoglichkeiten im Sinne des inte-
grierten Pflanzenschutzes praxisnah zu verbessern
und zu erweitern.

Hinzuweisen ist auch auf den ausgewiesenen Bera-
tungsbedarf beim integrierten und 6kologischen
Anbau von Arznei- und Gewdurzpflanzen. Da Prog-
nosemodelle zur Bestimmung des Fortschritts von
Erkrankungen ebenso fehlen wie Kenntnisse zu
wirtschaftlichen Schadschwellen, ist die Expertise
von Beratern mit jahrelanger praktischer Erfahrung
im Arznei- und Gewiirzpflanzenanbau von entschei-
dender Bedeutung fur den Erfolg von — insbeson-
dere in diesem Sektor neuen — Landwirten. Wichtig
ist in diesem Kontext das personliche Beratungs-
gesprach, das nur sehr bedingt durch Informationen
auf Internetseiten und in anderweitiger Literatur
ersetzt werden kann.

Aktuell ist jedoch ein Abbau der qualifizierten Bera-
ter vor allem auf Landesebene festzustellen, was
der verbreiteten Anwendung neuer integrierter An-
bauverfahren und der angestrebten generellen
Ausdehnung einer integrierten bzw. Okologischen
Arznei- und Gewirzpflanzenproduktion in Deutsch-
land entgegensteht.
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2 Leitlinien fir den integrierten Pflanzenschutz
im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen:
Spezieller Teil mit Ausfithrungen zu den Arten
Baldrian, Fenchel, Kamille, Melisse, Petersilie
und Pfefferminze

Die im ersten Teil dargelegten Prinzipien des integrierten und 6kologischen Pflanzenschutzes im Sektor Arznei-
und Gewdrzpflanzen werden im Folgenden fir die wirtschaftlich relevanten Arznei- und Gewirzpflanzen

= Baldrian Verwendung der Wurzel
= Melisse Verwendung des Krauts
= Petersilie Verwendung der Blatter
= Pfefferminze Verwendung der Blatter
= Kamille Verwendung der Bliiten
= (Arznei-)Fenchel Verwendung der Friichte

in Tabellenform dargestellt. Diese Angaben umfassen vorbeugende MaRBnahmen wie die Wahl eines
geeigneten Standorts, einer geeigneten Diingung, einer passenden Nahrstoffversorgung, einer passenden
Fruchtfolge sowie eines passenden Kultivierungsverfahrens fir die jeweilige Kultur. Weiterhin werden
wirtschaftlich relevante Erkrankungen dieser Arznei- und Gewirzpflanzen sowie die entsprechenden

Behandlungsmoglichkeiten skizziert.
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Baldrian
Verwendung der Wurzel

Vorbeugende MaRnahmen zur Schadorganismenregulation

Boden = tiefgrindiger, lockerer und unkrautarmer Boden
mit einem geringen Schluffanteil

= pH nicht unter 5,5

Klima = Frostharte, auch bei Jungpflanzen nach Abhartung

= jahrliche Niederschlage von ca. 650 mm

Fruchtfolge = Anbaupausen von 4 -5 Jahren

= Geeignete Vorfriichte:
Leguminosen, Getreide

= Zwischenfriichte:
bei Bedarf nematodenreduzierende Arten bzw. Sorten auswahlen

= Ungeeignete Vorfriichte:
Pflanzen mit Gberdauernden Pflanzenorganen im Boden
(z. B. Meerrettich, Pfefferminze)

= Geeignete Nachfriichte:

Getreide
Vermeidung von Pflanzen/ = Kartoffeln
Pflanzenschldgen als Wirte R
. = Kirbis
fiir Schaderreger
Sorten = Die wichtigsten im Anbau befindlichen Sorten und Herkiinfte ohne

Sortenschutz: ‘Anton’, ‘Anthos’, ‘Lubelski’, ‘Trazalyt’, ‘Polka’,
‘Weila®riana‘ und die BLBP-Herkiinfte (Differenzierungsmerkmal:
Wurzelmasse, Morphologie, Inhaltsstoffe)

= die meisten Sorten sind sehr robust

Saatgutqualitit/ = Saatgutqualitat:
Saatgutbehandlung - Reinheit 98 %, Keimfahigkeit 80 %,
- Besatz mit Unkrautsamen hdchstens 5 Stiick
pro 0,5 g Baldriansaatgut, keine Samen PA-haltiger Unkrauter

Bodenbearbeitung = Pflligen im Herbst des Vorjahrs

= Einsatz von Grubber, Egge, Striegel oder Kreiselegge
im Fruhjahr des Anbaujahrs bei abgetrocknetem Boden

= Saatbett bei Aussaat im Herbst:
feinkriimelige Struktur, riickverfestigter und
feuchtigkeitsfiihrender Grund

= Pflanzbett:
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lockere Struktur, Bewdsserung

Anbautechnik/
Kultivierungsverfahren

Pflanzung von Jungpflanzen (Standardverfahren in Deutschland):

- Ende Mérz/Anfang April
- Bestandsdichte von 60.000 - 70.000 Tuffs/ha
- 40-50 cm Reihenweite

Direktsaat (sofern kostengiinstige und erfolgreiche

Unkrautkontrolle méglich):

- Ende August/Anfang September mit Uberwinterung im
3 - 5-Blattstadium

- Aussaatstarke von 2 -3 kg/ha

-1 cm Ablagetiefe

Diingung

Bei 150 dt/ha erwarteter Wurzelfrischmasse betrédgt der
N-Bedarfswert 120 kg N/ha

der Entzug je dt FM liegt bei
-0,19 kg P,05

-0,41 kg K,0

- 0,06 kg MgO

Bewisserung/Drainage

Bewdsserung nach der Pflanzung v.a. bei trockenem Boden

Bewadsserung von Ende Juni - Ende August in Abhangigkeit von der
Wasserbereitstellung des Bodens mit einer Bodenfeuchtigkeit von
wenigstens 30 -35 % der nutzbaren Feldkapazitat

hohe Bodenfeuchte und kurze Uberflutung wird vertragen

Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaRBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrauter
mit den besonderen
Problemunkrautern

= Gemeine Quecke

= Einjahriges Rispengras
= Gemeiner Windhalm
= Ackerfuchsschwanz

= Franzosenkraut

= Knoteriche

= WeilRer Ganseful

Mechanische MalRnahmen:

- Maschinenhacke zwischen den Reihen ab Auflauf/Pflanzung
bis Bestandsschluss

- Handhacke in der Reihe, unterstiitzt durch Finger- oder
Torsionshacke oder Anhaufeln in etablierten Kulturen bis
Bestandsschluss

- An-/Abh&ufeln bei Anbau auf Ddmmen

Herbizide:

Nach dem Anwachsen der Baldrianpflanzen unter
Beachtung der Pflanzenschutzmittelzulassungen/
Pflanzenschutzmittelgenehmigungen (www.bvl.bund.de)

Unkrautbekdmpfung im integrierten Pflanzenschutz:
Kombination mechanischer und chemischer MaBnahmen



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Pilze

Stangelgrund- und Wurzelfaule
des Baldrians

Welke des Baldrians

Phoma exigua var. exigua

Symptomatik, ab dem 2. Standjahr:

- Welkesymptome an einzelnen Blattern, Trieben, Blitenstangeln
oder der gesamten Pflanze

- Verfarbung, Verfaulen und Zusammenbruch der Stangel

- im Stangelinneren dunkle Verfarbungen und weiRes Myzel

- auf den abgestorbenen Pflanzenteilen dunkle Pyknidien

Schaden:
- bei nasser und kiihler Witterung bis zum Totalausfall
einzelner Pflanzen, Ertragsausfidlle bei der Saatgutproduktion

Kontrolle:
- regelmaRige Bonitur des Baldrians

Vorbeugung:
- Pflanzenabstande > 50 fiir Saatgutvermehrung zur Durchliftung

und zum Abtrocknen der Bestande

Bekdampfung:
- Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

Echter Mehltau

Erysiphe valerianae

Symptomatik:
- Myzel weil, mehlig flockig, meist an den Blattern ab ca. August

- bei Reife werden zahlreiche braune bis schwarze Chasmothecien
gebildet (oft fleckig)

Schaden:
- nur bei sehr frihem Befall ErtragseinbulRen
- geringe wirtschaftliche Bedeutung

Kontrolle:
- regelmalige Bonitur des Baldrians

Vorbeugung:
- alle Sorten wenig anfallig

Bekdmpfung:
- Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

Blattfleckenkrankheit des
Baldrians

Ramularia valerianae

Symptomatik:
- runde, eckige oder langliche, graue Blattflecken mit heller Mitte

- bei starkerem Befall ZusammenflieBen der Flecken und
Vertrocknen der Blatter
- weiRgrauer Pilzrasen auf der Blattunterseite auf den Flecken

Schaden:

- Durch Blattschaden Minderung der Assimilateinlagerung
v.a. bei hoher Feuchtigkeit und gemaRigten Temperaturen

- tritt selten auf, geringe wirtschaftliche Bedeutung

Kontrolle:
- regelmalige Bonitur des Baldrians

Vorbeugung:
- weite Pflanzenabsténde zur Durchliftung und zum Abtrocknen

der Bestande
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Bekdmpfung:
- Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)

Tierische Schadorganismen

Baldrian-Blattwespe

Macrophya albinicata

Symptomatik:
- buchtenférmiger Blattrandfral? bis KahlfraR auch von Trieben

und Bluten durch Afterraupen insbesondere im Mai und Juni

Schaden:
- tritt selten auf, grofRere Schaden bei starker Vermehrung

Kontrolle:
- Bonitur des Baldrians bezliglich Raupen
- Bonitur der Unkrduter in den Seitenstreifen beziiglich Raupen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze in gefdhrdeten Gebieten

Bekdmpfung:
- Absammeln der Raupen

- Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)

Nordlicher
Wurzelgallennematode

Meloidogyne hapla

Symptomatik:

- vermindertes Wachstum, Welke, Vergilben und Verfarben sowie
Absterben bei starkem Nematodenbefall

- an den Wurzeln Verformungen und kleine,
rundliche bis spindelférmige Gallen

- gestorte Wasser- und Nahrstoffaufnahme

Schaden:
- selten, kann wirtschaftlich bedeutsam werden
- Schaden insbesondere auf leichtem, sandigem Boden

Kontrolle:
- bei Verdacht, z. B. nach Vorkultur Kartoffel, Zuckerrtbe,
Erdbeere oder Spargel, Bodenuntersuchung im Vorjahr

Vorbeugung:
- Hygiene: Verbringung von Erde oder Pflanzenmaterial von

befallenen Flachen auf andere Flachen unterbinden
- Fruchtfolge: Getreide (Nichtwirtspflanze) als Vorkultur
- Anbau von Nichtwirtspflanzen als Zwischenfriichte,
2.B. Tagetes, Sudangras
- Anbau von Olrettich (Raphanus sativus var. oleiformis)
als Fangpflanze bei manchen Populationen von
Meloidogyne hapla wirksam
- Unkrautregulierung, auch in Vor- und Zwischenfriichten

Bekdmpfung:

- Bodendampfung (nur oberflachennah wirksam)

- Anwendung von fir Substrate und Erden zugelassene Nematizide
- derzeit im Freiland kein Nematizid zugelassen



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Fenchel
Verwendung der Frichte

Vorbeugende MaRRnahmen zur Schadorganismenregulation

Boden = tiefgrindiger, neutraler bis schwach alkalischer Lehmboden
mit gutem Humusgehalt

= zeitige Bearbeitbarkeit des Bodens

= keine Staundsse

Klima = jahrliche Niederschldage von 450 - 550 mm

= keine Fruhfroste, Ende September und im Oktober hohe
Temperaturen und geringe Niederschlage

= windoffene Lage

Fruchtfolge = Selbstinkompatibilitdt, Anbaupausen von 6 - 7 Jahren
= einjahriger und mehrjahriger Anbau

= Geeignete Vorfriichte:
Winterweizen, Salbei, Hackfriichte

= Ungeeignete Vorfriichte:
Leguminosen, Doldenblitler

= Geeignete Nachfriichte:
Getreide, Zuckerriben

= Ungeeignete Nachfriichte:
Doldenblitler

Vermeidung von Pflanzen/ = Doldenblitler
Pflanzenschlagen als Wirte fiir «  Prunus-Arten
Schaderreger
=  Salix-Arten
= Pfaffenhiitchen
= Schneeball
Sorten = Wichtigste im Anbau befindliche Sorten:

‘Berfena’, ‘Magnafena’, ‘GroRfriichtiger’
(Differenzierungsmerkmale: FruchtgroRRe, Inhaltsstoffe)

= Ziichterische Bearbeitung von Fenchel beziglich Resistenz gegen
den Pilz Mycosphaerella anethi :
resistente/tolerante Linien/Sorten noch nicht vorhanden
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Saatgutqualitit/ = Saatgutqualitit:
Saatgutbehandlung - Reinheit 95 %, Keimfahigkeit 65 %

- Besatz mit Unkrautsamen hochstens 3 Stick
pro 5 g Fenchelsaatgut

- Besatz mit fremden Arten oder Sorten hochstens 2 Stiick
pro 5 g Saatgut, keine Samen PA bzw. TA-haltiger Unkrduter
(z. B. Senecio, Datura)

- gesundes Saatgut ohne Befall mit Mycosphaerella anethi

= Saatgutbehandlung:
keine wirksame Saatgutbehandlung gegen den
samenbdrtigen Pilz Mycosphaerella anethi

Bodenbearbeitung = mehrfache Stoppelbearbeitung im Herbst des Vorjahrs
= Herbstfurche im Oktober des Vorjahrs

= frihes Einebnen und Abschleppen oder Striegeln im Friihjahr
des Anbaujahrs (Falsches Saatbett)

= Saatbett:
- feinkriimelige Struktur
- rtickverfestigter und feuchtigkeitsfiihrender Grund
-2 -3 cm lockere Oberschicht

= pflugloser Fenchelanbau ist grundsatzlich moglich

Anbautechnik/ = Aussaat mittels Drillverfahren Mitte Marz bis ca. 5. April
Kultivierungsverfahren = Ausbringung von wenigstens 20 keimfahigen Samen pro m’
= anzustrebende Bestandsdichte 10 - 12 Pflanzen/m2

= Auflauf der Saat nach 3 - 4 Wochen

Bedarf beziiglich Diingung = Kalkung zum Erhalten einer neutralen bis leicht alkalischen
Bodenreaktion

= Vermeiden von reifeverzégernden Stickstoffgaben

= Bei 25 dt/ha erwartetem Fruchtertrag (Frischmasse, EV 1,5) betragt
der N-Bedarfswert 148 kg N/ha

= der Entzug je dt FM liegt bei
-1,26 kg P,05
- 2,58 kg K,0
-0,43 kg MgO

Bewisserung/Drainage = Wasserversorgung wahrend der Hauptwachstumszeit und
der Kornbildung bei einer Bodenfeuchtigkeit von mindestens
20 — 25 % der nutzbaren Feldkapazitat

= gegebenenfalls Bewdsserung bei ausgesprochener Trockenheit in
der Zeit von Juli - September
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Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrauter
mit den besonderen
Problemunkrautern

= Klettenlabkraut

= spat auflaufende Unkrauter
(Hirsen, Amarant)

= Schwarzer Nachtschatten

Mechanische MaRnahmen:
- Zwischen Fenchelaussaat und -keimung: Blindstriegeln
- nach Fenchelauflauf: Maschinenhacke mit Hohlschutzscheiben
- Unkrautbekdampfung in der Reihe bzw. flachig, sobald Fenchel
gut verankert ist: Rollstriegel oder Zinkenstriegel
- Unkrautbekdampfung zwischen den Reihen:
Géansefullschar, Winkelmesser

Herbizide:
- vor Fenchelaufgang: Bodenherbizide oder Kontaktherbizide
- ab Toleranz (zumeist 2 echte Blatter):
Kontaktherbizide, Bodenherbizide
- Beachtung der Pflanzenschutzmittelzulassungen/
Pflanzenschutzmittelgenehmigungen (www.bvl.bund.de)

Unkrautbekdmpfung im integrierten Pflanzenschutz:
- Kombination mechanischer und chemischer MalBnahmen

Pilze

Blatt- und Stangelanthraknose
des Fenchels

Mycosphaerella anethi

(Nebenfruchtform:
Passalora punctum)

Symptomatik:

- Ausbreitung der Erkrankung mit Pusteln, Stromata und
schwarzen Konidienlagern von den unteren Pflanzenteilen
ausgehend lber die gesamte Pflanze

- Vergilben und Verkiimmern von Blattern, Dolden
und Fenchelfriichten

- Samenbiirtigkeit des Erregers

Schaden:
- gravierend in Abhangigkeit von der Witterung und der Lage
des Schlags bis zum volligen Ernteausfall

Kontrolle:
regelméaRige Bonitur des Fenchels

Vorbeugung:
- Einhalten der weiten Fruchtfolge

- Augenscheinlich befallsfreies Saatgut aus gesunden
Vermehrungsbestianden

- weite Pflanzenabstdnde und windoffene Lagen
zur Durchliftung und zum Abtrocknen der Bestdnde

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(keine kurativ wirksamen Fungizide verfligbar)



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Tierische Schadorganismen

Weichwanzen

z. B. Orthops campestris,
Lygus kalmi, Lygus oblineatus,
Lygocoris pabulinus

Symptomatik:
- vernarbende und daher sichtbare Saugstellen an den

Fenchelstangeln und -blattstielen ab Schossbeginn

- Verkrimmung, Verbraunung und Absterben junger Blatter
und Dolden

- Schwarzung und Absterben angestochener Fruchtanlagen

Schaden:
- gegebenenfalls volliger Ernteausfall

Kontrolle:

- Monitoring des Zuflugs mit Gelbtafeln

- Bonitur des Fenchels bezlglich der haufig in den Blattachseln
sitzenden oder sich auf den Boden fallenlassenden Wanzen

- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziiglich Wanzen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze wegen héherem Pilzbefallsrisiko

nur in sehr trockenen Lagen, auf kleinen Flachen
- Standort entfernt von befallenen Bestdnden
- Heckensdume als Lebensraum von Fressfeinden (Vogel)

Bekdmpfung:
Anwendung genehmigter bienenungefahrlicher Insektizide

(www.bvl.bund.de)

Blattlduse

z. B. Aphis fabae, Brachycaudus
cardui, Brachycaudus helichrysi,
Cavariella aegopodii,

Myzus persicae

Symptomatik:
- Deformierung, Verbraunung und Absterben der Blatter

(insbesondere an den Triebspitzen) und Knospen durch das
Anstechen der Zellen und das Aussaugen des Pflanzensaftes
- Ausscheiden von Honigtau mit Verschmutzung der Blatter
und Ubertragung von Schwirzepilzen
- gegebenenfalls Ubertragung von wirtschaftlich
relevanten Pflanzenviren

Schaden:
gegebenenfalls volliger Ernteausfall

Kontrolle:

- Monitoring des Zuflugs mit Gelbtafeln

- Bonitur des Fenchels beziiglich Blattlausen

- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziiglich Blattldusen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze wegen héherem Pilzbefallsrisiko

nur in sehr trockenen Lagen, auf kleinen Flachen
- Bliihstreifen, blihende Feldraine zum Anlocken von Schwebfliegen

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter bienenungeféhrlicher

Insektizide (www.bvl.bund.de)



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Erdraupen = Symptomatik:
Agrotis spp. - Welke und Absterben &lterer Pflanzen durch Raupenfral}

an den unterirdischen Pflanzenteilen
- ausgedehnte Fralstellen an den oberirdischen Teilen
junger Pflanzen

= Schaden:
- Massenvermehrung in trockenen und warmen Jahren
- Schadigung von Jungpflanzen bis zur volligen Zerstérung
- erheblicher Schaden an den Wurzeln dlterer Pflanzen
- besonders betroffen: Stideuropa

= Kontrolle:
- Bonitur des Fenchels beziiglich Erdraupen
- Bonitur der Seitenstreifen beziiglich Erdraupen

= Vorbeugung:
- Kulturschutznetze oder Vliese im Jugendstadium des Fenchels

in gefahrdeten Gebieten
- Blattbenetzung zur Abtotung junger Raupen
- Belassen einiger Unkrauter als Futterpflanzen

= Bekdmpfung:
- Einsatz insektenpathogener Nematoden

(z. B. Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae)

- Einsatz zugelassener Pflanzenschutzmittel, die Mikroorganismen
enthalten (z. B. Bacillus thuringiensis)

- Anwendung zugelassener/genehmigter bienenungefihrlicher
Insektizide (www.bvl.bund.de)



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Kamille
Verwendung der Bllten

Vorbeugende MaBBnahmen zur Schadorganismenregulation

Boden = |eichter bis schwerer Boden, niedriger Cadmium-Gehalt

= pH Uber 5,5 bis neutral-alkalisch

= Toleranz gegeniber salzhaltigem Boden

Klima = jahrliche Niederschldage von 450 - 550 mm

Fruchtfolge = einjahriger Anbau, Anbaupause ca. 3 Jahre

= geeignete Vorfriichte:
Hackfriichte, Mais, Wintergetreide, Leguminosen

= geeignete Nachfriichte:
Kulturen, in denen Kamille gut bekdampfbar ist

= nach Kamille rascher Umbruch (Pflug), anschlieRend Sommer- oder
Winterzwischenfriichte je nach Kamille-Kulturdauer

Vermeidung von Pflanzen/ = Wildkamillen
Pflanzenschlagen als Wirte fiir = Ldwenzahn, Ringelblume, Schafgarbe
Schaderreger
= Pfaffenhltchen
= Schneeball
= Unkrduter
= Prunus-Arten
Sorten = Wichtigste in Deutschland im Anbau befindliche Sorten:
‘Bodegold’, ‘Camoflora’, ‘Chamextrakt’, ‘Degumill’, ‘Euromille’,
‘Mabamille’, ‘Manzana’, ‘Robumille’
(Differenzierungsmerkmale: Blitenertrag und hiermit in Verbindung
stehende agronomische Merkmale, Inhaltsstoffe; oft Firmeneigen-
tum; Unterschiede in der Widerstandsfahigkeit gegen Schaderreger
nicht bekannt)
Saatgutqualitit/ = Saatgutqualitit:
Saatgutbehandlung - Reinheit 90 %, Keimfahigkeit > 75 %
- keine Samen von PA- bzw. TA-haltigen Unkrautern
(z. B. Senecio, Datura)
Bodenbearbeitung = Pflugfurche

= Saatbett:
gut geglatteter, riickverdichteter, gut gewalzter und
feuchtigkeitsfiihrender Boden
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Anbautechnik/
Kultivierungsverfahren

Aussaat auf der Bodenoberfldache (Lichtkeimer) mittels
Drillverfahren fir Feinsdmereien

Auflauf nach 1 - 2 Wochen

Herbstaussaat:
- Aussaat im September des Vorjahrs
- Uberwinterung im 6 - 8-Blattstadium (Kilteresistenz)

Frihjahrsaussaat:
Aussaat ab Mérz - Anfang Mai in Gebieten mit ausreichend Feuchte
im Frihjahr

Diingung

bei 40 dt/ha erwartetem Blutenertrag (Frischmasse; EV 10) betragt
der N-Bedarfswert 52 kg N/ha

der Entzug je dt FM liegt bei
- 0,21 kg P,05

- 0,54 kg K,0

-0,01 kg MgO

Verzicht auf Stickstoffdlingung bei ausreichender Stickstoffmenge
im Boden zur Vermeidung mastiger und blattreicher Bestande mit
verzogerter Blutenreife oder ,,Endlosblite”

Bewisserung/Drainage

Verzicht auf Beregnung zur Vermeidung von Saatgutverschlammung

Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaRBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrduter

Mechanische MalRnahmen:
- nach Kamilleauflauf: Maschinenhacke
- nach Einwurzelung: Striegel

Herbizide:

- Vor Auflauf: Bodenherbizide

- nach Auflauf: Kontaktherbizide

- Beachtung der Pflanzenschutzmittelzulassungen/
Pflanzenschutzmittelgenehmigungen (www.bvl.bund.de)

Unkrautbekdmpfung im integrierten Pflanzenschutz:
Kombination mechanischer und chemischer MaBnahmen

Verunkrautung mit Wildkamillen:
bei hohem Besatz Anbauabbruch und mehrjahrige Feldreinigung
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Pilze

Echter Mehltau

Golovinomyces cichoracearum
var. cichoracearum

Symptomatik:
- Zusammenfluss kleiner weiller punktférmiger Flecken auf der

Blattober- und -unterseite zu gréReren Einheiten mit
anschlieBender Besiedlung der ganzen Pflanze

- Bildung gelblicher bzw. braunlicher Fruchtkdrper im Myzel

- Vergilben, Vertrocknen und Absterben der Blatter

- verminderte Bliitenbildung

- Sporenkeimung ab Temperatur von 15 °C und
Krankheitsausbreitung bei 80 % Luftfeuchtigkeit

Schaden:
deutliche ErtragseinbuBen durch Kimmerwuchs und
verminderte Blitenbildung

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Kamille

Vorbeugung:

- weite Pflanzenabstdnde zur Durchliftung und zum Abtrocknen
der Bestande

- Anbaupausen (obligater Parasit)

- gegebenenfalls Einsatz von Pflanzenstarkungsmitteln

Bekdmpfung:
Frihzeitige Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

Falscher Mehltau

Paraperonospora leptosperma

Symptomatik:
- bleich gelbe, spater verbraunende Aufhellungen auf Blattern

- weiBer Konidientragerrasen auf den Blattern und Sténgeln

- Vergilben und Absterben der Blatter

- sterile und faulende Blitenkdpfchen

- Krankheitsausbreitung bei hoher Luftfeuchtigkeit und
mittleren Temperaturen

Schaden:

- deutliche Ertragsverluste in Abhadngigkeit von der Witterung,
Schadigung mit zunehmendem Alter des Bestands

- gegebenenfalls vorzeitiger Zusammenbruch des Kamillebestands

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Kamille

Vorbeugung:
- weite Pflanzenabstdnde zur Durchliftung und zum Abtrocknen

der Bestande
- keine Neusaaten in der Nahe von Uberwinterungsbestinden
der Kamille

Bekdmpfung:
- Friihzeitige Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)
- Umbrechen stark befallener Bestédnde
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Tierische Schadorganismen

Blattlause

z. B. Aphis fabae,
Brachycaudus helichrysi

Symptomatik:
- Tiere v.a. an jungen Blattern und Triebspitzen sichtbar

- Deformierung, Verbraunung und Absterben der Blatter
insbesondere an den Triebspitzen und Knospen durch das
Anstechen der Zellen und das Aussaugen des Pflanzensaftes

- Ausscheiden von Honigtau mit Verschmutzung der Blatter
und Ansiedeln von Schwarzepilzen

- ggf. Ubertragung von wirtschaftlich relevanten Pflanzenviren

Schaden:
- gegebenenfalls volliger Ernteausfall

Kontrolle:
- Bonitur der Kamille beziiglich Blattlausen
- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziiglich Blattldusen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze nur in trockenen Lagen auf kleinen Flachen

- Bliihstreifen zum Anlocken von Schwebfliegen

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)

Kamillenglattkafer

Olibrus aeneus

Symptomatik:
- adulte Kafer von Mai bis Juli im Bestand; Larven an Bllte und

Bliitenstangeln sichtbar (1 Generation/Jahr)

- braunliche Verfarbungen einiger R6hrenbliten in Windungen
um den Blutenstand durch Larvenfral

- FraRgange zwischen den einzelnen Bliiten

- Verbrdaunen und Zerfall der Blatenkoépfe

Schaden:
hohe Verluste bei Starkbefall durch Blitenkopfzerfall bei der
Trocknung (Grus)

Kontrolle:

- Bonitur der Kamille bezliglich Kamillenglattkafer,
Gelbtafeln fur Zuflug-Monitoring

- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziglich
Kamillenglattkafer

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze wahrend der Zuflugphase auf kleinen Flachen

(Monitoring mit Gelbtafeln)
- Flachenwechsel

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide

(www.bvl.bund.de)
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Neue Erkrankung — Kombination von pilzlichen und tierischen Schaderregern

Kombination von einem Pilz der
Ordnung Heliotiales und den
Larven des Kamilleriisselkéfers
Microplontus rugulosus

Symptomatik:

- fortschreitende Verbraunung der Kamillepflanzen,
Bohrlécher und FraRgénge im Stdngel

- teilweise nur Ausbildung eines Blitenflors

- zweite Blite als ,,Notblite”

Schaden:

- immense wirtschaftliche EinbuRen mit teilweiser Aufgabe
von Kamilleanbauflachen

- besonders betroffen: Thiiringen seit ca. 2008

Kontrolle:
Bonitur der Kamille, Diagnose des pilzlichen Erregers im Labor

Vorbeugung:
Fruchtwechsel, Anbaupausen

Bekdampfung:
- unbekannt

- wirksame Fungizide in Deutschland nicht zugelassen
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Melisse
Verwendung des Krauts

Vorbeugende MaBBnahmen zur Schadorganismenregulation

Boden = nahrstoffreicher, sich schnell erwdarmender humoser Boden

= pH-Wertvon5-7
= keine Staundsse

= unkrautarme Boden, insbesondere mit geringem Unkrautdruck von
Greiskraut, Vergissmeinnicht, Melden, Lowenzahn

Klima = jahrlicher Mindestniederschlag von 500 - 600 mm
= optimale Wachstumstemperaturen von 20 - 30 °C

= Keimtemperatur von mindestens 18 °C

Fruchtfolge = Selbstunvertraglichkeit

= Anbaupausen von 4 -5 Jahren unter Einbeziehung aller Lippenblitler
= - 3-jahrige Kultur

= geeignete Vorfriichte: Getreide, Kartoffeln

= ungeeignete Vorfrichte: Lippenblitler

= Geeignete Nachfriichte: Getreide

Vermeidung von Pflanzen/ = Brennnesseln (Feld- und Gewasserrain!)
Pflanzenschlagen als Wirte fiir « Liopenbliitler
Schaderreger PP

Sorten = wichtigste im Anbau befindliche Sorten:

‘Quedlinburger Niederliegende’, ‘Erfurter Aufrechte’, ‘Citronella’,
‘Lemona’, ‘Citrobalm’, Herkiinfte der Bayerischen Landesanstalt fiir
Landwirtschaft (BLBP-Herkinfte)

(Differenzierungsmerkmale: Anbaueigenschaften, Inhaltsstoffe,
Qualitatseigenschaften)

= zlchterische Bearbeitung von Melisse beziiglich eines hohen
Gehalts an dtherischem 0, eines hohen Ertrags und Winterharte

Saatgutqualitit/ = Saatgutqualitat:
Saatgutbehandlung - Reinheit 97 %, Keimfahigkeit 70 %

- Besatz mit Unkrautsamen hdchstens 5 Stiick
pro 1 g Melissesaatgut, keine Samen von PA- bzw. TA-haltigen
Unkrdutern (z. B. Senecio, Datura)

= Saatgutbehandlung:
eventuell Priming zum Ausgleich der geringen Triebkraft
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Bodenbearbeitung

Pfligen im Herbst des Vorjahrs

mehrfacher Einsatz von Grubber, Kreiselegge, Egge oder Striegel bis
zur Melisseaussaat oder -pflanzung im spaten Frihjahr bis Herbst

Saatbett:
feinkriimelige Struktur, riickverfestigter und
feuchtigkeitsfiihrender Grund, Tiefe bis zu 0,5 cm

Pflanzbett:
gelockerte Struktur

Anbautechnik/
Kultivierungsverfahren

Aussaat:

- Aussaat mittels Prazisionsdrillmaschine Ende Mai - Anfang Juni
bzw. August, Aussaatstarke ca. 3 kg/ha

- gegebenenfalls Verwendung von vorbehandeltem Saatgut

- gegebenenfalls Uberdeckung des Saatgut mit Perlite
zur Vermeidung einer Saatgutverschlammung

- Auflauf der Saat nach 2 - 4 Wochen

Pflanzung:
- Jungpflanzenanzucht Anfang Marz - Anfang April und

gegebenenfalls Mitte Juli im Gewachshaus
- Abhértung der Jungpflanzen
- Saatgutmenge fiir 1.000 Tuffs: ca. 5 g
- Pflanzung von Ende April - Ende August
- Bestandesdichte: 64.000 - 80.000 Pflanzen/ha

Diingung

bei 300 dt/ha erwartetem frischem Krautertrag (Frischmasse; EV 5)
betrdgt der N-Bedarfswert 187 kg N/ha

der Entzug je dt FM liegt bei
-0,14 kg P,05

-0,76 kg K,0

- 0,09 kg MgO

Gestaffelte Stickstoffdiingung nach Austrieb im Friihjahr
und nach jedem Schnitt

Bewisserung/Drainage

Bewasserung nach der Pflanzung

Bewadsserung bei Trockenheit nach jedem Schnitt
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Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaBBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrauter
Haufig anzutreffende Unkrauter:

= Hirtentaschelkraut
= Vogelmiere

= Taubnessel-Arten
= Kamille-Arten

= Knopfkraut-Arten
= Knoterich-Arten

= Einjahrige Rispe

Problemunkrauter:

= Ackerkratzdistel

= Knéterich-Arten

= Nachtschatten

= Quecke

= (Gemeines) Greiskraut
= Vergissmeinnicht

= Melden

= Léwenzahn

Mechanische MaRnahmen:

- falsches Saatbett bei Aussaatverfahren

- bis zum Bestandsschluss: Jaten in der Reihe, Fingerhacke oder
Torsionshacke nach festem Einwurzeln, Maschinenhacke zwischen
den Reihen (Reihenhacke, Reihenhackbirste)

- vor dem Schnitt: gegebenenfalls Handhacke, Unkrauter ziehen

- nach den Schnitten und im Friihjahr: Striegeln, maschinelle Hacke

Herbizide:

- in der Vegetationsruhe und vor Austrieb der etablierten
Bestdnde: Bodenherbizide

- nach Austrieb der etablierten Bestande zu Vegetationsbeginn
und nach den Schnitten: Kontaktherbizide

- nach dem Schnitt: Bodenherbizide

- Beachtung der Pflanzenschutzmittelzulassungen/
Pflanzenschutzmittelgenehmigungen (www.bvl.bund.de)

Unkrautbekdmpfung im integrierten Pflanzenschutz:
Kombination mechanischer und chemischer MaRnahmen

Pilze

Septoria-Blattflecken

Septoria melissae

Symptomatik:

- von den unteren Blattern auf die ganze Pflanze Ubergreifende
dunkle, scharf begrenzte Flecken insbesondere bei feucht-kiihler
Witterung

- ZusammenflieBen der Flecken

- Vergilben und gegebenenfalls Absterben der Blatter

Schaden:

massive Ertrags- und QualitatseinbuRen (Olgehalt und
Zusammensetzung) in Abhangigkeit von Witterung und
Lage des Schlags

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Melisse

Vorbeugung:

weite Pflanzenabstdnde zur Durchliftung und zum Abtrocknen der
Bestidnde, sofern ein geringer Unkrautdruck den spateren
Bestandsschluss erlaubt

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)
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Echter Mehltau

Neoerysiphe galeopsidis

Symptomatik:
- weiBer mehlartiger Belag aus Myzel und Konidientragern

auf der Ober- und Unterseite der Blatter
- gelbliche, braune oder schwarze Fruchtkorper im Myzel
- Ausbreitung der Krankheit bei feucht-warmen Bedingungen

Schaden:
starke ErtragseinbufRen in Abhangigkeit von Witterung
und Lage des Schlags

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Melisse

Vorbeugung:
weite Pflanzenabstdnde zur Durchliiftung und zum Abtrocknen der

Bestdande; Abwdgen wegen spater schliefender Bestande und damit
verbundenem starkeren Unkrautdruck

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)

Tierische Schadorganismen

Gemeine Spinnmilbe

Tetranychus urticae

Symptomatik:

- eckige, weille Sprenkel an den Blattern durch die Saugtatigkeit
der Milben

- Einrollen der Blatter vom Rand her

- Vertrocknen und Nekrotisieren der Blatter bei graubrauner
bis kupferner Farbung

- bei starkem Milbenbefalls feines Gespinst mit Milben
an der Blattunterseite und an den Trieben

Schaden:
starke Schaden und Ertragseinbuf3en, insbesondere wenn die Kultur
durch andere Organismen (z. B. Nematoden) vorgeschadigt sind

Kontrolle:
Bonitur der Melisse beziiglich Spinnmilben, vor allem der
Befallssymptome, aber auch beziiglich anderer Schadorganismen

Vorbeugung:
- gute Wachstumsbedingungen fir die Kultur

- GieRen Uber Kopf im Gewachshaus bzw. Beregnung im Freiland

Bekdmpfung:
- GieRBen Uber Kopf im Gewachshaus bzw. Beregnung im Freiland

- Anwendung zugelassener/genehmigter Akarizide
(www.bvl.bund.de)
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Zikaden = Symptomatik:
EuDtervx s - ab Mitte Mai weille Saugstellen mit silbergrauem Glanz
preryxsp. auf den Blattern, Knospen und Bliten
- weil} gesprenkelte, spater fahlgriine und weille Blatter
- weillliche Hautungsreste der Zikaden an den Blattunterseiten
- Verlust der Assimilationsflache bis zum Absterben
der Melissepflanzen
- nach dem Trocknen braune Nekrosen an den geschadigten Blattern
= Schaden:
starke Qualitats- und ErtragseinbulRen
= Kontrolle:
- Bonitur der Melisse beziglich Zikaden, Monitoring mit Gelbtafeln
- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziglich Zikaden
= Vorbeugung:
- Kulturschutznetze auf kleinen Flachen
- Gelbtafeln im Gewdachshaus
- starker Riickschnitt der Melisse nach der Ernte
= Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)
Wanzen = Symptomatik:

z. B. Lygus pratensis

- Wanzen, die haufig in den Blattachseln sitzen
oder sich auf den Boden fallen lassen

- ab Mai nach langen trocken-warmen Perioden gelblichweiRe
Saugflecken zwischen den Blattadern und an den Blattstielen

- Verfarbung der Einstichstellen

- Nekrotisieren und Herausbrechen der verfarbten Blattbereiche,
Verkrimmung der Blatter

- Welkeerscheinungen und Abfallen der befallenen
Pflanzenteile als Biischel

- Vertrocknen der Triebspitzen

- verbrdunte und nicht ge6ffnete Bllten

- beulenartige Hypertrophien an Blattstielen

Schaden:
gegebenenfalls volliger Ernteausfall

Kontrolle:
- Bonitur der Melisse beziiglich der Wanzen
- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziiglich Wanzen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze auf kleinen Flachen

- Standort entfernt von befallenen Bestanden

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide

(www.bvl.bund.de)
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Leitlinien fiir den integrierten Pflanzenschutz im Sektor Arznei- und Gewiirzpflanzen

Petersilie
Verwendung des Krauts

Vorbeugende MaBBnahmen zur Schadorganismenregulation

Boden = alle Bodenarten mit Ausnahme von stark tonhaltigem oder reinem
Sandboden

= stabile Boden- und Kriimelstruktur, Ton-Humuskomplexe,
Ca-Verfiigbarkeit, pH-Wert 6 - 7

= keine Staundsse

Klima = jahrliche Niederschldge von Gber 500 mm

= windoffene Lage fiir rasches Abtrocknen der Blattoberflachen
= glinstige Wachstumstemperaturen bei 7 - 16 °C

= tolerierbare Wachstumstemperaturen bei 3 - 24 °C

= Toleranz von Kahlfrosten bis -8 °C

Fruchtfolge = Selbstinkompatibilitat
= Anbaupausen von 5 - 8 Jahren

= geeignete Vorfriichte: Wintergetreide

Vermeidung von Pflanzen/ = Doldenblitler
Pflanzenschldgen als Wirte fiir « Liooenblitler
Schaderreger PP
= Leguminosen auf leichten Boden (Wirtskreis flir Meloidogyne hapla)
= Unkrduter
= Pfaffenhltchen
= Schneeball
Sorten = Wichtigste in Deutschland im Anbau befindliche glatte Sorten:
‘Gigante d’ltalia’, ‘Hamburger Schnitt’, ‘Einfache Schnitt’, ‘Argon’,
‘Felicia’, ‘Laura’, ‘Peione’
= Wichtigste in Deutschland im Anbau befindliche krause Sorten:
‘Mooskrause 2‘, ‘Smaragd’, ‘Griine Perle’, ‘Aphia’, ‘Camstar’,
‘Orfeo’, ‘Paramount’, ‘Wega’, ‘Xenon’
= alle Sorten mit Sortenschutz
Saatgutqualitit/ = Saatgutqualitat:

Saatgutbehandlung = -mindestens Reinheit 97 %, Keimfahigkeit > 65 %,

- Feuchtegehalt <13 %
- 1% Fremdsamen, keine Samen von PA- oder TA-haltigen
Unkrautern (z. B. Senecio, Datura)
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Saatgutbehandlung:

- kiihles oder warmes Vorquellen, Priming oder Stratifikation
zur Verkirzung der Auflaufzeit

- HeiBwasserbehandlung, HeiRdampfbehandlung oder
Elektronenbeize zur Bekampfung der pilzlichen Krankheitserreger

Bodenbearbeitung

standortabhangig: tiefes Pfliigen im Herbst des Vorjahrs
Einebnen der Anbaufldache im spaten Winter nach Frostgare
flache Bodenbearbeitung im Friihjahr

Bodenverdichtungen vermeiden

Saatbett:
feinkriimelige Struktur, riickverfestigter und feuchtigkeitsfiihrender
Grund, 2 - 3 cm Tiefe

Anbautechnik/
Kultivierungsverfahren

Direktsaat mittels Drillverfahren ab Mitte Januar/Februar bis Mitte
April, gegebenenfalls bis Mitte Mai

Aussaatstarke 8,5 - 9,5 kg/ha (gegebenenfalls 12 kg/ha)
Auflauf der Saat nach 2-3 Wochen

wenige grofRe Beregnungsgaben vor vielen kleinen Gaben
bevorzugen

Befahren zu Pflege/Ernte moglichst bodenschonend, um
Verdichtungen zu vermeiden

Diingung

bei 240 bzw. 160 dt/ha erwartetem frischem Blattertrag aus dem
ersten Aufwuchs bzw. in Summe ab dem zweiten Aufwuchs
(Frischmasse; EV 10) betragt der N-Bedarfswert

160 bzw. 100 kg N/ha

der Entzug je dt FM Blatt liegt bei
-0,12 kg P,05

-0,53 kg K,0

- 0,06 kg MgO;

der Entzug je dt FM Stangel liegt bei
- 0,04 kg P,05

-0,49 kg K,0

- 0,03 kg MgO

Stickstoffdlingung als Startdiingung und Kopfdiingung nach jedem
Schnitt

Bewisserung/Drainage

mittlerer Wasserbedarf, aber Empfindlichkeit gegen Trockenheit
und Staundsse

im Juni - September Bewasserung mit 60 - 80 mm Wasser in Gaben
von ca. 20 mm (bodenabhangig)

ausreichende Wasserversorgung nach den Schnitten
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Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaBBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrauter

Mechanische MaRnahmen:
- Maschinenhacke zwischen Reihen nach dem Auflaufen
- Finger- oder Torsionshacke, sobald Pflanzen stabil sind
- Handhacke in der Reihe vor der ersten Ernte,

Ziehen von Unkrautern im Erntehorizont vor der Ernte
- Striegel nach jedem Schnitt

Thermische MalRhahme:
Abflammen kurz vor dem Auflaufen bei starker Verunkrautung
oder bei Herbizid-Wirkllicken

Herbizide:

- Vorauflauf: entsprechend dem Unkrautspektrum gegebenenfalls
mehrere Praparate (zusammenstellbar in Tankmischungen)

- Nachauflauf: bis zu 5 Spritzungen im Wochenabstand mit
Nachauflaufpraparaten, eventuell im Splittingverfahren

- Beachtung der Pflanzenschutzmittelzulassungen/
Pflanzenschutzmittelgenehmigungen (www.bvl.bund.de)

Unkrautbekdampfung im integrierten Pflanzenschutz:
Kombination mechanischer, thermischer und chemischer
MaRnahmen

Pilze

Falscher Mehltau

Plasmopara nivea
(syn. P. crustosa)

Symptomatik:
- gelbliche unregelmaRige Flecken auf der Blattoberseite und

weiBer, auch auf die Stangel ibergehender Sporenrasen auf der
Blattunterseite

- Befallsbeginn an den dlteren Blattern

- Nekrotisieren der Blattflecken

- Absterben der befallenen Blatter

- starker Krankheitsfortschritt bei kiihl-feuchter Witterung

- stiBlicher Geruch

Schaden:
- starke Verbreitung in allen deutschen Petersilieanbaugebieten
- erhebliche ErtragseinbulRen

Kontrolle:
regelméaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:

- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande zum
Abtrocknen der Pflanzen

- trockene Kulturfiihrung mit Bewdsserung frihmorgens

- Anbau widerstandsfahiger Sorten:
‘Argon’, ‘Felicia’, ‘Laura’, ‘Orfeo’, ‘Peione’

- Neubestdnde nicht neben befallenen Altbestdnden

- eventuell Einsatz von Pflanzenstarkungsmitteln
(Beachtung der Zulassungen)

- Schnittzyklus nach Méglichkeit auf 25 Tage reduzieren
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- friihzeitige Ernte des befallenen Aufwuchses

Bekdmpfung:

- Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de), moglichst frihzeitiges Abwagen einer
Fungizidbehandlung wegen Wartezeiten

- gegebenenfalls Rickschnitt bei starkem Befall

Septoria-Blattflecken

Septoria petroselini

Symptomatik:
- kleine, gelbe und unregelmaRige Flecken an den Blattern,

teilweise auch am Sténgel
- Entwicklung hellbrauner Lasionen mit dunklem Rand
aus den Flecken
- auf den eingetrockneten braunen Flecken schwarze
kugelformige Pyknidien
- bei starkem Befall Vergilben und Vertrocknen der Blatter
- Sameniibertragbarkeit
- starker Krankheitsfortschritt bei feucht-kiihler Witterung
mit hoher Luftfeuchtigkeit

Schaden:
- starke Verbreitung in allen deutschen Petersilieanbaugebieten
- erhebliche ErtragseinbulRen

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- gesundes Saatgut ohne Befall (Pyknidien) mit Septoria

- noch keine widerstandsfahige Sorte verflgbar

- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande
zum Abtrocknen der Pflanzen

- trockene Kulturfiihrung mit Bewdsserung frith morgens

- KulturmaBnahmen und Ernte nur im trockenen Bestand

Bekdmpfung:
- HeiBwasser-, FeuchtheifRluft- oder Elektronenbehandlung

des Saatguts
- Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

Alternaria-Blattflecken

Alternaria spp.

Symptomatik:
- oft vom Stiel ausgehende, zunadchst punktférmige,

spater groRere graubraune Lasionen mit hellerem Zentrum
und dunklem Hof an den Blattern

- konzentrische Konidienringe an den Flecken

- bei starkem Befall Zusammenfluss der Flecken

- Absterben der Blatter

- Samentbertragbarkeit

Schaden:
- groRe Ertragseinbufen
- keine Vermarktbarkeit des Krauts

Kontrolle:
regelméaRige Bonitur der Petersilie
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Vorbeugung:

- gesundes Saatgut ohne Befall mit Alternaria

- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande
zum Abtrocknen der Pflanzen

- trockene Kulturfiihrung mit Bewdsserung friih morgens,
Topfkrauter von unten bewdssern

- kalibetonte und stickstoffreduzierte Diingung

- Vermeidung von Kulturschutznetzen (Befallsforderung)

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

Echter Mehltau

Erysiphe heraclei

Symptomatik:
- feines und diinnes Pilzgeflecht mit kleinen weiBen Flecken

auf den Blattober- und -unterseiten

- spater weiller Blattbelag mit runden braunen
oder schwarzen Fruchtkorpern

- Vergilben und Absterben der Blatter

- starker Krankheitsfortschritt bei hoher Luftfeuchtigkeit von
iber 80 % und Temperaturen tber 15 °C

- starker Befall im Unter-Glas-Anbau und bei Topfkrautern

Schaden:

- in Abhdngigkeit von der Witterung explosionsartige Verbreitung
mit starken ErtragseinbufRen

- keine Vermarktbarkeit der frischen Krauts

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- geringe Bestandsdichte und windoffene Bestande

zum Abtrocknen der Pflanzen
- trockene Kulturfiihrung mit Bewdsserung friihmorgens,
bei Topfkrautern von unten bewdssern

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

Fusarium-Welke

Fusarium oxysporum

Symptomatik:
- Welke- und Faulnissymptome zunachst an nur einem Teil

der Pflanze (z.B. einseitige Chlorosen an alteren Blattern)
- Nekrotisieren von Wurzelhals und Stangelgrund
- Absterben befallener Pflanzenteile
- Wurzelfaule
- an den abgestorbenen Pflanzenteilen weille bis
orange-rosafarbene Schicht aus Myzel und Sporenlagern
- eventuell Sameniibertragbarkeit

Schaden:
begrenzte Schadwirkung in der Regel spat
in der Vegetationsperiode
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Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- angepasste Fruchtfolge

- gute Bodenstruktur
- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande
zum Abtrocknen der Pflanzen
- trockene Kulturfihrung mit Bewdasserung frihmorgens, bei
Topfkrautern von unten bewdassern
- kalibetonte und stickstoffreduzierte Diingung

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)
(keine kurativ wirksamen Fungizide verfligbar)

Pythium-Wurzelfaule

Pythium spp.

Symptomatik
- Befallsbeginn an den Wurzelspitzen mit brdunlichen,

grauen oder rostbraunen Flecken
- bei starkem Befall Verfaulen und Absterben der Seitenwurzeln
- dunkle Verfarbungen im Stangelgrund
- bei Keimpflanzen lickenhafter Aufgang und Welke der Keimlinge
- bei dlteren Pflanzen Welke trotz ausreichender Wasserversorgung
- Vergilben und Absterben der duRReren Blatter

Schaden:

- rasche Ausbreitung im Bestand bei feucht-kiihler Witterung
und/oder Staunésse

- rasche Ausbreitung im Topfkrauteranbau und in
hydroponischen Systemen

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- angepasste Fruchtfolge

- gute Bodenstruktur

- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande
zum Abtrocknen der Pflanzen

- bedarfsgerechte Bewasserung, bei Topfkrautern
v.a. im Winter trockene Kulturfiihrung

- keine Staundsse und Bodenverdichtung

Bekdmpfung
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)
(keine kurativ wirksamen Fungizide verfiigbar)
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Rhizoctonia-Wurzelfaule

Rhizoctonia solani

Symptomatik:
- bei Keimpflanzen lickenhafter Aufgang mit Welke der Keimlinge

- bei dlteren Pflanzen eingesunkene zonierte Nekrosen mit einem
dichten spinnwebartigen weillichen bis braunen Myzel am
Wurzelhals und im bodennahen Stangelbereich

- Vergilben bzw. rétliche Verfarbung der oberirdischen Pflanzenteile

- aufsteigende Welkesymptome

- rasche Ausbreitung bei hoher Bodenfeuchtigkeit
und schwerem Boden

Schaden:
Ertragseinbuen bei rascher Ausbreitung im Petersilienbestand

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- angepasste Fruchtfolge

- gute Bodenstruktur
- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestdnde zum
Abtrocknen der Pflanzen

Bekdmpfung:

Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

(keine kurativ wirksamen Fungizide verfligbar)

Stangel- und Wurzelfaule

Sclerotinia sclerotiorum

Symptomatik:
- nesterartig auftretende Stangelfaule mit wassrigen,

weichen Lasionen am Stdngelgrund

- Welke der Blatter

- Verbraunungen der Wurzel

- bei hoher Luftfeuchtigkeit Bildung eines dichten weillen,
watteartigen Myzels mit schwarzen knorpeligen Sklerotien
mit glanzenden Tropfchen

- gegebenenfalls Samenibertragbarkeit

Schaden:
erhebliche Ertragsausfalle bei wechselnder Bodenfeuchtigkeit
und im Winteranbau unter Glas

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- angepasste Fruchtfolge

- geringe Bestandesdichte und windoffene Bestande
zum Abtrocknen der Pflanzen

- trockene Kulturfihrung mit Bewdasserung friihmorgens,
bei Topfkrautern von unten bewdssern

- lockerer Boden

- Unkrautbekampfung (Sklerotienreservoir)

- maRige Stickstoffdiingung

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide

(www.bvl.bund.de)
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Viren
Mosaikviren Symptomatik:
. B - hellgriines bis gelblich-weifles Mosaik auf den Blattern

= Selleriemosaikvirus

= Moéhrenscheckungsvirus

= Apium-Y-Virus

= Viruskomplex aus
Mohrenrotblattrigkeitsvirus,
Mohrenscheckungsvirus,
Petersilien-Y-Virus,
Mohrengelbblattrigkeitsvirus

- Wachstumshemmung mit Fadenblattrigkeit an den jungen Blattern
- rotlich-violette Farbung dlterer und stark befallener Blatter
- Vergilbung und Nekrosen

Schaden:
- Ertragsverluste bis zu 50 % aufgrund der Wachstumshemmungen
- keine Vermarktungsfahigkeit des frischen Krauts

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
Bekdmpfung von Virusvektoren (z. B. Blattlause)

Bekdampfung:
nicht moglich

Bakterien

Bakterielle Blattflecken

Pseudomonas spp.

Symptomatik:

- wassrige hellbraune Flecken an den Blattern und Stangeln

- Vertrocknen und Verbraunen der Flecken

- gegebenenfalls Nassfaule

- Ausbreitung der Krankheit von den oberen Blattern

- an den Stangeln langliche braune oder gelbe Flecken

- bei starkem Befall vollstandige Pflanzenwelke oder —faule

- Krankheitsausbreitung insbesondere in feucht-warmen Sommern
- gegebenenfalls Sameniibertragbarkeit

Schaden:
deutliche Ertragsverluste in Abhangigkeit von der Witterung

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Petersilie

Vorbeugung:
- weite Pflanzenabstdande zur Durchliftung und
zum Abtrocknen der Bestdnde
- trockene Kulturfiihrung mit Bewasserung frihmorgens
- Verletzungsarme Kulturfiihrung

Bekdmpfung:
- HeiBwasserbehandlung

- gegebenenfalls groRzligige Beseitigung der Befallsherde
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Tierische Schadorganismen

Blattlause

z. B. Aphis fabae, Myzus ornatus

Symptomatik:
- Deformierung, Verbraunung und Absterben der Blatter

insbesondere an den Triebspitzen und Knospen durch das
Anstechen der Zellen und das Aussaugen des Pflanzensaftes
- dichte Blattlauskolonien an den Stangeln und Blattern,
v.a. an der Unterseite
- gegebenenfalls Vergilben und Absterben der Blatter
- Ausscheiden von Honigtau mit Verschmutzung der Blatter
und Ansiedeln von Schwaérzepilzen
- gegebenenfalls Ubertragung von wirtschaftlich
relevanten Pflanzenviren

Schaden:
bei starkem Befall hohe ErtragseinbufRen

Kontrolle:
- Bonitur der Petersilie bezliglich Blattlausen
- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen bezlglich Blattldusen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze in trockenen Lagen auf kleinen Flachen

- Bliihstreifen zum Anlocken von Schwebfliegen

Bekdmpfung:

- Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)

- im Gewachshaus: Ausbringung von Nitzlingen wie
Blattlausschlupfwespen, Rauberischen Gallmucken,
Florfliegenlarven, Schwebfliegen und Marienkafern

Weichwanzen

Lygus spp., Orthops spp.

Symptomatik:
- vernarbende und daher sichtbare Saugstellen an den

Petersiliestangeln und -blattstielen ab Schossbeginn
- Verkrimmung, Verbrdunung und Absterben junger Blatter
und Dolden

Schaden:
Ertragseinbuen durch Ernteausfall

Kontrolle:

- Bonitur der Petersilie bezlglich der hadufig in den Blattachseln
sitzenden oder sich auf den Boden fallen lassenden Wanzen

- Bonitur der Unkrauter in den Seitenstreifen beziiglich Wanzen

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze in trockenen Lagen auf kleinen Flachen

- Standort entfernt von befallenen Bestanden

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide

(www.bvl.bund.de)
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Wurzelgallennematoden

z. B. Meloidogyne spp.

Symptomatik:

- vermindertes Wachstum, Welke, Vergilben und Verfarben
sowie Absterben bei starkem Nematodenbefall

- an den Wurzeln erbsengroBe, rundliche - spindelférmige Gallen

- oft Wurzelbart an den Pfahlwurzeln

- gestorte Wasser- und Nahrstoffaufnahme

Schaden:
wirtschaftliche bedeutsame Schaden insbesondere auf leichtem
sandigem Boden

Kontrolle:
- bei Verdacht Bodenuntersuchung im Vorjahr, artgenaue Diagnose
- Bonitur der Petersilie bezliglich Nematoden (Gallen)
- Bonitur der Unkrduter in den Seitenstreifen
beziiglich Nematoden (Gallen)

Vorbeugung:

- Hygiene: Verbringung von Erde oder Pflanzenteilen von
befallenen Flachen auf andere Flachen unterbinden

- Fruchtfolge: Nichtwirtspflanzen als Vorkultur, spezifisch fr
Meloidogyne Arten — Nematodenschema beachten
(www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/
Flyer EP/Nematodenschema_DE.pdf)

- Anbau von Nichtwirtspflanzen als Zwischenfriichte, z. B. Tagetes
(standortspezifische Resistenz von M. hapla moglich), Sudangras

- Unkrautregulierung, auch in Vor- und Zwischenfriichten

Bekdmpfung:
- Anbau von Olrettich (Raphanus sativus var. oleiformis)

als Fangpflanze flr M. naasi und M. chitwoodi;
bei M. hapla standortspezifische Resistenz
- Bodendampfung (nur oberflachennah wirksam)
- derzeit im Freiland kein Nematizid zugelassen
- Anwendung von fur Anzuchterden zugelassene Nematiziden

Ektoparasitische
Wurzelnematoden

z. B. Pratylenchus spp.,
Paratylenchus spp.

Symptomatik:

- ab Juni nachlassender Wuchs und rétliche Verfarbung der Pflanzen

- nesterweise Welke und Absterben der duBeren Blatter

- Nekrosen

- Absterben kleiner Wurzeln und verstarkte Seitenwurzelbildung
durch Saugtatigkeit und das Ausscheiden giftiger
Stoffwechselprodukte

- mosaikartige Aufhellungen in der Wurzelrinde

- Ringel-, Wulst- und Warzenbildung in der Wurzelrinde

- Verbraunung in der Wurzelrinde

- Sekundarinfektion mit Bodenpilzen

Schaden:
erhebliche Schaden bei starker Nematodenvermehrung
insbesondere auf leichtem - mittlerem grobporigem Boden

Kontrolle
- bei Verdacht Bodenuntersuchung im Vorjahr, artgenaue Diagnose
- Bonitur der Petersilie bezliglich Nematoden

Vorbeugung:
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- Vorkultur Riben, Hafer, Bohnen oder Kartoffeln;
artspezifisch fordernd oder reduzierend wirkend,
Nematoden-Schema beachten (www.julius-kuehn.de/media/Ver-
oeffentlichungen/ Flyer EP/Nematodenschema DE.pdf)

- Unkrautregulierung, auch in Vor- und Zwischenfriichten

Bekdmpfung:
- Anbau von Studentenblume (Tagetes patula; starkwiichsige Sorte,

z. B. ‘Single Gold") und Aufrechter Studentenblume (Tagetes
erecta) als Vorfrucht aufgrund ihrer nematiziden Wirkung v.a.
gegen Pratylenchus spec.

- Rauhafer als Vorfrucht gegen Pratylenchus penetrans

- Bodenddampfung (nur oberflachennah wirksam)

- derzeit kein Nematizid in Petersilie zugelassen

- Anwendung von fir Anzuchterden zugelassenes Nematizid

- Anwendung von Nematizid in Vorkultur Kartoffel
(Beachtung der Zulassung, www.bvl.bund.de)

Mause
z. B.

= Feldmaus
(Microtus arvalis)

= Schwermaus
(Arvicola amphibius)

= Gelbhalsmaus
(Apodemus flavicollis)

Symptomatik:

- Gange und Haufen (z.T. arttypisch)

- FraRschaden an Gberwinternden Blattrosetten und Wurzeln

- bei Massevermehrung FraBschaden auch zu anderen Jahreszeiten
- Welke der Pflanzen

- Sekundarinfektion mit Pilzen und Bakterien

Schaden:
bei Massenvermehrung sehr starke ErtragseinbuRen

Kontrolle:
- Bonitur der Petersilie bezliglich Mausen
- Bonitur der Seitenstreifen beziiglich Mausen

Vorbeugung:
- engmaschige Drahtzaune, auch unterirdisch) um kleine Flachen

- Forderung naturlicher Feinde wie Greifvogel (Sitzkriicken, Baume)
- intensive, wendende Bodenbearbeitung
- Repellents mit Calciumcarbid (Beachtung der Zulassungen)

Bekdmpfung:
- Schlagfallen in den Laufgdngen

- Anwendung zugelassener/genehmigter Rodentizide
(www.bvl.bund.de)
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Pfefferminze
Verwendung der Blatter

Boden

mittlerer Boden, aber auch Auenboden, anmooriger Boden,
Moorboden und lehmiger Sandboden

pH-Wert: 6 - 7,4
ungeeigneter Boden: sehr schwerer Boden, sehr leichter Boden

Schlage mit geringem Besatz an toxischen bzw. schwer
bekampfbaren Unkrdautern wie Quecke, Ackerkratzdistel, Ampfer,
Kamille, Nachtschatten, Greiskraut, Amarant, Unkrauthirse

Klima

jahrliche Niederschldage von 550 - 800 mm
feuchtkiihle bis warmere Gebiete mittlerer Feuchtigkeit
optimal: feuchte Verhaltnisse bei mittlerer Temperatur

Frostunempfindlichkeit

Fruchtfolge

Selbstunvertraglichkeit

Anbaupausen von 5 - 7 Jahren zu Minzen und zu anderen
Lippenblitlern

bis zu 5-jahriger Anbau

geeignete Vorfrichte: Ackerkulturen, Kartoffeln, sowie z. B.
Baldrian, Wolliger Fingerhut, wenig Unkraut bzw. Ausfallsamen oder
andere Schadorganismen hinterlassende Kulturen

ungeeignete Vorfriichte: Zuckerriiben, stark wasserentziehende
Kulturen

geeignete Nachfriichte: Getreide

Vermeidung von Pflanzen/
Pflanzenschldgen als Wirte fiir
Schaderreger

Lippenblitler
Kamille
Ringelblume
Ulme

Brennnessel
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Sorten

sehr viele Sorten im Anbau

einige Sortenbeispiele: ‘Multimentha’, ‘Aroment’, ‘Columna’,
‘Cordial’, ‘Griine Minze’, ‘Maba Bergament’, ‘Mitcham’, ‘Pfalzer
Minze’, ‘Tarkische Minze’, ‘Cristal’, ‘Fledioara’, ‘Tundzha’, ‘Kliment’,
‘Kubanskaja‘, ‘Prilukskaja‘, ‘Proslav’, BLBP-Herkiinfte der
Bayerischen Landesanstalt fir Landwirtschaft
(Differenzierungsmerkmal: Inhaltsstoffe, agronomische Merkmale)

gegen Pfefferminzrost resistente Sorte: ‘Multimentha’

Saatgutqualitit/
Saatgutbehandlung

gesundes Pflanzgut (Stecklinge, Stolonen), Stolonen mit wenig
anhaftender Erde oder Unkrautwurzeln

Bodenbearbeitung

Stoppelbearbeitung
Pfligen

Einebnen der Oberflache und Kriimelung, Bereitung eines
10 - 12 cm tiefen Pflanzbetts im Sommer (Stecklinge)
bzw. Oktober - Anfang November (Stolonen)

2 - 3-wochiges Absetzen des Pflanzbetts zur Wiederherstellung des
kapillaren Wasseraufstiegs, Striegel/Abschleppen vor dem Pflanzen

Anbautechnik/
Kultivierungsverfahren

Pflanzung von Stolonen oder Stecklingen

manuelle oder mechanische Gewinnung von Stolonen aus in der Zeit
von Mitte Mai - Oktober gezogenen Kopfstecklingsbestdnden

Aufbereitung der Stolonen (handelstibliches Pflanzgut:
Stolonenstiicke von 10 - 20 cm Lange und 3 - 5 mm Durchmesser mit
mindestens 3 bewurzelten Knoten)

in der Regel Auslegen der Stolonen als einfaches
zusammenhangendes Band in die Pflanzfurchen im
Oktober - November bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit
(Stolonenbedarf: 100.000 Stiick/ha)

Dammbedeckung der Stolonen mit Boden

Diingung

bei 400 dt/ha erwartetem frischem Krautertrag (Frischmasse; EV 5)
betragt der N-Bedarfswert 208 kg N/ha

der Entzug je dt FM liegt bei
-0,11 kg P,05

.0,55 kg K,0

- 0,08 kg MgO

Stickstoffdlingung in mehreren Gaben

Bewisserung/Drainage

Bodenfeuchtigkeit muss mindestens tGiber 50 %, besser tber 70 %
der nutzbaren Feldkapazitat im durchwurzelten Raum betragen.
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Wirtschaftlich wichtige Schadorganismen und MaBBnahmen zu ihrer Regulation

Unkrauter

Alle Unkrauter = Mechanische MaRnahmen:

- Abschleppen der Damme Uber den Stolonen

- mehrfacher Einsatz ganzflachig arbeitender Gerate wie
Unkrautstriegel und Ackerbirste nach dem Anwurzeln der

mit den besonderen
Problemunkrautern

= Gemeines Greiskraut Stolonen bis Bestandesschluss, nach den Ernten, sowie im Winter
= Ackervergissmeinnicht bis Frihjahr bis kurz nach Austrieb

= Quecke - Erhalt der Pfefferminzvitalitdt im mehrjahrigen Anbau durch

= Ackerkratzdistel tiefgriindige Lockerung zwischen den Reihen oder Einsatz von

= Ampfer Scheibenegge oder Schalpflug im Herbst; anschliefend Anwalzen
= Kamille der Stolonen

= Nachtschatten - gegebenenfalls manuelle Entfernung oder Handhacke von

= Amarant Problemunkrautern wie Nachtschatten und Greiskraut

= Unkrauthirse - auf kleinen Flachen Einsatz von Agrarvlies/Bandchengewebe

" Vogelmiere = Herbizide:

= Ehrenpreisarten
= Einjahrige Rispe
= Knoteriche, Melden

- zu Beginn der Vegetation: Bodenherbizide

- bis Bestandsschluss (jeder Aufwuchs): Kontaktherbizide

- nach der Ernte, zu Vegetationsende: Bodenherbizide

- Beachtung der Zulassung/Genehmigung von Herbiziden
(www.bvl.bund.de)

= Unkrautbekdmpfung im integrierten Pflanzenschutz:
Kombination mechanischer und chemischer MaBnahmen

Pilze

Pfefferminzrost = Symptomatik:

- Ausbreitung an der Pflanze von unten nach oben

- Ende April bis Mitte Mai schwarzbraune erhabene Pyknidien
an den Blattern, Blattstielen und Stangeln

- danach violett gefarbte, bei Platzen gelblich erscheinende
Anschwellungen an den Blattoberseiten (Aecidienlager)

- chlorotisch gelbe, spater nekrotisch werdende Flecken
auf der Blattoberseite

- im Sommer orangerote bis zimtbraune Sporenlager auf der
Blattunterseite, im Herbst polsterformige dunkelbraune Pusteln
auf der Blattunterseite

Puccinia menthae

= Schaden:
groRe Ertrags- und QualitatseinbulRen in Abhangigkeit von
Witterung und Lage des Schlags

= Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Pfefferminze

= Vorbeugung:
- weite Pflanzenabsténde zur Durchliftung und

zum raschen Abtrocknen der Bestande
- Verwendung resistenter Sorten (z. B. ‘Multimentha‘)

= Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Echter Mehltau

Erysiphe biocellata

Symptomatik:
- ZusammenflieBen kleiner weiler punktformiger Flecken (Myzel)

auf der Blattober- und -unterseite zu grofReren Einheiten mit
anschlieBender Besiedlung der ganzen Pflanze

- Bildung gelblicher bzw. braunlicher Fruchtkérper im Myzel

- Vergilben, Vertrocknen und Absterben der Blatter

- starke Ausbreitung bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen
iber 15 °C, obligater Parasit

Schaden:
- insbesondere bei Topf- und Schnittpflanzen unter Glas
- insbesondere bei Mutterpflanzen und Jungpflanzen unter Glas

Kontrolle:
regelmaRige Bonitur der Pfefferminze

Vorbeugung:
- weite Pflanzenabstdnde zur Durchliftung und zum

Abtrocknen der Bestdnde
- trockene Kulturfiihrung unter Glas

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Fungizide
(www.bvl.bund.de)

Verticillium-Welke

Verticillium dahliae

Symptomatik
- oberste Blatter verdreht, Triebspitzen kiimmern und rétlich bis

bronze verfarbt, dhnlich einem Wasserstress

- Erschlaffen der Triebspitzen, spater Welke ganzer Triebe, zunachst
horst-/nesterweise im Bestand

- Vergilben und Vertrocknen der Blatter, Blattfall

- Verbraunungen am Stangelgrund und an den oberen
Pflanzenteilen

- Verbraunungen der GefaRblindel der Stangelbasis und der
Stolonen

- Wuchshemmungen

- Absterben der Triebe oder ganzer Pflanzen

- Verticillium-Stamme mit unterschiedlicher Aggressivitat gegeniiber
Pfefferminze

Schaden:

- bedeutendes Schadpotenzial in USA

- Minze befallender Stamm in Deutschland nachgewiesen,
zunehmende Verbreitung und Bedeutung

Kontrolle:
regelméaRige Bonitur der Pfefferminze

Vorbeugung:
- Verticillium-freies Pflanzgut (in USA mit Zertifikat)

- Bodenuntersuchung auf Verticillium vor dem Anbau

- weniger empfindliche Sorten, z.B. Murray Mitcham, Todds
Mitcham (USA)

- Fruchtfolge mit Mais, Getreide, Zwiebel reduziert Mikrosklerotien

- Fruchtfolge ohne Kartoffeln, Klee, Erdbeeren, da diese die
Vermehrung von Verticillium fordern



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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- trockene Kulturfiihrung unter Glas

Bekdmpfung:
- bei erstem Auftreten befallene Pflanzen entfernen,

- bei flachigem Befall Bestand roden, um Ausbreitung und Bildung
von Dauersporen (Mikrosklerotien) einzuddmmen

- in betroffenen Gebieten der USA wird bei schwachem Befall das
Abflammen nach der letzten Ernte im Herbst empfohlen

- derzeit im Freiland kein Fungizid zugelassen

- Anwendung von fur Anzucht- und Topfsubstrat zugelassenem
Fungizid

Tierische Schadorganismen

Minzblattlaus

Ovatus crataegarius

Symptomatik:
- dichte Blattlauskolonien an Triebspitzen

- durch Saugtatigkeit Assimilatverlust und Verfarbungen
- Gefahr der Viruslibertragung

Schaden:
deutliche ErtragseinbuBen

Kontrolle:
Bonitur der Pfefferminze auf Blattlause

Vorbeugung
- Kulturschutznetze auf kleinen Flachen

- Anlegen von Bliihstreifen zum Anlocken von Schwebfliegen
- Quassia-Prdparate als Repellent

Bekdmpfung:
- Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide

(www.bvl.bund.de)

- im Gewachshaus: Ausbringen von Nitzlingen wie
Blattlausschlupfwespen, Rauberische Gallmiicken,
Florfliegenlarven, Schwebfliegen und Marienkafern

Erdfloh

Longitarsus spp.

Symptomatik:
- zu Vegetationsbeginn 2 - 5 mm grof3e braune Flecken

an den Blattern der Triebspitzen durch FensterfraR
- FraR an jungen Knospen und bis Herbst an der ganzen Pflanze

Schaden:
gegebenenfalls Totalschaden an jungen Pflanzen

Kontrolle:
Bonitur der Pfefferminze

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze vor Friihjahrsaustrieb auf kleinen Flachen,

sofern Zuflug von auBen
- Hacken und Feuchthalten des Bodens

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide

(www.bvl.bund.de)
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Minzen-Blattkafer

Chrysolina spp.

Symptomatik:

- ab April BlattrandfraR insbesondere an den Triebspitzen
durch Kafer

- insbesondere im Juni/Juli Lécher in den Blattspreiten durch den
FraB der erdbraunen Larven; kleine schwarzbraune Kotkiigelchen
sichtbar

Schaden:

- bei Massenvermehrung KahlfraR der Pflanzen und hohe
ErtragseinbufRen

- keine Vermarktbarkeit der Blattdrogen bei starkem Befall

Kontrolle:
Bonitur der Pfefferminze beziiglich Minzen-Blattkafer,
Monitoring mit Gelbtafeln

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze vor dem Austrieb (kleine Flachen)

- reichliche Bewasserung und Frasen des Bodens im Frihjahr

Bekdmpfung:

- Absammeln von Larven und Zerdriicken von Eigelegen
auf kleinen Kulturflachen

- Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)

Griiner Schildkafer

Cassidia viridis

Symptomatik:
- ab Mai kleine, fast kreisrunde FraBl6cher im Blatt

- im Spatsommer Fensterfral® durch Larven auf der Blattunterseite

Schaden:
Ertragsausfall durch Vermarktungsproblemen bei der Blattdroge

Kontrolle:
- Bonitur der Pfefferminze beziiglich des Griinen Schildkafers
- Monitoring mit Gelbtafeln

Vorbeugung:
Kulturschutznetze vor dem Austrieb (kleine Flachen)

Bekdmpfung:
- Absammeln/Ausschneiden der Kéfer und Larven

- friihzeitiger Schnitt
- Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide



https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
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Zikaden

Eupteryx spp.

Symptomatik:

- ab Mitte Mai weille Saugstellen mit silbergrauem Glanz
auf den Blattern, Blitenknospen und Bliiten

- weil} gesprenkelte, spater fahlgriine und weille Blatter

- weillliche Hautungsreste der Zikaden an den Blattunterseiten

- Verlust der Assimilationsflache bis zum Absterben der
Pfefferminzpflanzen

- nach dem Trocknen braune Nekrosen an den geschadigten Blattern

Schaden:
starke Qualitats- und ErtragseinbulRen

Kontrolle:
Bonitur der Pfefferminze beziglich Zikaden

Vorbeugung:
- Kulturschutznetze in trockenen Lagen auf kleinen Flachen
- Standort entfernt von befallenen Bestanden

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide (www.bvl.bund.de)

Waurzellduse

Kaltenbachiella pallida

Symptomatik:
- Kolonien gelblicher Wurzellduse

- Wachsausscheidungen an Wurzeln und Wurzelhalsen
- Kimmerwuchs und Vergilbung der oberirdischen Pflanzenteile

Schaden:
gegebenenfalls Absterben junger Pflanzen

Kontrolle:
Bonitur der Pfefferminze beziiglich Wurzelldusen

Vorbeugung:
Kulturschutznetze in trockenen Lagen auf kleinen Flachen

Bekdmpfung:
Anwendung zugelassener/genehmigter Insektizide
(www.bvl.bund.de)
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4. Abbildungsverzeichnis
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Melissa officinalis (Melisse)
Arnica montana (Arnica)

Mentha sp. (Minze)

Primula veris (Echte Schliisselblume)

Valeriana officinallis (Baldrian)
Krautertee

Frische Krduter am Markt
Ackervergissmeinnicht
Gemeines Greiskraut
Stechapfel in Petersilienbestand
Maschinelle Krauternte
Valeriana officinallis (Baldrian)
Arnica montana (Arnika)
Melisse

Hypericum perforatum Anbau
Digitalis purpurea
Jungpflanzen im Folientunnel
Blihende Kamille

Kiimmelsaat

Bliihstreifen

Marienkafer mit Blattldusen
Flachhaufler

Fingerhacke

Mulchfolie

Tagetesfeld

Baldrianblute

Baldrianwurzel

Quelle

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Timo Klostermeier/pixelio.de

Michael Rittmeier/pixelio.de

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Armin Kiibelb6ck/Wikipedia

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
low500/pixelio.de

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
JPW.Peters/pixelio.de

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft
Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft

Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
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33 Fenchelbestand Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft

Fenchelbliite Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft
38 Kamillebestand Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft

getrocknete Kamillebliten Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
43 Melissebestand Bayerische Landesanstalt fiir Landwirtschaft
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59 Pfefferminzebestand Bayerische Landesanstalt fir Landwirtschaft
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5.

Wortlaut des Art. 14 der Richtlinie
2009/128/EG und des Anhangs III der
Richtlinie 2009/128/EG

Wortlaut des Art. 14 der Richtlinie 2009/128/EG (Anonym 2009b)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen MaBnahmen, um einen Pflanzenschutz mit geringer
Pestizidverwendung zu férdern, wobei wann immer moglich nichtchemischen Methoden der

Vorzug gegeben wird, so dass berufliche Verwender von Pestiziden unter den fiir dasselbe
Schadlingsproblem verfiigbaren Verfahren und Produkten auf diejenigen mit dem geringsten Risiko fir die
menschliche Gesundheit und die Umwelt zuriickgreifen. Pflanzenschutzverfahren mitgeringer
Pestizidverwendung schlieBen den integrierten Pflanzenschutz sowie den 6kologischen Landbau im Sinne
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 (iber die 6kologische / biologische
Produktion und die Kennzeichnung von 6kologischen/biologischen Erzeugnissen ein.

Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Voraussetzungen fir die Anwendung des integrierten
Pflanzenschutzes bzw. unterstiitzen die Schaffung dieser Voraussetzungen. Insbesondere stellen sie
sicher, dass beruflichen Verwendern Informationen und Instrumente fiir die Uberwachung von
Schadlingen und die Entscheidungsfindung sowie Beratungsdienste fiir den integrierten Pflanzenschutz
zur Verfligung stehen.

Bis zum 30. Juni 2013 erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht tGber die Durchfiihrung der
Abs. 1 und 2 und teilen ihr insbesondere mit, ob die notwendigen Voraussetzungen fiir die Anwendung
des integrierten Pflanzenschutzes gegeben sind.

Die Mitgliedstaaten beschreiben in ihren nationalen Aktionspldanen, wie sie sicherstellen, dass alle
beruflichen Verwender von Pestiziden die allgemeinen Grundsatze des integrierten
Pflanzenschutzes gemaR Anhang Il spatestens ab dem 1. Januar 2014 anwenden. [...]

Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete Anreize, um die beruflichen Verwender zur freiwilligen
Umsetzung von kulturpflanzen- oder sektorspezifischen Leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz zu
veranlassen. Offentliche Stellen und/oder Organisationen, die bestimmte berufliche Verwender vertreten,
konnen entsprechende Leitlinien aufstellen. Die Mitgliedstaaten nehmen in ihren nationalen
Aktionsplanen auf die ihrer Ansicht nach maRRgeblichen und geeigneten Leitlinien Bezug.

Wortlaut des Anhang III der Richtlinie 2009/128/EG (Anonym 2009b)

Allgemeine Grundsatze des integrierten Pflanzenschutzes

1.

Die Vorbeugung und/oder Bekdmpfung von Schadorganismen sollte neben anderen Optionen
insbesondere wie folgt erreicht oder unterstiitzt werden:

Fruchtfolge;
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Anwendung geeigneter Kultivierungsverfahren (z. B. Unkrautbekdmpfung im abgesetzten Saatbett vor der
Saat/ Pflanzung, Aussaattermine und -dichte, Untersaat, konservierende Bodenbearbeitung, Schnitt und
Direktsaat);

gegebenenfalls Verwendung resistenter/toleranter Sorten und von Standardsaat- und
-pflanzgut/zertifiziertem Saat-und Pflanzgut;

Anwendung ausgewogener Dinge-, Kalkungs- und Bewdsserungs-/Drainageverfahren;

Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Schadorganismen durch HygienemaRnahmen (z. B. durch
regelmaRiges Reinigen der Maschinen und Gerate);

Schutz und Forderung wichtiger Nutzorganismen, z. B. durch geeignete PflanzenschutzmaRnahmen oder
die Nutzung 6kologischer Infrastrukturen innerhalb und auRRerhalb der Anbau- oder Produktionsflachen.

Schadorganismen missen mit geeigneten Methoden und Instrumenten, sofern solche zur Verfligung
stehen, (iberwacht werden. Zu diesen geeigneten Instrumenten sind unter anderem Beobachtungen vor
Ort und Systeme fir wissenschaftlich begriindete Warnungen, Voraussagen und Friihdiagnosen, sofern
dies moglich ist, sowie die Einholung von Ratschlagen beruflich qualifizierter Berater zu zahlen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Uberwachung muss der berufliche Verwender entscheiden, ob und
wann er PflanzenschutzmaRnahmen anwenden will. Solide und wissenschaftlich begriindete
Schwellenwerte sind wesentliche Komponenten der Entscheidungsfindung. Bei der Entscheidung tiber
eine Behandlung gegen Schadorganismen sind wenn moglich die fiir die betroffene Region, die
spezifischen Gebiete, die Kulturpflanzen und die besonderen klimatischen Bedingungen festgelegten
Schwellenwerte zu beriicksichtigen.

Nachhaltigen biologischen, physikalischen und anderen nichtchemischen Methoden ist der Vorzug vor
chemischen Methoden zu geben, wenn sich mit ihnen ein zufrieden stellendes Ergebnis bei der
Bekampfung von Schadlingen erzielen lasst.

Die eingesetzten Pestizide missen soweit zielartenspezifisch wie méglich sein und die geringsten
Nebenwirkungen auf die menschliche Gesundheit, Nichtzielorganismen und die Umwelt haben.

Der berufliche Verwender sollte die Verwendung von Pestiziden und andere Bekdampfungsmethoden auf
das notwendige Mal begrenzen (z. B. durch Verringerung der Aufwandmenge, verringerte
Anwendungshaufigkeit oder Teilflichenanwendung), wobei er berlicksichtigen muss, dass die Hohe des
Risikos fiir die Vegetation akzeptabel sein muss und das Risiko der Entwicklung von Resistenzen in den
Schadorganismenpopulationen nicht erhéht werden darf.

Wenn ein Risiko der Resistenz gegen PflanzenschutzmaBnahmen bekannt ist und der Umfang des Befalls
mit Schadorganismen wiederholte Pestizidanwendungen auf die Pflanzen erforderlich macht, sind
verfligbare Resistenzvermeidungsstrategien anzuwenden, um die Wirksamkeit der Produkte zu erhalten.
Dazu kann die Verwendung verschiedener Pestizide mit unterschiedlichen Wirkungsweisen gehéren.

Der berufliche Verwender muss auf der Grundlage der Aufzeichnungen (iber Pestizidanwendungen und
der Uberwachung von Schadorganismen den Erfolg der angewandten PflanzenschutzmaRnahmen
Uberprifen.
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